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Eroffnung der Sitzung

Einflhrung und Verpflichtung des flr den ausgeschiedenen
Ratsherrn Henning Jenzen berufenen Nachfolgers Peter
Rosenbaum

Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 28.03.2017
Mitteilungen

Antrage

Anderungsantrag zu 17-03809: E-Busse in Braunschweig
Antrag der BIBS-Fraktion

. Anderungsantrag zu Vorlage 17-03809: E-Busse in Braunschweig

Anderungsantrag der SPD-Fraktion

. Busse mit alternativen Antriebstechnologien

Anderungsantrag zum Antrag 17-03809

Anderungsantrag der CDU-Fraktion

Keine Diskriminierung bei Einlasskontrollen

Antrag der Fraktion Die Linke.

Keine Diskriminierung bei Einlasskontrollen

(Stellungnahme der Verwaltung)

Handlungskonzept Kinderarmut ernst nehmen - angemessenen
Schulmittelfonds einrichten

Antrag der Fraktion Die Linke.

Handlungskonzept Kinderarmut ernstnehmen - angemessenen
Schulmittelfonds einrichten. Anderungsantrag zu 17-04207-01
Anderungsantrag der Fraktion Biindnis 90/Die Griinen
Wiedereinsetzung des Baustellenfonds fir besondere Bauprojekte
der Stadt Braunschweig

Antrag der CDU-Fraktion

Anderungsantrag zum CDU-Antrag "Wiedereinrichtung eines
Baustellenfonds..." DS 17-04258

Anderungsantrag der Fraktion Biindnis 90/Die Griinen
Anderungsantrag zum Tagesordnungspunkt "Wiedereinsetzung des
Baustellenfonds fur besondere Bauprojekte der Stadt
Braunschweig"

Anderungsantrag der SPD-Fraktion

Konzept fur herbizidfreie Grinflachenpflege

Antrag der Fraktion Bundnis 90/Die Grinen

Herbizidfreies Braunschweig

Antrag der BIBS-Fraktion

Resolution: Interkommunales Gewerbe-/Industriegebiet Stiddien-
Beddingen der Stadte Braunschweig und Salzgitter
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Antrag der SPD-Fraktion

Ausschulsse des Rates

- Umbesetzung und Erganzung der Besetzung

Berufung in das Ehrenbeamtenverhaltnis

Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen tber 2.000 €
Haushaltsvollzug 2017

hier: Zustimmung zu Uber- und aufRerplanmafigen Aufwendungen
und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermachtigungen gemaf §§
117 und 119 Abs. 5 NKomVG

Kindergarten Lehndorf - kurze Wege fur kurze Beine

Antrag der Fraktion Die Linke.

Anpassung der Angebote im Kindertagesstatten- und
Schulkindbetreuungsbereich zum Kindergarten- bzw. Schuljahr
2017/2018

Anpassung der Angebote im Kindertagesstatten- und
Schulkindbetreuungsbereich zum Kindergarten- bzw. Schuljahr
2017/2018

"Soziale Stadt - Donauviertel" - Vergabeverfahren
Quartiersmanagement und Sanierungstrager

Siebente Satzung zur Anderung der Satzung Uber die
Sondernutzung an OrtsstraRen und Ortsdurchfahrten in der Stadt
Braunschweig (Sondernutzungssatzung)

Veranderungssperre "Celler StralRe/Neustadtring”, NP 46
Stadtgebiet zwischen Celler Stral3e, Eichtalstral3e,
Kreuzkampstralde, Lenaustrafle und Neustadtring
Satzungsbeschluss

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift "Heinrich-der-Léwe-
Kaserne", AW 100

Stadtgebiet zwischen der BAB A39, der Stral’e Erzberg,
Braunschweiger Strale und Rautheimer Stral3e (Geltungsbereich
A)

Stadtgebiet Gemarkung Bevenrode Flur 5 Flurstliicke 134/6, 134/7
und 189/2 (Geltungsbereich B) und Flurstick 134/4
(Geltungsbereich C)

Behandlung der Stellungnahmen, Satzungsbeschluss

Anfragen

Sinnvolle Verkniipfungspunkte zwischen Radverkehr und OPNV
schaffen

Anfrage der SPD-Fraktion

Entwicklung des Fahrradtourismus in Braunschweig

Anfrage der Fraktion Bandnis 90/Die Grinen

Kein Atommull ins Gewerbegebiet Timmerlah-Geitelde-Stiddien?
Anfrage der BIBS-Fraktion

Erhalt der Kleingartenanlagen

Anfrage der Fraktion Die Linke.

Fehlbedarf an Grinflachen in Braunschweig?

Anfrage der Gruppe Die Fraktion P2

Baum- und Umweltschutz bei Bauprojekten

Anfrage der BIBS-Fraktion

Nutzung des Flughafens in Waggum

Anfrage der BIBS-Fraktion

Braunschweig, den 8. Mai 2017
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TOP 5.1

Absender:
Fraktion BIBS im Rat der Stadt Antraga}?jﬁif:)
Buchs, Wolfgang

Betreff:
Anderungsantrag zu 17-03809: E-Busse in Braunschweig

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 14.02.2017

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 14.02.2017 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 21.02.2017 o]

Beschlussvorschlag:

,Die Verwaltung beauftragt die Verkehrs GmbH, eine Machbarkeitsstudie zur Umstellung der
Braunschweiger Buslinien auf Elektrobusse bis 2030 durchzuflihren und die Ergebnisse den
Gremien zeitnah vorzustellen.”

Sachverhalt:
Begrindung erfolgt mundlich.

Anlagen: keine
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TOP 5.1.1

Absender:
) . 17-03888
SPD-Fraktion im Rat der Stadt Antrag (ffentlich)

Betreff:
Anderungsantrag zu Vorlage 17-03809: E-Busse in Braunschweig

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 14.02.2017

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 14.02.2017 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 21.02.2017 o]

Beschlussvorschlag:

Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH wird gebeten, ein Konzept zu entwickeln, das parallel
zu den Planungen zum Stadtbahnkonzept Stadt-Bahn-Plus, die Umstellung des Busverkehrs
auf Elektrobusse bis zum Jahr 2030 vorsieht bzw. aus dem ersichtlich wird, welche
Streckenabschnitte fiir eine Umstellung auf Elektrobusse im Sinne einer erhéhten CO2-
Einsparung in Frage kommen. Zielsetzung ist es, Buslinien als sinnvolle Zubringer- oder
Erganzungslinien zu konzipieren und auf diesen Linien Elektrobusse einzusetzen.

Sachverhalt:Begrindung erfolgt mundlich.

Anlagen: keine
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TOP 5.1.2

Absender:
) i 17-03924
CDU-Fraktion im Rat der Stadt Antrag (ffentlich)

Betreff:
Busse mit alternativen Antriebstechnologien

Anderungsantrag zum Antrag 17-03809

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 16.02.2017

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 21.02.2017 o]

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird gebeten, in Zusammenarbeit mit der Braunschweiger Verkehrs-GmbH, der
Technischen Universitat Braunschweig, dem Deutschen Zentrum fiir Luft- und Raumfahrt und anderen
geeigneten Partnern zeitnah eine Ermittlung der moglichen Antriebssysteme fiir Busse im OPNV
durchzuflhren.

Dabei soll untersucht werden, welche Konzepte fur alternative Antriebstechnologien in naher Zukunft
umsetzbar sein werden (z. B. Brennstoffzellenantrieb, Wasserstoffantrieb, induktive Aufladung wie
beim EMIL, Hybridantrieb u.a.).

Weiterhin ist zu priifen, welche Auswirkungen die Umsetzung eines alternativen Buskonzeptes fiir das
Stadtbahn(ausbau)konzept mit sich bringt und inwieweit das Stadtbahnkonzept zusammen mit einem

Uberarbeiteten Bus-Konzept in ein “Braunschweiger OPNV-Konzept” als ganzheitliches Modell
einflieBen kann.

Dieser Anderungsantrag bezieht sich auf folgenden Antrag: E-Busse in Braunschweig

https://ratsinfo.braunschweig.de/ri/vo020.asp?VOLFDNR=1004997&noCache=1

Sachverhalt:

Neben dem Einsatz von Elektrobussen werden in Feldversuchen derzeit vielerlei alternative
Antriebstechnologien getestet, die alle das Potenzial entwickeln kénnten, die derzeit mit fossilen
Brennstoffen betriebenen Busse zu ersetzen. Im Moment ist jedoch noch nicht abzusehen, welche
diese Technologien sich schlussendlich durchsetzt, so dass eine Vorfestlegung ausschliellich auf
elektrisch betriebene Fahrzeuge fahrlassig ware.

Dariiber hinaus soll bei dem beantragten Konzept beleuchtet werden, ob die dann (vermutlich in
frihestens zehn bis 15 Jahren) in Serienreife vorhandenen Fahrzeuge nicht nur erganzende, sondern
auch ersetzende Wirkung fir das derzeitige Stadtbahnkonzept haben.

Anlagen:
keine
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TOP 5.2

Absender:
Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt A 17..'040.17
ntrag (6ffentlich)

Betreff:
Keine Diskriminierung bei Einlasskontrollen

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 23.02.2017

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 07.04.2017 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 09.05.2017 N
Ausschuss fur Integrationsfragen (Vorberatung) 10.05.2017 o]
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 16.05.2017 o]

Beschlussvorschlag:

Der Rat mdge beschliellen:

Die Verwaltung wird gebeten, innerhalb der ndchsten 6 Monate Tests in den Braunschweiger
gastronomischen Betrieben und Diskotheken durchzufiihren. Ziel dieser Tests soll es sein,
die Einhaltung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG, §19), in Verbindung mit
dem Niedersachsischen Gaststattengesetzes (NGastG, §11 (1) Satz 14, §11 (2)) zu
Uberprufen. Bei den geplanten Tests ist insbesondere die Diskothek ,Schwanensee® zu
bertcksichtigen. Verstofie gegen das Diskriminierungsverbot sind mit dem gesetzlich
festgelegten Buligeld von bis zu 10.000 Euro zu ahnden. Bei fortgesetzten VerstoRen ist
eine Gewerbeuntersagung zu prifen. Nach Durchfuhrung der Test sollen den Ratsgremien
die Ergebnisse mitgeteilt werden.

Sachverhalt:

Seit Jahren gibt es eine Vielzahl von Berichten Uber diskriminierende und rassistische
Einlasskontrollen in Braunschweiger Diskotheken. Einen unriihmlichen ,Spitzenplatz“ nimmt
bei diesen Berichten das ,Schwanensee” ein. Hier gibt es seit 10 Jahren Berichte dartber,
dass Menschen mit dunkler Hautfarbe abgewiesen worden sein sollen. Auch die lokale
Presse berichtete dariiber. So schrieb die ,Neue Braunschweiger® in 2011 unter der
Uberschrift ,Harte Tir als Preis fiir Ruhe“ Giber einen Fall, bei dem siidafrikanischen
Freunden einer Braunschweigerin der Eintritt verweigert worden sein soll. In 2015 berichtete
die ,Braunschweiger Zeitung“ Giber einen Diskotest von drei auslandischen Studenten. Auch
sie wurden im ,Schwanensee® nach eigenen Aussagen abgewiesen. Nun soll es vor einigen
Tagen vor dem ,Schwanensee” erneut zu einem Vorfall gekommen sein, bei dem Fluchtlinge
nicht nur nicht eingelassen, sondern im Anschluss auch noch von Turstehern anderer Clubs
im Haus angegriffen worden sein sollen.

Da die geschilderten Probleme auch in anderen Orten anzutreffen sind, hat die
Landesregierung zum 30.12.2015 eine entsprechende Anderung des niederséchsischen
Gaststattengesetzes erlassen. Seitdem kdénnen diskriminierende Einlasskontrollen mit einem
BufRgeld von bis zu 10.000 Euro geahndet werden. Laut Staatskanzlei ist bei wiederholten
VerstdRen auch eine Gewerbeuntersagung moglich. Dazu wird eine Sprecherin des
niedersachsischen Wirtschaftsministerium in der Osnabriicker Zeitung vom 30.06.2015
folgendermalien zitiert: ,Vorher war es Betroffenen lediglich méglich, den zivilrechtlichen
Weg zu beschreiten." Doch auch sie raumt ein: "Nachweise werden schwierig zu erbringen
sein. Daher sollen Kommunen nach Rassismus-Vorwirfen Diskos testen — ahnlich wie bei
Alkoholverkaufen an Minderjahrige.”

Anlagen:
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TOP 5.2.1

Stadt Braunschweig 17-04017-02
Der Oberburgermeister Stellungnahme

offentlich
Betreff:

Keine Diskriminierung bei Einlasskontrollen

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat Il ) 03.05.2017
32 Fachbereich Birgerservice, Offentliche Sicherheit

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 09.05.2017 N
Ausschuss fur Integrationsfragen (Vorberatung) 10.05.2017 o]
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 16.05.2017 o]

Sachverhalt:

Die Verwaltung hat die Berichterstattung in den Medien zum Anlass genommen, Tests zu
den Einlasskontrollen einiger Betriebe durchzufiihren. Rechtsgrundlage fur diese Tests ist
der § 11 Abs. 1 Nr. 14 Niedersachsisches Gaststattengesetz (NGastG), wonach u. a.
ordnungswidrig handelt, wer ,als flir das Betreiben eines Gaststattengewerbes
verantwortliche Person bei der Kontrolle des Einlasses in eine Diskothek oder beim
Aufenthalt in einer Diskothek eine Person wegen der ethnischen Herkunft oder der Religion
benachteiligt‘. Diese Rechtsdnderung dient der Umsetzung eines Benachteiligungsverbotes
aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz.

In der Nacht zum 1. April 2017 hat die Verwaltung sechs Betriebe getestet. Dabei haben
jeweils zwei Personen mit erkennbarem Migrationshintergrund und zwei Vergleichspersonen
nacheinander versucht, Einlass in die Diskotheken zu erhalten. In vier Fallen wurden die
Testpersonen mit erkennbarem Migrationshintergrund nicht eingelassen. Die Kontrollgruppe,
die alters- und kleidungsmafig vergleichbar war, wurde hingegen eingelassen. Bei der
anschliel’end von stadtischen Mitarbeitern durchgeflhrten Befragung wurden das
Einlasspersonal und, soweit erreichbar, auch die Betreiber um Auskunft zu den Griinden fiir
dieses Vorgehen gebeten. Dabei wurden in allen vier Fallen in den Gesprachen keine
nachvollziehbaren, sachlichen Griinde fiir die Einlassverweigerung vorgetragen.

Es besteht daher der Verdacht, dass die Vorgehensweise der Diskotheken gegen § 11 Abs.
1 Nr. 4 NGastG verstofRen kdnnte. Daher wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet
und den Betreibern und dem Einlasspersonal Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.
Sobald die Stellungnahmen vorliegen, wird eine Entscheidung dartber getroffen, ob und ggf.
in welcher Hohe ein mégliches BulRgeld verhangt wird. Gegen einen Buligeldbescheid
kénnte dann Einspruch vor dem Amtsgericht Braunschweig erhoben werden.

Die Verwaltung beabsichtigt in unregelmafligen Abstanden weitere Kontrollen
durchzufiihren. Dartiber hinaus habe ich die betroffenen Gewerbetreibenden und die
DEHOGA zu einem Gesprach eingeladen.

Ruppert
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TOP 5.3

Absender:
Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt A 17..'042.07
ntrag (6ffentlich)

Betreff:
Handlungskonzept Kinderarmut ernst nehmen - angemessenen
Schulmittelfonds einrichten

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 16.03.2017

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Ausschuss fur Soziales und Gesundheit (Vorberatung) 30.03.2017 o]
Jugendhilfeausschuss (Vorberatung) 06.04.2017 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 09.05.2017 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 16.05.2017 o}

Beschlussvorschlag:

Der Rat mdége beschliellen:

1. Die Verwaltung wird gebeten, bis Ende diesen Jahres darzustellen, wie hoch der Bedarf
fir einen Schulmittelfonds, der auch alle Verbrauchsmittel erfasst, fir alle Kinder ist, die in
Haushalten mit SGB-II-, Wohngeld-, Kindergeldzuschlag- oder AsylbLG-Bezug leben.
Entsprechend dem vom Rat in 2012 beschlossenen ,Handlungskonzept Kinderarmut® ist
dieser Bedarf ab 2018 zu decken.

2. Das Modell eines ,Spendenbeauftragten zum Einsammeln von Geldern bei vermégenden
Mitburgern wird aufgegeben. Die Zustandigkeit fur alle Finanzierungsbereiche zur Linderung
von Kinderarmut geht auf das Ref. 0500 Uber, das diese Aufgabe in Zusammenarbeit mit
dem FB 20 durchfiihrt. Die Bekdmpfung von Kinderarmut wird Querschnittsaufgabe fiir die
gesamte Verwaltung.

3. Dem Praventionsnetzwerk Kinderarmut und dem Beirat fir den Braunschweiger Fonds fir
Kinder und Jugendliche sollen zukiinftig auch Vertreterinnen und Vertreter der
Ratsfraktionen angehdren.

Sachverhalt:

Zu 1. Am 18.12.2012 wurde das ,Kommunale Handlungskonzept Kinderarmut® vom Rat
beschlossen. Beschlossen wurde dabei auch die folgende Mallnahme:

Einrichtung eines Schulmittelfonds, der auch alle Verbrauchsmittel erfasst. Dabei
muss eine Stigmatisierung durch biirokratische Teilnahmevoraussetzungen
verhindert werden.

Auf Ratsanfragen der Linksfraktion vom 07.06.2016 und 08.02.2017 wurde von der
Verwaltung mitgeteilt, dass im Schuljahr 2017/2018 fiir 3901 bedurftige Schilerinnen und
Schiuler je 20 Euro zur Verfiigung gestellt wurden und fir 831 arme Kita-Kinder je 15 Euro.
Weiter wurde mitgeteilt, dass es sich bei den 20 bzw. 15 Euro bereits um einen erhdhten
Betrag handele, der erst durch eine Grol3spende in 2014 mdglich wurde. Somit ist klar, dass
die beschlossene MalRnahme auch vier Jahre nach dem Beschluss nur teilweise umgesetzt
wird. Weder stimmt die Anzahl der unterstitzten Kinder mit der Anzahl der armen Kinder
Braunschweigs Uberein (es gibt allein im SGB-II-Bezug 5.089 arme Kinder — siehe
Sozialatlas 2015), noch kénnen fir 20 Euro pro Jahr Schulmittel incl. der Verbrauchsmittel
beschafft werden. Hinzu kommt, dass unklar ist, wie und ob es nach dem Aufbrauchen der
Spende weiter geht.

Zu 2. Bekanntlich ist der ,Spendenbeauftragte” seit November letzten Jahres abhanden
gekommen. Noch in der Ratssitzung am 21.02.2017 war die Verwaltung nicht in der Lage
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TOP 5.3
dem Rat darzustellen, wie der Fonds zukiinftig abgesichert werden soll. Es wurde lediglich
mitgeteilt, dass der Fonds auch weiter auf die Spendenbereitschaft angewiesen ist. Die
Linksfraktion hat das ,,Abschieben” dieses wichtigen Themas auf einen ,Beauftragten“ schon
immer als falsch empfunden. Daher schlagt sie vor, dass kein neuer ,Beauftragter”
eingesetzt wird, sondern dass die gesamte Verwaltung den Kampf gegen Kinderarmut als
ihre Aufgabe ansieht. Die Federflihrung soll beim Sozialreferat liegen. Dabei sollen nach
Méglichkeit auch weiterhin Spenden — transparent — eingeworben werden, aber auch die
Stadt selber muss einen Anteil zur Verstetigung des Fonds leisten und einspringen, wenn
nicht genugend Spenden zur Verfugung stehen. Schlie8lich durfen die Lebenschancen von
Kindern nicht vom guten Willen vermdgender Mitblrger abhangig gemacht werden.

3. Ein groles Problem von Anfang an war, dass die Umsetzung des beschlossenen
Handlungskonzeptes allein unter der Agide von Experten, vermdgenden Mitblirgern und
ihren Beauftragten und der Verwaltung erfolgte. Diejenigen die das Handlungskonzept
beschlossen haben und demokratisch legitimiert sind, wurden von der Beteiligung
ausgeschlossen. Dies ist in jeder Hinsicht schlecht und muss verandert werden.

Anlagen: keine
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TOP 5.3.1

Absender:
Fraktion Biindnis 90 - DIE GRUNEN im A 17..'043.02
ntrag (6ffentlich)

Rat der Stadt

Betreff:
Handlungskonzept Kinderarmut ernstnehmen - angemessenen

Schulmittelfonds einrichten. Anderungsantrag zu 17-04207-01

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 04.04.2017

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Jugendhilfeausschuss (Vorberatung) 06.04.2017 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 09.05.2017 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 16.05.2017 o]

Beschlussvorschlag:
Der Antrag der Fraktion ,Die Linke® wird wie folgt geandert

1. Bis Ende des 3. Quartals 2017 werden das Kommunale Handlungskonzept Kinderarmut und die
darin enthaltenen Handlungsempfehlungen ausgewertet und aktualisiert.

2. In Bezug auf den persoénlichen Schulmittelbedarf wird die Verwaltung gebeten darzustellen, wie
hoch dieser inkl. aller Verbrauchsmittel durchschnittlich fur ein Kind ist. Es soll dargestellt werden, in
welcher H6he neben der Férderung durch das Bildungs- und Teilhabepaket zusatzliche Mittel fiir alle
Kinder, die in Haushalten mit SGB |l-, Wohngeld-, Kindergeldzuschlag- oder AsylbLG-Bezug leben,
bendtigt werden. Es soll dargestellt werden, ob und wie dieser Bedarf durch den kommunalen
Schulmittelfonds gedeckt werden kann.

3. Die bisherige Praxis fiur Antragstellung und Bewilligung der Leistungen des Bildungs- und
Teilhabepaketes wird dargestellt, Gberprift und im maximal rechtlich méglichen Umfang
entbulrokratisiert.

4. Das Praventionsnetzwerk Kinderarmut und die Arbeit des Beirates fur den Braunschweiger Fonds
gegen Kinderarmut werden fortgefiihrt. Mindestens einmal im Jahr trifft sich ein runder Tisch, der sich
aus Vertreterinnen und Vertretern des Beirates und Vertreterinnen und Vertretern des
Jugendhilfeausschuss und Ausschuss flr Soziales und Gesundheit zusammensetzt, um sich tber die
aktuellen Entwicklungen und die bendtigten MalRnahmen auszutauschen.

Sachverhalt:

Der vorliegende Anderungsantrag versucht die im Antrag der Fraktion ,Die Linke“ enthaltenen
Anregungen, die Anmerkungen der Verwaltung und die Debatte im Ausschuss flr Soziales und
Gesundheit so aufzugreifen, dass gemeinsam ein konstruktiver Weg zum erklartermallen nach wie
vor wichtigen Thema ,Kinderarmut® beschritten werden kann. Kinderarmut ist eindeutig eine
Querschnittsaufgabe und darf sich bei weitem nicht auf materielle Hilfen beschranken, sondern muss
allen Kindern Zugange zu Bildung und Teilhabe ermdglichen. Deshalb sollte das gesamte Konzept
Kinderarmut ausgewertet und fortgefiihrt werden. Seit der Erarbeitung des Konzeptes hat die
Bundesregierung das Bildungs- und Teilhabepaket beschlossen, das Kindern aus armen Familien
Unterstlitzung gewahrt. Die Umsetzung des Konzeptes liegt bei den Jobcentern und den Kommunen.
Sowohl die geringe HOhe, als auch die viel zu blrokratische Umsetzung st63t auf Kritik. Gerade bei
der Umsetzung sollten die lokalen Stellen die maximal mdgliche ,Burokratiefreiheit* und
Zuganglichkeit praktizieren. Hier besteht in Braunschweig noch Nachholungsbedarf.

Anlagen:
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Absender:
) i 17-04258
CDU-Fraktion im Rat der Stadt Antrag (5ffentlich)

Betreff:
Wiedereinsetzung des Baustellenfonds fiir besondere Bauprojekte

der Stadt Braunschweig

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 24.03.2017

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 07.04.2017 o]
Bauausschuss (Vorberatung) 02.05.2017 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 09.05.2017 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 16.05.2017 o}

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird gebeten, in Bezug auf den Ausbau des Strallenbahnnetzes in Braunschweig
(gemaf Strallenbauausbaukonzept) rechtzeitig vor Baubeginn eine Vorlage zur Wiedereinrichtung
eines Baustellenfonds zu erarbeiten und dem Rat der Stadt Braunschweig iber seine Ausschiisse zur
Beschlussfassung vorzulegen.

Begriindung:
Im Jahr 2011 wurde aufgrund der sehr lange andauernden Bauarbeiten an der Fallersleber-Tor-

Briicke ein Baustellenfonds i.H.v. 100.000 Euro eingerichtet (vgl. seinerzeitige Vorlage mit der
Drucksachen-Nummer 14286/11). Der Fonds sollte besondere Harten flir Gewerbetreibende
abmildern, die durch die Lange der BaumalRnahmen entstanden waren. Der Fonds wurde in
erheblichem Malfe in Anspruch genommen und konnte so Schlimmeres wie bspw. Insolvenzen
verhindern.

Die Stadt Braunschweig wird voraussichtlich von 2020-2030 mit dem Ausbau von Stral3enbahn-
Infrastruktur beginnen. Dabei ist schon jetzt absehbar, dass an einigen Streckenabschnitten langere
Baustellen eingerichtet werden mussen, welche Auswirkungen auf Kundenstrome und Umsatze bei
Gewerbetreibenden haben. Nicht selten flihren solche Belastungen auf langere Zeit gesehen zur
Bedrohung der Existenz. Mittlere UmsatzeinbuRen haben auflerdem oft unmittelbare Auswirkungen
auf Arbeitsplatze bei den betroffenen Betrieben.

Auf Grundlage des 2011 beschlossenen Baustellenfonds wird die Verwaltung daher gebeten, eine
entsprechende Vorlage vorzubereiten und zur Beschlussfassung durch den Rat vorzulegen. Die
Vorlage soll sich zeitlich an den Baumalnahmen, die gemal des Strallenbahnausbaukonzeptes
angestofen werden, orientieren. Die Vergabekriterien sollen dabei neu tberpruft,

gegebenenfalls angepasst und dem Wirtschaftsausschuss rechtzeitig vor Baubeginn des 1.
Streckenabschnitts zum Beschluss vorgelegt werden.

Anlagen:
Beschlussvorlage, 1. Erganzung und Richtlinie aus 2011
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Stadt Braunschweig TOP

Der Oberblrgermeister Drucksache Datum

Wirtschaftsdezernat 14286/11 23. Mrz. 2011

0800

Vorlage

Beratungsfolge Sitzung Beschluss

Tag O | N | ange- | abge- | geén- | pas-

nom- | lehnt | dert siert
men

Wirtschaftsausschuss 08.04.2011 | X

Verwaltungsausschuss 12.04.2011 X

Rat 31.05.2011 | X

Beteiligte Fachbereiche Beteiligung Anhorungsrecht des | Vorlage erfolgt aufgrund

| Referate / Abteilungen | des Referates 0140 | Stadtbezirksrats | Vorschlag/Anreg.d.StBzR
Fachbereich 20, 0300
Rechtsreferat, Dez. 11l

D Ja Nein |:| Ja Nein |:| Ja Nein

Uberschrift, Beschlussvorschlag

Einrichtung eines Fonds fur freiwillige Unterstitzu ngsleistungen bei bedeuten-
den Tiefbauarbeiten — Baustellenfonds — der Stadt B raunschweig

.Die Stadt Braunschweig legt einen Fonds fiir freiwillige Unterstiitzungsleistungen bei bedeu-
tenden Tiefbauarbeiten auf.

Die als Anlage beigefiigte ,Richtlinie der Stadt Braunschweig fur freiwillige Unterstitzungsleis-
tungen bei bedeutenden Tiefbauarbeiten‘ wird beschlossen.”

Sachverhalt, Begrindung, finanzielle Auswirkung: siehe nachste Seite
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Der Neubau der Briicke am Fallersleber Tor hat sich, wie bekannt, durch nicht von der Stadt zu
vertretende Umstande verzogert. Hierdurch bedingt entstehen einigen der Unternehmen, die
durch die geanderte Verkehrsfiihrung stark betroffen sind, erhebliche finanzielle Einbuf3en.

In seiner Sitzung am 22. Februar 2011 hat der Rat der Stadt im Rahmen der Haushaltsberatun-
gen die Einrichtung eines Unterstitzungsfonds fir Unternehmen beschlossen, deren wirtschaft-
liche Situation durch TiefbaumalRnahmen erheblich beeintrachtigt ist. Fir die Dauer von drei
Jahren sollen Haushaltsmittel in Hohe von jahrlich 100.000 Euro bereit gestellt werden, aus
denen Unterstitzungsleistungen fir betroffene Unternehmen gewahrt werden kénnen. Damit
soll auf schnelle und unbirokratische Weise Hilfe geleistet werden, wenn ein Unternehmen
oder der Inhaber aus eigenen Mitteln nachweislich nicht in der Lage ist, die kritische Phase zu
Uberbricken und das Unternehmen in Folge der Behinderungen durch die Baumalnahme exis-
tenziell bedroht ist. Die Voraussetzungen und das Verfahren flir die Gewéhrung von Unterstuit-
zungsleistungen aus dem Baustellenfonds regelt eine Richtlinie, die durch den Rat der Stadt zu
beschlie3en ist. Umgehend im Anschluss an den Beschluss der Richtlinie kdnnen Unterstt-
zungsleistungen aus dem Baustellenfonds an betroffene Unternehmen, die die Voraussetzun-
gen erfillen, gewéhrt werden.

Die Hohe der Unterstitzungsleistungen richtet sich nach dem Grad der Bedurftigkeit und ist
grundséatzlich auf maximal 10.000 Euro je Einzelfall begrenzt. Erforderlich fir die Unterstit-
zungsleistung sind ein formloser Antrag sowie eine Bestétigung des Wirtschaftsprifers oder
Steuerberaters hinsichtlich der geschéatftlichen Entwicklung sowie der Nachweis des kausalen
Zusammenhangs mit der Baustelle. Unternehmen, die bereits in Kenntnis der Baustellenbehin-
derung ihren Betrieb in deren Bereich verlegt haben, sind ausgeschlossen. Es muss zudem
nachgewiesen werden, dass Eigenmittel nicht vorhanden sind und Anspriiche gegen Dritte nicht
bestehen. Uber die Hohe der einzelnen Forderungen entscheidet ein Beirat, der sich aus Ver-
tretern der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer, des Einzelhandelsverban-
des, der Wirtschaftsférderung und der Bauverwaltung zusammensetzt. Die Geschéftsfiihrung
des Beirates wird bei der Braunschweig Zukunft GmbH angesiedelt.

Um fir betroffene Unternehmen weitere Zeitverzogerungen zu vermeiden, bieten der Projektlei-
ter der BaumalRnahme in Abstimmung mit dem Baustellenmanagement des Fachbereichs Tief-
bau und Verkehr und die Wirtschaftsforderung gegenwartig bereits Beratungen an. Uber den
Fachbereich Tiefbau und Verkehr erhalten Unternehmen aktuelle Informationen zur Baustelle,
zu Verkehrsbeeintrachtigungen sowie zu nicht-materiellen Unterstiitzungsleistungen. Die Bera-
tung der Braunschweig Zukunft GmbH bezieht sich direkt auf den Baustellenfonds, das Ant-
ragsverfahren sowie auf alternative Finanzierungsmaéglichkeiten mit Hilfe 6ffentlicher Kredite.

Die Verwaltung informiert durch Pressemitteilung und gesonderte Anschreiben an die betroffe-
nen Unternehmen im Bereich der Baustelle Uber die Unterstiitzungsmdglichkeiten aus dem
Baustellenfonds.

[ V.

Gez.

Roth

Anlage: Richtlinie der Stadt Braunschweig fur freiwillige Unterstitzungsleistungen bei bedeu-
tenden Tiefbaumalinahmen — Baustellenfonds -
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Stadt Braunschweig TOP
Der Oberblrgermeister Drucksache Datum
Wirtschaftsdezernat 14286/11 11.04.2011
0800
1. Ergédnzung zur Vorlage 14286/11
Beratungsfolge Sitzung Beschluss
Tag O | N [ange- | abge- | gedn- | pas-
nom- | lehnt | dert | siert
men
Verwaltungsausschuss 12.04.2011 X
Rat 31.05.2011 X
Beteiligte Fachbereiche / Beteiligung Anhoérungsrecht Vorlage erfolgt aufgrund Vor-

Referate / Abteilungen
Fachbereich 20, 0300
Rechtsreferat, Dez. Il|

des Referates 0140

|:|Ja Nein

des Stadtbezirksrats

|:|Ja Nein

schlag/Anreg.d.StBzR

|:|Ja Nein

Uberschrift, Beschlussvorschlag

Einrichtung eines Fonds fir freiwillige Unterstitzu
den Tiefbauarbeiten — Baustellenfonds — der Stadt B

ngsleistungen bei bedeuten-
raunschweig

,Die Stadt Braunschweig legt einen Fonds fur freiwillige Unterstutzungsleistungen bei bedeu-
tenden Tiefbauarbeiten auf.

Die als Anlage beigefiigte ,Richtlinie der Stadt Braunschweig fur freiwillige Unterstitzungsleis-

tungen bei bedeutenden Tiefbauarbeiten‘ wird in der Fassung der 1. Ergédnzung zur Vorlage

beschlossen.”

Sachverhalt, Begriindung, finanzielle Auswirkung: siehe nachste Seite
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In seiner Sitzung am 8. April 2011 hat der Wirtschaftsausschuss der Stadt Braunschweig die
Vorlage zur ,Einrichtung eines Fonds fir freiwillige Unterstitzungsleistungen bei bedeutenden
Tiefbauarbeiten der Stadt Braunschweig” beraten. Im Zuge der Beratung wurde der Beschluss-
text um den Zusatz erganzt: ,Sollten durch die Tiefbauarbeiten bei den Unternehmen personelle
Konsequenzen erforderlich sein, werden die betroffenen Gewerkschaften mit in die Beiratstétig-
keit einbezogen.”

Eine entsprechende Textergdnzung wurde unter dem Absatz ,Verfahren fir die Vergabe von
Unterstitzungsleistungen, zweiter Spiegelpunkt” in die Richtlinie aufgenommen.

I. V.

Gez.

Roth

Anlage: Richtlinie der Stadt Braunschweig fir freiwillige Unterstiitzungsleistungen bei bedeu-
tenden TiefbaumalRnahmen — Baustellenfonds —ergénzte Fassung
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Richtlinie der Stadt Braunschweig
far freiwillige Unterstitzungsleistungen
bei bedeutenden Tiefbauarbeiten — Baustellenfonds -

Praambel

Fur groRere TiefbaumalRnahmen mit einer Bauzeit von mehr als 12 Monaten und bei denen
sich die geplante Bauzeit um mehr als 3 Monate verzogert, kdnnen betroffenen Gewerbe-
betrieben, deren Erreichbarkeit auf Grund ihrer raumlichen Lage zur Baumalinahme durch
diese eingeschrankt ist, Unterstlitzungsleistungen gewahrt werden.

Diese freiwilligen Unterstitzungsleistungen werden von der Stadt Braunschweig ohne recht-
liche Verpflichtung an Gewerbebetriebe gezahlt, deren wirtschaftliche Lage durch die Bau-
maflnahme in einschneidender oder existenzbedrohender Weise beeintrachtigt wird. Sofern
den Betrieben ein Rechtsanspruch auf Entschadigung zusteht, werden keine freiwilligen
Unterstitzungsleistungen gezahlt, bzw. mussen diese zuriick gezahlt werden.

Voraussetzungen fur die Zahlung von Unterstitzungsleistungen

Leistungen kdnnen nur anlasslich solcher TiefbaumaRnahmen gewahrt werden, die
die Stadt Braunschweig veranlasst hat.

Die Bauarbeiten missen sich nach Art und Dauer, Intensitat und Auswirkung beson-
ders einschneidend oder existenzbedrohend auswirken.

Die Gewerbebetriebe missen aufgrund der raumlichen Lage im Bereich der Baustelle
unmittelbar von der Tiefbaumalnahme betroffen sein (eingeschrankte Erreichbar-
keit).

Der Gewerbetreibende muss nachweisen, dass die wirtschaftliche Situation des Ge-
werbebetriebes durch die Tiefbaumaflinahme in auf3ergewdhnlicher Weise negativ
beeintrachtigt ist.

Der Gewerbebetrieb muss wéahrend der gesamten Bauzeit gefiihrt worden sein. Ge-
werbetreibende, die in Kenntnis der belastenden Situation ihren Betrieb erdffnet ha-
ben (z. B. Geschéftseroffnung wahrend der BaumalRnahme), sind ausgeschlossen.
Ein anderweitiger (gesetzlicher oder vertraglicher) Entschadigungsanspruch darf nicht
bestehen. Leistungen aus dem Baustellenfonds werden nach dem Subsidiaritatsprin-
zip gewabhrt.

Informationen zur Unterstitzungsleistung

Sie wird im Einzelfall als verlorener Zuschuss (beispielsweise Zinszuschuss bei kurz-
fristig erforderlich werdenden Kreditaufnahmen) oder als andere geeignete Leistung
an Gewerbetreibende mit raumlicher Lage im Bereich der Baustelle gewahrt, die o. g.
Voraussetzungen erfillen.

Uber die Vergabe entscheidet ein unabhangiger, ehrenamtlich arbeitender Beirat
nach Vorprifung durch die Stadt Braunschweig (Baudezernat) und die Braunschweig
Zukunft GmbH.

Auf die Gewadhrung von Leistungen aus dem Fonds besteht kein Rechtsanspruch.

Antragsverfahren

Es ist ein formloser schriftlicher Antrag an die Geschéftsstelle des Beirates ,Unter-
stutzungsfonds® zu richten.

Antragsberechtigt sind Inhaber/innen von kleinen und mittleren Gewerbebetrieben
(KMU nach EU-Definition), die durch die Baustelle unmittelbar belastet sind.

Der Antrag muss gestellt werden, bevor der Gewerbebetrieb wieder uneingeschréankt
erreichbar ist (Wiederherstellung der Fahrbahnen, Gehwege, etc.).

Folgende Unterlagen sollen dem Antrag beigefiigt werden:

ein Inhabernachweis (Auszug Handelsregister, Gewerbeanmeldung)
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testierte Nachweise Uber die Geschaftsentwicklung (Umsatz, Gewinn, Verlust) in den
letzten zwei Jahren vor Baubeginn und wahrend der Baumaflinahme (Bescheinigung
des Steuerberaters, Wirtschaftsprifers)

plausible Erlauterung des Umsatzriickgangs, z. B. durch Betriebswirtschaftliche Aus-
wertung (BWA) und Bilanzen der letzten beiden Jahre

ein geeigneter Nachweis dariiber, dass der Einnahmeausfall nicht durch eigene
MalRnahmen (z. B. Einnahmen aus anderen Filialen, eigenes Vermdgen) gedeckt
werden kann.

Beleg einer eventuellen Mietminderung oder sonstigen Ersparnis, die durch die Bau-
maflhahme begrindet wurde.

Verfahren flr die Vergabe von Unterstitzungsleistungen

Zur Bewertung der Antrége auf Unterstitzungsleistung wird ein Beirat gebildet.

Der Beirat setzt sich zusammen aus Vertretern des Baudezernats der Stadt Braun-
schweig, der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer, der Braun-
schweig Zukunft GmbH und des Einzelhandelsverbandes. Bei personalrelevanten
Punkten hinsichtlich der Bewertung der Antrage wird die jeweilige Einzelgewerkschaft
speziell zu diesem Thema hinzugezogen.

Der Beirat bewertet die Antrdge und gibt einen Entscheidungsvorschlag Uber die
Hohe der zu gewahrenden Unterstitzungsleistung ab.

Die Hohe der Unterstitzungsleistung bemisst sich nach der individuell beeintrachtig-
ten Geschéftslage und der Hohe der zur Verfiigung stehenden Mittel.

Die maximale Hohe der Unterstitzungsleistung wird pro Einzelfall auf 10.000.- € be-
grenzt. In begriindeten Ausnahmeféllen kann ein hdherer Betrag gewéhrt werden.

Die Stadt Braunschweig setzt die Unterstitzungsleistung auf Empfehlung des Beira-
tes fest und erteilt einen entsprechenden Bescheid nach Mafigabe dieser Richtlinie
und im Rahmen der fir diesen Zweck verfigbaren Haushaltsmittel (von 2011 bis
2013 voraussichtlich jeweils 100.000.- €/Jahr).

Soweit erforderlich, werden die politischen Gremien der Stadt Braunschweig in den
Entscheidungsprozess eingebunden.

Der Zuwendungsempfanger ist verpflichtet, an MalRnahmen zur Erfolgskontrolle mit-
zuwirken. Hierzu kann der Nachweis der Verwendung der Unterstitzungsleistung
oder eine halbjahrliche Information Uber die Geschaftsentwicklung gehoéren.

Die Unterstutzungsleistung kann zurtick gefordert werden, wenn ihr falsche Angaben
des Gewerbetreibenden zugrunde liegen.

Weitere Unterstitzungsleistungen konnen in der Finanzierung von baubegleitenden Mal3-
nahmen, wie z. B. MaBnahmen der Offentlichkeitsarbeit, bestehen.

Geschaftsstelle des Beirates ,,Unterstutzungsfonds®:
Braunschweig Zukunft GmbH, Rebenring 33, 38106 Braunschweig.

Anwendung:

Diese Richtlinie findet erstmalig Anwendung fir Tiefbaumal3nahmen, die ab 1. Januar 2011
beginnen oder fir bereits begonnene MalRnahmen, die noch nicht abgeschlossen sind, und
die in der Praambel genannten Voraussetzungen erfillen.

Inkrafttreten:
Diese Richtlinie tritt mit dem 31. Mai 2011 in Kraft.
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Absender:
Fraktion Biindnis 90 - DIE GRUNEN im A 17..'043.01
ntrag (6ffentlich)

Rat der Stadt
Bottcher, Helge

Betreff:
Anderungsantrag zum CDU-Antrag "Wiedereinrichtung eines

Baustellenfonds..." DS 17-04258

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 04.04.2017

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 07.04.2017 o]
Bauausschuss (Vorberatung) 02.05.2017 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 09.05.2017 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 16.05.2017 o]

Beschlussvorschlag:
D|e Verwaltung W|rd gebeten m—Bezug—au#—den—Ausbau—des—S#al%enbahnnetzes—m

. beginn eine Vorlage
zur Wlederemrlchtung eines Baustellenfonds zZu erarbelten und dem Rat der Stadt
Braunschweig Uber seine Ausschiisse zur Beschlussfassung vorzulegen. Der Fonds soll
dazu dienen, Betriebe, die von StralRenbaumalnahmen tGbermaRig betroffen sind, vor einer
daraus resultierenden Insolvenz zu schitzen.

Begriindung:

In Braunschweig werden auch in Zukunft an vielen Stellen Stral3en ausgebaut sowie
notwendige Erneuerungen und Reparaturen an Leitungen sowie Stadtbahngleisen
durchgefihrt. In dem Zusammenhang sind an diesen Stralden liegende Betriebe schlechter
erreichbar und auch durch Larm und Staub beeintrachtigt. Diese Beeintrachtigungen
gehdren in der Regel zu zumutbaren Lasten fur Betriebe und sind insofern nicht
entschadigungspflichtig. Allerdings kann es vorkommen, dass Betriebe durch Verzdégerungen
im Bauablauf oder den groRen Umfang der notwendigen MaRnahmen in Existenznot
geraten. Um in solchen Fallen sicherstellen zu kdnnen, dass die Betriebe und die
Arbeitsplatze fortbestehen konnen, muss die Stadt handlungsfahig sein. Dies kann auf
Grundlage eines ,Baustellenfonds” erfolgen. Naturlich kann und soll dieser Fonds auch im
Zusammenhang mit dem beabsichtigten Ausbau des Strallenbahnnetzes zur Verfigung
stehen, allerdings ware es sehr zweifelhaft, ihn ausschliellich darauf zu beziehen. Es kann
kein Zuschusskriterium sein, ob auf einer Baustelle eine StralRenbahn ausgebaut wird oder
nicht.

Anlagen:
keine
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Absender:
i ) 17-04458
SPD-Fraktion im Rat der Stadt Antrag (5ffentlich)

Betreff:

Anderungsantrag zum Tagesordnungspunkt "Wiedereinsetzung
des Baustellenfonds fiur besondere Bauprojekte der Stadt
Braunschweig"

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 28.04.2017

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Bauausschuss (Vorberatung) 02.05.2017 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 09.05.2017 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 16.05.2017 o]

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird gebeten zu prifen, ob und zu welchem Zeitraum es wahrend des Ausbaus des
Stadtbahnnetzes in Braunschweig (gemaf Stadtbahnausbaukonzept) notwendig erscheinen kénnte,
einen sogenannten Baustellenfonds einzurichten, um anliegende und durch die Baumafinahmen
betroffene Gewerbebetriebe finanziell zu unterstitzen. Hierbei gilt es auch zu prifen, welches
Volumen ein solcher Fonds aufweisen musste, um tatsachlich die Existenz der anliegenden
Gewerbebetriebe sicherstellen zu kénnen.

Sachverhalt:

Im Jahr 2011 wurde fur die BaumalRnahme an der Fallersleber-Tor-Briicke ein sogenannter
Baustellenfonds fiir die anliegenden Gewerbebetriebe in Héhe von 100.000 Euro eingerichtet, da sich
die dortigen Arbeiten Uberdurchschnittlich lange verzdgert hatten. Ob derartige Verzégerungen bei
dem vom Rat verabschiedeten Ausbau des Stadtbahnnetzes Uberhaupt auftreten kdnnten, ist derzeit
noch vollig unklar. Auch sind die verschiedenen Streckenfiihrungen noch nicht abschlielend vom Rat
der Stadt beschlossen, sodass eventuelle Auswirkungen auf Anlieger derzeit nur schwer
prognostizierbar sind. Geprift werden soll daher, ob und wenn ja in welchem Zeitraum die Verwaltung
dennoch die Notwendigkeit sieht, einen solchen Fonds einzurichten und welche Kosten dieser hatte.

Anlagen: keine
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Absender:
. ) 17-04594
AfD-Fraktion im Rat der Stadt Antrag (5ffentlich)

Betreff:
Anderungsantrag zu Vorlage 17-04301, Einrichtung eines
Baustellenfonds wahrend des Stadtbahnausbaus

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 12.05.2017

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 16.05.2017 o]

Beschlussvorschlag:
"Die Verwaltung moge zusatzlich darlegen, in welcher Weise die Gelder des erwahnten Fonds von
2011 verteilt wurden, und wie alle Beteiligten den Nutzen dieser Malihahme eingeschatzt haben".

Sachverhalt:
Zur sinnvollen Bemessung der Hohe und Verwendung eines solchen Hilfsfonds sollten dem Rat auch
zuvor gemachte Erfahrungen hinsichtlich der Erfolgsaussichten dargestellt werden.

Anlagen: keine
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Absender:
Fraktion Biindnis 90 - DIE GRUNEN im A 17..'042.99
ntrag (6ffentlich)

Rat der Stadt
Mihlnickel, Rainer

Betreff:
Konzept fur herbizidfreie Grunflachenpflege

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 04.04.2017

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Griunflachenausschuss (Vorberatung) 02.05.2017 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 09.05.2017 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 16.05.2017 o]

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird gebeten, das zu erarbeitende Konzept fur die Pflege der Grunflachen so
zu gestalten, dass bei dieser Pflege so weit wie irgend moglich auf den Einsatz von
Herbiziden verzichtet wird. Soweit die Verwaltung aus Griinden der Wirtschaftlichkeit den
Einsatz von Herbiziden vorschlagen will, wird sie gebeten, in dem Entwurf des Konzeptes
darzustellen, welche konkreten finanziellen Auswirkungen der Verzicht hatte.

Begriindung:

Der Rat der Stadt Braunschweig hat in seiner Sitzung am 21.2.2017 beschlossen, dass die
Verwaltung beauftragt wird, ein Konzept zur Verbesserung der Griinpflege in Braunschweig
zu erstellen. (Beschlusstext: "Die Verwaltung wird gebeten ein Konzept zur schrittweisen
Verbesserung der Grunpflege in der Innenstadt und in den Ortsteilen zu erstellen. In diesen
Uberlegungen sollen die einzelnen MaRnahmen jeweils mit der Angabe der benétigten
finanziellen Mittel hinterlegt sein. Dartber hinaus soll enthalten sein, wie bestehende
Verpflichtungen (bspw. der Anwohner von Stral3en) besser bekannt gemacht werden
kénnen. Eine starkere Einbindung der Stadtbezirksrate in die Planungen der Griinpflege im
jeweiligen Stadtbezirk ist sicherzustellen, wobei eine einheitliche Steuerung der Griinpflege
in der Gesamtstadt erhalten bleiben muss.")

Bis 2002 galt in Braunschweig ein Ratsbeschluss, nach dem auf Herbizide bei der Pflege der
Grinflachen grundsatzlich verzichtet werden sollte. Erst im Rahmen der
Haushaltskonsolidierung wurde diese Vorgabe durch die Mehrheit des Rates aufgehoben
(Drucksache 6485/02).

Der Verzicht auf Herbizide zum Schutz der Gewasser und der Bdden vor dem Eintrag von
Schadstoffen ist grundsatzlich in den einschlagigen Bundesgesetzen zum Schutz des
Bodens (§ 1 Bundes-Bodenschutzgesetz) und der Gewasser (§ 324 StGB) vorgegeben.
Angesichts der Tatsache, dass die Stadt Minster beispielsweise bereits seit 1992 auf
Herbizide verzichtet, sollte dies auch fur Braunschweig, als Stadt der Wissenschaft, moglich
sein.

Anlagen:
keine
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TOP 5.6

Absender:
i . 17-04455
Fraktion BIBS im Rat der Stadt Antrag (5ffentlich)

Buchs, Wolfgang

Betreff:
Herbizidfreies Braunschweig

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 28.04.2017

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 09.05.2017 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 16.05.2017 o]

Beschlussvorschlag:
Der Rat mdge beschliel3en:

1. Der Rat bittet die Verwaltung, alle erforderlichen MalRnahmen (Anweisungs-,
Satzungbeschlisse etc.) vorzubereiten und einzuleiten, damit in den stadtischen
Gesellschaften Braunschweiger Verkehrs-GmbH, Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig
mbH, Stadtisches Klinikum gGmbH und Nibelungen-Wohnbaugesellschaft GmbH (NiWo)
kinftig moglichst keine Herbizide mehr eingesetzt werden.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, kiinftig keine Ausnahmegenehmigungen zum Ausbringen
von glyphosathaltigen Herbiziden auf Nichtkulturland beim zustéandigen Pflanzenschutzamt
der Landwirtschaftskammer Niedersachsen mehr zu stellen.

3. In Zukunft wird auf Tennenflachen nur das HeiRwasser-Schaum-Verfahren oder andere
Verfahren ohne Herbizideinsatz zur Beseitigung von Spontanvegetation (Wildkrautern)
angewendet.

Begrindung:

In Antwort auf die BIBS-Anfrage ,Herbizidfreies Braunschweig?“ vom 21.02.2017 teilte die
Verwaltung mit, in welchen stadtischen Gesellschaften Herbizide zur Anwendung kommen:
Auf den Trassen der Stadtbahn der Braunschweiger Verkehrs GmbH, in den Gleisanlagen
der Hafenbahn der Hafenbetriebsgesellschaft, den gartnerisch genutzten Flachen
(Geholzflachen) der Nibelungen-Wohnbaugesellschaft (NiWo) und auf den
wassergebundenen Wegen des stadtischen Klinikums gGmbH.

Zwar hat die Verwaltung — wie in den Vorjahren auch - fur das Jahr 2017 einen Antrag auf
Ausnahmegenehmigung zum Ausbringen von glyphosathaltigen Herbiziden auf
Tennenflachen der stadtischen Sportanlagen bei dem zustandigen Pflanzenschutzamt der
Landwirtschaftskammer Niedersachsen gestellt, doch auch dieser Antrag wurde - wie in den
Vorjahren auch — abgelehnt. Da nicht anzunehmen ist, dass in den kommenden Jahren die
Genehmigung erteilt werden wird, soll die Stadt grundsatzlich von einer Antragsstellung
Abstand nehmen.

In der Stadt Wolfenbittel werden seit 2014 insbesondere die Tennenplatze drei Mal im Jahr
mit dem rein 6kologischen HeilRschaum behandelt. Das dort erfolgreich praktizierte
Verfahren soll nun auch auf Braunschweiger Tennenplatzen (neben anderen MalRnahmen
ohne Herbizideinsatz) eingesetzt werden.

Anlagen:
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TOP 5.7

Absender:
i ) 17-04457
SPD-Fraktion im Rat der Stadt Antrag (5ffentlich)

Betreff:
Resolution: Interkommunales Gewerbe-/Industriegebiet Stiddien-

Beddingen der Stadte Braunschweig und Salzgitter
weiterentwickeln

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 28.04.2017

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 09.05.2017 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 16.05.2017 o]

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Braunschweig bekennt sich zu der Entwicklung des interkommunalen Gewerbe-
/Industriegebiets Stiddien-Beddingen der Stadte Braunschweig und Salzgitter und begriidt die
Erstellung einer Machbarkeitsstudie. Die Einwohnerinnen und Einwohner werden nach Vorliegen der
Ergebnisse der Machbarkeitsstudie tiber alle Aspekte des geplanten Gebietes umfassend informiert.
Weitere bei positivem Ergebnis der Machbarkeitsstudie durchzufiihrende Schritte werden intensiv mit
der Bevdlkerung vor Ort diskutiert und unter Berlicksichtigung der Ergebnisse dieses
Beteiligungsprozesses flr die Ratsgremien vorbereitet.

Hinsichtlich der mdglichen Ansiedlung atomaffinen Gewerbes haben die Verwaltungen und Rate
beider Stadte schon bei der Beschlussfassung tber die Machbarkeitsstudie erklart, dass sie dort
weder atommullkonditionierende noch -verarbeitende oder -erzeugende Betriebe zulassen wollen. Der
Rat beauftragt die Verwaltung der Stadt Braunschweig daher, sdmtliche rechtlichen
Gestaltungsmoglichkeiten auszuschépfen, um eine solche Ansiedlung zu verhindern.

Sachverhalt:

AuRerungen von verschiedener Seite zum geplanten interkommunalen Gewebegebiet haben den
Eindruck verursacht, dass die Politik nicht mehr hinter dem Beschluss steht, im Rahmen dessen der
Rat sich mit einem einstimmigen Votum fiir eine Machbarkeitsstudie ausgesprochen hat. Mit Hilfe der
Machbarkeitsstudie soll herausgefunden werden, ob das Gewerbegebiet im Anschluss entwickelt
werden kann.

Die Stadt Braunschweig bendtigt dringend weitere Gewerbeflachen, um fiir den zukiinftigen Bedarf
gerustet zu sein und der permanenten Nachfrage nach Gewerbegrundstiicken gerecht werden zu
kénnen. Gewerbesteuereinnahmen sind unverzichtbar, wenn die Stadt ihre herausragende Bedeutung
als Standort fur innovative Gewerbeansiedlungen — gerade auch fur wissenschafts- und
forschungsaffines Gewerbe — behalten méchte.

Das interkommunale Gewerbe-/Industriegebiet Stiddien-Beddingen der Stadte Braunschweig und
Salzgitter bringt daflr beste Voraussetzungen mit. Es liegt weit weg von jeglicher Wohnbebauung,
sodass Larmbelastungen von Hausern und Wohnungen schon per se ausgeschlossen werden
kdnnen.

Es liegt ferner besonders verkehrsguinstig direkt am Autobahnanschluss SZ-Thiede, dem
Guterverkehrszentrum und dem Hafen Beddingen, sodass neben der guten Erreichbarkeit durch
dieses Gebiet verursachte Verkehre in den Braunschweiger Ortsteilen fast ganzlich auszuschliel3en
sind.

Anlagen: Keine
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TOP 5.7.1

Absender:
) i 17-04533
CDU-Fraktion im Rat der Stadt Antrag (ffentlich)

Betreff:

Anderungsantrag zur Resolution 17-04457

Interkommunales Gewerbe-/Industriegebiet Stiddien-Beddingen der
Stadte Braunschweig und Salzgitter weiterentwickeln

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 09.05.2017

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 09.05.2017 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 16.05.2017 o]

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Braunschweig bekennt sich zu der Entwicklung des interkommunalen Gewerbe-
/Industriegebiets Stiddien-Beddingen der Stadte Braunschweig und Salzgitter und begriidt die
Erstellung einer Machbarkeitsstudie. Die Einwohnerinnen und Einwohner werden nach Vorliegen der
Ergebnisse der Machbarkeitsstudie tiber alle Aspekte des geplanten Gebietes umfassend informiert.
Weitere bei positivem Ergebnis der Machbarkeitsstudie durchzufiihrende Schritte werden intensiv mit
der Bevdlkerung vor Ort diskutiert und unter Berlicksichtigung der Ergebnisse dieses
Beteiligungsprozesses flr die Ratsgremien vorbereitet.

Hinsichtlich der mdglichen Ansiedlung atomaffinen Gewerbes haben die Verwaltungen und Rate
beider Stadte schon bei der Beschlussfassung tber die Machbarkeitsstudie erklart, dass sie dort
weder atommullkonditionierende noch -verarbeitende oder -erzeugende Betriebe zulassen wollen. Der
Rat beauftragt die Verwaltung der Stadt Braunschweig daher, sdmtliche rechtlichen
Gestaltungsmoglichkeiten auszuschépfen, um eine solche Ansiedlung zu verhindern. Die Verwaltung
wird weiterhin beauftragt bei der Stadt Salzgitter fiir eine gleichartige Beschlusslage zum
Thema "Ansiedlung atomaffinen Gewerbes" zu werben, damit auch dort alle rechtlichen
Moglichkeiten zur Verhinderung ergriffen werden.

Dieser Anderungsantrag bezieht sich auf folgende Resolution:

Interkommunales Gewerbe-/Industriegebiet Stiddien-Beddingen der Stadte Braunschweig und
Salzgitter weiterentwickeln
https://ratsinfo.braunschweig.de/ri/vo020.asp?VOLFDNR=1005929&noCache=1

Sachverhalt:
Begriindung erfolgt miindlich

Anlagen:
keine
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TOP 5.7.2

Absender:
Fraktion Biindnis 90 - DIE GRUNEN im A 17..'045.88
ntrag (6ffentlich)

Rat der Stadt
Bottcher, Helge

Betreff:
Anderungsantrag zur Resolution 17-04457 "Interkommunales

Gewerbe-/ Industriegebiet Stiddien-Beddingen der Stadte
Braunschweig und Salzgitter weiterentwickeln" (VA-Beschluss vom
09.05.2017)

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 11.05.2017

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 16.05.2017 o]

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Braunschweig wird gebeten, zu beschlief3en:

Der Beschluss des Verwaltungsausschusses (VA) vom 09.05.2017 zum Antrag der SPD-Fraktion
Nummer 17-04457 vom 28.04.2017 "Resolution: Interkommunales Gewerbe-/Industriegebiet Stiddien-
Beddingen der Stadte Braunschweig und Salzgitter weiterentwickeln" wird folgendermafien geandert:

- In der Uberschrift (Betreffzeile) wird das Wort "weiterentwickeln" gestrichen.

- Der erste Satz (im ersten Absatz) des Beschlusstextes wird folgendermallen geandert:

"Der Rat der Stadt Braunschweig begrifit die Erstellung einer Machbarkeitsstudie, bei der die
Entwicklung des moglichen interkommunalen Gewerbe-/Industriegebiets Stiddien-Beddingen der

Stadte Braunschweig und Salzgitter geprift wird."

Die Resolution erhalt dadurch folgenden neuen Wortlaut:

"Interkommunales Gewerbe-/Industriegebiet Stiddien-Beddingen der Stadte Braunschweig und
Salzgitter weiterentwickeln (Anderungsvorschlag Griine)

ie- Der Rat der Stadt Braunschweig begriift die Erstellung einer
Machbarkeitsstudie, bei der die Entwicklung des moglichen interkommunalen Gewerbe-/
Industriegebiets Stiddien-Beddingen der Stadte Braunschweig und Salzgitter gepriift wird.
(Anderungsvorschlag Griine) Die Einwohnerinnen und Einwohner werden zeitnah iiber die
Gutachten und (Ergdnzung P?*-Gruppe) nach Vorliegen der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie tber
alle weiteren (Ergénzung P?*-Gruppe) Aspekte des geplanten Gebietes umfassend informiert.
Weitere bei positivem Ergebnis der Machbarkeitsstudie durchzufiihrende Schritte werden intensiv mit
der Bevolkerung vor Ort diskutiert und unter Berlicksichtigung der Ergebnisse dieses
Beteiligungsprozesses fir die Ratsgremien vorbereitet.

Hinsichtlich der mdglichen Ansiedlung atomaffinen Gewerbes haben die Verwaltungen und Rate
beider Stadte schon bei der Beschlussfassung tber die Machbarkeitsstudie erklart, dass sie dort
weder atommullkonditionierende noch -verarbeitende oder -erzeugende Betriebe zulassen wollen.
Das schlieBt auch die Lagerung und den Umschlag mit ein. (Ergdnzung P*Gruppe) Der

Rat beauftragt die Verwaltung der Stadt Braunschweig daher, sdmtliche rechtlichen
Gestaltungsmaoglichkeiten auszuschopfen, um eine solche Ansiedlung zu verhindern. Die Verwaltung
wird weiterhin beauftragt bei der Stadt Salzgitter fiir eine gleichartige Beschlusslage zum
Thema "Ansiedlung atomaffinen Gewerbes" zu werben, damit auch dort alle rechtlichen
Moglichkeiten zur Verhinderung ergriffen werden. (Ergdnzung CDU-Fraktion)"
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TOP 5.7.2

Sachverhalt:

Ob es tatsachlich in Braunschweig und Salzgitter zur Realisierung des interkommunalen Gewerbe-
und Industriegebiets Stiddien-Beddingen kommt, ist derzeit noch vdllig offen. Die Rate beider Stadte
haben bislang lediglich die Erstellung einer Machbarkeitsstudie beschlossen. Welche Ergebnisse
diese Machbarkeitsstudie haben wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand genau wissen. Das
betonen auch die beiden Oberbirgermeister Ulrich Markurth und Frank Klingebiel in einer aktuellen
Birgerinformation an samtliche Haushalte in den betroffenen Ortsteilen (Beddingen, Sauingen,
Ufingen und Thiede sowie Broitzem, Stiddien, Geitelde und Timmerlah). Zitat: "Es ist also noch gar
nichts entschieden."

Daher sind u. E. sowohl die Uberschrift (Betreffzeile) als auch der erste Satz (im ersten Absatz) des
bisherigen Beschlusstextes etwas missverstandlich formuliert. Ein interkommunales Gewerbe- und
Industriegebiet, das noch gar nicht existiert, kann nicht weiterentwickelt werden. Der Rat der Stadt
Braunschweig kann sich auch nicht zu der Entwicklung dieses Gewerbe- und Industriegebiets
bekennen, solange die entsprechende Machbarkeitsstudie noch gar nicht vorliegt.

Anlagen: keine
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TOP 5.7.3

Absender:
i . 17-04592
Fraktion BIBS im Rat der Stadt Antrag (5ffentlich)

Betreff:
Anderungsantrag zu TOP 5.7: Resolution 17-04457
Interkommunales Gewerbegebiet Stiddien-Beddien

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 12.05.2017

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Rat der Stadt Braunschweig (Vorberatung) 16.05.2017 o]

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschlie3t die Aussetzung aller kommunalen Planungen fir ein interkommunales
Gewerbegebiet, solange der Bund nicht Klarheit Gber ein "zentrales Eingangslager" fir
Schacht Konrad geschaffen hat.

Sachverhalt:
Im Gesetz zur Neuordnung der Verantwortung in der kerntechnischen Entsorgung hat die
Bundesregierung die Option flr ein zentrales Eingangslager Schacht KONRAD beschlossen.

Damit droht eine Umgehung der bisherigen Planung zu Schacht Konrad, wonach bislang die
radioaktiven Abfalle von den Atomanlagen im ganzen Bundesgebiet Just-in-time angeliefert
und direkt eingelagert werden sollten, um zusatzliche gesundheitliche Belastung der
Bevolkerung zu vermeiden.

Der Rat der Stadt BS unterstreicht die Einschatzung der AG Schacht Konrad sowie von OB
Klingebiel, Salzgitter:

"Mit einem zentralen Eingangslager fur alle schwach- und mittelradioaktiven Abfalle wird die
Gefahrdungslage in unserer Region weiter erhoht. Es ist ein Skandal, dass man sich auf
keine Zusagen verlassen kann. Die Studie zu den Transportgefahren ist auf 2020
verschoben, die zusatzliche Einlagerung von 300.000 Kubikmeter strahlendem Muill ist noch
lange nicht vom Tisch und nun soll entgegen allen Beteuerungen doch ein Eingangslager
kommen."

http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com content&task=view&id=1829&Iltemid=92

Solange der Bund nicht vom Vorhaben eines zusatzlichen Eingangslagers im Vorfeld von
Schacht Konrad abrickt, waren kommunale Weichenstellungen fir ein interkommunales
Gewerbegebiet in Sichtweite von Schacht Konrad mindestens das falsche Signal, wenn nicht
sogar eine Einladung an den Bund, sein Eingangslager exakt an dieser Stelle einzurichten.
Dies auch noch vor dem Hintergrund, dass die Hauptanlieferungswege der Abfalltransporte
sowieso schon zum Ubergabebahnhof Beddingen und von dort unmittelbar zum Endlager
Konrad fiihren sollen. (siehe sog. Transportstudien: GRS-Studie von 2010, Seite VI, sowie
intac-Studie der Stadt SZ, S. 31)

Daher beschliel3t der Rat der Stadt BS in Absprache mit der Stadt SZ die Aussetzung aller

weiteren Planungen fiir ein interkommunales Gewerbegebiet.

Anlagen: Bahnhof Beddingen1-2
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TOP 5.7.4

Absender:
. ) 17-04593
AfD-Fraktion im Rat der Stadt Antrag (5ffentlich)

Betreff:
Anderungsantrag zur Vorlage 17-04533, Resolution zur Nutzung des
interkommunalen Gewerbegebietes BS-SZ:

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 12.05.2017

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 16.05.2017 o]

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt mdge folgenden Anderungstext beschlieRen:

bisherige Vorlage

"[..] Der Rat beauftragt die Verwaltung der Stadt Braunschweig daher, sédmtliche rechtlichen
Gestaltungsmdglichkeiten auszuschépfen, um eine solche Ansiedlung zu verhindern|..]"

unsere Anderung:

"[..] Der Rat beauftragt die Verwaltung der Stadt Braunschweig daher, samtliche rechtlichen
Gestaltungsméglichkeiten zu nennen][..]"

Sachverhalt:
Ein pauschaler Auftrag an die Verwaltung, alle méglichen rechtlichen Optionen auszuschopfen,
entspricht weder der Informations-, noch der Sorgfaltspflicht der Ratsmitglieder. Uber die tatsachlichen

Maoglichkeiten sollte der Rat im Vorfeld in Kenntnis gesetzt werden, um eine konkrete
Beschluligrundlage zu erhalten.

Anlagen: keine
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TOP 6.

Stadt Braunschweig 17-04488
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Ausschiisse des Rates
- Umbesetzung und Erganzung der Besetzung

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat | 05.05.2017
0100 Referat Steuerungsdienst

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 16.05.2017 o]
Beschluss:

1. Flr das ausgeschiedene Ratsmitglied Henning Jenzen wird Ratsherr Peter Rosenbaum
als Mitglied in den Bauausschuss, den Finanz- und Personalausschuss, den Sportausschuss
und den Wirtschaftsausschuss entsandt und als Vertreter flir den Verwaltungsausschuss,
den Feuerwehrausschuss und den Griinflachenausschuss benannt.

2. Herr Frido Gaus wird auf Vorschlag der AfD-Fraktion als Burgermitglied in den Ausschuss
fur Soziales und Gesundheit entsandt.

Sachverhalt:
GemaR § 71 Abs. 5 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat
der Rat der Stadt die Besetzung der Ausschusse durch Beschluss festgestellt.

Nach § 71 Abs. 9 NKomVG kénnen Fraktionen und Gruppen Ausschussmitglieder, die sie
benannt haben, durch ein anderes Ratsmitglied ersetzen, wenn die Mitgliedschaft des
Ausschussmitgliedes im Rat der Stadt endet. Die Umbesetzungen stellt der Rat ebenfalls
durch Beschluss fest.

Die BIBS-Fraktion hat mitgeteilt, dass nach Ausscheiden von Herrn Jenzen aus dem Rat der
Stadt das neue Ratsmitglied Peter Rosenbaum in die zuvor von Herrn Jenzen besetzten
Ausschusse und Vertretungen entsandt wird. Herr Jenzen war Mitglied im Bau-, Finanz-und
Personal-, Sport- und Wirtschaftsausschuss sowie Vertreter im Verwaltungs-, Feuerwehr-
und Griunflachenausschuss.

Fur die Besetzung des Burgermitgliedes im Ausschuss fur Soziales und Gesundheit auf
Vorschlag der AfD-Fraktion lag bisher kein Vorschlag vor. Die AfD-Fraktion hat am
04.05.2017 mitgeteilt, dass Herr Frido Gaus als Blrgermitglied fir den Ausschuss fur

Soziales und Gesundheit benannt wird. Die Ergdnzung der Besetzung stellt der Rat durch
Beschluss fest.

Markurth

Anlage/n: keine
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TOP 7.

Stadt Braunschweig 17-04228
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Berufung in das Ehrenbeamtenverhaltnis

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 23.03.2017
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 04.05.2017 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 09.05.2017 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 16.05.2017 o]
Beschluss:

Herr Ingo Schénbach wird zum nachstmoglichen Zeitpunkt fir die Dauer von 6 Jahren in das
Ehrenbeamtenverhaltnis als Stadtbrandmeister berufen.

Sachverhalt:

Die Versammlung der Ortsbrandmeisterinnen und Ortsbrandmeister und ihrer Stellvertrete-
rinnen und Stellvertreter der Freiwilligen Feuerwehr Braunschweig hat vorgeschlagen, Herrn
Ingo Schonbach fur die Dauer von 6 Jahren in das Ehrenbeamtenverhaltnis als Stadtbrand-

meister zu berufen.

Herr Schoénbach ist Nachfolger des mit Ablauf Mai 2017 wegen Erreichens der gesetzlichen
Altersgrenze ausscheidenden Stadtbrandmeisters Wolfgang Schulz.

Die fur die Berufung in das Ehrenbeamtenverhaltnis geforderten fachlichen und beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen werden von Herrn Schénbach erfillt.

Die Zustandigkeit des Rates ergibt sich aus § 20 Abs. 4 des Nieders. Brandschutzgesetzes.

Ruppert

Anlagen:
Keine
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TOP 8.

Stadt Braunschweig 17-04298
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen uber 2.000 €

Organisationseinheit: Datum:

18.04.2017

DEZERNAT VIl - Finanzen, Stadtgrin und Sportdezernat

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 04.05.2017 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 09.05.2017 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 16.05.2017 o]
Beschluss:

,Der Annahme bzw. Vermittlung der in den Anlagen aufgefiihrten Zuwendungen wird
zugestimmt.”

Sachverhalt:

Gemal § 111 Abs. 7 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG; ehemals § 83 Abs. 4
Nieders. Gemeindeordnung) in Verbindung mit § 25 a Gemeindehaushalts- und —kassen-
verordnung entscheidet seit dem 20. Mai 2009 der Rat Uber die Annahme oder Vermittlung
von Zuwendungen Uber 100 €. Mit Beschluss vom 16. Februar 2010 hat der Rat fur
Zuwendungen von Uber 100 € bis héchstens 2.000 € von der in der Verordnung geregelten
Delegationsméglichkeit an den Verwaltungsausschuss Gebrauch gemacht, so dass hiermit
lediglich ein Beschlussvorschlag beztiglich der Zuwendungen tber 2.000 € vorgelegt wird.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass bei der Festlegung der
Wertgrenzen eine Sonderregelung zu sogenannten Kettenzuwendungen zu beachten ist.
Nach den Regelungen der o. g. Verordnung werden als Kettenzuwendungen mehrere
Einzelzuwendungen eines Gebers innerhalb eines Haushaltsjahres bezeichnet, deren Werte
erst in der Summierung die fur die Zustandigkeiten maRgeblichen Wertgrenzen
Uberschreiten. Ein entsprechender Hinweis ist der Spalte Zuwendungszweck/Erlauterungen
zu entnehmen.

Die Zuwendungen werden erst nach der entsprechenden Entscheidung angenommen bzw.
vermittelt. Ausnahmen bilden die Zuwendungen, fir die eine nachtragliche Zustimmung
erforderlich ist, weil sie zweckgebunden vor der Gremienentscheidung verwendet werden
sollen oder von dem zustandigen Fachbereich versehentlich nicht fristgerecht gemeldet
wurden. Zuwendungsbestatigungen werden erst nach dem erforderlichen Gremienbeschluss
zur Annahme oder Vermittlung ausgesellt.

Nahere Informationen zu den einzelnen Zuwendungen sind den Anlagen zu entnehmen.

Geiger

Anlage/n:
Zuwendungen Rat Mai 2017
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Fachbereich 20 Anlage 1
0200.12 (Rat)

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig - nachtragliche Zustimmung (2016

Fachbereich 10

hie: Zuwendungsgeber Zuwendung Zuwendungszweck / Erlduterungen
Nr. Art / Wert
1 ALBA Braunschweig 150,00 € Forderung der vom Stadtbezirksrat 223 - Broitzem am 4.
GmbH Dezember 2016 durchgefihrten 71. Seniorenweihnachtsfeier
fiir die Broitzemer Seniorinnen und Senioren.
Kettenzuwendung
2 Baugenossenschaft 200,00 € Forderung der vom Stadtbezirksrat 223 - Broitzem am 4.
>Wiederaufbau< eG Dezember 2016 durchgefihrten 71. Seniorenweihnachtsfeier
fuir die Broitzemer Seniorinnen und Senioren.
Kettenzuwendung
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0200.12

TOP 8.

Anlage 2

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig (2017)

Fachbereich 37

Ifd.
Nr.

1

Zuwendungsgeber

Braunschweiger
Versorgungs-AG & Co.
KG

Zuwendung

Art / Wert Zuwendungszweck / Erlduterungen

500,00 € Ortsfeuerwehr Innenstadt
Kettenzuwendung

(Rat)

Fachbereich 40

Ifd-  zuwendungsgeber LR 5
. 8s8 Art / Wert Zuwendungszweck / Erlduterungen
1 Burgerstiftung Sachspende Bucher fir die Schulbiicherei an der GS Lamme
Braunschweig 800.00 €
Kettenzuwendung
2 Ehemaligenverein des Sachspende Bénke fur den AuBenbereich des Gym. Neue Oberschule
Gym. Neue Oberschule 2.500.00 €
3 Ehemaligenverein des 428,00 € Raummiete fir die Belegung eines Tonstudios fur die Schiler
Gym. Neue Oberschule am Gym. Neue Oberschule
Kettenzuwendung
4 Erich Mundstock Stiftung 2.705,00 € Musikinstrumente fur das Gym. Gauf3schule
5 Forderverein der GS 4.650,00 € Zuschuss zum Gewaltpraventionsprojekt an der GS Lamme
Lamme
6 Forderverein der GS Sachspende 2 Faltpavillons fur die GS Vélkenrode/Watenbiittel
Voélkenrode/Watenbdittel 1.140.00 €
Kettenzuwendung
7 MK:Connect Forderverein Sachspende Lizenz fUr das digitale Schwarze Brett am Gym. Martino-
Martino-Katharineum e.V. 1.299,00 € Katharineum
Kettenzuwendung
8 MK:Connect Forderverein Sachspende lonentauscher fur die Fachgruppe Chemie am Gym. Martino-

Martino-Katharineum e.V.

632,13 € Katharineum
Kettenzuwendung
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Fachbereich 41
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Ifd.  zuwendungsgeber Zuwendung 3
. 8s8 Art / Wert Zuwendungszweck / Erlduterungen
1 ALBA Braunschweig 2.975,00 € Kulturinstitut
GmbH Sponsoring Kulturnacht 2017
2 Baugenossenschaft 6.545,00 € Stadtische Musikschule
>Wiederaufbau< eG Sponsoring von Veranstaltungen 2017
3 Braunschweiger 3.210,00 € Kulturinstitut
Verkehrs-GmbH Sponsoring Kulturnacht 2017
4  Offentliche 2.500,00€  Stadtische Musikschule
Sachversicherung Forderung von musikalischen Angeboten in
Braunschweig Kindertageseinrichtungen im Schuljahr 2017/2018
5  Stiftung 30.000,00 € Kulturinstitut
Braunschweigischer Kulturnacht 2017
Kulturbesitz
Referat 0413
Ifd.  zuwendungsgeber USRI 3
. 8S8 Art / Wert Zuwendungszweck / Erlduterungen
1 Freunde des Stadtischen 5.500,00 € Zuwendung fur den Ankauf von 17 Zeichnungen aus der
Museums e. V. Ausstellung TUMA
"Aus dem Leben der Niedersachsischen Landmanner"
Fachbereich 51
Ifd.  zuwendungsgeber USECIGE 3
. g8sg Art / Wert Zuwendungszweck / Erlduterungen
1 Besatzung Korvette 3.448,35 € Unterstitzung der Arbeit des Kinder- und Jugendschutzhauses
Braunschweig in Olper
2 Braunschweigische 150,00 € Unterstitzung von stadtischen Ferienfreizeiten auf3erhalb
Landessparkasse Braunschweigs (FaBs)
Kettenzuwendung
3 Braunschweigische 2.500,00 € Versand von Elternbriefen, Ubernahme von Beschaffungs- und
Landessparkasse Portokosten
4  Braunschweigische 10.000,00 € Versand von Elternbriefen, Ubernahme von Beschaffungs- und
Sparkassenstiftung Portokosten
5 Offentliche 12.500,00 €  Versand von Elternbriefen, Ubernahme von Beschaffungs- und
Sachversicherung Portokosten
Braunschweig
6 Richard Borek-Stiftung 13.000,00 € Unterstltzung der Sprachforderfreizeit "Ferien, die schlauer

machen" im Herbst 2017

Seite 2
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Fachbereich 66

e Zuwendungsgeber Zuwendung Zuwendungszweck / Erlduterungen
Nr. Art / Wert
1 Richard Borek-Stiftung 12.000,00 € 50 % Kostenbeteiligung fir den Einbau von unterirdischen

Wertstoffstationen in der Schubertstral3e/Inselwall aufgrund
einer Rahmenvereinbarung Uber die gemeinsame Foérderung
der Entwicklung von stadtebaulichen Konzeptionen fur die
Braunschweiger Innenstadt zwischen der Stadt Braunschweig
und der Richard Borek-Stiftung

Seite 3
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Fachbereich 20

Anlage 3
0200.12 (Rat)
Vermittlung von Zuwendungen an Dritte (2017)
Referat 0500
Ifd. Zuwendung
Zuwendungsgeber = A
N 88 Art / Wert Zuwendungsempfinger Zuwendungszweck/Erlduterungen
1 Braunschweiger Fonds 1.905,00 € Braunschweiger Kinder und Defizitausgleich Mittagessen,
fur Kinder und Jugendliche, Einzelfallhilfe
Jugendliche Kindertagesstétten und
Schulen
Kettenzuwendung
Seite 1
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Fachbereich 20 Anlage 4
0200.12 (Rat)

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig - nachtragliche Zustimmung (2017

Fachbereich 40

bie. Zuwendungsgeber Zuwendung Zuwendungszweck / Erlduterungen
Nr. Art / Wert g g
1 Ruter Maschinenbau Sachspende Kreuzjoch-Plansichter (Siebmaschine) fur die Deutsche
GmbH & Co.KG 19.000,00 € Miillerschule Braunschweig

Seite 1
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Fachbereich 20
0200.12

Vermittlung von Zuwendungen an Dritte - nachtragliche Zustimmun

Fachbereich 66

TOP 8.

Anlage 5
(Rat)

2017

Ifd. Zuwendung
Zuwendungsgeber 3 4
N 858 Art / Wert Zuwendungsempfinger Zuwendungszweck/Erlduterungen
1 Baugenossenschaft Sachspende Teilnehmer des Preise fir die Tombola der ,Aktion
>Wiederaufbau< eG 500,00 € Stadtputztages Stadtputz 2017“ u.a. Schulpreise
Kettenzuwendung
2 Braunschweigische 11.365,00 € Teilnehmer des Preise fur die Tombola der ,Aktion
Sparkassenstiftung Stadtputztages Stadtputz 2017“ u.a. Schulpreise
3 Offentliche Sachspende Teilnehmer des Preise fiir die Tombola der ,Aktion
Sachversicherung 250000€ Stadtputztages Stadtputz 2017“ u.a. Schulpreise

Braunschweig
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Stadt Braunschweig 17-04392
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:

Haushaltsvollzug 2017

hier: Zustimmung zu uber- und auBerplanmafRigen Aufwendungen
und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermachtigungen geman §§
117 und 119 Abs. 5 NKomVG

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat VI 27.04.2017
20 Fachbereich Finanzen

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 04.05.2017 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 09.05.2017 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 16.05.2017 o]
Beschluss:

,Den in der Vorlage aufgefiihrten Uber- und auRerplanmafigen Aufwendungen und
Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermachtigungen geman §§ 117 und 119 Abs. 5 NkomVG
wird unter Inanspruchnahme der aufgezeigten Deckungsmittel zugestimmt.*

Sachverhalt:

Finanzhaushalt

Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Zeile 25 Erwerb von Grundstiicken und Gebauden

Projekt 4E.200001 FB 20: Waller See 2. BA/Ankaufe
Sachkonto 782110 Kauf Grundsticke und Gebaude

Bei dem o. g. Projekt wird eine Uberplanmafige Auszahlung in Héhe von 156.700 €
beantragt.

Haushaltsansatz 2017: 0,00 €
Haushaltsrest aus 2016: 1.733.000,00 €
tiberplanmalig beantragt: 156.700,00 €
(neu) zur Verfugung stehende Haushaltsmittel: 1.889.700,00 €

Im Rahmen des Umlegungsverfahrens WE 51 ,interkommunaler Gewerbepark Waller See —
Braunschweig“ werden die dort vorhandenen Flachen neu geordnet. Die Umlegung ist
erforderlich, um die Weiterentwicklung des Gewerbeparks Waller See zu gewahrleisten und
damit fUr die notwendige Bereitstellung von Gewerbeflachen zu sorgen. In der Sitzung des
Umlegungsausschusses Il am 10.12.2007 ist die Umlegung fliir dieses Gebiet eingeleitet
worden. Zur Regelung der Eigentumsverhaltnisse ist nun die Aufstellung eines vom
Umlegungsausschuss zu beschliellenden Umlegungsplans erforderlich.
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Fir den Erwerb der gemafll Umlegungsplan der Stadt Braunschweig zugeteilten &ffentlichen
Bedarfsflachen sind nach den anzuwendenden Zuteilungswerten Mittel von insgesamt
1.889.653,50 € erforderlich. Bisher stehen flir diesen Zweck lediglich 1.733.000,00 € zur
Verfugung. Es besteht folglich ein Fehlbetrag in Hohe von 156.653,50 €.

Bereits zur Beschlussfassung tGber den Umlegungsplan durch den Umlegungsausschuss I,
der schnellstméglich tagen soll, muss die Finanzierung gewahrleistet sein. Insoweit ergibt
sich die Notwendigkeit, die Mittel Gberplanmafig bereitzustellen.

Deckung:
PSP-Element / .
Art der Deckung Kostenart Bezeichnung Betrag
FB 20: Global Ankauf von
Minderauszahlungen 5S.210008.03.510 Grundstucken und 156.700,00 €
782110 .
Gebauden
Geiger
Anlage/n:
keine
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Absender:
Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt A 17..'038.48
ntrag (6ffentlich)

Betreff:
Dringlichkeitsantrag
Kindergarten Lehndorf - kurze Wege fur kurze Beine

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 07.02.2017

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Jugendhilfeausschuss (Vorberatung) 09.02.2017 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 14.02.2017 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 21.02.2017 o]

Beschlussvorschlag:

Die Verlagerung des Betreuungsangebotes von der stadtischen Kindertagesstatte Lehndorf
zur stadtischen Kindertagesstatte Madamenweg zum Kindergartenjahr 2017/2018 findet
nicht statt. Stattdessen wird die Verwaltung gebeten, die Verlagerung der 25 Kita-Platze
innerhalb Lehndorfs darzustellen. Ist eine solche Darstellung nicht méglich, sollen die 25
Kita-Platze mindestens zwei Jahre weiter vorgehalten werden.

Sachverhalt:

Ohne Beschlussvorschlag an Bezirksrat und JHA (lediglich eine ,Mitteilung auerhalb von
Sitzungen“ vom 31.01.2017 gibt es) beabsichtigt die Verwaltung die Verlagerung des
Betreuungsangebotes von Lehndorf zum Madamenweg bereits zum nachsten
Kindergartenjahr. Damit werden die Eltern vor vollendete Tatsachen gestellt, ihre
wohnortnahe Betreuung wird ihnen genommen und wirkliche Alternativen nicht aufgezeigt.

Anlagen: keine

43 von 223 in Zusammenstellung



TOP 11.

Stadt Braunschweig 17-04154
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Anpassung der Angebote im Kindertagesstatten- und
Schulkindbetreuungsbereich zum Kindergarten- bzw. Schuljahr
2017/2018

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat V 03.04.2017
51 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbuttel 05.04.2017 o]
(Vorberatung) )
Jugendhilfeausschuss (Vorberatung) 06.04.2017 @)
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 09.05.2017 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 16.05.2017 o]
Beschluss:

1. Der Betrieb der stadt. Kindertagesstatte Lehndorf wird zum 31. Juli 2017 eingestellt.

2. Denin den Anlagen A und B dargestellten Angebotsanpassungen zum Kindergarten- bzw.
Schuljahr 2017/2018 wird zugestimmt. Haushaltsmittel stehen zur Verfigung.

3. Aufgrund der zum Schuljahr 2017/2018 sprunghaft gestiegenen Bedarfe in der
Schulkindbetreuung werden ergéanzend zu den in Anlage B zur Umsetzung
vorgeschlagenen 100 Platzen weitere 110 zusatzliche Betreuungsplatze eingerichtet. Fir
die Finanzierung werden 2017 Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2016 eingesetzt,
die Ubertragen werden kénnen. Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist der Teilhaushalt des
Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie entsprechend zu verstarken.

4. Die Verwaltung wird ermachtigt, die Angebotsanpassungen im Rahmen der zur Verfiigung
stehenden Haushaltsmittel sowie eventuell noch darlber hinaus erforderliche
Gruppenveranderungen kostenneutral umzusetzen.

5. Stellen sich zu Beginn des neuen Kindergarten- bzw. Schuljahres derzeit noch nicht
erkennbare Anderungen in der Belegungssituation dar, so sollen Angebotsanpassungen
kostenneutral im Ifd. Kindergarten- bzw. Schuljahr 2017/2018 im Einvernehmen mit dem
Trager realisiert werden. Der Jugendhilfeausschuss wird im 4. Quartal 2017 Uber die
vorgenommenen Anderungen unterrichtet.

6. Angebotsanpassungen in stadtischen Kindertagesstatten und Schulkindbetreuungsein-
richtungen haben Auswirkungen auf den jeweiligen Personal- und Stellenbedarf. Die

Stellenanpassungen werden im Rahmen des Stellenplanverfahrens berticksichtigt. Die
Finanzierung erfolgt aus den im Budget zur Verfiigung stehenden Sachmitteln.

Sachverhalt:

Im Rahmen der Planungskonferenz am 9. Marz 2017 wurden gemeinsam mit den freien
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Tragern die in den Anlagen A und B dargestellten Veradnderungen bzw.
Angebotsanpassungen im Kindertagesstattenbereich sowie im Schulkindbetreuungsbereich
fur das Kindergarten- bzw. Schuljahr 2017/2018 abgestimmt.

Eine detaillierte Auflistung der Antrage zur Planungskonferenz 2017 ist in den Anlagen

A) Angebotsveranderungen in Kindertagesstatten
B) Angebotsveranderungen in der Schulkindbetreuung

zusammengefasst.
Die grau hinterlegten Malinahmen werden zur Umsetzung vorgeschlagen.

l. Umsetzungsvorschlagq

Im Kindertagesstattenbereich dienen die aus den diesjahrigen Antragen resultierenden
Einsparungen sowie Restmittel aus der Planungskonferenz 2016 als
Finanzierungsgrundlage fir die Realisierung der Anpassungsbedarfe.

Fur den Schulkindbetreuungsbereich stehen im Haushalt 2017 finanzielle Mittel und
Haushaltsreste fiir die Einrichtung von 100 und 110 weiteren Platzen zur Verfligung.

A) Angebotsveranderungen in Kindertagesstatten

1.) Entsprechend der zur Verfigung stehenden Mittel werden die in der Anlage A) grau
markierten Mallnahmen zur Einbeziehung in die stadtische Férderung
vorgeschlagen.

Hinsichtlich der Einsparungen ist darauf hinzuweisen, dass die Krippengruppe
EmsstralRe bereits seit Beginn des Kindergartenjahres 2015/2016 nicht mehr in
Betrieb ist, da der Mietvertrag fiir die Raumlichkeiten gekiindigt wurde. Die
urspriinglich geplante Verlagerung der Gruppe in die Einrichtung , Till macht
Bimbambule® ist aus wirtschaftlicher Sicht und unter Berlcksichtigung der
Voranmeldesituation nach Auskunft des Tragers nicht mehr geplant.

Die SchlieBung der Nachmittagsgruppe in der Kita Recknitzstralie erfolgt
bedarfsgerecht. Die Betreuungszeit nur am Nachmittag wird nicht mehr nachgefragt.

Die Verlagerung der Hortgruppe des KiFaZ Muldeweg kann nicht erfolgen, da die
Umwandlung der Grundschule limenaustral3e in eine KoGS zum Schuljahr
2017/2018 nicht erfolgt.

2.) Stadt. Kindertagesstatte Lehndorf
Die Kindergartengruppe der stadtischen Kita Lehndorf (25 Platze) wird geschlossen.
Neben der nicht mehr zeitgemafen baulich-rdaumlichen Situation der Kita ist vor allem
die geplante zeitnah beabsichtigte Umwandlung der Grundschule Lehndorf in eine
Kooperative Ganztagsgrundschule und die dadurch erforderlichen zusatzlichen
Raumkapazitaten fir die Schule, der Grund fir die erforderliche StandortschlieBung.

Wie aus den Anlagen ersichtlich, handelt es sich nicht um eine Einsparung, sondern
vielmehr werden die frei werdenden Ressourcen im Rahmen der jahrlich
stattfindenden Planungskonferenzen flir neu entstandene Kita-Bedarfe eingesetzt
und stehen damit weiterhin uneingeschrankt der Kita-Versorgung Braunschweigs zur
Verfligung.

Den Eltern der bislang in der Kita Lehndorf betreuten Kinder wurden mehrere

Alternativen unterbreitet. Neben zwei Kita-Standorten (Madamenweg, Lammer
Busch), die die Versorgung der gesamten Kindergruppe ermdglicht hatte, kdnnen in
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der Einrichtung Hubeta Wichtel e. V. 10 ganztatige Betreuungsplatze auch fur Kinder
aus der Kita Lehndorf zur Verfigung gestellt werden.

Neben den dargestellten drei konkreten Platzangeboten wurden alle Eltern
Unterstutzung bei der Ldsung individueller Wiinsche zugesichert.

Diese Alternativangebote sowie die Tatsache, dass im Dezember 2016 insgesamt
328 freie Kindergartenplatze im Stadtgebiet zur Verfligung standen, machen deutlich,
dass die Umnutzung der raumlichen Kapazitaten moglich ist und nicht zu einer
Notlage im Stadtteil oder bei den betroffenen Eltern fihrt. In diesem Zusammenhang
ist auch anzuflihren, dass aktuell, im Stadtteil Lehndorf 62 Kinder betreut werden, die
nicht in Lehndorf leben. Bei steigenden Bedarfen aus dem Stadtteil Lehndorf, werden
also zunachst voraussichtlich entsprechend weniger Kinder aus anderen Stadtteilen
bzw. -bezirken aufgenommen.

Die Ubrigen Angebote (Hort) sowie die Raumlichkeiten in Lehndorf werden durch
Angebote der Schulkindbetreuung tibernommen.

Sofern die SchlieRung der Kita Lehndorf wie o. g. erfolgt, kdnnen alle eingegangenen
Antrage zur Ausweitung ganztatiger Betreuungszeiten bertcksichtigt werden. Bei
einem Fortbestand der Kita Lehndorf misste auf die Umsetzung von sieben Antragen
zur Ausweitung ganztagiger Betreuungsangebote verzichtet werden.

Bei den Angebotsanpassungen ist der steigende Bedarf bei Integrationsplatzen
hervorzuheben, dem durch die Priorisierung der vorliegenden Antrage in diesem
Bereich Rechnung getragen wird. In den Kitas St. Johannis und Héfenstrale ist die
Angebotsanpassung Voraussetzung fur die Durchfiihrung bzw. Fortsetzung von
Einzelintegrationen.

Die Antrage zur Schaffung neuer Platze zum Kindergartenjahr 2017/2018 konnen bei
kleinteiliger Betrachtung der Bedarfe in einzelnen Kitas und Stadtbezirken bzw. der
Kita-Struktur nachvollzogen werden. Im Hinblick auf die gesamtstadtische
Auslastungssituation im laufenden Kindergartenjahr werden sie im Vergleich zu den
Angebotsausweitungen in bestehenden Gruppen als nachrangig eingestuft und
kénnen unter Bericksichtigung des zur Verflgung stehenden Budgets zunachst nicht
zur Umsetzung vorgeschlagen werden. Dies betrifft die Betriebskita SieKids
Ackermause (Viewegs Garten-Bebelhof), das DRK Familienzentrum Broitzemer
StralRe (Westliches Ringgebiet) und Till Eulenspiegel e. V. (Lehndorf-Watenbuttel).

Nachrichtlich aufgeflihrt ist die Inbetriebnahme der Kita Lammer Busch Ost Il, die flr
Herbst 2017 vorgesehen ist.

B) Angebotsverdnderungen im Schulkindbetreuungsbereich

Die Antrage gemafl Anlage B) werden zur Umsetzung empfohlen. Auf Grund der im
Haushalt zur Verfugung stehenden Mittel kann die Umsetzung der grau hinterlegten Antrage
zur Schaffung von 100 Betreuungsplatzen zum Schuljahr 2017/2018 erfolgen.

Aufgrund ungewohnlich stark gestiegener Betreuungsbedarfe fur schulpflichtige Kinder, die
sich erst zur Planungskonferenz abgezeichnet haben, werden zum Schuljahr 2017/2018
daruber hinaus weitere 110 Betreuungsplatze eingerichtet. Es entstehen so insgesamt 210
neue Betreuungsplatze. Mit Schaffung dieser Malihahmen wird der im Rahmen des in 2014
beschlossenen Ausbauprogramms vorgesehene Versorgungsgrad fur 2017 erreicht. Die
entsprechenden Standorte fir die zusatzlichen Betreuungsplatze werden bis zur
Entscheidung des Rates am 16. Mai 2017 vorgelegt. Kriterien flr die Auswahl der
Standorte sind die derzeitige Versorgungsquote am Schulstandort sowie die Umsetzbarkeit.
Absehbar ist, dass an einzelnen Standorten Schuki Plus die einzige Moglichkeit zur
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Schaffung neuer Platze sein wird. Angesichts der in diesem Umfang nicht zu erwartenden
Bedarfslage missen notwendige Klarungen mit Schulleitungen und Tragern noch erfolgen.

Dem zu erwartenden weiterhin stark steigenden Bedarf wird zukinftig kaum mit dem
Versuch, entsprechend viele Betreuungsgruppen einzurichten, zu begegnen sein.

Deshalb muss im Rahmen der Schulentwicklungsplanung dartber diskutiert werden, wie
eine Offensive flr den Ausbau von Ganztagsschulen in Braunschweig konkret gestaltet und
umgesetzt wird.

Il. Auswirkungen auf den Stellenplan

Die mit Prioritat versehenen Angebotsanpassungen in stadtischen Einrichtungen wirken
sich wie nachfolgend dargestellt auf den Stellenplan aus:

Kita Lehndorf - 6,5 Stellen
Kita Recknitzstralle - 0,38 Stellen
Kita Madamenweg + 1,49 Stellen
Kita Kasernenstralle + 0,26 Stellen
Kita Querum + 0,26 Stellen
Kita Magnitorwall +0,26  Stellen
GS Lehndorf +24 Stellen

Zur Sicherstellung der erforderlichen Vertretungskrafte unter Beriicksichtigung der Vorgaben
des Landes erfolgt nach Vorliegen der Fehlzeitenauswertung fir das Jahr 2016 eine
Neuberechnung der Ausfallreserve. Die daraus ggf. notwendige Stundenanpassung zum
Kindergartenjahr 2017/2018 wird im Rahmen des Stellenplanverfahrens bertcksichtigt. Nach
derzeitigem Stand sind 2,5 Stellen erforderlich. Veranderungen sind nicht auszuschlief3en,
da aktuell noch nicht feststeht, wo die zusatzlichen Schulkindbetreuungsplatze eingerichtet
werden.

lll. Finanzielle Auswirkungen

Es stehen Haushaltsmittel fir die in den Anlagen A und B zur Umsetzung vorgeschlagenen
MafRnahmen zur Verfligung. (Beschluss Ziff. 2) Die zusatzlichen 110 Betreuungsplatze in der
Schulkindbetreuung (Beschluss Ziff. 3) werden aus Mitteln aus dem Haushaltsjahr 2016
finanziert, die Ubertragen werden kénnen. Die Auswirkungen auf die folgenden
Haushaltsjahre sind Uber entsprechende Haushaltsbeschliisse zum Haushaltsjahr 2018 ff.
abzudecken.

IV. Zustandigkeit

Durch die Veranderungen bzw. Angebotsanpassungen im Kindertagesstattenbereich sowie
im Schulkindbetreuungsbereich zum Kindergarten- bzw. Schuljahr 2017/2018 wird die
Etathoheit des Rates einschlielich sich hieraus ergebender Auswirkungen auf den
Stellenplan tangiert. Des Weiteren entscheidet der Rat nach § 5 Abs. 3 der Satzung flr das
Jugendamt in Angelegenheiten der Jugendhilfe von grundsatzlicher Bedeutung.

Dr. Hanke

Anlage/n:
Anlage A - Angebotsveranderungen in Kindertagesstatten
Anlage B - Angebotsveranderungen in der Schulkindbetreuung

47 von 223 in Zusammenstellung



TOP 11.

48 von 223 in Zusammenstellung



TOP 11.

Anlage A

A) Angebotsveranderungen im Krippen- und Kindergartenbereich

Antrage zu Angebotsreduzierungen (Einsparungen)

Stadtbezirk Trager/Einrichtung Veranderung
bisher neu
132 :
Viewegsgarten- 2AW, [ G (25) Misch M1/G (15/10)
St. Johannis
Bebelhof
221 Till Eulenspiegel e.V.;
Weststadt Emsstrale ()
221 Stadt Braunschweig;
Weststadt Kita RecknitzstralRe kI-N (10)
321 Stadt Braunschweig; G (25)
Lehndorf-Watenbuittel Kita Lehndorf
310 - G (25)
Westliches St{idt Bra('junSChwelg' kleine M2 (10) (Zusammenlegung
Ringgebiet Kita Madamenweg Lehndorf -> Madamenweg)

Begrindung: Die Anpassung in der Kita St. Johannis steht im Zusammenhang mit einer unten
aufgefiihrten Angebotsausweitung in einer anderen Gruppe. Die Krippengruppe Emsstral3e ist bereits
seit Beginn des Kindergartenjahres 2015/2016 nicht mehr in Betrieb. Die SchlieBung der
Nachmittagsgruppe in der Kita Recknitzstral3e erfolgt bedarfsgerecht, da fur da Angebot keine
Nachfrage mehr besteht. Die Kindergartengruppe der Kita Lehndorf wird geschlossen. Ein Teil der
Betreuungsplétze wird in die stadtische Kita Madamenweg verlagert und mit der dortigen kleinen M2-
Gruppe zusammengefasst, so dass dort eine Ganztagsgruppe entsteht.

Einsparungen durch Verlagerung von Hortgruppen in und an Schulen

Stadtbezirk Trager/Einrichtung Veréanderung
bisher neu
Lehndorf?vi;tenbUttel Sta(ititzrizﬂigg\xeig; 1 Hort (20) 1 Schuki (20)
Lehndorf—:’)vfltltenbi]ttel Staﬁitzrﬁggiggﬁeig; 1 Hort (9) 1 kl. Schuki (9)
Wezstlsltadt KiFaz Muldeweg Hort (GS ||§2§J§trar3e)

Begriindung: Die Hortgruppen der Kita Lehndorf werden in Angebote der sonstigen Schulkindbetreuung
in und an Schulen Uberfihrt. Eine Verlagerung der Hortgruppe aus dem KiFaZ Muldeweg ist nicht

mdoglich, da die Umwandlung der GS limenaustral3e in eine Kooperative Ganztagsschule zum Schuljahr
2017/2018 nicht erfolgt.
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TOP 11.

Stadtbezirk Trager/Einrichtung Veranderung
bisher neu
112 Stadt Braunschweig;
Wabe-Schunter- : g Misch M2/G (15/10) G (25)
Kita Querum
Beberbach
112 :
Wabe-Schunter- Ev.-luth. KV (BT); M2 (25) Misch M2/G (15/10)
Kita Liliput Bienrode
Beberbach
114 Ev.-luth. KV (BT);
Volkmarode Kita Schapen FM2 (18) FG (18)
120 Stadt Braunschweig; .
Ostliches Ringgebiet Kita Kasernenstraf3e M () HIBEN MZE (L)
131 Stadt Braunschweig; :
Innenstadt Kita Magnitorwall RIS AT ©les)
131 Ev.-luth. KV; .
Innenstadt Kita St. Magni M2 (22) HIEED IS (@A)
213 .
Siidstadt-Rautheim- Sl N Misch M1/G (15/10) G (25)
Kita Mascherode
Mascherode
221 Stadt Braunschweig; :
Weststadt Kita Recknitzstralle V(e LlpED W2 (o)
221 Ev.-luth. KV (BT); .
Weststadt Kita Mittenmank lEED A (e ) cE
222 AWO;
Timmerlah-Geitelde- . . ’ Mittel 1 (25) Misch Mittel 1/G (15/10)
L Kita Timmerlah
Stiddien
321 :
Lehndorf - Kiga der Hubeta e. V. M2 (20) G (20)
Watenblittel
332 Sterntaler e.V.; . .
Schunteraue Kita Morgenstern A [P (0) A © ()

Begriindung: Der Bedarf nach langeren Betreuungszeiten, inshesondere der Ganztagsbetreuung steigt
im gesamten Stadtgebiet weiterhin.
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Antrage zur Schaffung neuer Platze

Stadtbezirk Trager/Einrichtung Veranderung
bisher neu
132 Frobel gGmbH;
Viewegsgarten- Betribskita SieKids kl. G (10)
Bebelhof Ackermause
310 DRK;
: . .| Familienzentrum Broitzemer kleine G (10) G (25)
Westliches Ringgebiet
Stralle
321 Till Eulenspiegel e.V.;
Lehndorf-Watenbuttel Watenbdittel EKG LZ (15)

Begrundung: Aufgrund der gesamtstadtischen Auslastungssituation im Kindergartenbereich wird die
Schaffung neuer Platze gegeniiber der Schaffung neuer Platze im Integrationsbereich sowie der
Ausweitung der Ganztagsbetreuung als nachrangig eingestuft.

Antréage zu Integrationsangeboten

Stadtbezirk Trager/Einrichtung Verénderung
bisher neu
132 :
Viewegsgarten- Sl L V (15) G (15)
St. Johannis mit Einzel-I
Bebelhof
212 Caritas;
Heidberg-Melverode Kita St. Bernward £ 1218
310 : . . K M2 (11)
Westliches Ringgebiet Kita Hofenstralle kleine EKG LZ(10) it Einzel ]

Begrundung: Der Bedarf an Integrationsplatzen ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Um
entsprechende Integrationsplatze zur Verfigung stellen zu kénnen wurden die Antréage zu
Integrationsangeboten in die hdchste Prioritat eingeordnet.

nachrichtlich:

Stadtbezirk Trager/Einrichtung Veranderung
bisher neu
321 AWO (BT); 2 KG (30)
Lehndorf-Watenbittel | Kita Lammer Busch Ost I 1G (25)

Begrindung: Die Inbetriebnahme des Neubaus in Lamme wird voraussichtlich im Herbst 2017 erfolgen.

Erlauterungen der Abkiirzungen der Angebotsformen

V= Vormittags ( 4 Stunden) Misch V/M2= Mischgruppe 4 und 6 Stunden

M1= Mittel 1 (5 Stunden) Misch M1/G= Mischgruppe 5 und ab 7 Stunden

M2= Mittel 2 (6 Stunden) Misch M2/G= Mischgruppe 6 und ab 7 Stunden

G= Ganztags (ab 7 Stunden) EKG= Eltern-Kind-Gruppe

N= Nachmittags (ab 3 Stunden) LZ= Langzeit

K= Krippengruppe Schuki= Schulkindbetreuung in und an Grundschulen
I= Integrationsgruppe KoGS= Kooperative Ganztagsgrundschule
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B) Angebotsveranderungen im Schulkindbetreuungsbereich
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Bedarfsanmeldungen im Bereich der sonstigen Schulkindbetreuung im Ifd. Schuljahr 2017/2018

Stadtbezirk Schule/ Trager Verédnderung Neue Platze
112 . . .
GS Gliesmarode Umwandlung kleine Gruppe in
Wabe-Schunter- Ev.-luth. KG Regelgruppe bis 15:00 Uhr 8
Beberbach ; ; gelgrupp ;
112 GS Gliesmarode Einrichtung einer kleinen Gruppe bis
Wabe-Schunter- 9 i PP 12
Ev.-luth. KG 15:00 Uhr
Beberbach
113 GS Hondelage Einrichtung einer Regelgruppe bis 20
Hondelage Ev.-luth. KG 16:00 Uhr
114 GS Volkmarode Einrichtung einer Regelgruppe bis 20
Volkmarode DRK 16:00 Uhr
120 Freie Schule Einrichtung einer kleinen Gruppe bis 12
Ostliches Ringgebiet selbst 15:00 Uhr
212 GS Melverode Einrichtung einer Regelgruppe bis 20
Heidberg-Melverode Ev.-luth. KG 16:00 Uhr
213 . . L
Siidstadt-Rautheim- GS Rautheim Umwandlung einer KG in eine RG 8
DRK bis 16:00 Uhr
Mascherode
213 GS Mascheroder Holz Einrichtung einer Regelgruppe bis
Siudstadt-Rautheim- 9 gelgrupp 20
DRK 16:00 Uhr
Mascherode
213 GS Lindenber Einrichtung einer Regelgruppe bis
Sudstadt-Rautheim- 9 9 ) gelgrupp 20
DRK 16:00 Uhr
Mascherode
221 Freie Waldorfschule Umwandlung einer kleine Gruppe in 8
Weststadt selbst Regelgruppe bis 16:00 Uhr
221 GS llmenau Einrichtung einer Regelgruppe bis 20
Weststadt Kinderschutzbund 16:00 Uhr
222 GS Timmerlah Einrichtung einer Regelgruppe bis
Timmerlah - Geitelde - N . . g ) gelgrupp 20
Stiddien Trager nicht geklart 16:00 Uhr
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Stadtbezirk Schule/ Trager Veranderung Neue Platze
310 GS St. Joseph Umwandlung einer kleinen Gruppe 8
Westliches Ringgebiet BDKJ in Regelgruppe bis 16:00 Uhr
321 GS Lehndorf Einrichtung einer Regelgruppe bis 20
Lehndorf-Watenbiittel Stadt BS 16:00 Uhr
Umwandlung von 2 Hortgruppen
321 GS Lehndorf kleine Gruppe und Regelgruppe - 0
Lehndorf-Watenbiittel Stadt BS in 2 SchuKi Gruppen kleine Gruppe
und Regelgruppe bis 16:00 Uhr
3921 GS Lehndorf SchuKi™ bis 16:00 Uhr 20
1 .. entsprechend Ratsbeschluss 16-03332
Lehndorf-Watenbuittel Stadt BS S e 3
391 GS Lamme SchuKi™s bis 16:00 Uhr 20
0 - s entsprechend Ratsbeschluss 16-03332
Lehndorf-Watenbdittel Paritaten R
splus .: .
321 GS Lamme SchuKi™™" bis 16:00 Uhr
Lehndorf-Watenbiittel Parititen entsprechend Ratsbeschluss 16-03332 20
321 GS Volkenrode Einrichtung einer kleinen Gruppe bis 12
Lehndorf-Watenbuittel Ev.-luth. KG 16:00 Uhr
321 GS Watenbdttel Einrichtung einer kleinen Gruppe bis 12
Lehndorf-Watenbiuittel Ev.-luth. KG 16:00 Uhr
323 _— . . .
Wenden-Thune- GS Wenden Einrichtung einer kleinen Gruppe bis 12
. KTK Wenden/ DRK 16:00 Uhr
Harxblittel
332 Cg:zﬂlﬁzshig;u'e Einrichtung einer kleinen Gruppe bis 12
Schunteraue 9 16:00 Uhr

Kita Sterntaler e.V.
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Stadt Braunschweig 17-04154-01
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Anpassung der Angebote im Kindertagesstatten- und
Schulkindbetreuungsbereich zum Kindergarten- bzw. Schuljahr
2017/2018

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat V 05.05.2017
51 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 09.05.2017 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 16.05.2017 o]
Beschluss:

Der Betrieb der stadt. Kindertagesstatte Lehndorf wird zum 31. Juli 2017 eingestellt.

Den in den Anlagen A und B dargestellten Angebotsanpassungen zum Kindergarten- bzw.
Schuljahr 2017/2018 wird zugestimmt. Haushaltsmittel stehen zur Verfigung.

. Aufgrund der zum Schuljahr 2017/2018 sprunghaft gestiegenen Bedarfe in der
Schulkindbetreuung werden erganzend zu den in Anlage B zur Umsetzung vorgeschlagenen
100 Platzen weitere 116 zusatzliche Betreuungsplatze eingerichtet. Fir die Finanzierung
werden 2017 Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2016 eingesetzt, die Gbertragen werden
konnen. Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist der Teilhaushalt des Fachbereichs Kinder, Jugend
und Familie entsprechend zu verstarken.

Die Verwaltung wird erméachtigt, die Angebotsanpassungen im Rahmen der zur Verfligung
stehenden Haushaltsmittel sowie eventuell noch dariber hinaus erforderliche
Gruppenveranderungen kostenneutral umzusetzen.

Stellen sich zu Beginn des neuen Kindergarten- bzw. Schuljahres derzeit noch nicht
erkennbare Anderungen in der Belegungssituation dar, so sollen Angebotsanpassungen
kostenneutral im Ifd. Kindergarten- bzw. Schuljahr 2017/2018 im Einvernehmen mit dem
Trager realisiert werden. Der Jugendhilfeausschuss wird im 4. Quartal 2017 Uber die
vorgenommenen Anderungen unterrichtet.

. Angebotsanpassungen in stadtischen Kindertagesstatten und
Schulkindbetreuungseinrichtungen haben Auswirkungen auf den jeweiligen Personal- und
Stellenbedarf. Die Stellenanpassungen werden im Rahmen des Stellenplanverfahrens
berlcksichtigt. Die Finanzierung erfolgt aus den im Budget zur Verfigung stehenden
Sachmitteln.

Die Verwaltung fuhrt Gesprache mit dem Trager Frobel gGmbH-Betriebskita SieKids

Ackermause und berichtet Gber die Ergebnisse und wird einen Beschlussvorschlag
unterbreiten.

Sachverhalt:

In der Jugendhilfeausschusssitzung vom 06.04.2017 wurde die Beschlussvorlage um Ziffer 7
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erganzt. Die Verwaltung wird die Gesprache mit dem Trager der Betriebskindertagesstatte
der Firma Siemens, der Frobel gGmbH, fihren und zu dem Thema ,Forderung einer kleinen
Kindergartengruppe® zu einem spateren Zeitpunkt einen erneuten Beschlussvorschlag
unterbreiten. In der Ursprungsvorlage wurde vorgeschlagen, die vom Trager beantragte
neue kleine Kindergartengruppe im Kindergartenjahr 2017/18 nicht zu fordern.

Eine Konkretisierung der zu Ziffer 3 benannten 116 zusatzlichen Schulkindbetreuungsplatze
ist der Ergdnzung zu Anlage B zu entnehmen.

Die Erhéhung von 110 auf 116 Schulkindbetreuungsplatze kommt durch die
unterschiedlichen Gruppenkonstellationen zustande. Da ein jahrlicher Ausbau der
Schulkindbetreuungsplatze erfolgt, konnen die 6 zusatzlichen Platze gegebenenfalls beim

nachsten Ausbauschritt kompensiert werden. Entsprechende Haushaltsmittel stehen zur
Verfugung.

Dr. Hanke

Anlage/n:

Anlage 1: Erganzung zur Anlage B
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Stadtbezirk Schule/Trager Veradnderung Neue Platze
GS Querum
112 Trager gsher nicht Schuki®* bis 20
Waabe-Schunter-Beberbach . 16:00 Uhr *1
geklart
113 GS Hondelage SchuKi?"* bis 20
Hondelage Ev.-luth. KG 16:00 Uhr*1
120 Freie Schule Ii:]iﬂzztlgr%;i)lekr)is 12
Ostliches Ringgebiet selbst
! N99En! 15:00 Uhr
Umwandlung einer
213 GS Mascheroder Holz |kleinen Gruppe in 8
Sudstadt-Rautheim-Mascherode DRK Regelgruppe bis
16:00 Uhr
Umwandlung einer
213 GS Rautheim kleinen Gruppe in 8
Sidstadt-Rautheim-Mascherode DRK Regelgruppe bis
16:00 Uhr
Umwandlung einer
221 Freie Waldorfschule |kleinen Gruppe in 8
Weststadt selbst Regelgruppe bis
16:00 Uhr
221 GS limenau Einrichtung eingr 20
Weststadt Kinderschutzbund ~ |R€gelgruppe bis
16:00 Uhr
Umwandlung einer
310 GS St. Joseph kleinen Gruppe in 8
Westliches Rlnggeblet BDKJ Rege|gruppe bis
16:00 Uhr
332 Christliche Schule Bs |Fnfichtung einer
Schunteraue Kita Sterntaler ABInEm EgEs el 12
16:00 Uhr
Summe der erganzend zur der in der Anlage B 116 *»

zur Realisierung vorgeschlagenen Platze:

*1: In den Grundschulen Querum und Hondelage wird aufgrund fehlender Raumkapagzitaten die Einrichtung

jeweils einer Schuki™*

-Betreuungsgruppe angestrebt. Mit den Schulleitungen und dem Tréger des

Betreuungsangebotes an der Grundschule Hondelage wurde hiertiber Einvernehmen erzielt. Aufgrund der
engen Zeitvorgaben konnte fiir die Grundschule Querum die Tragerfrage noch nicht abschlieRend geklart
werden. Beide Schulleitungen haben die grundsatzliche Bereitschaft zur Einfilhrung der Kooperativen
Ganztagsgrundschule geaufRert. Da an beiden Standorten zurzeit kein konkreter Zeitpunkt fir die
Einfihrung des Ganztagsbetriebs absehbar ist, wird die MaBnhahme zunéchst auf drei Schuljahre befristet,
um dann weitere Perspektiven zu kléren.

*2 . Aufgrund der notwendigen Gruppenkonstellationen (Férdergréf3en und angemeldete

Betreuungsbedarfe) ergibt sich eine Erweiterung von 116 Betreuungsplatzen und somit von sechs weiteren
Platzen, die in der Ratsvorlage bisher nicht benannt worden sind. Entsprechende Haushaltsmittel stehen

zur Verflgung.
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Stadt Braunschweig 17-04255
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

"Soziale Stadt - Donauviertel” - Vergabeverfahren
Quartiersmanagement und Sanierungstrager

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat Il 19.04.2017
61 Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 221 Weststadt (Anhdrung) 26.04.2017 O
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 03.05.2017 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 09.05.2017 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 16.05.2017 o]
Beschluss:

,Das Vergabeverfahren flr die Beauftragung eines Biuros fur die Sanierungstrager- und
Quartiersmanagementtatigkeiten wird gemaR Verwaltungsvorschlag durchgefihrt.”

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Rates ergibt sich aufgrund der Erganzungen zu den Inhalten
der im Rat beschlossenen Vorlagen 17603/15 (Bereitstellung stadtischer Mittel), 16-02231
und 16-02231-01 (Organisationsstruktur).

Vergabeverfahren

Mit dem Beschluss der Vorlage 16-02231 und der dazugehérigen Erganzungsvorlage 16-
02231-01 hat der Rat die Verwaltung beauftragt, die Durchfliihrung des Férdergebietes
.-Donauviertel“ zu organisieren.

Wichtige Bausteine zur Abwicklung des Verfahrens sind das Quartiersmanagement (im
Organigramm als ,Kooperatives Stadtteilmanagement® bezeichnet) und die kaufmannische
Sanierungsbetreuung, die entgegen der bisherigen Darstellung nun durch einen
Sanierungstrager erfolgen soll. Aufgrund des zu erwartenden Auftragswertes oberhalb des
Schwellenwertes in Hohe von 209.000 EUR ist fiir die Bliroauswahl ein europaweites
Vergabeverfahren erforderlich. Zur Durchfiihrung des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen
einer Freihandigen Vergabe bereits die Kanzlei bbt, Hannover, beauftragt.

Zur Vermeidung zusatzlicher Schnittstellen sollen die Leistungen des

Quartiersmanagements und des Sanierungstragers zusammen ausgeschrieben werden, um
beide Leistungen von einem Biiro durchfiihren zu lassen.
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Kostenrahmen

Eine Quantifizierung der Kosten der Beauftragung des Sanierungstragers fur drei Jahre ist
zum jetzigen Zeitpunkt nicht méglich. Hierzu muss das Ergebnis des Vergabeverfahrens
abgewartet werden.

Die Kosten fur das Quartiersmanagement und den Sanierungstrager sind forderfahig, der
Sanierungstrageranteil jedoch nur bis max. 6 % der gesamten férderfahigen Ausgaben. Der
Anteil fur das Quartiersmanagement wurde in dem Gesamtkostenrahmen von ca. 26,94 Mio.
EUR bereits berlcksichtigt. Da bislang von einer verwaltungsinternen Abwicklung der
kaufmannischen Tatigkeiten ausgegangen wurde, sind die Kosten fiir den Sanierungstrager
nicht in den Gesamtkosten enthalten. Der Gesamtkostenrahmen erhéht sich entsprechend
der Hohe der Kosten fiir die Sanierungstragertatigkeiten, sofern diese Mehrkosten nicht
durch Einsparungen in der MalRnahmenabwicklung kompensiert werden kénnen.

Es ist geplant, nach Auftragsvergabe bei veranderten Gesamtkosten einen erneuten
Beschluss des Rates Uiber das Gesamtkostenvolumen des Projektes einzuholen.

Finanzierung

Fur das Projekt ,Soziale Stadt — Donauviertel (4S.610039)“ sind im Haushaltsplan 2017 /IP
2016-2020 folgende Finanzraten eingeplant worden:

Gesamt bis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff
-in Mio. €- | -in Mio. €- | -in Mio. €- | -in Mio. €- | -in Mio. €- | -in Mio. €- | -in Mio. €-
16,51 2,31 2,25 1,95 1,65 1,65 6,70

Den Ausgaben des Projektes stehen entsprechende Férdergelder gegeniber, die ebenfalls
im Haushalt mit einem Gesamtvolumen von rd. 10 Mio. € eingeplant worden sind. Zur
Finanzierung der Beauftragung des Sanierungstragers stehen in der mittelfristigen Ergebnis-
und Finanzplanung ausreichend Haushaltsmittel zur Verfiigung. Inwiefern eine
Mittelaufstockung ab 2021 erforderlich ist, um alle geplanten Einzelmalinahmen umsetzen
zu kdénnen, ist noch nicht absehbar.

Rahmenbedingungen

Die Inhalte der Ausschreibungen werden zwischen den Dezernaten Ill und V, in
Zusammenarbeit mit dem Verfahrensbetreuer abgestimmt. Die Aufgaben des
Quartiersmanagements wurden in der Vorlage 16-02231 beschrieben. Die Aufgaben des
Sanierungstragers bestehen im Wesentlichen aus der kaufmannischen und férderrechtlichen
Abwicklung, sofern diese Leistungen nicht von der Verwaltung erbracht werden. Dazu gehort
auch das Fuhren eines Treuhandkontos.

Die Beauftragung ist zunachst befristet auf drei Jahre mit der Option auf anschliellende
Verlangerungen von voraussichtlich jeweils zwei Jahren.

Zeitrahmen

Nach Zustimmung des Rates zu dieser Vorlage kann die EU-weite Bekanntmachung des
Vergabeverfahrens umgehend erfolgen. Nach Abwicklung des formalen Teils wird das

Vergabeverfahren durchgeflhrt und im Anschluss der Vergabevorschlag den Gremien zur
Beschlussfassung vorgelegt.
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Eine Entscheidung Uber die Auftragsvergaben kann friihestens in den Gremiensitzungen im
Oktober erfolgen, sofern es wahrend des Vergabeverfahrens zu keinen Verzdgerungen
kommt.

Der Ausschuss fur Soziales und Gesundheit erhalt diese Vorlage als Mitteilung auRerhalb
von Sitzungen. Da im Oktober bisher keine Sitzung dieses Fachausschusses vorgesehen ist,

ist zu einem spateren Zeitpunkt noch zu entscheiden, wie seine Befassung mit dem
Beschlussvorschlag zur Auftragsvergabe erfolgen soll.

Warnecke

Anlage/n:
Keine
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Stadt Braunschweig 16-03434
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:

Siebente Satzung zur Anderung der Satzung iiber die
Sondernutzung an OrtsstraBen und Ortsdurchfahrten in der Stadt
Braunschweig (Sondernutzungssatzung)

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 25.04.2017
0600 Baureferat

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Bauausschuss (Vorberatung) 02.05.2017 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 09.05.2017 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 16.05.2017 o]
Beschluss:

,Die siebente Satzung zur Anderung der Sondernutzungssatzung wird in der als Anlage
beigefligten Fassung beschlossen.®

Sachverhalt:

Die Beschlusskompetenz des Rates ergibt sich aus § 58 Abs. 1 Ziffer 5 NKomVG. Im Sinne
dieser Zustandigkeitsnorm handelt es sich bei dieser Vorlage um einen Satzungsbeschluss,
fur den der Rat zustandig ist.

Die zurzeit gliltige Satzung Uber die Sondernutzung an Ortsstra3en und Ortsdurchfahrten in
der Stadt Braunschweig wurde vom Rat am 08. Juli 2008 beschlossen.

1. Hintergrund

Die Sondernutzungssatzung der Stadt Braunschweig regelt in § 6 b die Voraussetzungen flr
die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis auf dem Schlossplatz.
Darin heift es in Abs. 1:

(1) Erlaubnisse fiir Sondernutzungen auf dem Schlossplatz kénnen nur dann erteilt
werden, wenn sie der besonderen stadtgeschichtlichen und stadtebaulichen
Bedeutung dieses Platzes gerecht werden. Ausnahmen davon kbénnen nur in
besonders begriindeten Einzelfdllen zugelassen werden und wenn an der Nutzung
ein besonderes Offentliches Interesse besteht.

Es hat sich bei der Anwendung dieser Regelung gezeigt, dass sie im Hinblick auf Imbiss-
und Verpflegungsstande bei Versammlungen und im Hinblick auf sonstige Veranstaltungen
Uberarbeitet werden muss.

2. Sondernutzungserlaubnis bei Versammlungen gemaR Art. 8 GG

Im Rahmen von Versammlungen wird seitens der Veranstalter auch der Betrieb von Imbiss-
und Verpflegungsstanden gewinscht.
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Eine Veranstaltung gilt als Versammlung im Sinne des Art. 8 GG, wenn die 6ffentliche
Meinungskundgabe und das Angebot auf Teilhabe an dieser Meinungskundgabe im
Mittelpunkt stehen. Imbiss- und Verpflegungsstande unterliegen nicht dem
Versammlungsrecht, wenn die Versammlung auch ohne solche Stande durchfuhrbar ist.
Dies ist bei den allermeisten Versammlungen der Fall.

Nach standiger Rechtsprechung bendétigen Veranstalter fiir die Imbiss- und
Verpflegungsstande zusatzlich eine Sondernutzungserlaubnis fur Getréanke- und/oder
Verpflegungsstande, wenn diese zwar Teil der Versammlung sein sollen, aber nicht als
versammlungsimmanent eingestuft werden, d.h. die Durchfiihrung der Versammlung auch
ohne diese Stande mdglich ware.

Vor diesem Hintergrund musste ausschliellich fir diese Getranke- und/oder
Verpflegungsstande gemaf § 6 b das ,6ffentliche Interesse” bejaht werden. Handelt es sich
in der Regel um gewerbliche Stande, steht das Erwerbsinteresse des Einzelnen dem
besonderen 6ffentlichen Interesse entgegen, wenn diese Stande nicht als Teil der
Versammlung zu bewerten sind. In der Konsequenz waren nach der derzeitigen Fassung der
Satzung Sondernutzungserlaubnisse flr Imbiss- und/oder Getrankestande im Rahmen von
Versammlungen abzulehnen.

Da jedoch im Falle von Versammlungen der Schlossplatz ohnehin fir den Gemeingebrauch
nur eingeschrankt genutzt werden kann und Versammlungen nur einen relativ kurzen
Zeitraum in Anspruch nehmen, ist es gerechtfertigt, Sondernutzungen im Zusammenhang
mit Versammlungen zuzulassen, wenn diese dem Versammlungszweck dienen und raumlich
der fur die Versammlung in Anspruch genommenen Flache untergeordnet sind.

3. Sondernutzungserlaubnis bei sonstigen Veranstaltungen

Veranstaltungen auf dem Schlossplatz, die nicht unter das Versammlungsrecht fallen,
bendtigen eine Sondernutzungserlaubnis gemal § 6 b der Sondernutzungssatzung. Nach
der bisherigen Satzungsregelung wurden grundsatzlich nur solche Sondernutzungen
zugelassen, die der stadtebaulichen Bedeutung des Schlossplatzes Rechnung tragen,
daneben konnten im Einzelfall ausnahmsweise Genehmigungen erfolgen, wenn ein
besonderes 6ffentliches Interesse bestand.

Kunftig sollen auf dem Schlossplatz nur kurzzeitige, nicht gewerbliche Veranstaltungen mit
kulturellem oder wissenschaftlichen Schwerpunkt genehmigt werden. Hierdurch wird eine im
Hinblick auf die Anzahl der Veranstaltungen mafdvolle Nutzung gewahrleistet. Es werden
damit einerseits dem Veranstalter eine besucherfreundliche Nutzung gemafl seinem Konzept
und andererseits der Verwaltung eine inhaltliche Steuerung (,angemessene
Veranstaltungen®) auf dem Schlossplatz ermdglicht. Die Neuregelung soll zudem eine
gleichmaRige Handhabung der Genehmigungspraxis gewahrleisten und die wesentlichen
Voraussetzungen beschreiben, die fir die Entscheidung Uber die Erteilung einer
Sondernutzungserlaubnis relevant sind.

Nach den Vorschriften des StralRenrechts konnen zwar grundsatzlich nicht die Inhalte einer
Veranstaltung fir die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis mafgeblich sein. Vielmehr
mussen sich die Voraussetzungen, unter denen eine Sondernutzung auf dem Schlossplatz
zugelassen werden soll, auf stral3enrechtliche Kriterien, z. B. den Schutz des aulReren
Erscheinungsbildes des Schlosses, beschranken.

Kulturelle und wissenschaftliche Veranstaltungen, die in der Vergangenheit auf dem
Schlossplatz genehmigt waren, spiegelten sich allerdings inhaltlich ganz weitgehend auch in
ihrem aufieren Erscheinungsbild wider und haben das Erscheinungsbild des Schlosses nur
in hinnehmbarer Weise beeintrachtigt. Der Inhalt dieser Veranstaltungen lasst damit auch
den Rlckschluss auf straRenbezogene Gesichtspunkte zu.
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Daneben sollen ausnahmsweise Veranstaltungen im stadtischen Interesse zulassig sein, da
auch hierbei auf das dufdere Erscheinungsbild Einfluss genommen werden kann.

Fir die auf dem Schlossplatz grundsatzlich nicht zulassigen gewerblichen Veranstaltungen
stehen andere vergleichbar gut geeignete offentliche Flachen im Innenstadtbereich zur
Verfligung, so dass das Interesse der Veranstalter an einer Nutzung des Schlossplatzes
zurlcktreten darf hinter dem &ffentlichen Interesse an dessen stadtebaulich angemessener
Nutzung.

4. Neufassung des § 6 b der Sondernutzungssatzung

Die Verwaltung schlagt deshalb folgende Neufassung des § 6 b Abs. 1 der
Sondernutzungssatzung vor:

(1) Erlaubnisse fiir Sondernutzungen auf dem Schlossplatz kénnen nur erteilt werden
ftir nicht gewerbliche kurzzeitige Veranstaltungen mit kulturellem oder
wissenschaftlichem Schwerpunkt.

Ausnahmsweise sind Veranstaltungen im besonderen stédtischen Interesse zulédssig
und Sondernutzungen im Rahmen von Versammlungen gem. Art. 8 GG, wenn sie
rdumlich untergeordnet sind und dem Zweck der Versammlung dienen.

(2) unveréndert.

Leuer

Anlage/n:
7. Anderungssatzung der Sondernutzungssatzung
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Siebente Satzung
Uber die Sondernutzung an Ortsstrafl3en und
Ortsdurchfahrten in der Stadt Braunschweig
(Sondernutzungssatzung)
vom 16. Mai 2017

Aufgrund des § 10 Nds. Kommunalverfassungsgesetz in der Fassung vom 17. Dezember 2010
(Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geandert durch Gesetz vom 26. Oktober 2016 (Nds. GVBI. S. 226),

§ 18 des Niedersachsischen Stral’engesetzes (NStrG) in der Fassung vom 24. September 1980
(Nds. GVBI. S. 359), zuletzt gedndert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Oktober 2014 (Nds.
GVBI. S. 291) sowie des § 8 des Bundesfernstral’engesetzes (FStrG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 19. April 1994 (BGBI. | S. 854), zuletzt geédndert durch Artikel 466 der
Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. | S. 1474), hat der Rat der Stadt Braunschweig in seiner
Sitzung vom 16. Mai 2017 folgende Satzung beschlossen:

8 6 b Abs. 1 der Satzung tber die Sondernutzung an Ortsstraf3en und Ortsdurchfahrten in der
Stadt Braunschweig (Sondernutzungssatzung) vom 19. Marz 2002 in der Fassung der Sechsten
Anderungssatzung vom 8. Juli 2008 (Amtsblatt Nr. 10 vom 16. Juli 2008, S. 24) wird wie folgt
geandert:

§6Db
Nutzung des Schlossplatzes

(1) Erlaubnisse fur Sondernutzungen auf dem Schlossplatz knnen nur erteilt werden fir nicht
gewerbliche kurzzeitige Veranstaltungen mit kulturellem oder wissenschaftlichem Schwerpunkt.

Ausnahmsweise sind Veranstaltungen im besonderen stadtischen Interesse zuléassig und
Sondernutzungen im Rahmen von Versammlungen gem. Art. 8 GG, wenn sie rdumlich
untergeordnet sind und dem Zweck der Versammlung dienen.

(2) unverandert.

Braunschweig,

Leuer
Stadtbaurat

Die vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht.

Braunschweig,

Leuer
Stadtbaurat
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Absender:
Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt A 17..'045.29
ntrag (6ffentlich)

Betreff:

Anderungsantrag Vorlage - 16-03434, Siebente Satzung zur
Anderung der Satzung iiber die Sondernutzung an Ortsstrafen und
Ortsdurchfahrten in der Stadt Braunschweig
(Sondernutzungssatzung)

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 09.05.2017

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 09.05.2017 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 16.05.2017 o]

Beschlussvorschlag:
Der Rat mdge beschlielen:

Der § 6b der Sondernutzungssatzung der Stadt Braunschweig wird ersatzlos gestrichen.

Sachverhalt:

§6

Erlaubnis

(1) Offentliche StraRen diirfen fiir Sondernutzungen erst in Anspruch genommen werden,
wenn die Erlaubnis erteilt ist. Die Erlaubnis wird nur auf Zeit oder Widerruf erteilt und sie
kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden (§ 18 Abs. 2 NStrG, § 8 Abs. 2
FStrG).

(2) Die Erlaubnis kann u. a. aus Griinden der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, des
Stralkenbaues, aus baugestalterischen und stadtebaulichen Griinden, oder wenn Rechte
Dritter beeintrachtigt werden, versagt oder widerrufen werden. §§ 48, 49
Verwaltungsverfahrensgesetz bleiben unberihrt.

(3) Die Erlaubnis erlischt durch Zeitablauf, Widerruf, Einziehung der Stralen oder Verzicht.

(4) Der Inhaber der Sondernutzungserlaubnis kann von der Stadt keinen Ersatz verlangen,
wenn die StralRe gesperrt, gedndert oder eingezogen oder die Erlaubnis widerrufen wird.

§6a

Nutzung des Burgplatzes

Erlaubnisse flr Sondernutzungen auf dem Burgplatz kénnen erteilt werden, wenn sie der
besonderen stadtgeschichtlichen und stadtebaulichen Bedeutung des Burgplatzes gerecht
werden, wie z. B. kulturell hochwertige AuffUhrungen des Staatstheaters Braunschweig
sowie Veranstaltungen der Domgemeinde und der anliegenden Landesmuseen, sowie
handwerkliche Veranstaltungen, sofern sie an den Ort der Handwerkskammer gebunden
sind. Ausnahmen kdnnen nur in besonders begrindeten Ausnahmefallen zugelassen
werden und wenn an der Nutzung ein besonderes oOffentliches Interesse besteht.
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Anlagen: keine
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Absender:
. ) 17-04595
AfD-Fraktion im Rat der Stadt Antrag (5ffentlich)

Betreff:
Anderungsantrag zu Vorlage 16-03434, siebente Anderung der
Sondernutzungssatzung

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 12.05.2017

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 16.05.2017 o]

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt moge beschliel3en,

den von der Verwaltung vorgelegten Anderungstext:

"(1) Erlaubnisse fiir Sondernutzungen auf dem Schlossplatz kénnen nur erteilt werden fiir nicht
gewerbliche kurzzeitige Veranstaltungen mit kulturellem oder wissenschaftlichem Schwerpunkt."

zu erganzen durch:

"(1) Erlaubnisse fiir Sondernutzungen auf dem Schlossplatz kénnen nur erteilt werden fiir nicht
gewerbliche kurzzeitige politisch und religiés neutrale Veranstaltungen mit kulturellem oder
wissenschaftlichem Schwerpunkt.”

Sachverhalt:

Die Einordnung von Veranstaltungen als "wissenschaftlich" oder insbesondere "kulturell" motiviert fallt
zukunftig leichter, wenn Uberschneidungen zu anderen Bereichen durch die hier vorgenommene
Klarstellung vermieden werden.

Anlagen: keine
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Stadt Braunschweig 17-04030
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Veranderungssperre "Celler StraBe/Neustadtring”, NP 46
Stadtgebiet zwischen Celler StraBe, EichtalstraBe, Kreuzkampstra-
Re, LenaustraBe und Neustadtring

Satzungsbeschluss

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat lll 22.03.2017
61 Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (Anhérung) 04.04.2017 @)
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 03.05.2017 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 09.05.2017 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 16.05.2017 o]
Beschluss:

,FUr das im Betreff bezeichnete Stadtgebiet, das in Anlage 2 dargestellt ist, wird gemaf
§§ 14 ff. Baugesetzbuch (BauGB) die als Anlage beigefiigte Veranderungssperre flr zwei
Jahre als Satzung beschlossen.”

Sachverhalt:
Beschlusskompetenz

Fur das Stadtgebiet zwischen Celler Stral3e, Eichtalstral’e, Kreuzkampstralle, Lenaustrale
und Neustadtring gibt es keine Bebauungsplane; die planungsrechtliche Beurteilung von
Vorhaben erfolgt gemaR § 34 Baugesetzbuch (BauGB).

Fir das Grundstlck Celler Strale 97 liegt ein Bauantrag zur Umnutzung von einer Ladenein-
heit in eine Spielhalle vor. Da die Grofie der Spielhallenflache unter 100 m? liegt, handelt es
sich nach der einschlagigen Rechtsprechung um eine nicht-kerngebietstypische Vergnii-
gungsstatte, die nach der Eigenart der Umgebung in der anzunehmenden Gebietstypik eines
Mischgebietes in den gewerblichen Bereichen zulassig ware.

Der Rat der Stadt Braunschweig hat in seiner Sitzung am 20.11.2012 das ,Steuerungskon-
zept Vergnugungsstatten“ beschlossen. In diesem Konzept wird unter anderem fur den grob
skizzierten Standort Celler Stralte / Neustadtring die ausnahmsweise Zulassigkeit nicht-kern-
gebietstypischer Spielhallen/Wettblros empfohlen. Gleichzeitig sollen weitere Standorte im
Quartierszentrum entlang der Celler Stral3e ausgeschlossen sein.

Der Verwaltungsausschuss hat daher in seiner Sitzung vom 14.02.2017 die Aufstellung des
Bebauungsplanes ,Celler StralRe/Neustadtring®, NP 46, im Sinne des § 9 Abs. 2b BauGB
beschlossen. Wesentliches Ziel des Bebauungsplanverfahrens ist die Regulierung von Spiel-
hallen und vergleichbaren Wettbiros entsprechend dem ,Steuerungskonzept Vergniigungs-
statten®, um Fehlentwicklungen insbesondere durch eine stadtebaulich nachteilige Haufung
von Vergnugungsstatten am Standort zu verhindern. Das ,Steuerungskonzept Vergnigungs-

68 von 223 in Zusammenstellung



TOP 14.
statten” bildet dabei die wesentliche Abwagungsgrundlage fir die Erstellung des Bebauungs-
planes.

Weitergehende Festsetzungen flir den Geltungsbereich sind nicht notwendig. Die sonstige
planungsrechtliche Zulassigkeit im Sinn des Einfligens in die Eigenart der naheren Umge-
bung als Beurteilungsmalistab gemaf § 34 BauGB bleibt bestehen.

Zur Sicherung der Planung ist der Erlass einer Veranderungssperre erforderlich. Der Aufstel-
lungsbeschluss bildet die rechtliche Grundlage, um eine Veranderungssperre als Satzung zu
beschlielen. Im Geltungsbereich der Veranderungssperre dirfen Vorhaben im Sinne von

§ 29 BauGB nicht durchgeflhrt werden. Fur Vorhaben, die den Planungszielen nicht wider-
sprechen, kann eine Ausnahme von der Veranderungssperre erteilt werden. Da der Bauan-
trag zur Spielhalle dem Planungsziel widerspricht, ist auf Basis der Veranderungssperre eine
Ablehnung des Vorhabens vorgesehen.

Empfehlung

Die Verwaltung empfiehlt, die Veranderungssperre ,Celler Stralte/Neustadtring”, NP 46, als
Satzung zu beschlieen.

Leuer

Anlagen
Anlage 1: Ubersichtskarte
Anlage 2: Satzung einschliel3lich Geltungsbereich der Veranderungssperre
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Stadt % Braunschweig Anlage 1

Veranderungssperre zum Bebauungsplan
Celler StraBe/Neustadtring NP46

Ubersichtskarte, 24. Februar 2017
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Stadt % Braunschweig

Satzung uber die Anordnung einer Veranderungssperre vom

fur den Bebauungsplan
Celler StralRe / Neustadtring

TOP 14.

Anlage 2
Stand: 24.02.2017

NP 46

Aufgrund des 8 14 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt
geandert durch Art. 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBI. | S. 1722), in Verbindung mit 8§ 10 und 58
des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010
(Nds. GVBI. S. 576), zuletzt gedndert durch Art. 4 des Gesetzes vom 12. November 2015 (Nds. GVBI. S. 311),

hat der Rat der Stadt Braunschweig am
sen:

Stand Rechtsgrundlagen: 10. Januar 2017

§1

§2

8§83

Braunschweig,

Fur das in § 2 néher bezeichnete Gebiet hat der
Verwaltungsausschuss der Stadt in seiner Sit-
zung am 14.02.2017 die Aufstellung eines Be-
bauungsplanes beschlossen. Zur Sicherung der
Planung wird fur den kiinftigen Planbereich eine
Veranderungssperre angeordnet.

Von der Veranderungssperre ist das Stadtgebiet
zwischen Celler Straf3e, Eichtalstralle, Kreuz-
kampstralRe, Lebaustral3e und Neustadtring
betroffen.

Das in seiner Begrenzung vorstehend beschrie-
bene Gebiet ist im beiliegenden Lageplan, der
einen Bestandteil dieser Satzung bildet, schwarz
umrandet.

In dem von der Veradnderungssperre betroffenen
Gebiet dirfen

1. Vorhaben im Sinne des § 29 Baugesetzbuch
nicht durchgefuhrt oder bauliche Anlagen nicht
beseitigt werden;

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde
Veranderungen von Grundstiicken und bauli-
chen Anlagen, deren Veranderungen nicht ge-
nehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

§4

§5

86

diese Veranderungssperre als Satzung beschlos-

Wenn iberwiegende &ffentliche Belange nicht
entgegenstehen, kann von der Veranderungs-
sperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die
Entscheidung tber Ausnahmen trifft die Stadt
Braunschweig.

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Verande-
rungssperre baurechtlich genehmigt worden
sind, Vorhaben, von denen die Stadt Braun-
schweig nach MalRgabe des Bauordnungsrechts
Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausfihrung
vor dem Inkrafttreten der Veranderungssperre
héatte begonnen werden dirfen, sowie Unterhal-
tungsarbeiten und die Fortfuhrung einer bisher
ausgeiibten Nutzung werden von der Verande-
rungssperre nicht bertihrt.

Die Satzung tritt am Tage der Bekanntmachung
im Amtsblatt fir die Stadt Braunschweig in Kraft.

Die Geltungsdauer betragt zwei Jahre.

Stadt Braunschweig

Der Oberbirgermeister

I. V. Leuer
Stadtbaurat
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Stadt % Braunschweig Anlage 2

Veranderungssperre zum Bebauungsplan
Celler StraRe/Neustadtring NP46

Geltungsbereich, 24. Februar 2017

Amalienplatz -
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Stadt Braunschweig 17-04277
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:

Bebauungsplan mit ortlicher Bauvorschrift "Heinrich-der-Lowe-
Kaserne", AW 100

Stadtgebiet zwischen der BAB A39, der StraRe Erzberg,
Braunschweiger StraBe und Rautheimer StraBe (Geltungsbereich A)
Stadtgebiet Gemarkung Bevenrode Flur 5 Flurstiicke 134/6, 134/7
und 189/2 (Geltungsbereich B) und Flurstiick 134/4
(Geltungsbereich C)

Behandlung der Stellungnahmen, Satzungsbeschluss

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat lll 04.05.2017
61 Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 03.05.2017 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 09.05.2017 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 16.05.2017 o]
Beschluss:

1. Die wahrend der Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange
gemaR § 4 (2) Baugesetzbuch (BauGB) und der Beteiligung der Offentlichkeit gemaR
§ 3 (2) BauGB eingegangenen Stellungnahmen werden entsprechend den Vorschlagen
der Verwaltung gemaf den Anlagen 6 und 7 behandelt.

2. Der Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift ,Heinrich-der-Léwe-Kaserne®, AW 100,
wird in der wahrend der Sitzung ausgehangten Fassung gemaf § 10 (1) BauGB als
Satzung beschlossen.

3. Die zugehdrige Begrindung wird beschlossen.

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz

Die Zustandigkeit des Rates ergibt sich aus § 58 Abs. 2 Nr. 2 Niedersachsisches Kommunal-
verfassungsgesetz (NKomVG).

Aufstellungsbeschluss und Planungsziel

Die militarische Nutzung der Heinrich-der-Lowe-Kaserne wurde im Jahr 2003 aufgegeben,

sodass sich die Mdglichkeit einer zivilen Nachnutzung des Areals im Sidosten der Stadt
Braunschweig ergibt. Diese Konversionsflache bietet mit ihrer Nahe zur Innenstadt und zum
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Anschluss an die Autobahn A39 grol3es Potential sowohl flir Gewerbe- als auch flr Wohn-
nutzung.

Am 17. Februar 2015 hat der Verwaltungsausschuss flr das Gesamtareal den Aufstellungs-
beschluss fur den Bebauungsplan ,Heinrich-der-Léwe-Kaserne®, AW 100, mit dem Ziel be-
schlossen, hier Planungsrecht fir dringend benétigte Wohnbauflachen sowie einen attraktiven
Gewerbestandort u. a. zur Ansiedlung hochwertiger Blronutzungen in Sichtweite zur Auto-
bahn zu schaffen. Nach einer Teilung des Bebauungsplanverfahrens wurde zunachst der
nordliche Gewerbeteil, Bebauungsplan AW 113, im November 2016 als Satzung beschlossen.
Nun soll mit dem Beschluss des Bebauungsplanes AW 100 der stidliche Teil des Gelandes
der Heinrich-der-Lowe-Kaserne als Wohngebiet mit einem Nahversorgungsstandort entwickelt
werden.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Heinrich-der-Léwe-Kaserne®, AW 100, beinhaltet
eine sudliche Teilflache der ehemaligen Heinrich-der-Léwe-Kaserne sowie Teilbereiche der
Ostlich angrenzenden Gewerbegebiete im Geltungsbereich der Bebauungsplane RA 13 und
RA 22 und hat eine Grof3e von insgesamt ca. 36 ha. Die Festsetzungen zum Wohngebiet
erstrecken sich dabei auf eine Flache von ca. 25 ha. Die Anderung der rechtskraftigen Bebau-
ungsplane RA 13 und RA 22 bezieht sich auf eine Reduzierung der immissionswirksamen
flachenbezogenen Schallleistungspegel (IFSP) sowie auf die Unzulassigkeit von einzelnen
Nutzungen der Schrott- und Altwarenverwertung, mit denen typischerweise stérende Immis-
sionen verbunden sind.

Die Reduzierung der bisher mdglichen Larmkontingente im benachbarten Gewerbegebiet
stiel® auf Skepsis bei den ansdssigen Unternehmen. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens
wurde daher ein larmtechnisches Gutachten erstellt. Dabei konnte festgestellt werden, dass
die verbleibenden Larmkontingente gegenuber dem derzeit ausgelbten Bestand noch einen
klaren Spielraum belassen, der eine larmtechnische Erweiterung um 100 % zulasst. In den
konkret genehmigten Bestand wird nicht eingegriffen. Die Ergebnisse wurden mit Vertretern
der ansassigen Unternehmen erértert.

Beteiligung der Behorden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange gemaR § 4 (2)
BauGB und sonstiger Stellen

Diese Beteiligung wurde in der Zeit vom 1. August 2016 bis zum 1. September 2016 durch-
gefluhrt.

Stellungnahmen, die zu einer grundsétzlichen Anderung der Planung gefiihrt hatten, wurden
dabei nicht abgegeben. Die Stellungnahmen werden der Vorlage zum Satzungsbeschluss
beigefligt und dabei mit einer Stellungnahme der Verwaltung sowie einem Beschlussvorschlag
versehen.

Beteiligung der Offentlichkeit gemiaR § 3 (2) BauGB

Am 29. November 2016 wurde die offentliche Auslegung vom Verwaltungsausschuss be-
schlossen und in der Zeit vom 2. Januar 2017 bis zum 1. Februar 2017 durchgefuhrt.

Wahrend der 6ffentlichen Auslegung wurden 11 Anregungen vorgebracht. Die eingegangenen
Stellungnahmen sind als Anlage 7 der Vorlage beigefligt und mit einem Vorschlag der Ver-
waltung zum Umgang versehen.

Stellungnahmen, die zu einer wesentlichen Anderung der Planung gefiihrt hatten, wurden
nicht vorgelegt.
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Empfehlung

TOP 15.

Die Verwaltung empfiehlt, die in den Anlagen 6 und 7 aufgefiihrten Stellungnahmen den
Vorschlagen der Verwaltung entsprechend zu behandeln und den Bebauungsplan mit ortlicher
Bauvorschrift ,Heinrich-der-Léwe-Kaserne®, AW 100, als Satzung sowie die Begrindung zu

beschlielRen.

Leuer

Anlage/n:

Anlage 1 a:
Anlage 1 b:
Anlage 2 a:
Anlage 2 b:
Anlage 2 c:
Anlage 3 a:
Anlage 3 b:
Anlage 3 c:
Anlage 3 d:
Anlage 3 e:

Anlage 3 f:

Anlage 3 g:

Anlage 4:
Anlage 5:
Anlage 6:

Anlage 7:

Ubersichtskarte (liber Geltungsbereich A)

Ubersichtskarte (liber Geltungsbereiche B und C)

Nutzungsbeispiel West

Nutzungsbeispiel Mitte

Nutzungsbeispiel Ost

Zeichnerische Festsetzungen Geltungsbereich A West

Zeichnerische Festsetzungen Geltungsbereich A Mitte

Zeichnerische Festsetzungen Geltungsbereich A Ost
Planzeichenerklarung Geltungsbereich A Teil 1

Planzeichenerklarung Geltungsbereich A Teil 2

Zeichnerische Festsetzungen Geltungsbereiche B und C
Planzeichenerklarung Geltungsbereiche B und C

Textliche Festsetzungen und Hinweise

Begrindung mit Umweltbericht

Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behérden und
sonstigen Trager offentlicher Belange gemal § 4 (2) BauGB
Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Offentlichkeit geman
§ 3 (2) BauGB
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TOP Mplage 1 a

Stadt % Braunschweig

Bebauungsplan mit 6rtlicher Bauvorschrift
Heinrich-der-Lowe-Kaserne AW 100

Ubersichtskarte zur Lage des Baugebietes (Geltungsbereich A) im Stadtgebiet
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_ . TOP Mnlage 1 b
Stadt & Braunschweig

Bebauungsplan mit drtlicher Bauvorschrift
Heinrich-der-Lowe-Kaserne AW 100

Ubersichtskarte zur Lage der externen Ausgleichsflachen (Geltungsbereiche B und C) im
Stadtgebiet
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Stadt % Braunschweig Anlage 2 a

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Heinrich-der-Léwe-Kaserne

AW 100
Nutzungsbeispiel (Teilbereich West) Stand: 28. Marz 2017, § 10 (1) BauGB
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Stadt % Braunschweig Anlage 2 b

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Heinrich-der-Léwe-Kaserne AW 100
Nutzungsbeispiel (Teilbereich Mitte) Stand: 28. Marz 2017, § 10 (1) BauGB
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Stadt % Braunschweig Anlage 2 c

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Heinrich-der-Léwe-Kaserne AW 100
Nutzungsbeispiel (Teilbereich Ost) Stand: 28. Marz 2017, § 10 (1) BauGB
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Anlage 3 a
AW 100

Braunschweig
Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich A, Teilbereich West) Stand: 28. Marz 2017, § 10 (1) BauGB

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift

Heinrich-der-Léwe-Kaserne

Stadt

o
\ / i B s 5 YN PPl 5 190 3.0} |65 o\ Ho Gc\ 51 5,0/ ) 4 ,E m
A O ISl I I—— ? 210 _ & &, P4 iy \\ So/
- AR e g Y i 5 Y,
“ o) | i) G A /. Y o / w\ \N 4 zv %
=y (0 / VoA
T =€) Jegaisueld /4 ES ) -~
3 /___..E._.._u.mL, 1 __HL_»\ / /, a sgedisseld / =] / .
o
—
= --- 8 o
P = e _ ) <
— ~ ~
e =L __
- . v ¥ o
by 8 S
\ = ~
v aglesisue|d \ & o
o J o
5 ° =
/% / N
\ o} G ® %
& a) N
g p—— / 4»% . 6o De—o—0-9 N ,/ {
N i e o -0—0 X R ' o 3 8 o
- . i o lesll 180 { 3 g
K= | Rl Nl il | g
! | g @ i . 6 " . ©
/ k_____l\v:___: - P 3
Ww : N < | S| o =k iy =
0] T t o ) \ = o |4 =5 -
AN NEH— ' - ; e o1 . F o
7 \ i T B) & < P L <
AR — | o 3 (V-0 |gps | 5
IS —H H ] = | 5 5 = =
g Sill = B T ]
gﬁ/ // — m. _\\ ! 3 O] \ 2 = \
,.m \ ~ = - . e [ - .
SN | - = o e |
- - \ PP _ : sol 125 | i
ZLIIINT v %N 1B 22 0 18,0 S kS 3
e\ \ & | H—=1t</] ° i . I 4q 2
% N ~lo | 1 | ]
ooooaorrooeeR __n <o |4 @ M :
] = |] =
V 1 5.0 m . o a@ 3 o I_IA |
] — Bl 3 _ _
e 1 == 2l =1els | 1 4
% ofl 2 _ Ef | &8 "~ ‘ NN
ot e | E | Y B
& = E s =149 @ >
= " E | = s 1/ /
T B = 3 /
\ a8 | E| | b P i ! 9
::‘ _.:_, W _ E|| = 17 1] ,_ N
L | 17 Bl | o = AT o !
G 1 E 5 " { |
o) e/ /) E | = | I | ) — /
\\ [ _‘ m H ﬁHH ! \ A ﬂ.%\\y\;ﬁp A
/ @ f HEH— E| ) o =RY R0 |
/ T ”. Y P Sl et "@
__ gm:vL = z \\ =—| 9P Mu\gz\ 1
4 _ g — yIES)
/ — " - T !\ = < ——— - - 5,_“_, S\M M_ o
=y & (a]
<5 = | | REn Gy i o i e I S R | ,
= Eo o <]~ aH F T / PR % e | sk
> Lo 2| _ o . K /.20 — I g ] 5
[ 7 s gk = @ \ K Y/ - // 8 _ 8-
T4 AN : Z -/
— R N T TR TR EL Y BT S X S ~7 /RO Sk = g
uyue¥% b % X AW Aaw — ; | o @ 2
3 — 1 e = % T =5 34— & e
’ = e 02£9 1 JJIEiS ISHISHNEES NI —— 5N a5 Blo  of =
MM . s e~ s 4 N — S 3 e — T 1 4 g b3 1% sl
e S - . ] = - - - Nz % 2 IS
Z s : @ % B 2 5
e @ B Sl 2 N g g g
=g A = /4 o &
23 S SR T & a $ g
mm J {1 X i e [H] [ 8 3
i \ q 8 el R 32 & Sl -
® 020 @ tic4miy s i " /i i I
o S e e 8 ) 3
N mm ? E _,M\\_th__ T e NN m MW ) 8l (mwm Vj § ) I+| m
n,.lM._h ,ﬂ.uu\,“ _,_l ] \\ \ %M o . %_2 /A g m
H R E J / 7 / o HEN / B N
i e ! N % " YR g 1N\ ) -
El e z 7 eV - S Y ) o]
ERESIRR : I A o S " . " S
EREEe A g o © 1 3
:.I\._ ! L_Flm N 2N % ¢ %
[ o | Z g O o B r77201E ® 3 s

MeiBner Architekten BDA

vorgelegt von
Braunschweig

81 von 223 in Zusammenstellung

Stadtgrundkarte " der Stadt Braunschweig, erstellt auf Grundlage der Liegenschaftskarte 2

" © Stadt Braunschweig Abteilung Geoinformation

20© Q LGN s o eolnfornation



Stadt % Braunschweig Anlage 3 b

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Heinrich-der-Léwe-Kaserne

AW 100
Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich A, Teilbereich Mitte) Stand: 28. Marz 2017, § 10 (1) BauGB
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Stadt % Braunschweig

Anlage 3 ¢

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Heinrich-der-Léwe-Kaserne
Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich A, Teilbereich Ost) Stand: 28. Marz 2017, § 10 (1) BauGB
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Stadt % Braunschweig

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift

Heinrich-der-Lowe-Kaserne

TOP 15.
Anlage 3 d

AW 100

Planzeichenerklarung, Stand: 28. Marz 2017, § 10 (1) BauGB
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Stadt % Braunschweig

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Heinrich-der-Lowe-Kaserne

TOP 15.
Anlage 3 e

AW 100

Planzeichenerklarung, Stand: 28. Marz 2017, § 10 (1) BauGB
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Stadt % Braunschweig

Bebauungsplan mit ortlicher Bauvorschrift

Heinrich-der-Lowe-Kaserne

TOP 15.

Anlage 4

AW 100

Textliche Festsetzungen und Hinweise

A

Teilanderung von Bebauungsplanen

Fir die in der Planzeichnung gekennzeichnete Teil-
flache werden der Bebauungsplan RA 13 ,Gewerbe-
gebiet Rautheim-Nord“ vom 19.08.1997 sowie des-
sen vereinfachte Anderung RA 22 vom 28.12.1999
hinsichtlich der zuléssigen immissionswirksamen
flachenbezogenen Schallleistungspegel (IFSP) ge-
man B IX 2.1 und der zuldssigen Art der baulichen
Nutzung gemanR B | 2 geandert bzw. erganzt.

Die Ubrigen Festsetzungen der genannten Bebau-
ungsplane gelten fort.

B

Stadtebau

gemaR 8 1 aund § 9 BauGB

Art der baulichen Nutzung

1

11

1.2

1.3.

Allgemeine Wohngebiete (WA 1, WA 1.1,
WA 2, WA 3 und WA 3.1)

In den Allgemeinen Wohngebieten sind ge-
maf § 4 Abs. 2 BauNVO folgende Nutzungen
zulassig:

Wohngebaude,

die der Versorgung des Gebietes dienen-

den Schank- und Speisewirtschaften so-

wie nicht stérenden Handwerksbetriebe,
¢ Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale,

gesundheitliche und sportliche Zwecke.

In den Allgemeinen Wohngebieten sind fol-
gende Nutzungen ausnahmsweise zulassig:

e sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe,
e Anlagen fur Verwaltungen.

In den Allgemeinen Wohngebieten sind ins-
besondere folgende Nutzungen unzulassig:

e die der Versorgung des Gebietes dienen-
den Laden,
Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
Gartenbaubetriebe sowie
Tankstellen.

3.1

3.2

3.3

Gewerbegebiete (GE 1.1, GE 2.1 bis 2.3 und
GE 3)

In den Gewerbegebieten sind Betriebe der
Schrott- und Altwarenverwertung unzul&ssig.

Sondergebiet Einzelhandel (SO)

Das Sondergebiet Einzelhandel (SO) dient
der Unterbringung eines Nahversorgungs-
stitzpunktes.

Im Sondergebiet Einzelhandel (SO) sind
folgende Nutzungen zulassig:

e Laden und groR¥flachige Einzelhandelsbe-
triebe, sofern sie der verbrauchernahen
Versorgung der Bevdlkerung dienen,

e nahversorgungsrelevante Dienstleistun-
gen (z.B. Reisebliro, Schlisseldienst,
Reinigungsannahme, Friseur, Kosmetik-/
Nagelstudio),

e Schank- und Speisewirtschaften sowie
Serviceeinrichtungen fir Kunden (z.B.
Geldautomat/ SB-Terminal).

Zulassige Verkaufsflache:

Im Sondergebiet Einzelhandel (SO) sind
folgende Verkaufsflachen maximal zulassig:

e ein Lebensmittelfachmarkt mit maximal
1.500 m?,

e ein Drogeriemarkt mit maximal 540 m?,

e ein Getrankemarkt mit maximal 800 m?2

Verkaufsflache.

Daruber hinaus sind maximal 315 m? Ver-
kaufsflache fur kleinteilige Einzelhandelsbe-
triebe zulassig, bei einer maximalen Verkaufs-
flache von 100 m? je Sortimentsgruppe.
Gastronomie- und Serviceeinrichtungen fur
Kunden sind innerhalb dieser zulassigen Fla-
che bis zu einer Nutzflache von 100 m? zulas-

sig.

Maximal 5 % des Sortiments des Lebensmit-
telfachmarktes diirfen auf das Sortiment Dro-
gerie / Parfumerie entfallen.

Bebauungsplan ,Heinrich-der-Léwe-Kaserne®, AW 100
Hinweis: Es gilt die BauNVO 1990/2013

Vorgelegt von:

Meildner Architekten BDA
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Textliche Festsetzungen, Stand: 28.03.2017
Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB
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Mal der baulichen Nutzung, Héhe baulicher
Anlagen

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1.1
und WA 2 sind Uberschreitungen der zuléssi-
gen Grundflachen geméaR §19 Abs.4BauNVO
durch die Grundflache von Garagen und
Stellplatzen mit ihren Zufahrten, Nebenanla-
gen im Sinne des § 14 BauNVO, baulichen
Anlagen unterhalb der Geldndeoberflache,
durch die das Baugrundstiick lediglich unter-
baut wird, bis maximal 25 % zul&ssig.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1.1
betragt die Mindestgré3e fur die zu bildenden
Grundstiicke 700 mz.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1,

WA 1.1 und WA 2 dirfen Gebéaude eine
Traufhohe von max. 7,5 m sowie eine First-
héhe von max. 11,5 m tUber dem Bezugspunkt
nicht Gberschreiten.

Bei Ausbildung eines Flachdaches mit Staf-
felgeschoss bezieht sich die Festsetzung der
Traufhohe auf die Hohe der Attika des Ge-
schosses unterhalb des Staffelgeschosses.

Traufhdhe im Sinne dieser Festsetzungen ist
die Schnittlinie der AuRRenflachen von AulRen-
wand und Dachhaut.

Firsthéhe im Sinne dieser Festsetzungen ist
die obere Begrenzungskante der Dachfla-
chen.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1,

WA 1.1 und WA 2 darf die H6he der Oberkan-
te des fertigen Fubodens des Erdgeschos-
ses (OKFF EG) hochstens 0,6 m tiber dem
Bezugspunkt liegen.

Im Sondergebiet Einzelhandel (SO) darf die
maximal zulassige Gebaudehdhe ausnahms-
weise von technischen Anlagen wie z. B.
Schornsteinen, Fahrstuhlaufbauten, konstruk-
tiv bedingten Bauteilen und Luftungsanlagen
Uberschritten werden, soweit die Uberschrei-
tung nicht mehr als 3,0 m betragt, sich auf ei-
nen untergeordneten Teil der Grundflache
beschréankt und mit einem Abstand von min-
destens dem Malf? ihrer Hohe von der Gebau-
dekante zurtickbleibt.

Im Sondergebiet Einzelhandel (SO) darf die
maximal zulassige Gebaudehdhe durch Pho-
tovoltaikanlagen und durch solarthermische
Anlagen Uberschritten werden, soweit die
Uberschreitung nicht mehr als 1,5 m betragt,
mindestens 2,0 m von der GebaudeaulRen-
kante zuriickbleibt und die Anlagen seitlich
eine vertikale Verkleidung erhalten.

Bezugspunkt fiir die Hohenangaben ist die
Hohenlage der néchstgelegenen oéffentlichen
oder privaten Verkehrsflache (Geh-, Fahr-
und Leitungsrecht) an dem Punkt der Stra-
Renbegrenzungslinie, der der Mitte der stra-

TOP 15.

Benzugewandten Gebaudeseite am nachsten
liegt.

Steigt oder fallt das Gelande vom Bezugs-
punkt zur Mitte der straBenseitigen Geb&u-
deseite, so ist die Normalh6he um das Maf}
der naturlichen Steigung oder des Gefélles zu
verandern.

Bauweise, Uberbaubare Grundsticksflachen

1.1

1.2

Uberschreitung von Baugrenzen in den All-
gemeinen Wohngebieten

In den Allgemeinen Wohngebieten ist eine
Uberschreitung der Baugrenzen durch Ein-
gangslberdachungen, Hauseingangstreppen,
Kellerlichtschachte und Balkone um bis zu
1,5 m zulassig.

Mit Ausnahme der Allgemeinen Wohngebiete
WA 1.1 und WA 2 darf die Summe der unter
1111.1 ermdglichten einzelnen Vorspriinge ins-
gesamt nicht langer als die Halfte der jeweili-
gen Gebédudeseite sein.

Uberschreitung von Baugrenzen im Sonder-
gebiet Einzelhandel (SO)

In dem Sondergebiet Einzelhandel (SO) ist
eine Uberschreitung der Baugrenzen durch
Eingangstiberdachungen, Hauseingangstrep-
pen und Kellerlichtschachte bis zu 2,0 m zu-
lassig. Die Summe der Uberschreitung darf
insgesamt ein Dirittel der jeweiligen Fassa-
denseite nicht Uberschreiten.

Offene Bauweise in den Allgemeinen Wohn-
gebieten WA 3 und WA 3.1

In dem Allgemeinen Wohngebien WA 3 mit
der Festsetzung ,Einzelhduser* darf die ma-
ximale Lange der Gebaude nicht mehr als
25 m betragen.

Abweichende Bauweise in dem Allgemeinen
Wohngebiet WA 2

In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 2 mit
abweichender Bauweise diirfen die Reihen-
h&auser als Grenzbebauung ohne seitlichen
Grenzabstand und mit einer Gesamtbaukor-
perlange von maximal 60 m errichtet werden.

Nebenanlagen in den Allgemeinen Wohnge-
bieten WA 1 bis 3.1

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO
missen zu 6ffentlichen Flachen einen Ab-
stand von mindestens 3,0 m einhalten. Aus-
genommen von dieser Abstandsregelung sind
Millboxen, Fahrradstander, Einfriedungen
geman B.V, Werbeanlagen gemaf C.lII

Nr. 3.2 und Briefkastenanlagen. Standorte fiir
Millboxen missen gemaf C.V Nr. 1 begriint
werden.

Sichtschutzanlagen sind nur innerhalb der
Baugrenzen zulassig.

Bebauungsplan ,Heinrich-der-Léwe-Kaserne®, AW 100
Hinweis: Es gilt die BauNVO 1990/2013
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Nebenanlagen im Sondergebiet Einzelhandel

(SO)

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO
sind aufRerhalb der tberbaubaren Grund-
stiicksflachen nur wie folgt zulassig:

e Fahrradstander und Uberdachte Abstell-
moglichkeiten fur Einkaufswagen inner-
halb der Fl&ache fur Stellplatze,

e Einfriedungen,

Tor- und Schrankenanlagen an Ein- und
Ausfahrten,
e Werbeanlagen geman C Il 3.

Stellplatze und Garagen

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1,
WA 1.1 und WA 2 ist je Grundstick nur eine
Ein- und Ausfahrt in einer Breite von maximal
4,0 m zulassig.

Aushahmsweise kann im Einzelfall hiervon
abgewichen werden, wenn auf einem nicht
weiter unterteilten Grundstiick ein Doppel-
haus oder eine Reihenhausgruppe (je Dop-
pelhaus/ Reihenhaus ein separater Eingang)
errichtet werden soll. Dabei ist je Doppel-
haushélfte/ je Reihenhaus maximal eine Ein-
und Ausfahrt zulassig.

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 miissen
Garagen und Carports / offene Garagen an
ihrer Zufahrtsseite einen Abstand von mind.
5,00 m von der o6ffentlichen Verkehrsflache
halten.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1.1,
und WA 2 missen Langs- und Rickseiten
von Garagen, Garagen mit integrierten Gera-
terdumen, offenen Garagen (Carports) und
Stellplatzen einen Abstand von mindestens
1,0 m zu oéffentlichen Flachen einhalten. So-
weit sie weniger als 3,0 m Abstand zu &ffentli-
chen Flachen einhalten, sind diese Abstands-
flachen und die Wandseiten auf der der 6f-
fentlichen Flache zugewandten Seite voll-
sténdig einzugriinen (Flachenbegriinung mit
Strauchern und/ oder Hecken, Begriinung von
Wandseiten mit Kletterpflanzen).

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 3 und
3.1 sind Stellplatze oder Tiefgaragen aulRer-
halb der Uberbaubaren Grundstucksflache nur
innerhalb der dafiir festgesetzten Flachen zu-
lassig.

In dem Sondergebiet Einzelhandel (SO) sind
Stellplatze auRRerhalb der tiberbaubaren
Grundstuicksflache nur innerhalb der dafir
festgesetzten Flachen zulassig.

Griinordnung

11

Begriinung o6ffentlicher Flachen

In der offentlichen Verkehrsflache der Plan-
stra3e A sind in regelmaRigem Abstand ins-
gesamt 16 GroRbaume, in PlanstralBe B 13

1.2

1.3

14

1.5

1.6

TOP 15.

Gro3b&dume und in Planstraf3e H 18 GroR3-
baume wie Ahorn, Eiche oder Platane zu
pflanzen und gestalterisch in die &ffentlichen
Parkplatze zu integrieren.

In den offentlichen Verkehrsflachen der Plan-
straBen C, D, E, F und G ist je drei 6ffentliche
Parkplatze ein GroR3baum wie Ahorn, Eiche
oder Platane zu pflanzen und gestalterisch in
die Anlage zu integrieren.

Zusatzlich sind in der jeweiligen Planstral3e
mindestens mittelkronige Baume wie Feld-

ahorn, Hainbuche oder Erle in méglichst re-
gelmaRigem Abstand zu pflanzen:

¢ inder PlanstraRe C vier Baume,

e inder PlanstraBe G zwei Badume,

e inder PlanstralRe | zwei Baume.

Die o¢ffentlichen Grunflachen Nr. 1 bis 6 und 8
mit der Zweckbestimmung ,Parkanlage” sind
mit Rasen- und Wiesenflachen sowie mit Ein-
zelbaumen und unterschiedlich dichten Ge-
holzpflanzungen und einem Wegesystem zu
gestalten. Geholzfreie Flachen sind als weit-
gehend extensiv zu pflegende Wiesen auszu-
bilden.

In die ¢ffentlichen Grunflachen Nr. 2, 3, 4 und
6 mit der Zweckbestimmung ,Parkanlage®
sind Kinderspielflachen mit einer Mindestgro-
Re von insgesamt 1.800 m? zu integrieren.

In die offentlichen Grunflache Nr. 7 mit der
Zweckbestimmung ,Parkanlage” ist an den im
Plan gekennzeichneten Standort ein Jugend-
platz mit einer MindestgréRRe von 1.800 m? zu
integrieren.

In der StralRenflache entlang der Braun-
schweiger Straf3e ist eine Grunverbindung mit
einer Baumreihe aus grof3kronigen Laubbau-
men, wie z. B. Linden, mit einem durchschnitt-
lichen regelmafigen Abstand von 8 bis 15 m
herzustellen. Die Ubrigen Flachen einschlief3-
lich der Mulde zwischen bestehender Fahr-
bahn und Gehweg sind mit Landschaftsrasen
dauerhaft zu begriinen.

In den offentlichen Griinflachen Nr. 5, 6 und 8
sind die zum Erhalt festgesetzten Baume
fachgerecht zu pflegen und bei Abgang an
annahernd gleicher Stelle mit einer gleichwer-
tigen Gehdlzart nachzupflanzen.

Der Larmschutzwall auf der mit | gekenn-
zeichneten festgesetzten Flache fiir Anlagen
des Immissionsschutzes ,Larmschutzwall H=
6,5 m*“ist wie folgt zu begriinen:

¢ Die nach Osten zum Gewerbegebiet
Rautheim-Nord geneigten Hangflachen
sind vollflachig mit einheimischen
strauchartigen Laubgehélzen wie Liguster,
Felsenbirne, Hartriegel und Heckenrose
im Pflanzabstand von ca. 1,5 m sowie je
100 m?2 mit zusatzlich drei einheimischen
baumartigen mindestens mittelkronigen
Laubgehélzen als Hochstamm wie z. B.
Feldahorn, Hainbuche, Zitterpappel und

Bebauungsplan ,Heinrich-der-Léwe-Kaserne®, AW 100
Hinweis: Es gilt die BauNVO 1990/2013
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1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

25

Stieleiche zu begriinen. Die Anlage von
Wegen ist zuléssig.

¢ Die Wallkrone verbleibt der freien Entwick-
lung und wird durch zweijahrliche Mulch-
mahd geholzfrei gehalten.

Die Larmschutzwand auf der mit |l ge-
kennzeichneten festgesetzten Flache fiir
Anlagen des Immissionsschutzes ,Larm-
schutzwand 1 H= 3,0 m“ entlang der Ver-
kehrsflache mit besonderer Zweckbe-
stimmung ,Vorhalteflache fir Stadtbahn®
ist auf der der Rautheimer Stral3e zuge-
wandten Seite vollflachig mit Ausnahme
von notwendigen Offnungsvorrichtungen
mit Kletterpflanzen einzugriinen. Vor der
Wand ist eine durchgangige offene Vege-
tationsflache von mindestens 0,5 m Breite
vorzusehen.

Begriinung privater Flachen

Die Flachen mit Anpflanzungsfestsetzungen
gemaf § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB mit der Be-
zeichnung (1] sind mit einer Pflanzung aus
0,80 bis 1,20 m hohen Laubgehdlzen ein-
zugriinen. Zusétzlich ist je angefangene

100 m? Anpflanzungsflache ein mittelkroniger
Laubbaum, wie Feldahorn, Birke, Hainbuche
oder Vogelkirsche zu pflanzen.

Die Flachen mit Anpflanzungsfestsetzungen
geman § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB mit der Be-
zeichnung |2 | sind im Falle der Realisierung
der Larmschutzwand auf der mit 11l oder IV
gekennzeichneten Flache fur Anlagen des
Immissionsschutzes ,Larmschutzwand H=
5,0 m*“ auf der den Wohngebieten zugewand-
ten Seiten vollflachig mit Ausnahme von not-
wendigen Offnungsvorrichtungen mit Kletter-
pflanzen einzugriinen. Zusétzlich sind die
Flachen auch bei Nicht-Realisierung der
Larmschutzwand mit einer Pflanzung aus 0,8
bis 1,2 m hohen Laubgehdlzen einzugrinen

Die Flachen mit Anpflanzungsfestsetzungen
gemaf § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB mit der Be-
zeichnung 3] sind flachendeckend mit einem
strauchartigen Geholz je 2 m2, wie z. B. Hart-
riegel, Haselnuss, Schlehe, Liguster, Hunds-
rose oder Weil3dorn zu bepflanzen und als
dichte, mindestens 5 m hohe, freiwachsende
Hecke zu entwickeln. Zusétzlich ist je ange-
fangene 100 m2 Anpflanzungsflache ein mit-
telkroniger Laubbaum, wie z.B. Feldahorn,
Birke, Hainbuche oder Vogelkirsche zu pflan-
zen.

Die zeichnerisch zum Erhalt festgesetzten
Geholzbestande mit der Bezeichnung |4] sind
fachgerecht zu pflegen. Bei Abgang sind sie
an annahernd gleicher Stelle zu ersetzen.

Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete WA 3
und WA 3.1 sind auf den Baugrundstiicken je
angefangene 500 m2 Grundstiicksflache min-
destens ein mittelkroniger heimischer Laub-
baum zu pflanzen. Erfolgt die Pflanzung auf
Tiefgaragen, ist eine durchwurzelbare Sub-

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

TOP 15.

strathdhe von mindestens 1,2 m auf einer
Flache von mindestens 10 m2 vorzusehen.

Auf Stellplatzanlagen mit mindestens 6 Stell-
platzen ist je angefangene sechs Stellpléatze
ein GroRbaum wie Ahorn, Eiche oder Platane
zu pflanzen und als gliederndes Element in
die Stellplatzanlage zu integrieren. Sorten mit
séulenartigen Kronen sind nicht zuldssig. Zu
offentlichen Flachen hin sind derartige Stell-
platzanlagen innerhalb einer mindestens 2,5
m breiten Pflanzflache mit einer mindestens
0,8 m hohen Laubgehdlzpflanzung einzugri-
nen.

Die Anpflanzungen sind unmittelbar nach
Ingebrauchnahme der Hauptgebdude spates-
tens in der darauf folgenden Pflanzperiode
herzustellen. Sie sind fachgerecht herzustel-
len und auf Dauer zu unterhalten und bei Ab-
gang in der festgesetzten Weise zu ersetzen.

Offentliche und private Flachen

Die gemaf 8§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB zeich-
nerisch festgesetzten Einzelbaume sind zu
erhalten und fachgerecht zu pflegen und bei
Abgang an anndhernd gleicher Stelle mit ei-
ner gleichwertigen Gehdlzart zu ersetzen.

Fur die anzupflanzenden Baume auf ¢ffentli-
chen Verkehrsflachen und privaten Stellplatz-
anlagen ist je Baum eine Vegetationsflache
von mind. 2,0 m Breite und 9 m2 Flache vor-
zusehen. Die Flachen sind dauerhaft zu be-
griinen und nachhaltig gegen Uberfahren zu
schitzen.

FUr die anzupflanzenden Baume sind als
Pflanzqualitat Hochstdmme mit einem
Stammumfang von 18 bis 20 cm in 1 m Héhe
zu verwenden. Abweichend hiervon ist fir die
Bepflanzung des Larmschutzwalls gemaf B V
1.5 die Verwendung von Hochstdmmen mit
einem Stammumfang von 10 bis 12 cmin 1 m
Hohe zulassig. Fir die anzupflanzenden
Straucher ist als Pflanzqualitat 2x verpflanzte
Ware mit Ballen, Mindesthéhe 100 cm, zu
verwenden. Artbedingte Abweichungen sind
moglich.

Die o¢ffentlichen Grunflachen mit der Zweck-
bestimmung ,Parkanlage” sind spéatestens
zwei Jahre nach Beginn der ErschlieRungsar-
beiten fir das Allgemeine Wohngebiet herzu-
stellen und binnen zwei Jahren fertig zu stel-
len. Anpflanzungen im 6ffentlichen StralRen-
raum sind spatestens ein Jahr nach Fertig-
stellung der Verkehrsflachen durchzufiihren
und abzuschlie3en.

In den offentlichen Grinflachen sind insbe-
sondere im Bereich des Larmschutzwalles
Lebensraume fir Insekten und Kleintiere
durch Anlage von mindestens zehn Habitaten
wie z. B. Stein- und Totholzhaufen anzulegen.

Die Anpflanzungen auf 6ffentlichen Flachen
sind mit einer dreijahrigen Entwicklungspflege
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3.7

im Anschluss an die Fertigstellungspflege
auszufuhren.

Alle unter B V 1. und 2. festgesetzten An-
pflanzungen dienen dem Ausgleich von Ein-
griffen in Natur und Landschaft gemaf § la
BauGB.

\

Regenriickhaltebecken

Die nérdliche Boschung des Regenrickhalte-
beckens (RRB) ist mit einer hohen Struktur-
vielfalt und unterschiedlich stark geneigten
Bbdschungen bis hin zu einer dauerhaften
Steilbdschung und verléangerter Uferlinie um-
zugestalten und damit als Habitat fur die dort
erfassten Vogelarten zu erhalten. Die am
Nordrand des RRB vorgesehene Abz&unung
ist mit strauchartigen Gehdlzen je 2 m?, wie z.
B. Hasel, Hartriegel und Strauchweiden zu
begriinen. Zusétzlich sind mindestens zehn
mittelkronige Laubb&ume, wie z. B. Erle,
Feldahorn, Zitterpappel oder Eberesche in
gleichmaRiger Verteilung zu pflanzen.

Die geplante Wegefiihrung auf der Stdseite
ist bereichsweise gegeniiber dem RRB durch
Strauchpflanzung abzuschirmen.

\i

MaRRhahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft

11

1.2

1.3

1.4

In den Larmschutzwall auf der mit | gekenn-
zeichneten festgesetzten Flache fir Anlagen
des Immissionsschutzes ,Larmschutzwall H=
6,5 m“ist ein als Dauer- bzw. Winterquartier
fur Fledermause geeigneter Stollen mit einer
Lange von mindestens 15 m und einer lichten
Weite von mindestens 1 m gestalterisch und
funktional zu integrieren.

An den Gebauden innerhalb der Flachen fir
Gemeinbedarf, des Sondergebiets und des
Allgemeinen Wohngebiets WA 3 sind fir Ge-
baudebriter Nist- und Lebensstatten in die
Konstruktion zu integrieren oder als kinstliche
Nisthilfen anzubringen.

In den offentlichen Grinflachen und in den
Verkehrsflachen sind zur Beleuchtung aus-
schlie3lich nach unten gerichtete LED-
Beleuchtungen oder Natriumdampflampen mit
einem geringen UV-Anteil zuléssig.

Die in den Geltungsbereichen B und C fest-
gesetzten Flachen fir MalRnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft in der Gemar-
kung Bevenrode, Flur 5 sind durch folgende
Mafnahmen naturnah zu entwickeln:

Im Geltungsbereich B ist auf dem Flurstiick
134/6 Gemarkung Bevenrode, Flur 5 entlang
der westlichen Grundstiicksgrenze eine drei-
reihige Strauchhecke aus groRenteils frucht-
ragenden Gehdlzen von ca. 7 m Breite anzu-
legen, ein Streifen von ca. 3 m Breite zwi-
schen der Hecke und dem westlichen an-
grenzenden Flurstiick ist als halbruderale

14
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Gras- und Staudenflur zu entwickeln und
dauerhaft gehdlzfrei zu halten. Die Ubrige Fla-
chen des Flurstiicks 134/6 sowie das Flur-
stlick 134/7 sind zu artenreichem Feucht-
/Nassgriinland mit temporéren Kleingewas-
sern zu entwickeln.

Die durchleitende und verrohrte Drainage auf
dem Flurstick 189/2 in der Gemarkung Be-
venrode, Flur 5, ist freizulegen und das Was-
ser oberflaichennah auszuleiten. Die Ubrige
Flachen des Flurstlicks 134/6 sowie der Flur-
stucke 134/7 und 189/2 sind zu artenreichem
Feucht-/ Nassgrunland maRig feuchter
Standorte mit temporaren Kleingewassern zu
entwickeln. Der Bodenaushub ist im stdlichen
Randbereich der vorgenannten drei Flursti-
cke als durchgangige flache Verwallung zum
Schutz der angrenzenden Flurstiicke sowie
zur periodischen Riickhaltung von Uber-
schusswasser aufzubringen.

Im Geltungsbereich C ist auf dem Flurstiick
134/4 entlang der 6stlichen Grundsticksgren-
ze eine dreireihige Strauchhecke aus grof3en-
teils fruchtragenden Gehdlzen von ca. 7 m
Breite anzulegen, ein Streifen von ca. 3m
Breite zwischen der Hecke und dem dstlichen
angrenzenden Flurstick ist als halbruderale
Gras- und Staudenflur zu entwickeln und
dauerhaft gehélzfrei zu halten. Die Ubrige Fla-
che ist zu sonstigem mesophilen Griinland zu
entwickeln.

Die GrUnlandflachen sind einmal im Jahr ab
dem 15. Juli zu mahen und das Mahgut ist
von der Flache zu entfernen. Der Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln, Stickstoffdiinger und
der Umbruch der Flachen sowie das Eineb-
nen des Bodenreliefs sind nicht zulassig. Eine
Nachbeweidung ist moglich.

Die festgesetzten Malinahmen sind spétes-
tens mit Beginn der Erschliefungsarbeiten
bzw. in der nachsten darauf folgenden
Pflanzperiode herzustellen. Sie sind fachge-
recht mit einer dreijahrigen Entwicklungspfle-
ge im Anschluss an die Fertigstellungspflege
herzustellen und dauerhaft im Sinne der Fest-
setzung zu erhalten.

Vil

Zuordnung der Ausgleichsflachen und Maf3-
nahmen

Die folgenden Zuordnungen erfolgen im Sinne von
§ 9 Abs. 1a und § 135a-c BauGB:

1.

Die MaRRnahmen in den Geltungsbereichen B
und C werden den nachfolgend genannten
Flachen im Geltungsbereich A in folgenden
Anteilen zugeordnet:

WA1, 11,2 3 3.1 48,58 %
SO 13,32 %
Flache fir den Gemeinbedarf 0,90 %
Planstralen A bis | 35,27 %
Wege (Ful3- und Radwege) 1,93 %
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IX

Festsetzungen zum Schutz vor schédlichen
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes

11

1.2

13

14

1.5

1.6

21

Larmschutzmafnahmen

Innerhalb der mit | gekennzeichneten Flache
zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkun-
gen im Sinne des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes ist ein Larmschutzwall mit einer Hohe
von 6,50 m Uber Geldndehéhe zu errichten. Der
Wall ist am ndrdlichen Ende biindig mit dem im
Bebauungsplan AW 113 festgesetzten Larm-
schutzwall zu verbinden. Eine Uberschreitung
der festgesetzten Hohe ist ausnahmsweise zu-
l&ssig, soweit die Uberschreitung stadtebaulich
vertretbar und die Erh6hung immissionsschutz-
technisch erforderlich ist.

Innerhalb der mit Il gekennzeichneten Flache
zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkun-
gen im Sinne des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes ist eine Larmschutzwand mit einer
Hohe von 3 m tber Geldandehdhe zu errichten.

Innerhalb der mit Il gekennzeichneten Flache
zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkun-
gen im Sinne des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes ist eine Larmschutzwand mit einer
Héhe von 5 m Uber Gelandehdhe zu errichten.
Die Larmschutzwand ist am westlichen Ende
biindig mit der unter 1.2 festgesetzten Larm-
schutzwand zu verbinden.

Innerhalb der mit IV gekennzeichneten Flache
zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkun-
gen im Sinne des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes ist eine Larmschutzwand mit einer
Hohe von 5 m tber Gelandehdhe zu errichten.
Die Larmschutzwand ist in dem mit V gekenn-
zeichneten Bereich mit einem FuRgénger-
durchgang auszustatten. Parallel zu diesem
Durchgang ist dazu nérdlich des Weges eine
versetzte Larmschutzwand gleicher Hohe ein-
zurichten. Diese muss die vorhandene Larm-
schutzwand zu beiden Seiten des Ful3génger-
durchgangs um jeweils mind. 3 m tUberlappen.

Von der Festsetzung unter 1.4 kann ganz oder
teilweise abgewichen werden, wenn schalltech-
nisch nachgewiesen wird, dass der erforderli-
che Schallschutz auf andere Weise gewabhrleis-
tet ist.

Die Larmschutzanlagen missen die folgenden

schalltechnischen Eigenschaften aufweisen:

e Schalldamm-MaR: Aiar st 2 28 dB, nach
ZTV-LSW-06

e Schallabsorption: beidseitig Aigr st = 8 dB,
hochabsorbierend nach ZTV-LSW-06

Emissionsbeschrankungen

Das Sondergebiet Einzelhandel (SO) und die
Gewerbegebiete GE 1.1, GE 2.1 bis 2.3 und
GE 3 sind gemaR § 1 Abs. 4 BauNVO nach
den jeweils zulassigen Larmemissionen ge-
gliedert. Unter der Voraussetzung gleichma-
RBiger Schallabstrahlung und freier Schallaus-

2.2

3.1

3.2

3.3

TOP 15.

breitung dirfen folgende immissionswirksame
flachenbezogene Schallleistungspegel (IFSP,
Lwar) nicht Uberschritten werden:

. Lwa” in dB(A)/m?
Baugebiet
6 - 22 Uhr 22 -6 Uhr
SO 60 45
GE1l.1 63 47
GE 2.1 63 48
GE 2.2 63 48
GE 2.3 65 55
GE 3 63 48

Schallausbreitungsrechnungen sind nach der
DIN ISO 9613-2 fir eine Mittenfrequenz f =
500 Hz und eine mittlere Quellhéhe hs =4 m
GOK (= Uber Gelandeoberkante) sowie Cy =
0 dB bei Mitwindwetterlage unter Anwendung
des alternativen Verfahrens gemaf DIN ISO
9613-2, Nr. 7.3.2 anzufertigen. Die Boden-
dampfung ist entsprechend nach Gleichung
10 der DIN ISO 9613-2 zu bestimmen.

Von den in der Tabelle unter Nr. 2.1 genann-
ten Werten kann ausnahmsweise abgewichen
werden, sofern durch ein schalltechnisches
Gutachten gem. DIN ISO 9613-2 der Nach-
weis erbracht wird, dass durch alternativ vor-
gesehene aktive Larmminderungsmafnah-
men die jeweils festgesetzten immissions-
wirksamen flachenbezogenen Schallleis-
tungspegel in ihrer Gesamtwirkung nicht
Uberschritten werden.

Ein Vorhaben erfiillt auch dann die schall-
technischen Anforderungen des Bebauungs-
planes, wenn der Beurteilungspegel Lr den
Immissionsrichtwert nach Nr. 6.1 der TA Larm
um mindestens 15 dB(A) unterschreitet.

Larmpegelbereiche

Im Sondergebiet Einzelhandel (SO) und in
den Allgemeinen Wohngebieten sind bei Er-
richtung und Anderung von Gebauden an den
Fassaden von schutzbedurftigen Aufenthalts-
raumen passive Schallschutzmafinahmen
nach den Bestimmungen fir die im Bebau-
ungsplan festgesetzten Larmpegelbereiche
geman DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau*®
und gemaf VDI 2719 ,Schallddmmung von
Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen*
durchzufuihren

Ab Larmpegelbereich Il sind schutzwiirdige
AuRRenwohnbereiche, wie z. B. Terrassen,
Loggien und Balkone, nur auf der von der
Larmquelle abgewandten Gebaudeseite im di-
rekten Schallschatten des Gebaudes zulés-

sig.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1.1
und WA 3.1 sind zum Schutz vor Gewerbe-
larm an den Fassaden von Aufenthaltsrau-
men in den Obergeschossen offenbare Fens-
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ter an den Nord-, Ost- und Siidfassaden der
Gebaude nicht zuléassig

3.4  In den Allgemeinen Wohngebieten WA 3
ostlich des AW 113 und sidlich des Sonder-
gebiets SO sind zum Schutz vor Gewerbe-
larm an den Fassaden von Aufenthaltsrau-
men ab den 3. Obergeschoss 6ffenbare Fens-
ter an den Nordfassaden der Geb&ude nicht
zulassig.

1.4

3.5 Von den Festsetzungen unter 3.1 bis 3.4 kann
ganz oder teilweise abgewichen werden,
wenn nachgewiesen wird, dass der erforderli-
che Schallschutz auf andere Weise gewéhr-
leistet ist.

X Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 15

@ Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit (Fuf3-
und Radweg), sowie Fahr- und Leitungsrecht
zugunsten der Trager der Ver- und Entsor-
gung und der Feuerwehr (Katastrophen-
schutz).

1.6

Fahrrecht zugunsten der Allgemeinheit im
Ausnahmefall (Notfall, Havarie, Baustellenfall

etc) 1.7

@ Fahrrecht zugunsten der Trager der Ver- und
Entsorgung.

©@

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der
Anwohner, der Feuerwehr (Katastrophen- 2.
schutz) und der Trager der Ver- und Entsor-

gung.

@ Leitungsrecht zugunsten der Trager der Ver-
und Entsorgung.
C Ortliche Bauvorschrift

gemaf 88§ 80 und 84 NBauO
in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB

I Geltungsbereich

Die ortliche Bauvorschrift gilt fir alle Baugebiete im
Geltungsbereich dieses Bebauungsplans.

Il Dachformen und Dachneigungen

1. Dachformen

1.1  Inden Allgemeinen Wohngebieten WA 1,
WA 1.1 und WA 2 sind fiir alle Hauptgebaude 4,
Satteldacher, gegeneinander versetzte Pult-
dacher und Flachdacher zulassig.

1.2 Inden Allgemeinen Wohngebieten WA 3 und
WA 3.1 und in dem Sondergebiet Einzelhan-
del (SO) sind nur Flachdacher zulassig.

1.3  Satteldacher sind nur wie folgt zuléssig:

e mit symmetrischer Neigung und gleichen
Traufhéhen und

TOP 15.

e mit zur Firstlinie parallel verlaufenden
Trauflinien.

Satteldach im Sinne dieser Festsetzung ist
ein Dach, das von zwei Dachflachen mit glei-
cher Neigung, gemeinsamem horizontalen
First und rechtwinklig zum First stehenden
Giebelflachen ohne Abwalmungen gebildet
wird.

Ein gegeneinander versetztes Pultdach im
Sinne dieser Festsetzungen ist ein Dach, das
von zwei gegeneinander versetzten Dachfla-
chen mit gleicher Neigung, zwei horizontalen
héhenversetzten Firsten und rechtwinklig zu
den Firsten stehende Giebelflachen gebildet
wird.

In den Allgemeinen Wohngebieten sind
Flachdécher nur mit fassadenbundiger Attika
und extensiver Begriinung zulassig.

Der nicht Uberbaute Anteil der Tiefgaragen-
dacher ist mit einer Vegetationstragschicht zu
versehen und extensiv zu begriinen. Die Sub-
strath6he muss durchschnittlich mindestens
30 cm betragen.

In dem Sondergebiet Einzelhandel (SO) sind
Flachdacher von Hauptgebauden zu mindes-
tens 100 % extensiv zu begriinen, durch die

Installation von Solar- und Photovoltaikanla-

gen darf die Begriinung auf mindestens

50 % reduziert werden.

Dachneigung

Im Allgemeinen Wohngebiet durfen die Dach-
flachen der Hauptdacher von Hauptgebauden
nur folgende Neigungen haben:

e bei Satteldachern und versetzten Pultda-
chern 25° bis 45°,
e bei Flachdachern maximal 6°.

Die Dachflachen von Garagen und Carports
dirfen nur als Flachdacher mit einer Dach-
neigung von maximal 6° ausgebildet werden.

Belichtung innerhalb der Dachflachen

Gauben und Zwerchgiebel mit einer Dachnei-
gung bis max. 60° sind auf maximal die Halfte
der Lange der betroffenen Dachflache / Ge-
baudeseite zu beschranken. Durch Zwerch-
giebel darf die Traufh6he um bis zu 1,5 m
Uberschritten werden.

Material und Farbe von Dacheindeckungen

Fur die geneigten Flachen der Déacher sind
nur die Farbtdne rot bis braun und anthrazit
zulassig. Dacheindeckungen aus Zinkblech
sind ebenfalls zuléassig.

Hochglanzende Ziegel sind unzuléssig.

Solar- und Photovoltaikanlagen
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Solar- und Photovoltaikanlagen sind in den
oder auf die Dachflachen in gleicher Neigung
der geneigten Dachflachen zu installieren.

Oberhalb der Begriinung von Flachdachern
sind Solar- und Photovoltaikanlagen zul&ssig.

Werbeanlagen

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis
WA 3.1 und dem Sondergebiet Einzelhandel
(SO) sind Werbeanlagen nur an der Stétte der
Leistung zuléssig.

Werbeanlagen in den Allgemeinen Wohnge-
bieten WA 1 bis 3.1

In den Allgemeinen Wohngebieten sind Wer-
beanlagen ausschliel3lich als Werbetafeln im
Eingangsbereich von Geb&auden mit einer
maximalen Ansichtsflache von insgesamt
1,0 m2 zulassig.

Je Nutzungseinheit ist eine Werbeanlage
zulassig.

Werbeanlagen im Sondergebiet Einzelhandel

(SO)

Innerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksfla-
chen sind Werbeanlagen nur wie folgt zulas-

sig:

An dem Gebd&ude bis zu einer Grof3e von
maximal 15,0 m2 je Gebaudeseite. Die Ober-
kante der Werbeanlagen darf eine H6he von
8,0 m Uber dem Bezugspunkt gemaR B Il 5
nicht Uberschreiten.

AufRerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksfla-
chen sind Werbeanlagen nur wie folgt zulés-

sig:

¢ Innerhalb der festgesetzten Flache fur
Stellplatze ist ein Werbepylon mit einer
Hohe von max. 9,6 m zulassig.
Die Ansichtsflachen durfen folgende Gro-
3en nicht Gberschreiten:
e gesamte Ansichtsflachen (alle Seiten):

max. 30 mz,

e Einzelflache max. 12 m2?,
e HoOhe max. 2m.

e Innerhalb der festgesetzten Flache fur
Stellplatze sind drei Fahnenmasten mit in-
nenliegender Seilfihrung und einer Hohe
von maximal 6,0 m zuléssig.

Eine Beleuchtung der Werbeanlagen ist nur
zuldssig, wenn die Verkehrssicherheit nicht
beeintrachtigt wird.

Bewegliche Werbedarstellungen wie z. B.
Prismenwendeanlagen, Rollbander, Filmwan-
de oder City-Light-Boards, sind unzuléssig.

TOP 15.

e in Form einer Schnitthecke aus heimischen
Geholzen, wie z. B. Hainbuche, Rotbuche
WeiRdorn bis zu einer H6he von maximal
1,2 m. Die Kombination mit einem gleich ho-
hen Stabgitter- oder Maschendrahtzaun ist
zulassig,
als Holzzaun bis maximal 1,2 m Hohe,

e als Mauer bis maximal 1,2 m Hohe.

\ Wertstoffsammelbehélter, Trafostationen

1. Auf éffentlichen Flachen sind Standorte fur
Wertstoffsammelbehélter einzufrieden. Eine
geschlossene Einfriedung ist nur bis maximal
1,2 m zuléssig. Dariiber hinaus ist bis zu einer
Hohe von maximal 2,0 m nur eine Rankgitter-
konstruktion zulassig. Die gesamte Einfrie-
dung ist mit Rank-/ Kletterpflanzen einzugri-
nen.

2. Die Trafostationen auf den festgesetzten
Flachen flr Versorgungsanlagen sind ein-
zugrinen. Die Eingriinung erfolgt dreiseitig
auf dem Gebiet der angrenzenden o6ffentli-
chen Grinflache.

\! Stellplatze

1. Fur freistehende Einfamilienhauser, Doppel-
haushélften und Reihenendh&user missen
2,0 Einstellplatze je Wohnung hergestellt
werden. Dabei ist die Anordnung hintereinan-
derliegender (,gefangener”) Einstellplatze zu-
lassig.

2. Fur Reihenmittelhdauser und Mehrfamilien-
hauser muss 1,0 Einstellplatz je Wohnung
hergestellt werden.

3. Fir Kleinwohnungen unter 40 m2 Wohnflache
geman Wohnflachenverordnung und fir
Wohnungen, die mit Mitteln der sozialen
Wohnraumforderung geférdert werden, miis-
sen 0,5 Einstellplatze je Wohnung hergestellt
werden.

VIl Ordnungswidrigkeiten

A

Einfriedungen

Einfriedungen zu 6ffentlichen Flachen sind nur wie
folgt zulassig:

Ordnungswidrig handelt nach § 80 Abs. 3 NBauO,
wer eine BaumaRnahme durchfiihrt oder durchfiihren
lasst, die der ortlichen Bauvorschrift widerspricht.

D Kennzeichnung

Im Plangebiet sind insgesamt zwolf Flachen unter-
schiedlicher GréRRe gekennzeichnet. Es handelt sich
um Flachen, deren Boden in unterschiedlichen Tie-
fen erheblich mit umweltgefahrdenden Stoffen belas-
tet sein kdnnen. Bei den Schadstoffen handelt es
sich vorwiegend um Mineral6lkohlenwasserstoffe
(MKW), untergeordnet auch um polyzyklische aro-
matische Kohlenwasserstoffe (PAK). Zum Teil sind
die gekennzeichneten Bereiche nicht vollstandig
abgegrenzt, was bedeutet, dass die belasteten Fla-
chen von den zeichnerisch gekennzeichneten Fla-
chen abweichen kénnen.

Bodenaushub ist im gesamten Plangebiet gemaf
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den abfallrechtlichen Vorgaben zu behandeln. Eine
ggf. erforderliche fachgerechte Entsorgung von ge-
fahrlichem Abfall muss nachgewiesen werden. In
Abhéngigkeit von der zukiinftigen Nutzung legt die
Untere Bodenschutzbehdrde in Abstimmung mit
dem Gutachter des ErschlieBungstrégers fir jede
gekennzeichnete Flache den erforderlichen Sanie-
rungsumfang fest. Der Erschlieungstrager verpflich-
tet sich gegentiber der Stadt, die Sanierungsmal3-
nahmen vor Aufnahme der neuen Nutzungen durch-
zufiihren. Dartber hinaus sind nach derzeitigem
Kenntnisstand keine Sanierungsmafinahmen
erforderlich.

E Hinweise

1. Kampfmittelverdacht
Im gesamten Plangebiet ist mit Kampfmitteln
zu rechnen.

2. Gewasser dritter Ordnung

Im Plangebiet befinden sich Gewasser dritter
Ordnung. Diese Gewasser sind nicht geson-
dert dargestellt. Die Gewasser unterliegen
dem Schutz des Niederséchsischen Wasser-
gesetzes (NWG) und dirfen ohne Genehmi-
gung oder Erlaubnis der Unteren Wasserbe-
horde nicht veréandert oder benutzt werden.

3. Wasserrechtliches Verfahren
Fur die MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft im Geltungsbereich B ist ein was-
serrechtliches Verfahren notwendig.

4. Wasserschutzgebiet
Das Plangebiet befindet sich in der Zone Il b
des Wasserschutzgebietes des Wasserwer-
kes Bienroder Weg. Die Verordnung Uber
dessen Festsetzung der Bezirksregierung
Braunschweig vom 15.11.1978 ist zu beach-
ten.

5. Freiflachengestaltungsplane
Im Sondergebiet Einzelhandel (SO) und den
Allgemeinen Wohngebieten WA3 und WA 3.1
istim Rahmen des Bauantrages ein qualifi-
zierter Freiflachenplan vorzulegen.

6. Ausgleich Vorhalteflache fir Stadtbahn
Fur die Verkehrsflache besonderer Zweckbe-
stimmung ,Vorhalteflache fir Stadtbahn® wer-
den keine AusgleichsmaRnahmen im Sinne
des Bundesnaturschutzgesetzes bzw. geman
§ 1 a BauGB festgesetzt. Die Bilanzierung
des Eingriffs ist Gegenstand des entspre-
chenden Planfeststellungsverfahrens.

7.  Schall
7.1 Vorbelastung

Das Plangebiet ist durch den StralRenverkehr
und durch den Betrieb gewerblicher Nutzungen
larmvorbelastet.

7.2 Nachweis im Einzelfall:
Schallausbreitungsberechnungen sind nach der
DIN ISO 9613-2 fiir eine Mittenfrequenz

f =500 Hz und fir eine meteorologische Korrek-

7.3

TOP 15.

tur Cmet mit Co = 0 dB bei Mitwindwetterlage un-
ter Anwendung des alternativen Verfahrens ge-
maf Nr. 7.3.2 fir die jeweilige kritische Immis-
sionshohe anzufertigen. Die Bodendampfung ist
entsprechend nach Gleichung 10 der DIN ISO
9613-2 zu bestimmen.

Die Berechnung der aus den festgesetzten IFSP
resultierenden Immissionswerte L; von Teilfl&-
chen ist nach dem alternativen Verfahren der
DIN ISO 9613-2, Nr. 7.3.2, fur eine mittlere
Quellhdhe von 4 m Uber GOK (Geléndeober-
kante) durchzufthren.

Die Reflexionen sind bis zur ersten Reflexion zu
berlcksichtigen und fiir die Gebaudefassaden
ist ein Reflexionsverlust in Hohe von 1 dB(A) zu
Grunde zulegen.

Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung der
Orientierungswerte bzgl. des Stral3enverkehrs-
larms ist auf Grundlage der schalltechnischen
Rechenvorschrift RLS-90 ,Richtlinie fiir den
Larmschutz an Straflen“ unter Berticksichtigung
der vorgenommen Larmminderungsmafinahmen
vorzunehmen.

Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung der
Orientierungswerte bzgl. des Schienenverkehrs-
larms ist auf Grundlage der schalltechnischen
Rechenvorschrift Schall 03 ,Richtlinie zur Be-
rechnung der Schallimmissionen von Schienen-
wegen“ unter Beriicksichtigung der vorgenom-
men Larmminderungsmafinahmen vorzuneh-
men.

Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung der
Orientierungs-/ Immissionsrichtwerte bzgl. des
Gewerbelarms (Anlagenlarm) ist auf Grundlage
der TA Larm , Technische Anleitung zum Schutz
gegen Larm*“ unter Beriicksichtigung der vorge-
nommen Larmminderungsmaflinahmen vorzu-
nehmen.

Informationen zu passiven Schallschutzmalf3-

nahmen:

Zur Umsetzung der textlichen Festsetzungen A

IX ,Festsetzungen zum Schutz gegen schadli-

che Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes* sind folgende

Grundlagen mafR3geblich:

¢ VDI-Richtlinie 2719 ,Schallddmmung von
Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen®,
Herausgeber Deutsches Institut fiir Nor-
mung, Beuth-Verlag, Berlin,1987,

e DIN 4109 ,Schallschutzim Hochbau®, Her-
ausgeber Deutsches Institut flir Normung,
Beuth-Verlag, Berlin, 1989.

Diese Unterlagen konnen in der ,Beratungs-
stelle Planen - Bauen - Umwelt“ der Stadt
Braunschweig eingesehen werden.

Bebauungsplan ,Heinrich-der-Léwe-Kaserne®, AW 100
Hinweis: Es gilt die BauNVO 1990/2013

Textliche Festsetzungen, Stand: 28.03.2017
Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB
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-2-
1 Rechtsgrundlagen - Stand: 10. Januar 2017-
1.1 Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt geandert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBI. | S. 1722)
1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVQO)
in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBI. | S. 132), zuletzt gedndert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBI. | S. 1548)
1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV)
in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. | 1991 S. 58), geandert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. | S. 1509)
14 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. S. 1274), zu-
letzt ge&ndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. November 2016 (BGBI |
S. 2749)
15 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt gedndert durch
Artikel 19 des Gesetzes vom 13. Oktober 2016 (BGBI. | S. 2258)
1.6 Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBI. | S. 94), zu-
letzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. November 2016 (BGBI. |
S. 2749)
1.7 Niedersachsisches Ausfiihrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
(NAGBNatSchG)
in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBI. S. 104)
1.8 Niederséachsische Bauordnung (NBauQ)
in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt geandert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2014 (Nds. GVBI. S. 206)
1.9 Niederséachsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt gean-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Oktober 2016 (Nds. GVBI S. 226)
Bebauungsplan ,Heinrich-der-Léwe-Kaserne®, AW 100 Begrundung, Stand: 28.03.2017

Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB
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Bisherige Rechtsverhéltnisse

2.1

2.2

Regional- und Landesplanung

Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen 2008 und im Regionalen
Raumordnungsprogramm 2008 fur den GrofRraum Braunschweig (RROP) ist
die Stadt Braunschweig seit 2008 im oberzentralen Verbund mit Wolfsburg
und Salzgitter als Oberzentrum der Region mit der Schwerpunktaufgabe Si-
cherung der Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstatten verbindlich festge-
legt.

Im RROP des Grol3raumes Braunschweig werden die Ziele und Grundsatze
zur Entwicklung der Siedlungs- und Versorgungsstrukturen des Grol3raumes
Braunschweig weiter definiert.

Zur Entwicklung der Versorgungsstrukturen legt das RROP fest, dass die
Nahversorgungsstruktur als wesentliches Element der kommunalen Daseins-
vorsorge in den zentralen Standorten, leistungsfahigen Ortsteilen in den Ge-
meinden und Stadtteilzentren der Stadte (integrierte Versorgungsstandorte)
bedarfsgerecht zu modernisieren, zu sichern und zu entwickeln ist.

Der RROP sieht flir das Plangebiet keine Festlegungen vor und weist fur den
Bereich eine nachrichtliche Darstellung als ,vorhandener Siedlungsbereich
oder bauleitplanerisch gesicherter Bereich® aus. Allerdings ist das Plangebiet
in das Vorranggebiet fur Trinkwassergewinnung einbezogen. Die Planung ist
mit den Darstellungen vereinbar und von daher an die Ziele der Raumord-
nung angepasst.

Damit stehen die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht im
Widerspruch zu den Vorgaben des RROP und sind im Sinne von § 1 Abs. 4
BauGB an die Ziele der Raumordnung angepasst.

Flachennutzungsplan

Fur den Geltungsbereich dieses Bebauungsplans gilt der Flachennutzungs-
plan der Stadt Braunschweig in der Form der Neubekanntmachung vom

6. Oktober 2005. Er stellt in seiner derzeit geltenden Fassung im Geltungsbe-
reich ,Sonderbauflachen ohne weitere Zweckbestimmungen, eine Wasser-
flache (ca. 0,5 ha) und fir den dstlichen Teil ,gewerbliche Bauflachen® dar.

Da die Festsetzungen des Bebauungsplanes sich nicht aus diesen Darstel-
lungen entwickeln lassen, war der Flachennutzungsplan zu andern. Das Ver-
fahren fur die durch den Rat der Stadt Braunschweig am 01.11.2016 be-
schlossene 133. Anderung des Flachen-nutzungsplans erfolgte im Parallel-
verfahren gemaR § 8 (3) BauGB. Der Anderungsbereich umfasst das Gebiet
der ehemaligen Heinrich-der-Léwe-Kaserne und hat eine Groéf3e von ca. 31
ha. Zukunftig ist die Darstellung von ,Wohnbauflachen®, ,Sonderbauflachen
Nahversorgung®, ,Gewerbliche Bauflachen® und ,,Grinflachen® mit der
Zweckbestimmung ,Parkanlagen® vorgesehen.

Bebauungsplan ,Heinrich-der-Léwe-Kaserne®, AW 100 Begrundung, Stand: 28.03.2017

Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB
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Bebauungsplane

Der Bebauungsplan AW 100 uberplant die zeichnerisch abgegrenzten Teile
des nachfolgend mit dem Bekanntmachungsdatum aufgefiihrten rechtswirk-
samen Bebauungsplans:

AW 66 vom 02. Oktober 1969, BauNVO 1968

Fur den im westlichen Geltungsbereich liegenden Teil des Bebauungsplans
AW 66 werden die bisherigen planungsrechtlichen Bestimmungen durch den
Bebauungsplan AW 100 tberplant. Mit Rechtskraft des Bebauungsplans
AW 100 treten daher die Festsetzungen des Bebauungsplans AW 66 aul3er
Kraft.

Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Rautheim-Nord“ RA 13 vom 19.08.1997,
BauNVO 1990 und die vereinfachte Anderung RA 22 vom 28.12.1999,
BauNVO 1990

Diese 0stlich an das Geldande der ehemaligen Heinrich-der-Lowe-Kaserne
angrenzenden qualifizierten Bebauungsplane setzen im gstlichen Teil des
Geltungsbereiches des neuen Bebauungsplans AW 100 Gewerbegebiete
fest. Mit Rechtskraft des Bebauungsplans AW 100 werden fir die in der
Planzeichnung gekennzeichnete Teilflache der Bebauungsplan RA 13 sowie
die Anderung des Bebauungsplans RA 22 geandert bzw. erganzt. Die Ande-
rung bezieht sich im Wesentlichen auf zuldssige Schallemissionen.

RA 25

In Teilbereichen Uberplant der Geltungsbereich des Bebauungsplanes die
Festsetzungen des Bebauungsplans RA 25 ,Roselies-Kaserne®. Diese wer-
den durch Anderungen im 6ffentlichen StraRenraum erforderlich, die nicht
durch den Geltungsbereich des RA 25 abgedeckt sind, sodass der Geltungs-
bereich des AW 100 anzupassen ist. Dies gilt auch fur die Anschlussbereiche
an den ostlichen Kreisverkehr. Auch der westliche Kreisverkehr wird komplett
als offentliche Verkehrsflache festgesetzt.

Anlass und Ziel des Bebauungsplanes

Aufstellungsbeschluss

Am 17. Februar 2015 hat der Verwaltungsausschuss die 133. Anderung des
Flachennutzungsplanes der Stadt Braunschweig ,Heinrich-der-Léwe-Ka-
serne” und den Bebauungsplan mit 6rtlicher Bauvorschrift ,Heinrich-der-
Lowe-Kaserne®, AW 100 beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss fiir die 82.
FNP-Anderung Heinrich-der-Léwe-Kaserne vom 14. Dezember 2004 und die
Anderung des Planungszieles (keine autoaffine Nutzung) vom 04. Dezember
2012 wurden damit aufgehoben.

Bebauungsplan ,Heinrich-der-Léwe-Kaserne®, AW 100 Begrundung, Stand: 28.03.2017

Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB
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Mit dem Bebauungsplan AW 100 sollen die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen fiur eine Revitalisierung der Flachen der ehemaligen Heinrich-der-
Lowe-Kaserne geschaffen werden, welche die wesentlichen Ziele der Stadt-
entwicklung im stiddstlichen Stadtgebiet aufnimmt und bertcksichtigt.

Anlass und Ziel des Bebauungsplans

Mit der Aufgabe der militarischen Nutzung der Heinrich-der-Léwe-Kaserne im
Jahr 2003 besteht die Chance einer zivilen Nachnutzung des Areals im Sud-
osten der Stadt Braunschweig. Die hier vorhandenen Flachen bieten mit ihrer
Né&he zur Innenstadt und zu zwei Anschliissen an die Autobahn 39 ein gro-
Res Potential sowohl fir Gewerbe als auch fur Wohnnutzung.

Am 17. Februar 2015 hat der Verwaltungsausschuss fir das Gesamtareal
den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan ,Heinrich-der-Lowe-Ka-
serne“ mit dem Ziel beschlossen, hier Planungsrecht fur dringend benétigte
Wohnbauflachen sowie fir einen attraktiven Gewerbestandort, u.a. zur An-
siedlung hochwertiger Buronutzungen in Sichtweite zur Autobahn, zu schatf-
fen. Nach einer Teilung des Bebauungsplanverfahrens wird zeitlich versetzt
zu dem Bebauungsplan AW 100 mit dem Bebauungsplan AW 113 der nérdli-
che Teil des Gelandes der Heinrich-der-Lowe-Kaserne als Gewerbegebiet
entwickelt.

Vorrangiges Ziel der Planung ist die Entwicklung von dringend benétigten
Wohnbauflachen. Unter Einbeziehung der potentiellen zuklnftigen Stadtent-
wicklung im Zwischenbereich Stdstadt - Rautheim - Lindenberg und der be-
reits realisierten Planungen auf den benachbarten Flachen der ehemaligen
Roselies-Kaserne verfolgt die Planung die Entwicklung sowohl von Allgemei-
nen Wohngebieten als auch eines Sondergebietes mit der Zweckbestim-
mung ,Einzelhandel*.

In der Stadt Braunschweig hélt die Nachfrage nach Wohnraum und Bau-
grundstiicken sowohl fur den Einfamilien-, Doppel- und Reihenhausbau als
auch fir den Geschosswohnungsbau unvermindert an. Derzeit stehen nur
wenige Baugebiete zur Verfligung, um die anhaltende Nachfrage zu befriedi-
gen. Durch die ausreichende Bereitstellung von Grundstiicken fur den Bau
von Ein- und Mehrfamilienhdusern wird der Notwendigkeit entsprochen, die
zur Sicherung oberzentraler Einrichtungen notwendige Einwohnerzahl und
-struktur fur ein Oberzentrum zu erhalten.

Den grof3ten Teil des Areals nimmt ein Wohngebiet mit verschiedenen Bauty-
pen ein, das sich bis zur Braunschweiger Stral3e entwickeln soll und damit
zusammen mit den bereits neu entstandenen Wohngebieten den Ortstell
nach Osten stadtebaulich abrundet. Geplant sind ca. 110 Einfamilienhéuser,
90 Reihenhauser sowie Mehrfamilienhduser mit ca. 200 Wohneinheiten. Ins-
gesamt sollen ca. 400 Wohneinheiten realisiert werden.

Zur Versorgung der zukinftigen und bestehenden Wohngebiete im stdostli-
chen Stadtgebiet sieht die Planung im Nordwesten des Geltungsbereichs ein
Nahversorgungszentrum vor.

Bebauungsplan ,Heinrich-der-Léwe-Kaserne®, AW 100 Begrundung, Stand: 28.03.2017
Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB
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Umweltbericht

4.0

4.1

Praambel

Im vorliegenden Umweltbericht werden die auf Grund der Umweltprifungen
nach 8 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umwelt-
schutzes dargelegt.

Beschreibung der Planung

Bei dem Plangebiet ,Heinrich-der-Lowe-Kaserne®, Bebauungsplan AW 100,
handelt es sich um eine in ihrem gré3ten Teil bisher als Kaserne genutzte
Flache zwischen der Rautheimer Stral3e (L632) im Westen und dem Gewer-
begebiet ,Rautheim-Nord“ im Osten. Im Siiden wird die Flache durch die
Braunschweiger Stral3e begrenzt. Im Norden begrenzt der Geltungsbereich
des zeitlich versetzt aufgestellten Bebauungsplans AW 113 des zukunftigen
Gewerbegebiets ,Heinrich-der-Léwe-Kaserne® das Plangebiet. Sudlich der
Braunschweiger Stral3e befinden sich Wohnbauflachen mit Ein- und Mehrfa-
milienhausbebauung (Baugebiet ,Roselies-Kaserne®).

Das Gebiet liegt ca. 4 km sudostlich der Innenstadt Braunschweigs.

Die Flache des Geltungsbereichs umfasst ca. 24,6 ha, von denen als Allge-
meines Wohngebiet ca. 13,1 ha, als Sondergebiet ca.1,2 ha, als Flache fur
den Gemeinbedarf ca. 0,3 ha, als 6ffentliche Grunflachen ca. 6,1 ha und fur
Verkehrsflachen ca. 3,5 ha vorgesehen sind.

Der Bebauungsplan AW 100 andert aul3erdem einen Teilbereich der durch
die Bebauungspléane RA 13 und RA 22 als Gewerbegebiet festgesetzten Fla-
chen. Der zu andernde Teilbereich hat eine Flache von ca. 10,9 ha.

Die Grunflachen gliedern das Gebiet mit einer zentralen Griinachse und ei-
nem Grlnzug zu dem 6stlich angrenzenden Gewerbegebiet ,Rautheim-
Nord“. Entlang der Braunschweiger Stral3e erhalt das geplante Wohngebiet
durch die Fortfiihrung der Alleebaume und den Erhalt von Baumen und
Grunflachen sowie durch die Gestaltung der Verkehrsgrunflachen einen gru-
nen Siedlungsrand.

Die verkehrstechnische ErschlielBung des gro3ten Teils des Areals, dem zu-
kiinftigen Wohngebiet, erfolgt ausschlie3lich von Siden tber die Braun-
schweiger StralRe. Die Anbindung des Nahversorgungszentrums sowie des
zukUnftigen Gewerbegebiets im ndrdlich angrenzenden Geltungsbereich des
zeitlich versetzt aufgestellten Bebauungsplans AW 113 erfolgt Giber eine neu
zu errichtende Zufahrt von der Rautheimer Stral3e im Bereich der Autobahn-
anschlussstelle BS-Rautheim.

Nachfolgend werden die Umweltbelange, soweit sie mit der Planung in Be-
rihrung stehen, dargelegt.

Bebauungsplan ,Heinrich-der-Léwe-Kaserne®, AW 100 Begrundung, Stand: 28.03.2017

Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB
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Ergebnis der Prifung anderweitiger Planungsmoglichkeiten

Das neue Wohngebiet ergénzt die bereits realisierten Planungen auf den be-
nachbarten Flachen der ehemaligen Roselies-Kaserne und ermdglicht die
Chance einer besseren Auslastung sowohl der vorhandenen Infrastruktur als
auch, durch die Ansiedlung eines Nahversorgungszentrums, einer woh-
nungsnahen Versorgung des gesamten Stadtgebiets.

Zudem liegt das Gebiet relativ zentrumsnah und ist gut an den OPNV ange-
bunden. Im gesamtstadtischen Vergleich gehdren die Flachen des Planberei-
ches somit zu denjenigen, die sich gut fur die Ausweisung von Wohnbauge-
bieten eignen.

Im Zuge der Erarbeitung des stadtebaulichen Entwurfs wurde eine Vielzahl
unterschiedlicher stadtebaulicher Varianten entwickelt und hinsichtlich Er-
schlieBung und Bebaubarkeit sowie stadtebaulichen und freiraumplaneri-
schen Qualitaten gepriift. Bestimmende Parameter waren dabei die notwen-
digen SchallschutzmalRBnahmen bzw. -abst&dnde zu den 6stlich gelegenen
Gewerbeflachen sowie die Trennung der Erschlie3ung fur den Bebauungs-
plan mit Uberwiegender Wohnbaunutzung im Stiden und dem Bebauungs-
plan mit gewerblicher Nutzung im Norden.

Unter Einbeziehung der Stadtentwicklung im Zwischenbereich Sudstadt -
Rautheim - Lindenberg und der bereits realisierten Planungen auf den be-
nachbarten Flachen der ehemaligen Roselies-Kaserne wird so eine Konver-
sion der aufgegebenen, grol3flachigen militdrischen Nutzungen zu Wohn-
und Gewerbeflachen in diesem Raum vervollstandigt. Damit wird der Stadtor-
ganismus erganzt und mit Funktionen wie Nahversorgung und Vernetzung
von Freianlagen, auch zum Nutzen und mit Beziligen zu den angrenzenden
Stadtteilen, aufgewertet.

Planerische Vorgaben und deren Beriicksichtigung

Neben den grundséatzlichen Anforderungen an die Berucksichtigung der Ziele
des Umweltschutzes in der Bauleitplanung sind die konkret fir den Pla-
nungsraum formulierten Vorgaben und Entwicklungsziele der Fachplanungen
auszuwerten und bei der Planaufstellung zu bericksichtigen. Nachfolgende
Aufstellung gibt einen Uberblick tber die fir den Betrachtungsraum vorlie-
genden Fachplanungen und Gutachten.

Fachplanungen und Gutachten

e Regionales Raumordnungsprogramm, 2008

e Landschaftsrahmenplan, 1999

e Stadtklimaanalyse Braunschweig, Steinicke & Steifeneder, Richter &
Rockle 2012

e Flederméuse, Brutvogel, Reptilien und Amphibien auf dem Gelande der
ehemaligen ,Heinrich-der-Léwe-Kaserne“ 2013, Planungsgruppe Okolo-
gie und Landschaft 2013

Bebauungsplan ,Heinrich-der-Léwe-Kaserne®, AW 100 Begrundung, Stand: 28.03.2017
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e Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Planungsgruppe Okologie und Land-
schaft 2016

e Verkehrsuntersuchung zur geplanten Nachnutzung des Gelandes der
Heinrich-der-Léwe-Kaserne in Braunschweig, Ergebnisbericht, WVI Prof.
Dr. Wermuth Verkehrsforschung und Infrastrukturplanung GmbH 2016

e Geotechnische Untersuchungen zur Versickerungsfahigkeit des Bau-
grundes, geo-log 2016

e Gerauschimmissionsprognose Heinrich-der-Lowe-Kaserne, AAS Akustik-
Analyse-Service, Ingenieurburo fur Bauwesen Peter Karsten 2016

e Gutachterliche Stellungnahme zur Geruchssituation im Bereich der Be-
bauungsplangebiete AW 100 und AW 113 in Braunschweig, Nr. 16019.1;
Barth & Bitter GmbH 2016

e Baumhohlenkontrollen im Februar 2015, Planungsgruppe Okologie und
Landschaft 2015

e CEF-MaRnahmen auf dem Gelande der ehemaligen ,Heinrich-der-Lowe-
Kaserne“ Anbringen von kunstlichen Fledermaus-Quartierkasten und Vo-
gel-Nisthohlen im April 2015, Planungsgruppe Okologie und Landschaft
2015, 2016

e Orientierende und ergdnzende Altlasten- und Schadstoffuntersuchungen
zur Baureifmachung, geo-log 2016

e Kampfmittelvorerkundung der Luftbilddatenbank und ein Kampfmittelbe-
seitigungskonzept, Schollenberger im Februar 2016

e Planungen zu Regenwasserretention und -ableitung unter besonderer
Berucksichtigung des vorhandenen RRB und der Graben, BMC im Sep-
tember 2016.

Beschreibung der Methodik der Umweltpriifung und Beurteilung der
Informationsgrundlagen

Gegenstand der Umweltprifung sind die planungs- und abwégungserhebli-
chen Umweltbelange. Sie schliel3en die Untersuchungen von Fauna und
Flora innerhalb des Geltungsbereiches sowie Geruch- und Schalluntersu-
chungen unter Beriicksichtigung relevanter Quellen der Umgebung ein. Die
Umweltbelange werden unter Auswertung der vorliegenden Fachplanungen
und Gutachten erfasst und gewichtet. Fr die Beurteilung kinftiger Vorhaben
i. S. der Eingriffsregelung (siehe Kapitel 4.6) erfolgt eine vergleichende Be-
wertung des derzeitigen Landschaftszustandes mit dem Planzustand auf Ba-
sis des bei der Stadt Braunschweig regelmaf3ig zur Anwendung kommenden
Osnabricker Modells. Das Osnabricker Modell dient der Bemessung von
Eingriffsfolgen und Ausgleichsmaflinahmen. Dabei wird flir die zu bilanzieren-
den Planungsbereiche beim Vergleich zwischen Bestand und Planung vom
baurechtlich maximal zulassigen Nutzungs- und Versiegelungsgrad ausge-
gangen. Die Ergebnisse der Umweltprifung sind auf Basis der verfligbaren
Daten im vorliegenden Umweltbericht zusammengestellt.

Im Wesentlichen sind die Aussagen zum Bestand, der Prognose Uber die
Entwicklung der Umweltsituation bei Nichtdurchfiihrung der Planung,

und zu den Auswirkungen der Planung ahnlich wie bei dem zeitlich versetzt
aufgestellten Bebauungsplan AW 113 zur Entwicklung eines Gewerbestan-

Bebauungsplan ,Heinrich-der-Léwe-Kaserne®, AW 100 Begrundung, Stand: 28.03.2017
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dortes auf dem nordlichen Teil des ehemaligen Kasernengelandes. Spezifi-
sche Unterschiede der Schutzgiter und ihrer Betroffenheit sowie ggf. Sum-
mationseffekte werden fur den hier vorliegenden Geltungsbereich separat er-
mittelt und dargestellt. Die Beurteilung des Vorhabens i. S. der Eingriffsrege-
lung erfolgt ebenfalls separat.

Allgemeine Vorprifung gemall UVPG

GemaR 8 3c UVPG i.V. mit Anlage 1 Nr. 18.6.2 i. V. 18.8 ist bei einem grof3-
flachigen Einzelhandelsbetrieb i.S. von § 11(3) BauNVO mit einer Geschoss-
flache von 1.200 m? bis weniger als 5.000 m? eine Allgemeine Vorprifung
des Einzelfalles durchzufuhren. Die Flache fir die Stellplatzanlage wird ins-
gesamt bei ca. 0,57 ha und somit iber dem Schwellenwert von 0,5 ha liegen.
Somit ist auch fur die Stellplatzflache eine allgemeine Vorprifung des Einzel-
falls gemal 8 3c UVPG i.V. mit Anlage 1 Nr. 18.4.2 erforderlich.

Die Allgemeine Vorprifung des Einzelfalls fur den Einzelhandel mit Parkplatz
wurde durchgefihrt, die Notwendigkeit zur Durchfihrung einer Umweltver-
traglichkeitsprifung besteht nicht.

Beschreibung und Bewertung der Umwelt und Prognosen

Die Ermittlung und Beurteilung der Umweltsituation der einzelnen Schutzgu-
ter erfolgt nach gegenwartigem Kenntnisstand und durch geeignete Pri-
fungsmethoden fiir die Umweltmerkmale, die voraussichtlich erheblich beein-
flusst werden.

Mensch und Gesundheit

Bestandsaufnahme:

Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein heute fiir die Offentlichkeit nicht
zugangliches Kasernenareal ohne Wertigkeit fur Freizeit und Erholung. Nach
Aussage der Stadtklimaanalyse Braunschweig zahlt das Plangebiet klima-
Okologisch im Bereich der bebauten Kasernenflachen zu den bioklimatisch
gunstigen Flachen. Es weist ein Siedlungsklima mit geringfligig erhéhten
Temperaturen, ausreichender nachtlicher Abkuhlung, relativ gutem Luftaus-
tausch und somit hoher Empfindlichkeit gegentiber Nutzungsintensivierung
und Siedlungserweiterung auf. Der norddstliche Bereich des Plangebietes
weist ein Freilandklima mit einer intensiven nachtlichen Kalt- und Frischluft-
produktion und somit sehr hoher klimatisch-lufthygienischer Ausgleichsfunk-
tion auf.

Nordlich des Plangebiets befindet sich noch Kasernenareal mit dahinter ver-
laufender BAB 39. Im Westen wird die Flache von der Rautheimer Stral3e, im
Siuden von der Braunschweiger Stral3e und im Osten vom Gewerbegebiet
,Rautheim-Nord“ umschlossen. Des Weiteren verlaufen nordwestlich der
BAB 39 die Schienenwege der DB-AG. Entsprechend ist die Flache durch
den StralR3enverkehr - insbesondere der BAB 39 -, durch den Schienenver-
kehr und durch den Betrieb gewerblicher Nutzungen larmvorbelastet. Im Ge-
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werbegebiet ,Rautheim-Nord® sind zwei Betriebe mit Lackieranlagen ansas-
sig, entsprechend ist im 6stlichen Bereich des Plangebiets eine Beeintréchti-
gung durch Losemittelgertiche moglich.

Prognose lber die Entwicklung der Umweltsituation bei Nichtdurchfiihrung
der Planung:

Ohne Durchfiihrung der Planung sind keine Veranderungen der beschriebe-
nen Situation zu erwarten.

Prognose uber die Entwicklung der Umweltsituation bei Durchfiihrung der
Planung:

Als Folge der Realisierung der vorliegenden Planung wird dieser bislang mili-
tarisch genutzte allgemein nicht zugangliche Bereich zu einem grof3en Teil
zu Wohnbauflachen, einem Kindertagesstatten-Standort, einem Sonderge-
biet Einzelhandel und einem Jugendplatz entwickelt. Das Freiraumkonzept
sieht eine Vernetzung der Gruin- und Erholungsflachen innerhalb des Plange-
biets sowie auch in die umliegenden Bereiche vor.

Im Hinblick auf den Aspekt ,,Gesundheit® sind insbesondere die Schall- und
Geruchsuntersuchungen (s. Kap. 4.5.6) und die daraus resultierenden plane-
rischen Mal3nhahmen zum Schutz vor Beeintrachtigungen durch die angren-
zenden bestehenden sowie geplanten Verkehrsstraf3en (Larm) und den 0st-
lich bestehenden (Larm und Geruch) sowie nordlich geplanten gewerblichen
Nutzungen (L&rm) zu nennen (s. a. Nr. 5.7):

e Abschirmung des Stral3en- als auch des Schienenverkehrslarms einer
ggf. entstehenden Stadtbahntrasse mittels einer 3 m hohen Larmschutz-
wand an der Westseite des Plangebiets,

e Abschirmung des Gewerbeldrms vom geplanten Einzelhandel (SO) mit-
tels einer 5 m hohen Larmschutzwand oder Baulichkeiten mit gleichwerti-
ger Abschirmung im Norden des Plangebiets,

e Abschirmung der Gewerbeimmissionen (Larm/ Geruch) vor den Uber-
planten Gewerbeflachen des RA 13/ RA 22 ,Rautheim-Nord“ mittels ei-
nes 6,5 m hohen Walles entlang der Westseite der dstlichen Gewerbefla-
chen.

e Raumliche Trennung von 80 m zwischen geplanter Bebauung und den
Uberplanten Gewerbeflachen des RA 13/ RA 22 ,Rautheim-Nord*.

e Einschrankung der zulassigen Emissionen der Gberplanten Gewerbefla-
chen des RA 13/ RA 22 ,Rautheim-Nord®, unter Bertcksichtigung einer
schallemissionsrelevanten Erweiterungsmdglichkeit der Betriebe von
mind. 100%, durch Reduktion der bisher festgesetzten immissionswirksa-
men flachenbezogenen Schallleistungspegel (IFSP),

e Abschirmung des Stral3enverkehrslarms der BAB 39 mittels eines im
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens AW 113 ,Gewerbegebiet HdL-
Kaserne* festgesetzten Walles entlang der Autobahn.

Erhebliche Larm- und Geruchsbeeintrachtigungen werden somit durch die
planerischen Schutzmal3nahmen vermieden.
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Zusammenfassend ist fir das Schutzgut Mensch und Gesundheit festzustel-
len, dass die Planung zu keiner erheblichen Beeintrachtigung fuhrt.

Bestandsaufnahme:
Fur das Plangebiet liegen sowohl ein faunistisches Gutachten sowie ein Ar-
tenschutzgutachten mit einer Bestandsaufnahme von 2013 vor.

Die Untersuchungen wurden in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbe-
horde der Stadt Braunschweig von April bis September 2013 auf dem Ge-
lande des Plangebietes durchgefihrt. Im Hinblick auf Fledermausquartiere ist
das Untersuchungsgebiet von sehr geringer Bedeutung. Fir die Zwergfleder-
maus hat das Plangebiet eine Bedeutung als Jagdgebiet von mittlerer Be-
deutung. Fur die Vogelwelt ist das Untersuchungsgebiet aufgrund des Vor-
kommens von gefahrdeten Brutvogel-Arten (Blasshuhn, Hausrotschwanz,
Haussperling, Star, Teichhuhn, Turmfalke und Zwergtaucher) insgesamt von
mittlerer Bedeutung. Im Untersuchungsgebiet wurden keine Reptilienvorkom-
men festgestellt. Fir diese Tiergruppe zeigt das Untersuchungsgebiet eine
sehr geringe Bedeutung. Das Regenrickhaltebecken ist als Laichhabitat von
Amphibien von geringer Bedeutung.

Schutzgebiete im Sinne des BNatSchG liegen im Geltungsbereich nicht vor.
Im Rahmen der Biotoptypenbestandsaufnahme wurde das Regenrtickhalte-
becken als besonders geschutztes Biotop festgestellt. Von hoher Bedeutung
ist die Flache des Regenrtckhaltebeckens mit seiner tief eingeschnittenen
Kessellage mit abschirmenden Gehdlzbestdnden. Dieses Biotop ist vor allem
als Lebensraum fur Amphibien und fur gefahrdete Vogelarten wichtig, u. a.
fur den Zwergtaucher (Rote Liste NDS Stufe 3 gefahrdet). Das Untersu-
chungsgebiet wird von Siedlungsbiotopen mit sehr geringer Bedeutung fir
den Naturhaushalt (Gebaude, versiegelte Flachen) und Grinanlagen mit ge-
ringer bis mittlerer Bedeutung (Scherrasenflachen, Ziergebiusche, Siedlungs-
geholze) dominiert.

Einige der vorhandenen Gebaudekomplexe sind durch die umgebende Ve-
getation landschaftlich eingebunden. Ein Sendeturm innerhalb des Plange-
bietes sowie eine Freileitung, die dstlich des Plangebietes entlang fihrt, stel-
len hingegen weitraumig wirksame Beeintrachtigungen des Landschaftsbil-
des dar.

Prognose uber die Entwicklung der Umweltsituation bei Nichtdurchfiihrung
der Planung:

Bei einem Verzicht auf die geplante Bebauung wirden die Grunflachen bei
fortgefuhrter extensiver Pflege weiter ruderalisieren und als Lebensraum v. a.
fur Insekten, Vogel und Kleinsduger an Bedeutung gewinnen. Fur die Ge-
baude und Verkehrsflachen wirde sich keine Bedeutungsanderung der Le-
bensraumfunktionen ergeben. Das Landschaftsbild bliebe unveréndert.

Prognose uber die Entwicklung der Umweltsituation bei Durchfiihrung der
Planung:
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Die Durchfuhrung der Planung fuhrt zu einem Verlust von Flachen mit gerin-
ger bis mittlerer Bedeutung fur Tiere und Pflanzen. In Teilbereichen werden
auch Flachen mit sehr geringer Bedeutung aufgewertet (Umbau von Ver-
kehrsflachen und Geb&uden zu Grunflachen).

Aus den Datenerhebungen zum Artenschutz (Planungsgruppe Okologie und
Landschaft 2013) geht hervor, dass innerhalb der untersuchten Tiergruppen
(Flederméuse, Vdgel, Reptilien und Amphibien) nur bei den Fledermausen
und Voégeln Artenschutzkonflikte im Zusammenhang mit den geplanten Bau-
malinahmen zu erwarten sind. Unter den erfassten Amphibien befinden sich
keine geschuitzten Arten, Reptilien kommen im untersuchten Gebiet nicht vor.
Insgesamt ist mit einer Verringerung der Artenzahl durch die erhdhte Sto-
rungsintensitat zu rechnen.

Als vorgezogene AusgleichsmalRnahmen (CEF-Mal3nahmen) fur die im Marz
2015 ermittelten gefallten Hohlenbdume wurden am 9. April 2015 insgesamt
36 Fledermaus-Quartierkdsten und Vogel-Nisthohlen in 18 ausgewahlten
Baumen am sudwestlichen Rand des ehemaligen Kasernen-Gelandes ange-
bracht.

Die negativen Auswirkungen kdnnen durch die Festsetzung von zu erhalten-
den Grunstrukturen minimiert werden. Insgesamt sind die Auswirkungen des
Vorhabens auf das Schutzgut Tiere als erheblich zu bewerten.

In Bezug auf den besonderen Artenschutz (Vogel, Flederméause) sind Beein-
trachtigungen durch geeignete Malinahmen (Beleuchtung von Verkehrsfla-
chen mit Leuchten ohne Lockfunktion fur Insekten, Verzicht von Gehdlz-ro-
dungen und Geb&audeabriss in der Brutzeit, Abriss bzw. Sanierung von Ge-
baudestrukturen und Rodung von potenziell geeigneten Baumen erst nach
Kontrolle auf Quartiere, Anderungen am Regenriickhaltebecken auRerhalb
der Brutzeit, Pflanzung von Gehdlzen im Uferbereich sowie keine Erschlie-
Bung des nordlichen Ufers) zu vermeiden.

Die gebaudebrutenden Vogelarten Hausrotschwanz, Haussperling, Star und
Turmfalke verlieren durch den Abriss der Gebaude ihre Fortpflanzungsstat-
ten. Aufgrund des Verlustes von Brutplatzen durch die Entfernung der Ge-
baude sind zur Verbesserung des Erhaltungszustands der Population mit der
Errichtung der neuen Gebaude kinstliche Brutmdglichkeiten herzustellen
(Manahmen zur Sicherung des Erhaltungszustands der lokalen Population
= FCS-Malnahme). Entsprechende Nistkasten werden an den gro3formati-
gen und hohen Baukdrpern der Kindertagestétte, der mehrgeschossigen
Wohngebaude im allgemeinen Wohngebiet WA 3 und des Einzelhandelsge-
baudes sowie der Gewerbebauten des ndrdlich benachbarten Bebauungspl-
angebietes angebracht, um eine hohe und damit weitgehend stérungsarme
Nutzung durch Vdgel zu ermdglichen. Zusatzlich zu den Nistkasten kdnnen
auch an geeigneten Bauwerken durch die Ausbildung von D&chern und Atti-
ken der Wohngeb&ude Brutméglichkeiten fur diese und weitere angepasste
Vogel- und Tierarten wie Mehlschwalben, Mauersegler, Turmfalken und Fle-
derméuse geschaffen werden. Ein fir viele Fledermausarten geeignetes,
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groR3rdumiges, auch als Winterquartier zu nutzendes Bauwerk wird in den
Larmschutzwall integriert.

Die beschriebenen Vermeidungs- und FCS-MalRnahmen sorgen dafur, dass
mit dem geplanten Projekt keine Verstol3e gegen die Artenschutzverbote des
8 44 BNatSchG verbunden sind. Eine Ausnahmeprifung gemaf § 45 Abs. 7
BNatSchG ist bei Umsetzung der beschriebenen Malinahmen nicht erforder-
lich. Allerdings sind vor Beginn der geplanten BaumafRnahmen noch einmal
Untersuchungen von moglichen Baum- und Gebaudequartieren fir Fleder-
mause durchzufuhren. Hieraus resultieren ggf. weitere Vermeidungs- und
FCS-MalRnahmen.

Vorhandene, periodisch wasserfihrende Fanggraben zwischen dem Regen-
rickhaltebecken und dem vorhandenen Gewerbegebiet am Nordostrand des
Geltungsbereiches werden tUberbaut (LArmschutzwall).

Die Planung sieht vor, das bestehende Regenrtickhaltebecken und seine Ge-
hdlze in die umgebenden Grinflachen zu integrieren. Eine naturnahe Uferge-
staltung und Bepflanzung mit Ufergehoélzen dienen einer Verbesserung sowie
zeit- und eingriffsnahen Wiederherstellung der dkologischen Funktion der
Fortpflanzungs- und Ruhestéatten von Blasshuhn, Teichhuhn und Zwergtau-
cher sowie der Amphibien. AuRerdem bleiben am Nordrand der Braun-
schweiger StralRe Teile des nérdlich angrenzenden markanten Altbaumbe-
standes mit den daran befestigten Ersatzquartieren fiir héhlenbewohnende
Tierarten erhalten.

Die geplanten Grunflachen des Grinzugs mit Larmschutzwall am Ostrand

des Geltungsbereiches werden z. T. dicht bepflanzt und zum Wohngebiet hin

als Parkanlage gestaltet. Fur den Verlust von offenen Rasen- und Griinland-

flachen, die als Lebensraum fir Pflanzenarten sowie fir Insekten und andere

Kleintiere und als Nahrungsflache fir Vogel und Saugetiere (einschliel3lich

Flederméause) dienen, sollten auf gehdlzfreien und unversiegelten Flachen

folgende MalRnahmen durchgefihrt werden:

e Schaffung von bliten-, samen- und insektenreichen Lebensrdumen
durch unterschiedliche Pflege und Einsaaten;

e Errichtung zusatzlicher Gelandestrukturen in Form von Stein- und Holz-
haufen, Holzstdmmen etc.

Der zentrale Griinzug wird entlang des Gelandeversprungs von den dort zu
erhaltenen Baum- und Strauchbestéanden gepréagt. Diese Strukturen verbin-
den zusammen mit dem Regenrickhaltebecken den nérdlich anschlieRenden
Larmschutzwall mit seinen geplanten dichten Gehoélzpflanzungen am Nord-
und Ostrand des geplanten Gewerbegebietes sowie die vegetationsbestimm-
ten Strukturen der Autobahnbédschung. Innerhalb des Plangebietes bilden der
zentrale Grinzug, der nach Westen als Parkanlage und nach Osten als
dichte Gehdlzflache gestaltete Larmschutzwall zusammen mit den schmalen
Parkanlagen entlang der Braunschweiger Stral3e ein Biotopverbundsystem.
Dieses bietet Lebensraumfunktion fiir angepasste Tierarten des Siedlungs-
raums. Dies gilt auch in eingeschranktem Mal} fur die Garten der Wohn-
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grundstiicke, die Eingrinungen des nordlichen Wohngebietes zum Sonder-
gebiet Einzelhandel bzw. zum nérdlich angrenzenden geplanten Gewerbe,
die Eingruinung der Kindertagesstatte und sehr eingeschrankt fir die Baume
in den neuen Wohnstraf3en und die Verkehrsgrunflachen der Braunschwei-
ger Stral3e.

Die negativen Auswirkungen kdnnen durch den Erhalt von Grinstrukturen
minimiert und durch die Neuanlage von Vegetationsstrukturen teilweise aus-
geglichen werden. Insgesamt sind die Auswirkungen des Vorhabens auf das
Schutzgut Pflanzen als erheblich zu bewerten.

Die geplanten externen Kompensationsmafinahmen mit ihren Flachen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschatft er-
maoglichen vielféaltige neue Lebensraume. Die externe Kompensation erfolgt
auf intensiv genutzten Grunlandflurstiicken (134/4, 134/6 und 134/7 sowie
189/2 der Flur 5 in der Gemarkung Bevenrode). An der westlichsten und 6st-
lichsten Flurstiicksgrenze werden Hecken die Landschatft gliedern. Die
durchleitende und verrohrte Drainage auf dem Flurstiick 189/2 wird freigelegt
und Uber das Grinland geleitet. Auf diese Weise kann hier eine artenreiche
Feucht-/Nasswiese entwickelt werden. Am siidlichen Ende der Flurstiicke
134/6, 134/7 und 189/2 wird das Oberflachenwasser in einer umlaufenden
Verwallung aus dem anstehenden Tonboden aufgefangen und dient der Ent-
wicklung amphibischer Bereiche bzw. einer zeitweise nassen Flutmulde. Alle
Maflinahmen dienen der Strukturierung des Landschaftsbildes und der Stei-
gerung der Biodiversitat in dieser Agrarlandschaft.

Die visuellen Beeintrachtigungen des Landschaftsraumes durch die geplan-
ten Gebaude auf die 6stlich anschlielenden, niedriger liegenden Flachen
und Gebiete werden durch die vorgesehenen hohen und dichten Geholz-
pflanzungen entlang des Larmschutzwalls am Ostrand des Wohngebietes
minimiert. Die mehrgeschossigen Wohngebaude am relativ hoch liegenden
Nordrand des Geltungsbereichs werden in die 6stlich angrenzenden Land-
schaftsraume hinein wirken und auch zusammen mit den ermdglichten grof3-
formatigen Gewerbegebéuden des nordlich angrenzenden geplanten Gewer-
begebietes eine neue Stadtsilhouette an dieser Stelle ausbilden. Das Wohn-
gebiet wird gegentber dem Sondergebiet und zum ndrdlich angrenzenden
geplanten Gewerbegebiet durch ausreichende Abstandsflachen mit Gehdl-
zen (Regenriuckhaltebecken) bzw. durch eine Abpflanzung gestalterisch ab-
gegrenzt. Die technische Anmutung der notwendigen, z. T. sehr langen
Schallschutzwande wird durch flachige Bepflanzung gemindert.

Die Festsetzung zumindest einer Teilbegrinung der grof3flachigen Einzel-
handelsdachflachen fihrt zu einem naturndheren Erscheinungsbild der
Dachlandschaft und somit zu einer Minimierung der Beeintrachtigung des
Schutzguts Ortsbild; dies ist vor allem fir die im Stiden und Osten an das
Sondergebiet anschlieenden Wohnbauflachen mit ihnren hohen Baukdrpern
von Bedeutung.

Die Umwandlung von intensiv genutzten Grunlandflachen auf den externen
Flachen fur Mal3hahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft in strukturreiche, extensiv zu bewirtschaftende
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Wiesen mit feuchten Teilbereichen und gliedernden Heckenstrukturen fuhrt
zu einer Aufwertung des Landschaftsbildes in der Agrarlandschaft.

Zusammenfassend ist fur das Schutzgut Tiere, Pflanzen, Landschaft festzu-
stellen, dass die Eingriffsfolgen durch entsprechende MalRnahmen kompen-
siert werden kdnnen.

4.5.3 Boden
Bestandsaufnahme:
Die geologische Situation im Geltungsbereich ist von durchlassigen glazifluvi-
atilen Sanden des Drenthe-Stadiums der Saaleeiszeit gepragt, die von
weichselzeitlichen Losslehmen tberdeckt werden. Die Quartérbasis wird
durch Tonstein der Kreidezeit bzw. dessen auflagernden Verwitterungspro-
dukten gebildet, die bereichsweise bereits oberflachennah auftreten.

Die Béden des Plangebietes sind etwa hélftig durch die Baumafl3nahmen zur
Herstellung der Geb&ude und Nebenanlagen tief greifend Gberpréagt und ver-
siegelt. Die natirlichen Bodenfunktionen sind entsprechend stark einge-
schrankt.

Altlasten:

Als Mal3stab fir gesundes Wohnen und die Kennzeichnung im Bebauungs-
plan dienen die in der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) genann-
ten Prifwerte. Es sind daher die Flachen zu kennzeichnen, bei denen die
dort genannten Prufwerte fur den Boden tberschritten werden. Um die zu-
kinftige Nutzung zu ermdéglichen und gesundes Wohnen zu garantieren,
mussen alle Verunreinigungen beseitigt werden, die Uber diesen Prifwerten
liegen. Die belasteten Boden werden in mit der zustandigen Fachbehdrde
abgestimmten Verfahren aufgenommen und entsprechen der geltenden tech-
nischen Richtlinien entsorgt.

Abweichend von den dort genannten Werten wird gemaf Erlass des MU vom
24.08.2016 (s. Anlage 1) fur Benzo(a)pyren (B(a)P) der strengere Prifwert
von 1 mg/kg angesetzt, da die derzeit geltenden Werte der BBSchV fur B(a)P
nicht mehr den aktuellen toxikologischen Erkenntnissen entsprechen und in-
sofern fur die Beurteilung gesunder Wohn- und Arbeitsverhéaltnisse nicht
mehr herangezogen werden sollten.

Die Beseitigung der Verunreinigungen erfolgt durch Bodenaushub bzw. Bo-
denaustausch. Zur Beweissicherung werden seitens eines Gutachters Bo-
denproben aus den sanierten Bereichen gezogen und analysiert.

Gemal Gutachten des Ingenieurblros geo-log vom 29.01.2016 stellt sich die
Altlastensituation im Geltungsbereich wie folgt dar:

Es gibt eine Altlast, eine ehemalige Olwechselrampe (KF 6/24, s. Gutachten,
Lageplan, Anlage 2), die im Zuge der Umnutzung gemal3 den gutachterlichen
Vorgaben zu sanieren ist.
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Ruckbaubegleitend noch zu untersuchen und ggf. zu sanieren sind funf Fla-
chen: Flache 109 (Tankstelle), Flache 113 (Kompaniewerkhalle), Flache 115
(Ollagerraum) und die Flachen 127/112 (Fahrzeughalle mit Wartungsgrube
und Waschhalle) — s. Gutachten, Lageplan.

Daneben missen noch neun Leichtflissigkeitsabscheider (9 x KF 6/25, s.
Gutachten, Lageplan) riickgebaut werden und eventuell vorhandene Verun-
reinigungen beseitigt werden.

Auch wenn alle oben genannten Bodenbelastungen beseitigt sind, kdnnen
bei Aushub bereichsweise Boden anfallen, die so stark belastet sind, dass
sie nicht uneingeschrankt verwertet werden kénnen, sondern ggf. als geféahr-
licher Abfall zu entsorgen sind.

Prognose der Umweltsituation bei Nicht-Durchfiihrung der Planung:

Bei einem Verzicht auf die geplante Bebauung wirden die Bodenverunreini-
gungen verbleiben, da keine Gefahrdungen bestehen, solange das Grund-
stuck nicht genutzt und keine Erdarbeiten ausgefihrt werden.

Prognose bei Durchfihrung der Planung:
Samtliche Altlasten und schadlichen Bodenverdnderungen werden beseitigt.

Bei Durchfiihrung der Planung werden summarisch zusatzliche Flachen ver-
siegelt, so dass von einem weiteren Verlust natirlicher Bodenfunktionen aus-
gegangen werden muss. Eine Beschréankung des Mafl3es der baulichen Nut-
zung auf das notwendige Mal3 und Erhalt von Flachen mit Bodenfunktionen
wurde gepruft und auf dieser Grundlage in Teilbereichen des allgemeinen
Wohngebiets festgesetzt.

Eine planmaRige Niederschlagswasserversickerung ist auf Grund der ober-
flachennah anstehenden gering durchlassigen Béden bzw. des geringen
Grundwasserflurabstandes nicht moglich.

Insgesamt sind die Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Boden
als erheblich zu bewerten. Auf den externen Flachen werden zusétzliche
Malinahmen zum Ausgleich der Beeintrachtigungen durchgefihrt, insbeson-
dere durch die Nutzungsextensivierung bisher intensiv genutzter Grunlandfla-
chen sowie die Anpflanzung von Hecken sowie Offenlegung einer Feld-
drainage und der Ausleitung des Wassers in die zu entwickelnden artenrei-
chen Feucht-/Nasswiesen mit amphibischer Bereichen bzw. einer zeitweise
nassen Flutmulde.

Zusammenfassend ist fur das Schutzgut Boden festzustellen, dass die Ein-
griffsfolgen durch entsprechende MalRhahmen kompensiert werden kénnen.

Bestandsaufnahme:
Aufgrund der militarischen Nutzung des Geldndes und der Bombardierungen
des 2.Weltkrieges ist im Erdboden mit Kampfmitteln aller Art zu rechnen.
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Proqnqse der Umweltsituation bei Nicht-Durchfihrung der Planung:
Keine Anderung der Gefahrenlage.

Prognose bei Durchfihrung der Planung:

Bei der Aufgrabung der im Erdboden vorhandenen Kampfmittel besteht eine
konkrete Gefahr fur Leib und Leben. Aus Sicherheitsgriinden sind Gefahren-
erforschungsmafinahmen auf Kampfmittel vor dem Beginn von Erdarbeiten
durchzufuhren. Nach DIN 18323 ,Kampfmittelraumarbeiten® ist im Regelfall
eine vollflachige Sondierung mit punktuell bodeneingreifender Kampfmittel-
raumung durchzufihren.

Ist die Sondierung aufgrund der Bodeneigenschaften von der Erdoberflache
aus nicht moglich, dann ist als Alternative eine baubegleitende Kampfmittel-
sondierung bei den Erdarbeiten nach DIN 18323 durchzufihren. Der Boden-
abtrag ist vor dem Lésen mit Sonden zu untersuchen.

Wasser

Bestandsaufnahme:

Im Plangebiet befinden sich Gewasser dritter Ordnung. Diese Gewésser sind
nicht gesondert dargestellt. Das Gebiet ist nicht Uberschwemmungsgefahr-
det. Die Grundwassersituation im Plangebiet ist hinsichtlich des Erhalts von
gualitativ hochwertigem Grundwasser eingeschrankt bzw. stark einge-
schrankt. Ein vorhandenes Regenrickhaltebecken hat auch Retentionsfunk-
tion fUr das sudlich anschlieRende Wohngebiet auf dem Gelande der ehema-
ligen Roselies-Kaserne und den westlich benachbarten Kleingartenbereich.
Begleitende Graben als Gewasser Ill. Ordnung fihren nur periodisch Was-
ser.

Im Untersuchungsgebiet wird die hydrogeologische Situation durch die glazi-
fluviatilen Sande des Drenthe-Stadiums und den unterlagernden Kreideton
bestimmt. GroRraumig wird die Grundwasserspiegellage durch den 6stlich
verlaufenden Vorfluter ,Wabe“ und den westlich verlaufenden Vorfluter
,Oker* beeinflusst. Die oberflachennahen hydrogeologischen Verhaltnisse
werden in erster Linie von den stark durchlassigen bis durchléassigen glaziflu-
viatilen Ablagerungen und den unterlagernden, grundwasserstauenden Ver-
witterungsprodukten des Tonsteins bestimmt.

Grundwasser ist innerhalb der Schmelzwassersedimente und der Auffullun-
gen anzutreffen. Es ist oberflachennah ausgebildet und stark niederschlags-
abhangig. Eine Niederschlagswasserversickerung ist bei diesen Verhaltnis-
sen nicht mdglich. Es besteht ein hohes bis sehr hohes Risiko der Grund-
wasserbeeintrachtigung. Das Wasserriickhaltevermégen ist in Abhangigkeit
vom Versiegelungsgrad der Boden maRig bis stark eingeschrénkt. Die
Grundwasserneubildungsrate der umliegenden Siedlungsflachen wird als
sehr gering eingeschatzt.

Der Geltungsbereich liegt in einem Wasserschutzgebiet (Wasserschutzzone
[Il b). Die Bestimmungen des § 4 der ,Verordnung uber die Festsetzungen
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eines Wasserschutzgebietes fur das Wasserwerk Bienroder Weg®, die Anfor-
derungen und Empfehlungen der ,Richtlinien fur bautechnische Malinahmen
an StralRen in Wasserschutzgebieten“ (RiStWag-2002) und die Nutzungsein-
schrankungen im Sinne der DVGW-Richtlinien fur Trinkwasserschutzgebiete
sind zu beachten.

Prognose uber die Entwicklung der Umweltsituation bei Nichtdurchfihrung
der Planung:

Bei einem Verzicht auf die geplante Bebauung wurde der derzeitige Wasser-
haushalt in der Flache nicht weiter beeinflusst werden. Gegeniber der sehr
hohen Versiegelung in Teilen des Kasernenareals entstiinde allerdings auch
keine Verbesserung des Wasserriickhaltvermodgens des Bodens.

Prognose uber die Entwicklung der Umweltsituation bei Durchfiihrung der
Planung:

Die Ableitung des Oberflachenwassers im Plangebiet erfordert eine geringfi-
gige Wasserspiegelanderung des offenen Regenrtuckhaltebeckens. Vorhan-
dene, periodisch wasserfuhrende Graben am Nordostrand des Geltungsbe-
reiches werden uberbaut (Larmschutzwall). Durch die geplante Teilentsiege-
lung von ErschlielBungsflachen ist partiell eine Verbesserung der Situation zu
erwarten. Die Festsetzung von Dachbegrinung fuhrt durch die Retention der
Niederschlage in den Substraten zu einer Reduzierung der Abflussspitzen.

Die Beachtung der Bestimmungen der Wasserschutzgebietsverordnung so-
wie der weiteren Richtlinien fuhrt zu einer Vermeidung der Beeintrachtigun-
gen des Grundwassers. Die in Kap. 4.5.3 aufgefihrten MaRnahmen sind ge-
eignet, auch die Eingriffsfolgen auf das Schutzgut Wasser zu minimieren.
Insgesamt sind die Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Wasser
als erheblich zu bewerten.

Die geplanten externen KompensationsmalRnahmen mit ihren Flachen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
fuhren zu einer Nutzungsextensivierung und damit zu einer Aufwertung der
nattrlichen Grundwasserfunktionen. Zusatzliche Ma3nahmen wie insbeson-
dere die Offenlegung einer Felddrainage und die Ausleitung des Wassers in
die zu entwickelnden artenreichen Feucht-/Nasswiesen mit amphibischen
Bereichen bzw. einer zeitweise nassen Flutmulde stellen die Funktionen des
Schutzgutes Wasser wieder her.

Im Zuge der notwendigen Erstellung eines Entwasserungskonzeptes ist eine
gualitative und quantitative Bewertung des abzuleitenden Niederschlagswas-
sers erforderlich, entsprechende Umweltqualitatsnormen sind einzuhalten.
Durch ggf. erforderliche Mal3nahmen zur Niederschlagswasserbehandlung/-
rickhaltung verbessert sich u. U. die Qualitat des zu versickernden Nieder-
schlagswassers im Vergleich zum Ist-Zustand.

Zusammenfassend ist flr das Schutzgut Wasser festzustellen, dass die Ein-
griffsfolgen durch entsprechende MalRnahmen kompensiert werden kdnnen.
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Bestandsaufnahme:

Das Areal der Heinrich-der-Léwe-Kaserne ist ein thermisch und lufthygie-
nisch niedrig belasteter Bereich, mit starkem Einfluss auf benachbarte
R&ume und somit insgesamt hoher Empfindlichkeit gegentber einer Nut-
zungsintensivierung.

Das Plangebiet liegt in einem Ausgleichsraum mit hoher Kaltluftentstehung.
Das Gebiet weist eine neutrale bioklimatische Belastung auf.

Prognose lber die Entwicklung der Umweltsituation bei Nichtdurchfiihrung
der Planung:

Ohne Durchfiihrung der Planung sind keine Veranderungen der beschriebe-
nen Situation zu erwarten.

Prognose uber die Entwicklung der Umweltsituation bei Durchfiihrung der
Planung:

Die geplante Bebauung und die damit verbundene Versiegelung von Offen-
bodenbereichen fuhrt zu negativen kleinklimatischen Effekten, wie z. B. einer
verstarkten Uberwarmung und Verringerung der Luftfeuchtigkeit durch den
Verlust von Verdunstungsflachen/ -bereichen.

Eine Minderung der Beeintréachtigungen wird durch eine intensive Durch-gri-
nung des Quartiers und den Erhalt sowie die Schaffung umfangreicher vege-
tationsbestimmter und damit verdunstungswirksamer Freiflachen (Parkanla-
gen, Regenruckhaltebecken) im 6ffentlichen Bereich gesichert.

Die Garten der Wohngrundstlicke und die gartnerisch zu gestaltenden
Grundstucksflachen fur die Kindertagesstatte stellen auch wirksame Ver-
dunstungsflachen her. Kleinrdumig wirksam sind die zu erhaltenden Baume
am Nordrand der Braunschweiger Straf3e, die neu anzupflanzenden Baume
in den Stral3en und Stellplatzanlagen innerhalb des Gebietes sowie die Ein-
grinungen der Schallschutzwéande und die Begriinung von Teilen der Dach-
flachen des grol3flachigen Einzelhandelsgebaudes.

Stadtklimatisch wird die geplante MafRnahme auch mit der teilweisen Uber-
bauung der Freiflachen am Ostrand des Geltungsbereichs keine erhebliche
Beeintrachtigung des Schutzguts Klima darstellen. Aufgrund der raumlichen
Nahe zu den ausgedehnten Freiflachen am ¢stlichen Stadtrand ist eine gute
Beliftung des Gebietes auch bei austauscharmen Wetterlagen gewébhrleistet.
Durch die flache Ausformung des Larmschutzwalles im Osten stellt dieser
keine klimatische Barriere dar.
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Die zu erwartenden Quell- und Zielverkehre fihren in den angrenzenden
Quartieren zu einer héheren Belastung mit verkehrsbedingten Luftschadstof-
fen. Die engmaschige Durchwegung des Quartiers auch fur den nichtmotori-
sierten Verkehr tragen zur Minimierung dieser Belastungen bei.

Zusammenfassend sind keine erheblichen Beeintrachtigungen des Schutz-
guts Klima, Luft zu erwarten.

Immissionen
Larm

Bestandsaufnahme:

Bei dem Plangebiet handelt es sich um einen Grol3teil des seit 2003 brachlie-
genden Gelandes der ehemaligen ,Heinrich-der-Loéwe-Kaserne®. Das Plan-
gebiet ist insbesondere vom Stral3enverkehrslarm der BAB 39, der Rauthei-
mer StralRe (K 79) und der Braunschweiger Stral3e (K 42) sowie vom Gewer-
belarm des 6stlich angrenzenden Gewerbegebiets ,Rautheim-Nord“ [armvor-
belastet. Des Weiteren wirkt sich der Schienenverkehrslarm der nordwestlich
der BAB 39 gelegenen Schienenwege der DB-AG auf das Plangebiet aus.

Neben der Flache des ehemaligen Kasernengelandes dehnt sich das Plan-
gebiet auf die angrenzenden 6stlichen Gewerbeflachen des aktuell giltigen
Bebauungsplans RA 13/ RA 22 aus. Diese Flachen sind aktuell mit immissi-
onswirksamen flachenbezogenen Schallleistungspegeln belegt, die eine Ein-
haltung der Immissionsrichtwerte der umgebenen Nachbarschaft entspre-
chend ihrer Gebietsausweisung sicherstellen.

Prognose lber die Entwicklung der Umweltsituation bei Nichtdurchfiihrung
der Planung:

Ohne Durchfiihrung der Planung sind keine Veranderungen der beschriebe-
nen Situation zu erwarten.

Prognose uber die Entwicklung der Umweltsituation bei Durchfiihrung der
Planung:

Das Plangebiet wird gré3tenteils zu einem Allgemeinen Wohngebiet mit 2 bis
5 geschossigen Gebauden entwickelt. Im Nordwesten des Plangebiets ist ein
Sondergebiet Einzelhandel vorgesehen. Im Norden liegt das zeitlich versetzt
entwickelte ,Gewerbegebiet Heinrich-der-Lowe-Kaserne* (AW 113) als ge-
werbliche Nutzung mit Blirogebauden. Des Weiteren werden die westlichen
Teilflachen des dstlich angrenzenden Bebauungsplans RA 13/ RA 22, Ge-
werbegebiet ,Rautheim-Nord“, Gberplant und in den Geltungsbereich des
AW 100 aufgenommen. Im Westen, entlang der Rautheimer Stral3e ist eine
.Freihalteflache” fir eine ggf. spater angedachte Stadtbahntrasse vorgese-
hen. Im sudoéstlichsten Bereich ist ein Jugend(spiel)platz geplant.

Die Anbindung des Plangebiets erfolgt Gber zwei neu zu errichtende Zufahr-
ten bzw. StralR3en. Das Allgemeine Wohngebiet wird von Siden Utber die
Braunschweiger Stral3e Uiber einen neu zu errichtenden Kreisverkehr, das
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Sondergebiet von Westen tber die Rautheimer Stral3e im Bereich der sudli-
chen Autobahnanschlussstelle BS-Rautheim erschlossen. Die Anbindung der
uberplanten Gewerbeflachen bleibt unverandert.

Schutzwiirdige Nutzungen im Plangebiet sind die schutzbedurftigen Raume
und Aul3enwohnbereiche im Allgemeinem Wohngebiet potentielle Blroraume
im Sonder- und Gewerbegebiet (Wohnungen sind unzulassig).

Bei den nachstgelegenen schutzwirdigen Nutzungen auf3erhalb des Plange-
biets handelt es sich um die westlich der Rautheimer Stral3e gelegenen Dau-
erkleingarten, um das sudlich der Braunschweiger Stral3e gelegene Wohn-
quartier ,Roselies-Kaserne“ (RA 25) und um die ausnahmsweise zuléassigen
Wohnnutzungen im dstlich angrenzenden Gewerbegebiet ,Rautheim-Nord*®
(RA 13/ RA 22).

Zum Schutz und zur Vorbeugung vor schadlichen Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes wurde im Rahmen der Aufstel-
lungsverfahren zu den beiden Bebauungsplanen ,Heinrich-der-Lowe-Ka-
serne“, AW 100 und ,Gewerbegebiet Heinrich-der-Lowe-Kaserne®, AW 113,
eine schalltechnische Untersuchung (AAS Akustik-Analyse-Service 2016)
durchgefuhrt. Dazu wurden die Gerauscheinwirkungen der umliegenden
Emissionsquellen auf das Plangebiet sowie die Auswirkungen der Emissions-
guellen im Plangebiet auf die Umgebung nach den aktuellen und einschlagi-
gen Regelwerken zum Immissionsschutz erfasst und beurteilt sowie Empfeh-
lungen zum Schallschutz erarbeitet.

Entsprechend erfolgt die Beurteilung der Gerduschsituation im Plangebiet auf
Grundlage der DIN 18005 (,Schallschutz im Stadtebau®) in Bezug auf die
Entwicklung als Allgemeines Wohngebiet (WA), als Sondergebiet (SO) und
als Gewerbegebiet (GE) mit den maf3geblichen Orientierungswerten des Bei-
blattes 1 der DIN 18005:

Verkehrslarm in dB(A) Gewerbelarm in dB(A)
tags nachts tags nachts
(06.00 (22.00 (06.00 (22.00
-22.00 -06.00 -22.00 -06.00
Uhr) Uhr) Uhr) Uhr)
w 55 45 55 40
A
SO 60 50 60 45
GE 65 55 65 50

Die Berechnung der Beurteilungspegel erfolgt auf Grundlage der

DIN ISO 9613-2 fur eine Mittenfrequenz f = 500 Hz bei Mitwindlage unter Be-
ricksichtigung des alternativen Verfahrens gemafd Nr. 7.3.2 der

DIN ISO 9613-2. Die Bodendampfung bestimmt sich nach Gleichung 10 der
DIN 9613-2. Des Weiteren werden die Reflexionen nach den Vorgaben der
DIN I1SO 9613-2 bzw. der RLS 90 bis zur ersten Reflexion bertcksichtigt. Fur
die Gebaudefassaden wird ein Reflexionsverlust von 1 dB(A) zu Grunde ge-
legt. Die meteorologische Korrektur (Cmet) Wird bei der Berechnung der aqui-
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valenten Dauerschallpegel mit Co = 0 dB berucksichtigt. Fur die Immissions-
aufpunkte wird eine Immissionspunkthéhe von 1,8 m fur den Auf3enwohnbe-
reich, 2,1 m fur das Erdgeschoss und jeweils 2,9 m flr die weiteren Oberge-
schosse angesetzt.

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung beider Planvorhaben

(AW 100 und AW 113) zeigte sich, dass insbesondere die geplanten Allge-
meinen Wohngebiete (AW 100) von zum Teil erheblichen Uberschreitungen
der Orientierungswerte durch Verkehrs- und Gewerbelarm betroffen sind. Um
dennoch im Geltungsbereich des AW 100 Wohnnutzung realisieren zu kon-
nen, wurde vorab schalltechnisch gepruift, inwieweit Schallschutzschirme

(z. B. Wall, Wand, Kombinationen aus Wall/ Wand) entlang der BAB 39, ent-
lang der Gberplanten dstlich angrenzenden Gewerbeflachen und entlang der
Rautheimer Stral3e bzw. der optional geplanten Stadtbahntrasse zu einer
ausreichenden Larmminderung fihren, um im Plangebiet des AW 100 ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse sicherzustellen.

Entsprechend wurden zur Ermittlung der Larmbelastungssituationen nachfol-
gende Larmschutzschirme in den schalltechnischen Berechnungen bertick-

sichtigt:
e Ostlich: Larmschutzwall im AW100 und AW 113
Hohe =6,5m

Verlauf = entlang der Grenze zwischen geplanten WA und den Uber-
planten GE-Flachen des RA 13/ RA 22 - von der Braunschweiger
Strafl3e bis zur BAB 39

e Westlich: L&rmschutzwand im AW 100
Hohe =3 m
Verlauf = zwischen geplantem WA und der - entlang zur Rautheimer
Stral3e - optional vorgesehenen Stadtbahntrasse — von der Braun-
schweiger StralRe bis zur Stdgrenze des Sondergebiets

e Nordlich: Larmschutzwand im AW 100 (2 geteilt)
Hohe =5m
Verlauf = entlang der Sud- und Ostgrenze des Sondergebiets bei IU-
ckenlosem Anschluss an die westliche Larmschutzwand

e Nordlich: La&rmschutzwall im AW 113
Hohe = unter Erhalt einer absoluten Hohe von 88,5 m (NN von 6,5 m
Hohe im Osten, mit waagerechter Krone gegentiber dem ansteigen-
den Gelande nach Westen auf eine Hohe von 0 m auslaufend
Verlauf = unter Beachtung der Bauverbotszone der BAB 39 und bei
lickenlosem Anschluss an den 6stlichen Larmschutzwall, entlang der
ndrdlichen Grenze des Gewerbegebietes GE 3 im Plangebiet AW 113

StraRenverkehrslarm

Die Gerauschbelastung durch den StraRenverkehrslarm erfolgt nach den
Vorgaben der Richtlinien fir den Larmschutz an StraRen (RLS 90) anhand
der Angaben zu den einzelnen Streckenbelastungen (DTV = durchschnittlicher
taglicher Verkehr) der umliegenden Stral3en fur das Prognosejahr 2025 (Ver-
kehrsuntersuchung, WVI). Als immissionsrelevante Straf3en wurden dabei
nachfolgende Stral3enziige bertcksichtigt:

- BAB 39
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- Helmstedter Stral3e (B 1)

- Rautheimer Stral3e (K 79)

- Braunschweiger Stral3e (K 42)

- weitere Stralen der Umgebung (z. B. Erzberg, ErschlieRungsstral3e Plan-
gebiet AW 113),

- ErschlieBungsstraf3e und Planstral3en AW 100

TOP 15.

Im Zusammenhang mit der Erschliel3ung des Allgemeinen Wohngebietes
Uber die Braunschweiger Stral3e wird diese im Bereich zwischen Rautheimer
StralRe und der im Kreisverkehr vorgesehene Zufahrt ins Plangebiet ver-
kehrsberuhigt ausgefihrt und mit einer zulassigen Geschwindigkeit von

30 km/h versehen.

a) Gerauschimmissionen durch Stral3enverkehr, die sich auf das Plangebiet
auswirken:
Die Immissionssituation im Plangebiet stellt sich hinsichtlich Stral3enver-
kehrsl&rm unter Beachtung der prognostizierten Verkehrsmengen fir das
Jahr 2025 bei freier Schallausbreitung unter Beriicksichtigung der festge-
setzten Larmschutzschirme (Wall und Larmschutzwande) ohne bauliche
Anlagen gemalR den Beurteilungskriterien der DIN 18005 fur den Aul3en-
wohnbereich / das Erdgeschoss (AWB / EG) sowie fur die jeweilige kriti-
sche Immissionspunkthéhe an den Gberbaubaren Flachen wie folgt dar:

OW*D StraBenverkehrslarm
Bereich Zeitraum in dB(A) Beurteilungspegel
in dB(A)
EG/ Tags 6.00-22.00 55 52 - 54
way |AWB | Nachts | 22.00-6.00 45 44 - 48
WA 2 Tags 6.00-22.00 55 52 - 55
1. OG
Nachts 22.00-6.00 45 44 - 48
EG/ Tags 6.00-22.00 55 52 - 56
AWB | Nachts | 22.00-6.00 45 44 - 48
WA 3
1.-4. | Tags 6.00-22.00 55 53 - 60
OG™ | Nachts | 22.00-6.00 45 47 - 52
G Tags 6.00-22.00 60 54 - 58
E
Nachts 22.00-6.00 50 45 - 50
SO
Tags 6.00-22.00 60 55-59
1. OG
Nachts 22.00-6.00 50 48 - 51
EG Tags 6.00-22.00 65 50 - 65
G Nachts 22.00-6.00 55 43 - 58
E
Tags 6.00-22.00 65 51 - 66
1. OG
Nachts 22.00-6.00 55 43 - 59
Bemerkung: *1) Orientierungswerte gem. DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau®, Beiblatt 1
*2) maf3gebliche kritische Immissionshdhe je nach Baufenster
(mit hyit = jeweils oberstes Geschoss)
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Das heif3t, durch die StralRenverkehrslarmimmissionen aus dem offentli-
chen Stral3enverkehr werden im Plangebiet bezogen auf die Bauflache die
mal3geblichen Orientierungswerte (OW) der DIN 18005

- in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1/ 2 in beiden Geschossen zur
Tagzeit um bis zu 3 dB(A) unterschritten bzw. eingehalten, zur Nacht-
zeit im sudostlichen Bereich um bis zu 1 dB(A) unterschritten und an-
sonsten um bis zu 3 dB(A) Uberschritten,

- in den Allgemeinen Wohngebieten WA 3 zur Tagzeit in beiden Ge-
schossen grof3flachig um bis zu 2 dB(A) unterschritten bzw. eingehalten
und lediglich im nérdlichen und westlichen Bereich im Erdgeschoss um
bis zu 1 dB(A) uberschritten und in den Obergeschossen im noérdlichen
Bereich um bis zu 3 dB(A) und im westlichen Bereich um bis zu 5 dB(A)
uberschritten,

- in den Allgemeinen Wohngebieten WA 3 zur Nachtzeit lediglich im Erd-
geschoss partiell um bis zu 2 dB(A) unterschritten, ansonsten um bis zu
7 dB(A) Uberschritten,

- im Sondergebiet lediglich im 1. OG zur Nachtzeit im nordlichen Bereich
um max. 1 dB(A) Uberschritten und ansonsten um bis zu 6 dB(A) unter-
schritten bzw. eingehalten,

- in den Gewerbeflachen im Erdgeschoss zur Tag- und Nachtzeit deutlich
unterschritten bzw. eingehalten und lediglich entlang der BAB 39 zur
Nachtzeit um bis zu 3 dB(A) Uberschritten,

- in den Gewerbeflachen im Obergeschoss zur Tag- und Nachtzeit grol3-
flachig deutlich unterschritten bzw. eingehalten und lediglich entlang der
BAB 39 zur Tagzeit um bis zu 1 dB(A) und zur Nachtzeit um bis zu
4 dB(A) Uberschritten.

Bei der Berechnung zeigt sich, dass der Verkehr auf der BAB 39 und die

Rautheimer Stral3e pegelbestimmend sind.

b) Gerauschimmissionen durch StraRenverkehr, die sich aus dem Plangebiet
auf die umliegende Nutzung auswirken:
Bei den vom Plangebiet ausgehenden Stral3enverkehrslarmimmissionen
handelt es sich lediglich um den StraRenverkehrslarm der stdlichen Er-
schlieBungsstral3e und den Planstrafl3en innerhalb des Plangebiets.

Der im Plangebiet zu erwartende Verkehr wurde in einer Verkehrsuntersu-
chung von der WVI Prof. Dr. Wermuth Verkehrsforschung und Infrastruk-
turplanung GmbH mit 2.070 Kfz/ 24 h (DTV) fur die ErschlielBung des Plan-
gebietes AW 100 prognostiziert. Unter Berticksichtigung einer im Gutach-
tens zugrunde gelegten Hochstgeschwindigkeit von 30 km/h ergeben sich
Emissionspegel fur die nordliche ErschlieRung von rd. 52 dB(A) tags und
43 dB(A) nachts und fir die sudliche ErschlieBung von rd. 50 dB(A) tags
und 42 dB(A) nachts, die mit in die Berechnung zum Stral3enverkehrslarm
(s. 0.) eingegangen sind.

Fur sich allein betrachtet werden die maf3geblichen Orientierungswerte von
65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts im nordlichen Gewerbegebiet (AW 113)
durch die vom ErschlieBungsverkehr des Plangebiets verursachten Teilpe-
gel sicher eingehalten. Die mal3geblichen Orientierungswerte von 55 dB(A)
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tags und 45 dB(A) nachts fur das sudlich ans Plangebiet angrenzende All-
gemeine Wohngebiet (RA 25, ,Roselies-Kaserne®) werden unter den oben
genannten Voraussetzungen ebenfalls sicher eingehalten.

¢) Beurteilung der Gerauschimmissionen durch Stral3enverkehr nach 16. BIm-
SchV (Verkehrslarmschutzverordnung):
Bei der Erschliel3ungsstral3e und in diesem Zusammenhang bei dem vor-
gesehenen Kreisverkehr handelt es sich dem Grunde nach um einen Neu-
bau einer StralRe bzw. um einen erheblichen baulichen Eingriff in einer be-
stehenden StralRe. Entsprechend ist unabhangig von einer Beurteilung des
Stral3enverkehrslarms nach DIN 18005, eine Beurteilung nach den Kirite-
rien der 16. BImSchV vorzunehmen.

Gemal der 16. BImSchV ist sicherzustellen, dass bei einem Neubau von
StraRen oder einer wesentlichen Anderung von bestehenden Stralzen -
durch den zu erwartenden Verkehr auf diesen Straf3en - die Beurteilungs-
pegel die Immissionsgrenzwerte (IGW) nach 16. BImSchV entsprechend
der Gebietsart an den schutzwiirdigen Gebauden und AulRenwohnberei-
chen nicht Uberschreiten.

Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV
Gebiets- tags nachts
art (06.00-22.00 Uhr) (22.00-06.00 Uhr)
GE 69 dB(A) 59 dB(A)
SO 64 dB(A) 54 dB(A)
WA 59 dB(A) 49 dB(A)

Uberschlagige Berechnungen zeigten, dass die Immissionsgrenzwerte der
16. BImSchV durch den Neubau der Erschlie3ungsstral3e bzw. bei der Be-
riicksichtigung eines konservativen Ansatzes als wesentliche Anderung der
Immissionssituation an der Braunschweiger Straf3e durch den Bau des
Kreisverkehrs, sowohl innerhalb als auch aufR3erhalb des Plangebiets unter-
schritten werden.

Erganzend ist aufgrund des zusatzlichen Verkehrsaufkommens durch die
ErschlieRung des Plangebiets Uber die Bestandsstral3en Braunschweiger
Stral3e und Rautheimer StraRe im Rahmen der Larmvorsorge fir die Be-
standsbebauung in unmittelbarer Nachbarschaft zum Plangebiet ebenfalls
eine Ermittlung und Beurteilung nach den Kriterien der 16. BImSchV
durchzufuhren. Hierbei wird - sofern ein erheblicher baulicher Eingriff an
einem bestehenden Verkehrsweg vorgenommen wird - geprift, ob durch
die BaumaRnahme eine wesentliche Anderung der Immissionssituation im
Sinne der 16. BImSchV an der am starksten betroffenen schutzwirdigen
Wohnbebauung (hier: Wohngebiet ,Roselies-Siud*“) hervorgerufen wird.
Trifft dies zu, besteht bei Uberschreitung der maRgeblichen Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV dem Grunde nach ein Anspruch auf Schall-
schutz. Liegt jedoch keine wesentliche Anderung vor oder wurde an dem
bestehenden Verkehrsweg kein erheblicher baulicher Eingriff vorgenom-
men, besteht kein 6ffentlich-rechtlicher Schallschutzanspruch. In diesem
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Fall ist zu prufen, ob unter Beriicksichtigung der Gesamtverkehrsmenge
durch das Vorhaben die gerichtlich gefestigten Schwellenwerte der Ge-
sundheitsgefahrdung, sog. ,Gesundheitswerte®, von 70 dB(A) tags und
60 dB(A) nachts erstmals erreicht oder weitergehend Uberschritten wer-
den. Trifft dies zu, ist im Rahmen der Bebauungsplanerstellung die durch
das Vorhaben hervorgerufene Pegelerhohung zu ,heilen®.

Im vorliegenden Fall handelt es sich bzgl. der Braunschweiger Stral3e
(Ausnahme: Kreisverkehr s. 0.) als auch bzgl. der Rautheimer Stral3e nicht
um eine wesentliche Anderung gemaR 16. BImSchV. Entsprechend ist
eine Beurteilung bezogen auf die sog. ,Gesundheitswerte® von 70 dB(A)
tags und 60 dB(A) nachts vorzunehmen. Eine Uberschlagige Ermittlung
ergab fur die kritische Immissionshdhe (1. Obergeschoss) an der Be-
standsbebauung der Braunschweiger Stral3e bzgl. der Gesamtverkehrs-
menge Beurteilungspegel von rd. 58 dB(A) tags/ 50 dB(A) nachts und an
der Bestandsbebauung der Rautheimer Stral3e von rd. 63 dB(A) tags/
54 dB(A) nachts. Somit werden die Gesundheitswerte auch weiterhin un-
terschritten.

Schienenverkehrslarm

Die Gerauschbelastung durch den Schienenverkehr erfolgt nach den Vorga-
ben der Schall 03 (1990) unter Verzicht auf die Berticksichtigung des Schie-
nenbonus. Nachfolgend aufgefiihrte Schienenverkehre wurden schalltech-
nisch bericksichtig:

- Schienenwege der DB-AG, nordwestlich der BAB 39 (Bestand),

- Stadtbahn, entlang der Ostseite der Rautheimer Stral3e (optionale Pla-

nung).

a) Gerauschimmissionen durch Schienenverkehr, die sich auf das Plangebiet
auswirken:
Die Immissionssituation im Plangebiet stellt sich hinsichtlich Schienenver-
kehrslarm unter Beachtung der prognostizierten Verkehrsmengen fir das
Jahr 2025 gemal den Beurteilungskriterien der DIN 18005 bei freier
Schallausbreitung unter Bertcksichtigung der festgesetzten Larmschutz-
schirme (Wall und Larmschutzwéande) fur den Au3enwohnbereich / das
Erdgeschoss (AWB / EG) sowie fur die jeweilige kritische Immissions-
punkthdhe an den tUberbaubaren Flachen wie folgt dar:

oW Schienenverkehrslarm
Bereich Zeitraum . Beurteilungspegel
in dB(A) in dB(A)
EG/ Tags 6.00-22.00 55 39-44
way | AWB | Nachts | 22.00-6.00 45 41 - 46
WA 2 Tags 6.00-22.00 55 39 - 45
1. OG
Nachts 22.00-6.00 45 41 - 46
EG/ Tags 6.00-22.00 55 42 - 45
WA3 |AWB | Nachts | 22.00-6.00 45 43 - 46
Tags 6.00-22.00 55 43 -52
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-27 -
L -4 | Nachts | 22.00-6.00 45 44 - 49
0G? achts .00-6. -
Tags 6.00-22.00 60 45 - 46
EG
Nachts 22.00-6.00 50 45 - 47
SO
Tags 6.00-22.00 60 45 - 46
1. 0G
Nachts 22.00-6.00 50 45 - 47
EG Tags 6.00-22.00 65 38-43
GE Nachts 22.00-6.00 55 39-44
Tags 6.00-22.00 65 38-43
1. 0G
Nachts 22.00-6.00 55 39-45
Bemerkung: *1) Orientierungswerte gem. DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau®, Beiblatt 1
*2) mal3gebliche kritische Immissionshdhe je nach Baufenster
(mit hiit = jeweils oberstes Geschoss)

D.h., durch die Schienenverkehrslarmimmissionen von den DB-AG Tras-
sen und der optional vorgesehene Stadtbahntrasse werden im Plangebiet
bezogen auf die Bauflache die mafigeblichen Orientierungswerte (OW)
der DIN 18005

- in weiten Teilen des Plangebiets in allen Immissionshéhen zur Tag- und
Nachtzeit unterschritten,

- in den westlichen WA 1- und WA 2-Flachen zur Nachtzeit im Oberge-
schoss um bis zu 1 dB(A) Uberschritten,

- in den westlichen WA 2- und WA 3-Flachen zur Nachtzeit im Erdge-
schoss um bis zu 1 dB(A) und in den Obergeschossen des westlichen
WA 3 um bis zu 4 dB(A) uUberschritten.

- in den nordlichen WA 3-Flachen zur Nachtzeit in den Obergeschossen
um bis zu 2 dB(A) uUberschritten.

Bei der Berechnung zeigt sich, dass sich der Schienenverkehrslarm nur
zur Nachtzeit und nur im westlichen und ndrdlichen Bereich auswirkt. Da-
bei ist der Schienenverkehr der DB-AG grundsatzlich pegelbestimmend.
Durch den Giterzugverkehr zur Nachtzeit werden die Pegel um rd. 1-

2 dB(A) Uber die Tagpegel angehoben.

Die Stadtbahn hat auf den Grof3teil des Plangebiets keinen wesentlichen

Einfluss auf die Immissionen. Sie wirkt sich jedoch deutlich auf die west-

lichsten Gberbaubaren Flachen aus und bestimmt dort die Pegelhéhe und
die kritische Immissionshéhe (jeweils oberste Geschosse).

b) Gerauschimmissionen durch Schienenverkehr, die sich aus dem Plangebiet
auf die umliegende Nutzung auswirken:
Ostlich entlang der Rautheimer StraRe und somit im Plangebiet ist optional
die Entwicklung einer Stadtbahntrasse vorgesehen. Der daraus resultie-
rende anteilige Schienenverkehr wirkt sich aul3erhalb des Plangebiets le-
diglich auf die westlich (immissionsschutzrechtliche Einstufung als Misch-
gebiet) und sudlich zur Trasse (Allgemeines Wohngebiet — RA 25) gelege-
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nen Bereiche aus. Wahrend im Mischgebiet keine Uberschreitungen zu er-
warten sind, kdnnen aufgrund des Stadtbahnbetriebs gegentiber dem All-
gemeinen Wohngebiet aktive SchallschutzmalRnahmen erforderlich wer-
den.

Grundsatzlich ist jedoch bei Umsetzung der Planung dieser Trasse ein
Planfeststellungsverfahren durchzufuhren, im Rahmen dessen die Immissi-
onssituation nach 16. BiImSchV schalltechnisch ermittelt und bewertet wird
und ggf. erforderliche Schallminderungsmal3nahmen umgesetzt werden.

c¢) Beurteilung der Gerduschimmissionen durch Schienenverkehr nach
16. BImSchV (Verkehrslarmschutzverordnung):
Bei Umsetzung der Planung dieser Trasse ist ein Planfeststellungsverfah-
ren durchzufiihren, im Rahmen dessen die Immissionssituation nach
16. BImSchV schalltechnisch ermittelt und bewertet wird und ggf. erforderli-
che SchallminderungsmalRnahmen umgesetzt werden, um innerhalb und
aulRerhalb des Plangebiets - gemaf Schutzanspruch - die Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV einzuhalten.

Gewerbelarm

Die Gerauschbelastung durch gewerblich genutzte Anlagen wird auf Grund-
lage der TA Larm rechnerisch nach DIN ISO 9613-2 ermittelt. Die Berech-
nung erfolgt fir eine Mittenfrequenz f = 500 Hz bei Mitwindwetterlage unter
Anwendung des alternativen Verfahrens gemaf Nr. 7.3.2 und einer Gleich-
verteilung der Gerauschemissionen in freier Schallausbreitung bei einer mitt-

leren Quellhéhe von 4 m.

Nordlich des Plangebiets werden im zeitlich versetzt durchgefihrten Bebau-
ungsplanverfahren AW 113 Gewerbeflachen fir wenig stérende Nutzungen
entwickelt. Mit dem Ziel den kiinftigen gewerblichen Nutzungen im AW 113
die groRtmogliche Entwicklung zu ermdéglichen und eine Planungssicherheit
fur die Planungen im Bebauungsplan AW 100 zu gewaébhrleisten, wurde die
nordliche Flache in drei Gewerbegebiete unterteilt. Den Teilflachen wurde,
unter Berucksichtigung der Schutzwuirdigkeit der geplanten und der bestehen-
den Nutzungen innerhalb und au3erhalb des Plangebiets AW 113, im Rah-
men der schalltechnischen Untersuchung immissionswirksame flachenbezo-
gene Schallleistungspegel (IFSP, Lwa“) zugewiesen.

Des Weiteren befinden sich innerhalb und auf3erhalb des Plangebiets weitere
gewerbliche Nutzungen deren Gerauschemissionen ebenfalls als immissions-
wirksame flachenbezogene Schallleistungspegel (IFSP) im Simulationsmodell
bertcksichtigt wurden. Hierbei handelt es sich um das geplante Sondergebiet
Einzelhandel, um die hauptséachlich im Rahmen dieses Bebauungsplans
Uberplanten und um die im Bebauungsplan RA 13/ RA 22 weiterhin mit IFSP
festgesetzten Gewerbeflachen.

Fur die ins Plangebiet aufgenommenen Gewerbeflachen werden im Rahmen
der Uberplanung neue (reduzierte) IFSP festgesetzt, die den Betrieben eine
schallemissionsrelevante Erweiterungsmdoglichkeit von mindestens 100% ge-
wéhren, aber auch eine Nutzung des ehemaligen Kasernengeldndes zu
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Wohnzwecken ermoglichen. Hierzu wurden vom Schallgutachter unter Be-
achtung der aktuellen Baugenehmigungssituation Sichtungsbegehungen und
soweit moglich Betriebsbefragungen durchgefihrt.

Alle anderen Gewerbenutzungen (stdlich und westlich der Rautheimer
StrafRe und nordlich der BAB 39) werden entweder entsprechend ihrer im Be-
bauungsplan festgesetzten IFSP oder aber in Anlehnung an die Gebietskate-
gorien der DIN 18005 gemaR des jeweils geltenden Baurechts (88 30 und

34 BauGB) angesetzt.

Des Weiteren wird neben dem Larmschutzwall (H = 6.5 m) eine Abstandsfla-
che von 80 m zwischen den im Plangebiet befindlichen Gewerbeflachen und
den im Allgemeinen Wohngebiet vorgesehenen tberbaubaren Flachen be-
rucksichtigt.

Unter Beachtung der zuvor beschriebenen Ausfiihrungen ergeben sich fir die
in der Berechnung in Ansatz zu bringenden Gewerbeflachen innerhalb und
aulRerhalb des Plangebiets nachfolgende immissionswirksame flachenbezo-
gene Schallleistungspegel (IFSP, Lwa“):

e Lwa“*? in dB(A)/m2
Teilflache? 06:00 bis 22:00 Uhr | 22:00 bis 06:00 Uhr

Sudl. Rautheimer Stral3e 60 45
Westlich Rautheimer Stral3e 60 45
nordl. BAB 39 — GE 1/2 62 50
nordl. BAB 39 — GE 3/4 58 40
AW 100 - SO 60 45
AW 100-GE 1.1 63 47
AW 100-GE 2.1 63 48
AW 100 - GE 2.2 63 48
AW 100 - GE 2.3 65 55
AW 100 - GE 3 63 48
RA22-GE 1.2 67 47
RA 22 - GE 1.3 67 47
RA22-GE 1.4 67 47
RA22-GE 4 65 50
RA 22 -GE5 65 50
AW 113 -GE 1 58 43
AW 113 -GE 2 55 40
AW 113 - GE 3 57 42

Bemerkung:

*1) gemal Anlage 1 und 2 der Schalltechnischen Untersuchung

(AAS Akustik-Analyse-Service; 2016)
*2) immissionswirksamer flachenbezogener Schallleistungspegel (IFSP)

a) Gerauschimmissionen durch Gewerbebetriebe, die sich auf das Plangebiet
auswirken:
Zur Beurteilung der schutzbedurftigen Nutzungen im Plangebiet werden
als maf3gebliche Immissionsorte nur die Gberbaubaren Flachen der ge-
planten Allgemeinen Wohngebiete berucksichtigt, zumal die ,Eigenverlar-
mung“ durch die Gewerbeflachen und durch das Sondergebiet im jeweils
unmittelbarem Umfeld pegelbestimmend sind.
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Die Immissionssituation im Plangebiet stellt sich hinsichtlich Gewerbelarm
gemal den Beurteilungskriterien der DIN 18005 bei freier Schallausbrei-
tung, unter Berucksichtigung der festgesetzten Larmschutzschirme (Wall
und Larmschutzwénde) ohne bauliche Anlagen und eines Abstandes von
80 m, fur den Aulienwohnbereich/ das Erdgeschoss (AWB/ EG) sowie die
kritische Immissionspunkthohe an den tberbaubaren Flachen wie folgt

dar:
MaRgebliche Bereich der . ow*d Gewerbelarm
N N Zeitraum . Beurteilungspegel
Uberbaubaren Fléchen in dB(A) )
in dB(A)
EG/ Tags 6.00-22.00 55 53-55
AWB | Nachts | 22.00-6.00 40 37-40
WA 1.1
Tags 6.00-22.00 55 54 - 56
1. OG
Nachts | 22.00-6.00 40 37-41
Ost
EG/ Tags 6.00-22.00 55 53-55
AWB | Nachts | 22.00-6.00 40 38 - 40
WA 3
1/2. Tags 6.00-22.00 55 53 -57
0G Nachts | 22.00-6.00 40 38-42
EG/ Tags 6.00-22.00 55 51-53
AWB | Nachts | 22.00-6.00 40 36 - 38
West WA 3
1./ 4. Tags 6.00-22.00 55 53-57
OG™? | Nachts | 22.00-6.00 40 37-42
EG/ Tags 6.00-22.00 55 52 -55
AWB | Nachts | 22.00-6.00 40 37-40
Nord WA 3
1/ 4. Tags 6.00-22.00 55 53 - 56
OG™? | Nachts | 22.00-6.00 40 38-41
Bemerkung: *1) Orientierungswerte gem. DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau®, Beiblatt 1
*2) maf3gebliche kritische Immissionshdhe je nach Baufenster
(mit hiit = jeweils oberstes Geschoss)

D.h., durch die Gewerbelarmimmissionen werden im Plangebiet bezogen

auf die Bauflache die mal3geblichen Orientierungswerte (OW) der

DIN 18005

- in weiten Teilen des Planungsgebiets in allen Immissionshéhen zur
Tag- und Nachtzeit unterschritten,

- im gesamten Plangebiet zur Tag- und Nachtzeit im Erdgeschoss bzw.
AulRenwohnbereich eingehalten,

- inden WA 1.1-Flachen und in der 6stlichen WA 3-Flache zur Tag- und
Nachtzeit in den Obergeschossen um bis zu 2 dB(A) Uberschritten,

- in der westlichen WA 3-Flache zur Tag- und Nachtzeit in den Oberge-
schossen um bis zu 2 dB(A) durch die Sondergebietsnutzung tber-
schritten.

- in den nordlichen WA 3-Flachen zur Tag- und Nachtzeit in den Oberge-
schossen um bis zu 1 dB(A) durch die GE-Flachen des AW 113 Uber-
schritten,
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Bei der Berechnung zeigt sich, dass in den Allgemeinen Wohngebieten
die mal3geblichen Orientierungswerte (OW) der DIN 18005 durch Gewer-
belarm lediglich an den dem Gewerbeflachen am néachsten gelegenen
Uberbaubaren Flachen tberschritten werden.

b) Gerauschimmissionen durch Gewerbebetriebe, die sich aus dem Plange-
biet auf die umliegende Nutzung auswirken:
Im Plangebiet sind die Gewerbeflachen mit immissionswirksamen fla-
chenbezogenen Schallleistungspegeln belegt, die nicht nur gegentber
dem geplanten Allgemeinen Wohngebieten unter Bertcksichtigung der
erganzenden Schallschutzmal3nahmen (Wall, Abstand, Geb&aude- und
Raumorientierung) gesunde Wohnverhaltnisse sicherstellen, sondern
auch so abgestuft sind, dass sie selbst bei Ausschopfung der IFSP zu
keinen Uberschreitungen in der weiteren Nachbarschaft fiihren.

Im stidostlichsten Bereich des Plangebiets, auf der Ostseite des Larmschutz-
walls entlang des Gewerbegebietes, ist ein Jugend(spiel)platz vorgesehen.
Durch die Abschirmung des Walls sind im Plangebiet keine Uberschreitun-
gen zu erwarten. Die nachstgelegenen schutzbedurftigen Nutzungen in im-
missionsrelevanter Entfernung zum Jugendplatz befinden sich ca. 30 m sid-
lich, Braunschweiger Str. 2 (Wohnen) und ca. 25 m 6stlich im Gewerbegebiet
GE 1.1 (Buronutzung).

Die Ausstattung des Jugendplatzes ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Be-
bauungsplans noch nicht bekannt. Entsprechend ist die Einhaltung von Im-
missionsrichtwerten in der Nachbarschaft - abhangig von der Ausstattung -
nach der Freizeitlarm-Richtlinie oder nach der Sportanlagenlarmschutzver-
ordnung (18. BImSchV) im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren
durch eine schalltechnische Untersuchung nachzuweisen.

Um die Gerauschimmissionsbelastung im Plangebiet kenntlich zu machen
und den Schutzanforderungen der im Plangebiet liegenden schutzwiirdigen
Nutzungen (Wohnen, BlUronutzungen) Rechnung zu tragen, wurden im
Schallgutachten allgemeingultige Anforderungen an den baulichen Schall-
schutz in Form von Larmpegelbereichen (LPB) gemaf DIN 4109 (,Schall-
schutz im Hochbau‘) ermittelt. Dazu wurden fir das Plangebiet die mal3gebli-
chen AuRRenlarmpegel fir die kritische Geschosshéhe von 5 m (1. OG) bei
freier Schallausbreitung unter Berlcksichtigung der festgesetzten Larm-
schutzschirme (Wall und Larmschutzwande) ohne bauliche Anlagen schall-
technisch berechnet.

Sie ergeben sich im vorliegenden Fall gemaf DIN 4109 aus den Gewerbelar-
mimmissionen sowie den um 3 dB erhdhten Verkehrslarmimmissionen
(StralRe und Schiene). Nach dieser DIN werden die Aul3enlarmpegel anhand
der berechneten Gerauschimmissionen am Tag ermittelt, wobei eine Diffe-
renz von 10 dB zum Nachtzeitraum unterstellt wird. Da im Plangebiet auf-
grund der Verkehrsgerédusche die Differenz zwischen Tag- und Nachtwert
weniger als 10 dB betragt, erfolgt die Einteilung der Larmpegelbereiche im
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vorliegenden Fall auf Grundlage der um 10 dB erhohten resultierenden Au-
Renlarmpegel zur Nachtzeit.

Dementsprechend wurden im Plangebiet innerhalb der Gberbaubaren Fla-
chen AuRenlarmpegel von rd. 56 dB(A) bis 68 dB(A) ermittelt. Die daraus
resultierenden Larmpegelbereiche (LPB) ergeben sich im vorliegenden Fall
entsprechend der Norm zu LPB 1l bis IV. Dabei ergibt sich der LPB Il nur im
suddstlichen Bereich und der LPB IV nur auf einer Breite von ca. 30 m ent-
lang der Rautheimer Stral3e sowie grol3flachig im Sondergebiet, wahrend
im weitaus grol3eren Bereich der LPB 11l vorliegt.

MaRnahmen zum Schallschutz

Aufgrund der Erkenntnisse aus den schalltechnischen Berechnungen sind
zur Gewahrleistung des notwendigen Schutzanspruchs innerhalb und au-
Rerhalb des Plangebietes zum Teil weiterfihrende Schallschutzmaf3nah-
men als die schon in der Untersuchung berticksichtigten Larmschutz-
schirme und Abstandsflachen erforderlich. Deshalb ist anhand der berech-
neten Gerauschimmissionen fir die betrachteten Gerauschquellen und / o-
der Immissionsorte zu prufen, welche MaRnahmen in Frage kommen.
Hierzu z&ahlen neben aktivem und passivem Schallschutz auch planerische

MalRnahmen (s. Nr. 5.7).

Bestandsaufnahme:

Im unmittelbar benachbarten Gewerbegebiet ,Rautheim-Nord“ RA 13/ 22
sind zwei Tischlereien mit Lackieranlagen ansassig, entsprechend ist im ¢st-
lichen Bereich der zum Wohnen vorgesehenen Teilflache des Plangebiets
eine Beeintrachtigung durch Losemittelgertiche mdglich.

Prognose lber die Entwicklung der Umweltsituation bei Nichtdurchfiihrung
der Planung:

Ohne Durchfihrung der Planung sind keine Veranderungen der beschriebe-
nen Situation zu erwarten.

Prognose uber die Entwicklung der Umweltsituation bei Durchfiihrung der
Planung:

Zum Schutz und zur Vorbeugung vor schadlichen Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes wurde im Rahmen der Aufstel-
lungsverfahren zu den beiden Bebauungsplanen ,Gewerbegebiet Heinrich-
der-Lowe-Kaserne“, AW 113, und ,Heinrich-der-Léwe-Kaserne“, AW 100,
eine geruchstechnische Untersuchung (Barth & Bitter GmbH, Gutachter im
Arbeits- und Umweltschutz 2016) durchgefiihrt. Dazu wurden die zu erwar-
tenden Geruchsemissionen und -immissionen der innerhalb und auf3erhalb
des Plangebiets ansassigen Gewerbebetriebe ermittelt und gemal Ge-
ruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) bewertet.

Zur Beschreibung der meteorologischen Situation wurde auf - durch den
Deutschen Wetterdienst (DWD) erhobene - Daten zurtickgegriffen.
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Die Prognose der Geruchsimmissionen erfolgte unter Berticksichtigung der
TA Luft und der VDI 3783 Blatt 13. Die Ausbreitungsrechnungen wurden un-
ter Verwendung des Rechenmodells AUSTAL2000 durchgefihrt.

Die zu erwartenden Geruchsemissionen wurden normgerecht/ erfahrungsge-
mal} auf Basis der vorliegenden Daten aus vergleichbaren Anlagen und Lite-
raturangaben unter Bertcksichtigung der aktuellen Richtlinien abgeschétzt.

Bei den beiden fur die geplante Wohnbebauung mafRgeblichen Geruchsemit-
tenten handelt es sich um zwei Tischlereien aus GE 1.1 und GE 2.2.

Aus den Arbeitsbereichen der Holzverarbeitung sind keine relevanten Ge-
ruchsemissionen zu erwarten. Mogliche Arbeiten durch Oberflachenbehand-
lung mit Lacken wurden vom Gutachter bzgl. der emittierenden Arbeitsvor-
gange (Grundieren, Lackieren, Trocknen) fur den Betrieb im GE 1.1 mit

16 Stunden pro Tag und beim Betrieb im GE 2.2 mit 8 h pro Tag bei jeweils
5 Tagen die Woche und rd. 52 Arbeitswochen im Jahr konservativ angesetzt.
Des Weiteren wurde jeweils entsprechend der TA Luft 5.2.5 die héchstzulas-
sige Massenkonzentration von 50 mg/m3 Gesamtkohlenstoff in der Abluft ver-
anschlagt und die Volumenstrome konservativ mit 28.000 mé/h fur den Be-
trieb im GE 1.1 und 14.000 m3/h fur den im GE2.2 abgeschétzt.

In der Regel sind It. Literatur bei konventionellen Lacken auf Losemittelbasis
in der Abluft (reinluftseitig) etwa 2-5 Geruchseinheiten (GE) je mg Kohlenstoff
zugrunde zu legen — im vorliegenden Fall werden fir beide Betriebe konser-
vativ 10 GE/mg Kohlenstoff angesetzt.

Somit ergibt sich fur den Betrieb im GE 1.1 ein Geruchsstoffmassenstrom
von ca. 14 MGE/h, entsprechend 3.900 GE/s, der tber einen Schornstein in
11 m Gber Grund abgeleitet wird.

Fur den Betrieb in GE 2.2 ergibt ein Geruchsstoffmassenstrom von ca.

7 MGE/h, entsprechend 1.950 GE/s, der Uber eine sich seitlich am Gebaude
befindlichen Quelle bodennah (1-5 m) abgeleitet wird — dies fuhrt im Sinne
einer konservativen Betrachtung zu einer Uberschiatzung des Ergebnisses im
Nahbereich.

Die Abschatzungen stellen somit den Zustand mit ungunstigen Emissionen
dar.

Entsprechend ergeben sich im Ergebnis flr den Bereich der bestehenden
Gewerbebebauung im AW 100 maximale Geruchswahrnehmungshaufigkei-
ten von 14% der Jahresstunden, d. h. 0,14 gemal} Geruchsimmissions-Richt-
linie (GIRL).

Fur das Bebauungsplangebiet AW 100 ergeben sich maximale Geruchs-
wahrnehmungshéaufigkeiten von 5% der Jahresstunden, entsprechend 0,05
gemal GIRL. Dieser Wert wird im Bereich der Grunflachen im Osten des
Plangebiets erreicht. Fir die Wohngebiete im AW 100 berechnen sich die
Haufigkeiten fur das Auftreten von Geruchswahrnehmungen gemafd GIRL mit
Werten von 0,00 bis 0,03.
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Weitere relevante Geruchsemittenten sind nicht vorhanden. Somit wird der
Immissionswert fir Wohn- und Mischgebiete von den zu untersuchenden Be-
trieben deutlich unterschritten.

Da die Immissionswerte in allen Bereichen, in denen sich Menschen nicht
nur voribergehend aufhalten, eingehalten werden, sind im Sinne der GIRL
erhebliche Belastigungen durch die beiden Betriebe fur die betrachteten Be-
reiche nicht zu erwarten.

Im vorliegenden Falle treten keine besonderen Geruchsimmissionen aus
dem Kraftverkehr, dem Hausbrandbereich oder anderen nicht nach GIRL zu
erfassenden Quellen auf. Aul3erdem ist die Art der zu betrachtenden Geri-
che durch die Betriebe im Bereich des geplanten Wohngebietes bei den zu
erwartenden Konzentrationen weder Ekel erregend noch Ubelkeit auslésend,
so dass kein Anlass besteht, niedrigere Immissionswerte als die in der GIRL
genannten, anzusetzen.

Bestand:

Im Untersuchungsraum sind keine Elemente der historischen Kulturland-
schaft oder Hinweise auf vorhandene Bodendenkmaéler bekannt. Bei den ar-
chaologischen Begutachtungen des Trassenbaus der Stidwesttangente
Braunschweig noérdlich des Geltungsbereichs sind keine archaologischen Be-
funde angetroffen worden.

Ein groR3formatiges Kunstwerk im Aul3enbereich ist teilweise entwendet bzw.
verunreinigt, eventuell noch vorhandene Reste sind an andere Stelle ver-
bracht worden. Ein weiteres Kunstwerk ist eingelagert, ein Wandgemalde
(Fresko) in der ehemaligen Kantine ist nach Einschatzung des Vorhabentra-
gers in keinem erhaltenswerten Zustand.

Prognose lber die Entwicklung der Umweltsituation bei Nichtdurchfiihrung
der Planung:

Ohne Durchfiihrung der Planung sind keine Veranderungen der beschriebe-
nen Situation zu erwarten.

Prognose uber die Entwicklung der Umweltsituation bei Durchfiihrung der
Planung:

Das Wandgemalde wird zusammen mit dem Gebaude abgebrochen.
Weitere Auswirkungen auf Kulturguter sind nicht bekannt. Nach derzeitigem
Kenntnisstand sind auch keine archaologischen Belange berlhrt. Bei Durch-
fuhrung der Planung ist nicht auszuschliel3en, dass bei Bodeneingriffen ar-
chaologische Denkmale auftreten, die dann unverziglich der Unteren Denk-
malbehdrde zu melden sind (8§ 14 Abs. 1 NDSchG).

Durch das komplexe Beziehungsgeflecht zwischen den einzelnen Schutzgu-
tern kbnnen Auswirkungen, die ein Vorhaben auf zunachst ein Schutzgut
ausubt, auf andere Schutzguter weiterwirken. Diese Effekte kdnnen aufgrund
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von Verkettungen gesteigert werden. Aus diesem Grund mussen die Schutz-
guter nicht nur einzeln, sondern im Zusammenspiel der vielen Wechselwir-
kungen betrachtet werden.

Gravierende Wechselwirkungen sind im Rahmen der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes weder fur den Geltungsbereich selbst noch fir die angrenzenden
Bereiche zu erwarten. Grundséatzlich ist jedoch festzustellen, dass die vorge-
sehene Neuversiegelung zu einem Verlust von Lebensraum und natirlichen
Bodenfunktionen fuhrt und gleichzeitig die 6rtliche Wasserhaushaltsfunktion
beeintrachtigt (z.B. Grundwasserneubildung) sowie Auswirkungen auf das lo-
kale Klima hat (z. B. kleinflachige Uberwarmung).

Weitere erhebliche, Uber das Plangebiet hinausgehende Wechselwirkungen
sind nicht erkennbar.

MalRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Im Rahmen der Eingriffsregelung nach BNatSchG werden Mal3nahmen zur
Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich von festgestellten Eingriffen in
die Schutzguter Tiere/ Pflanzen/ Landschaft, Boden, Wasser und Klima/ Luft
bewertet. Die hierfur erforderlichen Flachen und Malinahmen werden im Be-
bauungsplan festgesetzt.

Die gemafl den gesetzlichen Vorgaben (88 1 und 1 a BauGB) bei einer
Planaufstellung zu bericksichtigenden Vorschriften zum Umweltschutz sind
im vorliegenden Bebauungsplan mit den folgenden Ergebnissen angewendet
worden.

Aufarbeitung der Eingriffsregelung (81 a Abs. 3 BauGB)

Nach 8§ 13 und 815 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet,
vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen;
unvermeidbare Beeintrachtigungen sind durch Mal3hahmen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege zu kompensieren (Ausgleichs- oder Ersatz-
malinahmen).

Ausgeglichen ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtig-
ten Funktionen des Naturhaushaltes in gleichartiger Weise wiederhergestellt
sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu
gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die beein-
trachtigten Funktionen des Naturhaushaltes in dem betroffenen Naturraum in
gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsge-
recht neu gestaltet ist.

In Kapitel 4.5 sind die mit der Umsetzung des Bebauungsplanes zu erwarten-
den Auswirkungen auf den Naturhaushalt mit seinen Schutzgttern und auf
das Landschaftsbild dargestellt und bewertet worden.

Zum Bebauungsplan wird ein grinordnerischer Fachbeitrag erstellt, der nach
der Bilanzierungsmethode des Osnabriicker Modells den Ausgleich und Er-
satz des durch den Bebauungsplan zulassigen Eingriffes bewertet.
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Zur Vorbereitung der Erstellung der Bilanzierung im Zuge der grundsatzli-
chen Beriicksichtigung der Ziele des Umweltschutzes in der Bauleitplanung
istim Spatsommer 2013 eine Biotoptypkartierung im Plangebiet durchgefihrt
worden. Diese wird als Grundlage fiur die Bestandsbewertung verwendet.

Nachfolgend werden die Biotoptypen in ihrer Wertigkeit gemaf? dem Osnab-
ricker Modell beschrieben. Dabei wird unterschieden zwischen wertlosen
Bereichen (Wertfaktor 0), unempfindlichen Bereichen (0,1-0,5), weniger emp-
findlichen Bereichen (0,6-1,5), empfindlichen Bereichen (1,6-2,5), sehr emp-
findlichen Bereichen (2,6-3,5) und extrem empfindlichen Bereichen (>3,5). In-
nerhalb der Bewertungsstufen wird im Weiteren nach Einzelparametern wie
u. a. Artenvielfalt, Vernetzungsfunktion und Seltenheit ausdifferenziert. Die
genaue Bewertung der Bestands- und Planungsflachen wurde mit den zu-
standigen Fachbehdrden abgestimmt, auch im Hinblick auf die textlichen
Festsetzungen und Darstellung von Flachen z. B. nach § 9 (1) 15, 20 und 25
BauGB.

e Gebilsche und Gehdlzbestande, hier Ruderalgebisch auf Teilflachen an
Gebauden und auf einer Bodenmiete werden als empfindliche Bereiche
eingestuft;

e Binnengewasser, hier nahrstoffreicher Graben als Graben entlang des
Regenriickhaltebeckens sowie ein sonstiges naturfernes Staugewasser
Regenrickhaltebecken werden als weniger empfindliche Bereiche einge-
stuft;

e Trockene bis feuchte Stauden- und Ruderalfluren, hier halbruderale
Gras- und Staudenfluren mittlerer Standorte werden als empfindliche Be-
reich eingestuft;

e Grunanlagen, hier artenreicher Scherrasen auf Freiflachen im 6stl. Plan-
gebiet und zwischen Gebauden, Ziergebiisch aus tberwiegend nicht hei-
mischen Gehdlzarten grof3flachig an Gebaudeeingédngen, Strafl3en- sowie
Einzelbaume des Siedlungsbereichs / Geholze des Siedlungsbereichs
aus uUberwiegend heimischen Baumarten, Baumbestand stdl./westl.
Exerzierplatz / Baumbestand des Siedlungsbereichs verstreut Uber Ra-
senflachen, Gehoélzen und Gebtlischen werden als weniger empfindliche
Bereiche eingestuft, der Sportplatz als unempfindlicher Bereich;

e Gebaude, Verkehrs- und Industrieflachen, hier Flachen mit wasserge-
bundener Wegedecke und Flachen mit Betonsteinpflaster sind unemp-
findliche Bereiche, vollstandig versiegelte Flachen sind wertlos.

Fur die Bewertung der Planung sind folgende Wertstufen angesetzt:

e Uberbaubare/ versiegelbare Flachen der Gewerbegebiete, Sonderge-
biete und der Allgemeinen Wohngebiete als wertlose Bereiche, deren
Freiflachen als Garten und Grinflachen als weniger empfindliche Berei-
che (0,6-1,5);
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e Die Verkehrsflachen der inneren ErschlieRung und der besonderen
Zweckbestimmung, Vorhalteflache Stadtbahn, versiegelte Flachen als
wertlose Bereiche;

e Die offentlichen Grinanlagen, sonstige Griinanlage ohne Altb&dume inkl.
Jugendspielplatz, Kinderspielplatze, Larmschutzwall, Regenrtickhaltebe-
cken als weniger empfindliche Bereiche (0,6-1,5).

FUr die Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung ,Vorhalteflache Stadt-
bahn“ wurden keine AusgleichsmalRnahmen im Sinne des § 1 a BauGB fest-
gesetzt. Die Bilanzierung des Eingriffs ist Gegenstand des entsprechenden
Planfeststellungsverfahrens.

Bei einer Uberschlagigen Ermittlung des Kompensationsbedarfs ist eine ex-
terne Kompensation der durch den Bebauungsplan ermdglichten Eingriffe
notwendig. Bei einem angenommenen mittleren Aufwertungspotenzial der
Ausgleichsflachen von 0,7 Werteinheiten pro Hektar entsteht ein Gesamtfla-
chenbedarf von ca. 1,67 Hektar.

Maflnahmen zur Vermeidung und Minderung von Umweltauswirkungen:
Zur Minderung der zu erwartenden Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes
werden folgende stadtebauliche und griinordnerische Maflinahmen ergriffen:

e Artenschutzmal3nahmen wie die Verwendung von Lampen mit geringem
Anlockpotential fur Insekten zur Vermeidung von Beeintrachtigungen von
geschutzten Arten (hier Fledermausen);

e Erhaltung von Griinflachen, Regenriickhalteanlagen und Begriinung des
geplanten offentlichen und privaten Raumes zur Minimierung der Ein-
griffsfolgen von Versiegelung und Bebauung fiir alle Schutzgiter des Na-
turhaushaltes;

e Landschaftliche Einbindung des Wohngebietes durch Erhalt und Neu-
schaffung von Grunstrukturen zur Minimierung der Eingriffsfolgen fir das
Landschaftsbild und Erhalt der Voraussetzungen fir die landschaftsbezo-
gene Erholung;

e Beschrankung der maximalen Uberbauung der Grundstiicke in Teilberei-
chen zur Minimierung der Eingriffsfolgen von Versiegelung und Bebau-
ung fur alle Schutzguter des Naturhaushaltes;

e Mindestbegrinung der 6ffentlichen Verkehrsflachen und der privaten
Stellplatzanlagen;

e sachgerechter Umgang mit Altlasten und Kampfmitteln;

e Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfallen
und Abwassern;
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e Sammlung von Niederschlagswasser und offene Regenwasserriickhal-
tung in Teilbereichen zur Minimierung der Eingriffsfolgen fur den Wasser-
haushalt;

e Verwendung von hauptséchlich einheimischen und standorttypischen
Pflanzen fur Neuanpflanzungen zur Vermeidung von Beeintrachtigungen
der Schutzguter Tiere, Pflanzen und Landschaftsbild;

e Eingrinung von notwendigen Schallschutzanlagen und Versorgungsstati-
onen zur gestalterischen Einbindung der technischen Bauwerke;

e separate ErschlieRung des Gebietes durch leistungsfahige Anbindung
(BAB A39, L 632) unter Vermeidung der Beeintrachtigung bestehender
und geplanter Wohngebiete durch Verkehrslarm und Schadstoff-
emissionen;

e Schallschutzmalinahmen zur Vermeidung von Beeintrachtigungen des
Schutzgutes Mensch und Gesundheit;

e Fassadenbegrinung zur Vermeidung von Ortsbildbeeintrachtigungen
durch langgestreckte, ungegliederte Fassaden;

e Dachbegriinung eines Teils der grof3flachigen Einzelhandelsdachflachen
zur Minimierung der Eingriffsfolgen fir den Wasserhaushalt, das Lokal-
klima sowie das Ortsbild.

Die mit der Umsetzung der Planung zu erwartenden erheblichen Beeintrach-
tigungen der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbil-
des werden durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes und die genann-
ten Vermeidungs- und Minimierungsmalf3nahmen reduziert.

Ausgleich und Ersatz:

Die mit Umsetzung der Planung zu erwartenden Beeintrachtigungen des Na-
turhaushaltes und des Landschaftsbildes kdnnen durch die oben beschriebe-
nen MalRnahmen zur Vermeidung und Minimierung verringert werden. Je-
doch verbleiben teilweise erhebliche Eingriffsfolgen mit einem entsprechen-
den Kompensationserfordernis, insbesondere fur das Schutzgut Boden. Aus
der Prognose der Umweltauswirkungen geht hervor, dass durch den Bebau-
ungsplan Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne von § 14 BNatSchG vor-
bereitet werden, andererseits aber innerhalb des Plangebietes Ausgleichs-
malinahmen in geringem Umfang mdglich sind.

Die offentlichen Griunflachen, die gartnerisch zu gestaltenden Flachen der
Wohngebiete und die Pflanzgebote mit ihrer Gestaltung als Gehdlzstreifen
zur Abschirmung gegen die Gewerbegebiete bzw. zur Abschirmung der Kin-
dertagesstatte sowie die zu erhaltenden flachigen Gehdolzstrukturen und Ein-
zelbaume dienen der teilweisen Kompensation der Eingriffe in die Schutzgu-
ter innerhalb des Geltungsbereichs, in geringem Mal3e auch die Festsetzun-
gen zur Gestaltung der Verkehrsflachen. Die zusatzlich erforderlichen Mal3-
nahmen werden in den Geltungsbereichen B und C festgesetzt.
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Die im Geltungsbereich B und C festgesetzten Flachen fur Malinahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
werden durch die Umwandlung von Intensivgriinland in artenreiche Extensiv-
feuchtgrinlandflachen mit gliedernden Hecken und Ruderalstreifen naturnah
entwickelt. Diese Ma3nahmen ermoglichen die Kompensation im Rahmen
des bei der Stadt Braunschweig regelmafiig zur Anwendung kommenden
Osnabricker Modells und fihren zum Ausgleich der Beeintrachtigungen der
Schutzguter im Geltungsbereich A.

MaRnahmen zur Uberwachung der erheblichen Umweltauswirkungen
(Monitoring)

Gemal} 8§ 4c BauGB uberwachen die Gemeinden die erheblichen Umwelt-
auswirkungen, die auf Grund der Durchfiihrung von Bauleitpl&anen eintreten.
Dieses sogenannte Monitoring ist notwendig fir die Uberwachung des Erfol-
ges der erforderlichen Artenschutz- und Ausgleichsmal3nahmen. Dabei sind
alle Behorden verpflichtet, die Gemeinde Uber erhebliche, insbesondere un-
vorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt zu informieren.

Diese Daten, wie auch weitere relevante umweltbezogene Daten, werden
seitens der Fachbehorden mit Hilfe des stadtinternen Umweltinformations-
systems vorgehalten und ggf. aktualisiert.

Zusammenfassung

Die vorliegende Planung ermdglicht ein grof3flachiges Wohngebiet sowie un-
tergeordnet ein Sondergebiet Einzelhandel, eine Kindertagesstatte und einen
Jugendplatz in dem Raum zwischen Rautheimer Stral3e, Braunschweiger
Stral3e, dem Gewerbegebiet ,Rautheim-Nord“ und dem im Norden angren-
zenden geplanten Gewerbegebiet zur A39.

In Kapitel 4.5 sind die mit der Umsetzung des Bebauungsplanes zu erwarten-
den Auswirkungen auf den Naturhaushalt mit seinen Schutzgutern und auf
das Landschaftsbild dargestellt und bewertet worden. Unter Berticksichtigung
der genannten Vermeidungs- und MinimierungsmafRnahmen sowie der Aus-
gleichsmalRnahmen auch in den Geltungsbereichen B und C des Bebau-
ungsplanes sind die mit der Umsetzung des Bebauungsplanes zu erwarten-
den Auswirkungen auf die Schutzguter des Naturhaushaltes und das Land-
schaftsbild abschliel3end wie folgt zu bewerten:

Mensch und Gesundheit:

Die geplanten SchutzmalRnahmen bewirken eine Vermeidung von erhebli-
chen Auswirkungen. Zusammenfassend ist fir das Schutzgut Mensch und
Gesundheit festzustellen, dass die Planung zu keiner erheblichen Beein-
trachtigung fuhrt.

Tiere, Pflanzen:
Durch die Umsetzung der Planung gehen Lebensraume fir Tiere und Pflan-
zen verloren. Diesen negativen Auswirkungen stehen spezielle Artenschutz-
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maf3nahmen, Gestaltung von o6ffentlichen und privaten Freiflachen mit Le-
bensraumfunktion sowie Malinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft auf Flachen auf3erhalb des Plan-
gebiets gegeniber. Mit entsprechenden MalRnahmen kann die erforderliche
Kompensation erbracht werden.

Landschaftsbild:

Beeintrachtigungen durch die vorgesehene, z. T. hohe Bebauung werden
durch die Festsetzung von offentlicher Begriinung, in Abschnitten auf L&rm-
schutzwallen, gemindert. Die mehrgeschossigen Wohngeb&ude werden in
die ostlich angrenzenden Landschaftsraume hinein wirken und eine neue
Stadtsilhouette ausbilden. KleinrAumige Beeintrachtigungen durch techni-
sche Bauwerke werden durch Eingriinungen vermieden, so dass die Planung
zu keiner erheblichen Beeintrachtigung fuhrt.

Boden:

Das Schutzgut Boden ist nicht vermehrbar, Bodenverluste durch Versiege-
lung und Uberbauung sind daher nicht ausgleichbar. Dem Verlust der Boden-
funktionen unterhalb der versiegelten/ bebauten Flachen steht die Verbesse-
rung der nattrlichen Bodenfunktionen auf offentlichen und privaten Grunfla-
chen, auf den Flachen mit Anpflanzungsfestsetzungen und im besonderen
MalRe auf den externen Flachen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft gegentber. Die externen MalRnhahmenfla-
chen werden mit der Zielsetzung zur Verbesserung der natirlichen Boden-
funktionen gestaltet (Nutzungsextensivierung). Mit entsprechenden Mal3nah-
men konnen die Eingriffsfolgen fur das Schutzgut Boden daher kompensiert
werden.

Wasser:

Eingriffe in das Schutzgut Wasser resultieren inshesondere aus der Versie-
gelung und Bebauung bisher offener Bodenflachen mit Auswirkungen auf
den lokalen Wasserhaushalt und mit méglichen Folgen fir das betroffene
Wasserschutzgebiet. Durch die Gestaltung von Retentionsflachen sowie die
allgemein positive Wirkung der externen MalRBhahmenflachen auch auf den
Wasserhaushalt konnen die Eingriffsfolgen fir das Schutzgut Wasser auf ein
insgesamt unerhebliches Mal3 reduziert werden.

Klima, Luft:

Aufgrund der geringen Bedeutung der tberplanten Flachen fur das Schutzgut
Klima und Luft, auch fur die angrenzenden Bereiche, fuhren die durch die
Planung erméglichten Eingriffe zu keiner erheblichen Beeintrachtigung der
Schutzguter Klima und Luft.

Immissionen:

Larm:

Das Plangebiet wird vorrangig durch StralRenverkehrslarm der BAB 39, der
Braunschweiger Stral3e und der Rautheimer Straf3e sowie durch Gewerbe-
larm der im Rahmen des Bebauungsplans Uberplanten Gewerbeflachen
(GE 1.1, GE 2.1-2.3, GE 3; AW 100) und dem geplanten Sondergebiet Ein-
zelhandel beeintrachtigt. Die aus dem Thema Larm resultierenden Konflikte
werden durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan gelost.
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Geruch:

Im Plangebiet kann es zeitweise zu |0semittelartigen Geruchsimmissionen
durch die Lackieranlagen zweier im Plangebiet ansassiger Betriebe (GE 1.1
und GE 2.2; ehemals Gewerbegebiet Rautheim-Nord) kommen. Diese Im-
missionen fuhren jedoch weder im geplanten Allgemeinen Wohngebiet noch
im Sondergebiet Einzelhandel oder im bestehenden Gewerbegebiet zu er-
heblichen Beeintrachtigungen.

Kulturgiter und sonstige Sachquter:
Die Schutzguter sind nicht von der Planung betroffen.

Mit Umsetzung der festgesetzten MaRnahmen zur Grinordnung, den Arten-
schutzmalRnahmen sowie den MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft auf den externen Ausgleichs-
flachen kdnnen die durch den Bebauungsplan zuldssigen Vorhaben im Sinne
der Eingriffsregelung voraussichtlich ausgeglichen werden.

Begrindung der Festsetzungen

5.0

Stadtebauliches Konzept

In ihrer Grundstruktur lehnt sich die Planung an die bestehenden orthogona-
len Bebauungs-und ErschlieBungsstrukturen der ehemaligen militdrischen
Nutzungen an und lasst eine Gliederung in einzelne Nachbarschaften in der
stadtebaulichen Struktur klar erkennen. Die Stral3en- und FulBwegeverlaufe
sind ebenfalls orthogonal angelegt.

Das zukunftige Wohngebiet wird, wie zuvor auch die ehemalige Kaserne,
Uber eine zentrale Haupterschlieung von der Braunschweiger Stral3e aus-
schlie3lich von Siden erschlossen. Die innere Erschliel3ung erfolgt Gber ein
Kreuz von Sammelstral3en, die das Wohngebiet in vier Nachbarschaften glie-
dern. Die Anbindung des Nahversorgungszentrums im Norden des Plange-
biets erfolgt Uber einen vierarmig auszubauenden Knoten von der Rauthei-
mer Stral3e im Bereich der Autobahnanschlussstelle BS-Rautheim und einer
neuen PlanstralRe im Geltungsbereich des Bebauungsplans AW 113, die
ebenfalls der ErschlieBung des zuklnftigen Gewerbegebiets ,Heinrich-der-
Lowe-Kaserne® dient. FUr FuRganger und Radfahrer sieht die Planung zu-
dem eine direkte Verbindung aus dem Wohngebiet zum Nahversorgungs-
zentrum vor. Weitere fu3laufige Anbindungen entstehen im sidlichen Be-
reich von der Braunschweiger Stral3e aus sowie im westlichen Bereich zur
Rautheimer Stral3e und tUber den dstlichen Larmschutzwall zu den Grinver-
bindungen des angrenzenden Gewerbegebietes.

Unter Berticksichtigung verkehrsrelevanter raumlicher Entwicklungen im Um-
feld des Plangebietes, dargelegt in einem Verkehrsgutachten, werden im
Rahmen des Entwurfes die erforderlichen Dimensionen der Verkehrsflachen
und der Knoten fir die Anbindung des Gebietes gesichert.
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Ziel der Freiraumplanung ist es, ein zusammenhangendes Grinsystem zu
entwickeln, das erhaltenswerte Grinstrukturen der ehemaligen Kaserne inte-
griert, das neue Quartier gliedert und eine Anbindung an die benachbarten
Freiraumsysteme z. B. des sudlich angrenzenden Roselies-Quartiers schafft.

Im Osten des Plangebiets soll zwischen dem vorhandenen Gewerbegebiet
,Rautheim-Nord“ und dem geplanten Wohngebiet durch eine Grinzasur mit
landschaftlich-naturnah gestaltetem Larmschutzwall und einem teilrdumlich
ausgebildeten Grunraum mit integrierten 6ffentlichen Spielflachen fur Kinder
sowie einem Jugendplatz ein angemessener Siedlungsrand ausgebildet wer-
den. Auch im Suden entlang der Braunschweiger Stral3e erhéalt das zukunf-
tige Wohngebiet eine anndhernd zusammenhé&ngende Einfassung durch
Grunflachen. Durch den weitgehenden Erhalt der Bestandsbaume innerhalb
dieser Grunflachen erhalt das geplante Wohngebiet entlang der Braun-
schweiger Stral3e so einen grinen Siedlungsrand.

Innerhalb des Gebietes bleibt ein Teil der Grinflachen entlang der Haupter-
schlieBungsstralRe der ehem. Kaserne erhalten. Diese das gesamte Areal
gliedernde griine Achse integriert die vorhandene Topographie und wird als
zentrale Grunverbindung mit integrierten Spielflachen entwickelt.

Das zu erhaltende Regenriickhaltebecken wird Bestandteil des zusammen-
hangenden Grinsystems.

Art der baulichen Nutzung

Allgemeine Wohngebiete

Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung werden alle Wohnbauflachen im
Plangebiet als ,Allgemeine Wohngebiete® festgesetzt.

Dadurch wird ermdglicht, dass hier ein Gebiet entsteht, das zwar vorwiegend
dem Wohnen dient, in dem jedoch auch andere mit einer Wohnnutzung zu
vereinbarende und vertragliche Nutzungen untergebracht werden kdénnen.
Um einer zu einseitigen Entwicklung dieses stadtraumlich glnstig gelegenen
Gebietes vorzubeugen, sind die der Versorgung des Gebietes dienenden
Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht storende Handwerksbetriebe
und Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke in den Allgemeinen Wohngebieten zulassig.

Um eine weitere mit der Wohnnutzung vertragliche Nutzungsmischung zu er-
moglichen und Raum fur Entwicklungen zu schaffen, sind ,sonstige nicht st6-
rende Gewerbebetriebe und Anlagen fur Verwaltungen® in den Allgemeinen
Wohngebieten ausnahmsweise zulassig.

Um Nutzungen zu verhindern, welche die gewtinschte stadtebauliche Struk-
tur des Gebietes gefahrden und die Wohnqualitat des naheren Umfeldes sto-
ren kdnnen, werden die gemaf 8 4 BauNVO allgemein zulassigen Nutzun-
gen ,die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden® und die als Aus-
nahme vorgesehenen Nutzungen ,Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
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Gartenbaubetriebe und Tankstellen® ausgeschlossen. Dieser Ausschluss
kann hinreichend damit begriindet werden, dass im weiteren Umfeld des
Plangebietes ausreichend Standorte fur derartige Betriebe bestehen. Zur
Versorgung der zukunftigen Wohngebiete ist im nordlich angrenzenden Son-
dergebiet Einzelhandel ein Nahversorgungszentrum geplant.
Gewerbegebiete (Teildnderungsbereich der Bebauungsplane RA 13/ RA 22)

Der Bebauungsplan AW 100 andert und erganzt die Festsetzungen der
rechtswirksamen Bebauungsplane RA 13 und RA 22, indem er Teilbereiche
dieser Plane tberplant. Die bisherigen planungsrechtlichen Bestimmungen
zum Malf3 der baulichen Nutzung, der Bauweise, der Gberbaubaren Grund-
stuicksflachen und den Anpflanzungsfestsetzungen bleiben im neuen Bebau-
ungsplan AW 100 unangetastet.

In den festgesetzten Gewerbegebieten werden lediglich einzelne Nutzungen
geédndert bzw. ausgeschlossen.

Die Gewerbegebiete GE 1.1, GE 2.1 bis 2.3 und GE 3 werden hinsichtlich
der zulassigen immissionswirksamen flachenbezogenen Schallleistungspe-
gel (IFSP) neu gegliedert, indem die bisher zuldssigen Emissionskontingente
in der Art abgestuft werden, dass zum Einen den Betrieben eine schallemis-
sionsrelevante Erweiterungsmdglichkeit von mind. 100% erméglicht wird und
zum Anderen das ehemalige Kasernen-Areal in gro3en Bereichen fur Wohn-
nutzung geeignet ist (s. Kap. 4.5.6 und 5.7).

Zum Schutz zukunftiger erschitterungsempfindlicher gewerblicher Nutzun-
gen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes AW 113 wie auch zum
Schutz der Wohnnutzungen im Bebauungsplan AW 100 werden Gewerbebe-
triebe mit einem hohen Stérgrad (Erschitterungen, impulshaltigen Emissio-
nen und Luftverunreinigung) ausgeschlossen. Aus diesem Grund sind die im
Bebauungsplan RA 13 ausnahmsweise zulassigen Betriebe der Schrott- und
Altwarenverwertung in den neu unterteilten Gewerbegebieten GE 1.1, GE 2.1
bis 2.3 und GE 3 unzuléassig. Bislang haben sich solche Betriebe innerhalb
des Gewerbegebietes nicht angesiedelt, sodass Entschadigungsanspriiche
aufgrund der Aufhebung einer bisher ausnahmsweise zuldssigen Nutzung
und einer nicht nur unwesentlichen Wertminderung wegen fehlender Mog-
lichkeiten der wirtschaftlichen Verwertung des Grundstiicks nicht zu erwarten
sind.

Alle weiteren planungsrechtlichen Bestimmungen der Bebauungsplane RA
13 und dessen vereinfachter Anderung RA 22 zur Art der baulichen Nutzung
werden durch den Bebauungsplan AW 100 nicht geandert.

Sondergebiet Einzelhandel

Um die Versorgung insbesondere der zukinftigen Wohngebiete im Plange-
biet zu sichern, wird im Nordwesten des Geltungsbereichs fiir das geplante
Nahversorgungszentrum ein Sondergebiet SO mit der Zweckbestimmung

,Einzelhandel” festgesetzt. Die Planung entspricht somit den Zielsetzungen
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der Stadt Braunschweig, eine moéglichst flachendeckende wohnortnahe Ver-
sorgung der Wohnstandorte mit Gutern des taglichen Bedarfs (Nahversor-
gung) zu erzielen.

Die fur den SB-Markt benétigte Flache wird als Sondergebiet Einzelhandel
(SO) festgesetzt. Zulassig sind Laden und grof3flachige Einzelhandelsbe-
triebe, die der verbrauchernahen Versorgung der Bevdlkerung dienen. Als
weitere Nutzung sind nahversorgungsrelevante Dienstleistungen, Schank-
und Speisewirtschaften sowie Serviceeinrichtungen fir Kunden im Sonderge-
biet zulassig.

Die GroRRe der Verkaufsflachen der vom Vorhabentrager geplanten Einzel-
handelsnutzung ist in Abh&ngigkeit von der gutachterlich bestatigten Vertrag-
lichkeit mit den bestehenden Nahversorgungsschwerpunkten bewertet und
ausgearbeitet worden. Zuléssig sind ein Lebensmittelmarkt mit maximal
1.500 m?, ein Drogeriemarkt mit maximal 540 m? und ein Getrankemarkt mit
maximal 800 m? Verkaufsflache. Dartiber hinaus sind maximal 315 m? Ver-
kaufsflache sind fir kleinteilige Einzelhandelsbetriebe (z.B. Apotheke, Blu-
menladen, Kiosk mit Zeitungen/ Zeitschriften, Tabakwaren etc. sowie Backs-
hop mit Gastronomie) sowie weitere Dienstleistungsangebote (z.B. Reise-
blro, Schlusseldienst, Reinigungsannahme, Friseur, Kosmetik-/ Nagelstudio,
Geldautomat/ SB-Terminal) zulassig, sodass das Gesamtangebot dem eines
Nahversorgungszentrums entspricht. Maximal 5 % des Sortiments des Le-
bensmittelfachmarktes darf auf das Sortiment Drogerie / Parfimerie entfal-
len.

Fur die geplante Ansiedlung von Einzelhandel auf dem Gelande der Hein-
rich-der-Léwe-Kaserne wurde eine Stellungnahme erarbeitet (Buro Dr. Do-
nato Acocella, Stadt- und Regionalentwicklung, Nurnberg/ Lérrach, 2015).

Untersucht wurde zunachst die Ubereinstimmung mit den Zielen der Landes-
und Regionalplanung. Danach ist bei zumindest gleichzeitiger Errichtung der
ebenfalls geplanten Wohnbebauung mit ca. 400 Wohneinheiten das Integrati-
onsgebot des Regionalen Raumordnungsprogramms fur den Grol3raum
Braunschweig erfullt.

Fur die Einhaltung des Beeintrachtigungsverbotes und des Kongruenzgebo-
tes wird eine Grolienbegrenzung der entsprechenden Verkaufsflache zur
Vermeidung wesentlicher nachteiliger Auswirkungen auf den Bestand, insbe-
sondere im Sortiment Drogerie/ Parfiimerie, vorgenommen.

Um im Zweifelsfall eine tragfahige Basis flr die Ableitung raumordnerisch re-
levanter Auswirkungen zu erhalten, wurde fir das Planvorhaben unterstellt,
dass die Verkaufsflache des Lebensmittelfachmarktes, des Drogeriemarktes
und des Getrankemarktes allein auf die Sortimente Nahrungs-/ Genussmittel
und Drogerie/ Parfumerie entfallt.

Bei der Untersuchung wurde die raumliche Ausdehnung des Untersuchungs-
gebiets durch die Beschrankung auf die siidéstlichen statistischen Bezirke
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von Braunschweig, die Gemeinde Cremlingen und die Samtgemeinde Sickte
bewusst gering gehalten.

Die Umverteilungen im Sortiment Nahrungs-/ Genussmittel belaufen sich auf
rd. 3% bzw. knapp 5%. Wesentliche Auswirkungen gegen den Bestand sind -
zumindest fur den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet - nicht zu erwar-
ten. Demgegenuber wird im Sortiment Drogerie/ Parfiimerie in der oberen
Variante der 10%-Umverteilungswert, ab dem ublicherweise wesentliche
Auswirkungen gegen den Bestand angenommen werden, mit einer Umvertei-
lungsquote von rd. 12,5% deutlich Gberschritten. In der unteren Variante liegt
der ermittelte Umverteilungswert hingegen unter 10%.

Vor dem Hintergrund, dass im Sortiment Nahrungs-/ Genussmittel die Um-
satzumverteilungsquoten gegen den Bestand der einzelnen Standorte im Un-
tersuchungsgebiet deutlich unter der 10%-Umverteilungsschwelle liegen,
sollte der geplante Lebensmittelbetrieb in seiner Dimension beibehalten und
das Teilsortiment Getréanke, insbesondere Trager-/ Kistenware, in den eben-
falls beabsichtigten Getrankemarkt ausgelagert werden. Hierdurch bietet
sich die Mdglichkeit der Ansiedlung eines Vollsortimenters/ Supermarktes,
der im Gegensatz zu einem Lebensmitteldiscounter ein erheblich breiteres
und tieferes Angebot im Sortiment Nahrungs-/ Genussmittel sowie ein breite-
res Rand-/ Erganzungssortiment aufweist, wahrend - oftmals innenstadtrele-
vante - Aktionsware in deutlich geringerem Mal3e offeriert wird. Zudem ist der
Betriebstyp Supermarkt/ Vollsortimenter im naheren Umfeld des Planstand-
orts - im Gegensatz zum Betriebstyp Lebensmitteldiscounter - derzeit nur im
zentralen Versorgungsbereich Sidstadt, Welfenplatz vorhanden.

Aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft mit dem geplanten Drogeriemarkt
darf der Betreiber des Lebensmittelmarktes fur Drogerieartikel nur eine redu-
zierte Verkaufsflache von 5 % des Gesamtsortimentes, also 75 m? realisie-
ren. Unter dieser Voraussetzung stehen fiir den Drogeriemarkt dann noch
465 m?2 Verkaufsflache im Sortiment Drogerie/ Parfimerie zur Verfigung. Bei
einem faktischen Anteil von zusatzlich rd. 15% an Rand- und Erganzungssor-
timenten bei Drogerieméarkten entspricht dies einer Gesamtverkaufsflache
von ca. 540 mz fur einen derartigen Betrieb. Dieser Wert liegt Uber der sei-
tens der Betreiber von Drogerieméarkten geforderten Mindestverkaufsflache
von 500 m2.

Das beabsichtigte erganzende kleinteilige Einzelhandelsangebot muss von deutlich
untergeordneter Bedeutung sein und auf maximal 10% der Gesamtverkaufsflache
begrenzt werden. Bei einem Supermarkt/ Vollsortimenter mit maximal 1.500 m?
Verkaufsflache, einem Drogeriemarkt mit maximal 540 m? Verkaufsflache und ei-
nem Getrankemarkt mit maximal 800 m? Verkaufsflache darf die Gesamtverkaufs-
flache des geplanten kleinteiligen Einzelhandels somit 315 m? nicht Giberschreiten.

In der Summe umfasst das geplante Nahversorgungszentrum eine Verkaufs-
flache von 3.155 m?.
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Vor dem Hintergrund, dass bis zu einer Maximaldistanz von 500 Metern vom
Wohnstandort zum nachsten Lebensmittelbetrieb eine fu3laufige Nahversor-
gung angenommen wird, kann mit der avisierten Gro3e des Einzelhandels-
projektes davon ausgegangen werden, dass keine negativen Auswirkungen
auf die bestehende Nahversorgungsstruktur zu beftirchten sind. Dartber hin-
aus werden im nordlich benachbarten geplanten Gewerbegebiet ,,Heinrich-
der-Lowe" (Bebauungsplan AW 113) Einzelhandelsbetriebe grundsatzlich
ausgeschlossen.

Maf der baulichen Nutzung

Grundflachenzahl

Fur die Allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 1.1 wird eine Grundflachen-
zahl von 0,3 festgesetzt. Dieser Wert liegt unterhalb des Hochstwertes fur ein
Allgemeines Wohngebiet von 0,4, entspricht jedoch einer fur ein Einfamilien-
hausgebiet typischen Ausnutzungsmoglichkeit grél3erer Grundstiicke mit den
entsprechenden Spielrdumen in der baulichen Gestaltung. Dies setzt eine
Mindestgrof3e der Grundtticke fir Einzel- oder Doppelhauser voraus, da an-
sonsten eine gewinschte bauliche Nutzung kaum mdglich ist. Deshalb wird
fur das Allgemeine Wohngebiet WA 1.1 eine Mindestgrof3e von 700 m?2
Grundstucksflache festgesetzt. Fiur die Allgemeinen Wohngebiete WA 2, WA
3 und WA 3.1 wird eine Grundflachenzahl von 0,4 festgesetzt. Damit wird er-
reicht, dass innerhalb des zukinftigen Wohngebietes Bereiche unterschiedli-
cher Struktur und Dichte entstehen.

Grundsatzlich wird durch die Planung angestrebt, den Anteil der versiegelba-
ren Flachen auf den Grundstiicken méglichst gering zu halten, damit ein ent-
sprechender naturschutzrechtlicher Ausgleich aul3erhalb des Plangebietes
durch zusatzliche Malinahmen in moderaten Grenzen gehalten werden kann.
Daher wird in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1.1 und WA 2 die Uber-
schreitungsmdglichkeit der Grundflachenzahl gemaf 8§ 19 Abs. 4 BauNVO
auf 25 % eingeschrankt.

In dem Sondergebiet betragt die maximal zulassige GRZ dem fur Sonderge-
biete Ublichen Hochstwert von 0,8.

Geschossflachenzahl

Die Geschossflachenzahl in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA
1.1 betragt 0,6. Diese entspricht der geplanten durchgriinten Bebauung mit
Einfamilien- und Doppelhausern im Inneren des Baugebietes und an den
grinen Siedlungsrandern. Entlang der geplanten Sammelstral3en ist eine
Verdichtung der baulichen Struktur, vorrangig mit Reihenhausgruppen, ge-
plant. Aus diesem Grund betragt im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 die Ge-
schossflachenzahl 0,8.

Die Wohngebiete im Norden bilden einen Siedlungsrand gegeniber dem
Sondergebiet Einzelhandel und den gewerblichen Nutzungen mit freistehen-
den drei bis fiinfgeschossigen Mehrfamilienhdusern. Stadtebaulich bildet
diese Bebauung eine ,Pufferzone” fur die Einfamilienhaus-Nutzungen und
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deren Privatgrundstticken. Fur diese Allgemeinen Wohngebiete WA 3 und
WA 3.1 betragt die Geschossflachenzahl daher 1,2.

Die Zahl der Vollgeschosse betragt in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1,
WA 1.1 und WA 2 maximal zwei Vollgeschosse. In den Allgemeinen Wohn-
gebieten WA 3 ist eine Bebauung mit hochstens funf Vollgeschossen zulés-
sig. Dabei werden in den Allgemeinen Wohngebieten WA 3 sudlich der Plan-
stral3e H drei Vollgeschosse und nordlich der Planstral3e H vier Vollge-
schosse als Mindestmal3 und in den Allgemeinen Wohngebieten WA 3 und
WA 3.1 im nordostlichen Planbereich drei Vollgeschosse als zwingend fest-
gesetzt. Dies entspricht der geplanten Art der baulichen Nutzung und es wird
erreicht, dass unterschiedliche Quartiersbereiche entstehen. Ziel ist es, ein
attraktives neues Stadtquartier zu entwickeln, das unterschiedlichen Wohn-
ansprichen gerecht wird.

Im gesamten Baugebiet werden besondere Anspriiche an eine harmonische
Hohenentwicklung der rdumlich wirksamen Hauptbaukdrper gestellt. In den
Allgemeinen Wohngebieten und dem Sondergebiet werden somit die maxi-
mal zuldssigen Hohen der Hauptbaukdrper durch Festsetzungen begrenzt.
Die Spielrdume, die durch die bauliche Ausnutzung eroffnet werden, sollen
nicht zu stark beschrankt, aber doch so kanalisiert werden, dass zu starke
Abweichungen untereinander vermieden werden.

In den Wohngebieten mit Einfamilien-, Doppel- und Reihenhausbebauung
WA 1, WA 1.1 und WA 2 werden somit zusatzlich zur Begrenzung der maxi-
mal zuléassigen Vollgeschosse die maximal zuldssigen Trauf- und Firsth6hen
von geneigten Dachern, sowie die maximal zulassigen Traufhéhen der Flach-
dacher durch geeignete textliche Festsetzungen begrenzt. AuRerdem wird
die Hohe der Oberkante des fertigen Ful3Bbodens des Erdgeschosses (OKFF
EG) auf héchstens 0,6 m Uber dem Bezugspunkt festgesetzt.

Durch diese MalRhahme ist in allen Fallen eine in ihrer Hohenentwicklung be-
grenzte zweigeschossige Bebauung fiir die Hauptbaukdrper maglich.

Fur das Nahversorgungszentrum wird eine maximale Gebaudehéhe (GH)
von 8,0 m festgesetzt. Um die Wirkung der ruhigen Dachflache nicht zu be-
eintrachtigen, werden Festsetzungen zu der zulassigen Uberschreitung der
Gebaudehdhe durch technische Dachaufbauten und Solaranlagen getroffen.
Zur Forderung regenerativer Energien ist das Aufstellen von Photovoltaik-an-
lagen und solarthermischen Anlagen im technisch tblichen Rahmen zulas-

sig.

Uberbaubare Grundstiicksflachen, Bauweise, Anzahl der Wohneinheiten

Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen werden Uber Baugrenzen definiert
und sind so zugeschnitten, dass genigend Spielrdume fir die Bebauung der
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privaten Grundstticke gegeben sind. Um die gewiinschte raumliche Zuord-
nung der baulichen Anlagen zu erzielen, umschreiben die Baugrenzen ge-
gliederte Baufelder fur die Grundstiicke. Zu den offentlichen Verkehrsflachen
Ist eine mindestens 3,0 m breite Vorgartenzone einzuhalten. Eine Ausnahme
zu der Regel stellen die Baufelder westlich der Planstral3e F dar, da hier ein
von Bebauung freizuhaltender Raum fur den Stellplatzbedarf erforderlich ist.

Die Baugrenzen im Sondergebiet SO Einzelhandel umfahren mit kleinen
Spielrdumen den vorgesehenen Hauptbaukdrper. Stellplatze, Fahrradstan-
der, Uberdachte Abstellmdglichkeiten fur Einkaufswagen, Tor- und Schran-
kenanlagen an Zufahrten, Einfriedungen und Werbeanlagen liegen haupt-
sachlich aul3erhalb der Baugrenzen auf den Bauflachen, werden aber bei der
GRZ mit bertcksichtigt, da sie nicht unerhebliche Flachen zur Versiegelung
beanspruchen.

Die Bauweise in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 1.1 ist, wie
fur Einfamilienhausgrundstiicke ublich, als offen festgesetzt. Die freistehen-
den Mehrfamilienh&user in den Allgemeinen Wohngebieten WA 3 und WA
3.1 sind nur als Einzelhduser mit Fassadenlangen von maximal 25 m zulas-
sig. Die Bauweise ist hier ebenfalls als offen festgesetzt. Damit wird der stad-
tebauliche Grundgedanke von mehrgeschossigen Solitdrgeb&uden in einem
durchflieRenden Griunraum im Ubergang zu den nordlich anschlieRenden Be-
reichen gewabhrleistet.

In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 2 wird eine abweichende Bauweise
festgesetzt. Hier dirfen die Hauptgebaude als Grenzbebauung ohne seitli-
chen Grenzabstand errichtet werden, um zu ermdglichen, dass entlang der
geplanten SammelstralRen eine Verdichtung der baulichen Struktur mit Rei-
henhausgruppen mit einer Gesamtbaukorperlange von maximal 60 m reali-
siert werden kann.

Damit in den Baugebieten mit Einfamilien-, Doppel- und Reihenhausbebau-
ung die Wohnhausgréf3en fassbar bleiben, sind in den Allgemeinen Wohnge-
bieten WA 1, WA 1.1 und WA 2 je Wohngebaude maximal 2 Wohnungen zu-
lassig. Somit sind Einliegerwohnungen mdglich, die Entstehung von soge-
nannten ,Wohnanlagen“ wird aber ausgeschlossen.

Um eine insgesamt harmonische und ruhige Stral3enraumgestaltung und die
Durchgriinung der Bauflachen zu gewahrleisten, dirfen nur folgende Neben-
anlagen auf3erhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflachen errichtet werden:
Miullboxen, sofern sie begrint werden, Fahrradstander, Einfriedungen, Wer-
beanlagen Briefkastenanlagen und Anlagen, die der Versorgung des Gebie-
tes mit Elektrizitat, Gas, Warme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwas-
ser dienen.

Im Sondergebiet Einzelhandel SO sind die festgesetzten tiberbaubaren
Grundstucksflachen ausreichend bemessen, um die geplanten Einzelhan-
delseinrichtungen auf dem Baugrundsttick unterzubringen. Die Uberbaubare
Grundstucksflache liegt im Osten des Nahversorgungszentrums. Damit ist in
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Zusammenspiel mit ergdénzenden Schallschutzanlagen ein durch die bauli-
chen Anlagen gesicherten Schallschutz gegentber den dstlich und sudlich
angrenzenden Wohngebieten mdglich. Die Erreichbarkeit fir Ful3ganger aus
dem Wohngebiet ist ebenfalls gegeben.

Wie bei Einzelhandelseinrichtungen dieser Art tblich sind Fahrradstéander
und Uberdachte Abstellmdglichkeiten fir Einkaufswagen und bis zu drei Fah-
nenmasten mit innenliegender Seilfihrung und einer Héhe von maximal

6,0 m sowie ein Werbepylon innerhalb der Flache fir Stellplatze zuléassig.
AuR3erhalb festgesetzter Flachen dirfen auf3erdem Einfriedungen und Tor-
und Schrankenanlagen an Ein- und Ausfahrten errichtet werden.

Stellplatze und Garagen

In den Allgemeinen Wohngebieten ist je Grundstuck nur eine kombinierte
Ein- und Ausfahrt in einer Breite von maximal 4,0 m zulassig. Diese Festset-
zung stellt sicher, dass der 6ffentliche Stral3enraum nicht durch zahlreiche
Grundstiuckszufahrten beeintrachtigt wird. Beeintrachtigungen durch Zufahr-
ten liegen z.B. in der Einschrankung der Nutzbarkeit von Gehwegen und in
der Reduzierung von Flachen fur offentliche Parkplatze und Begriinungen.
Durch die Begrenzung der Anzahl der Grundsttickszufahrten und deren
Breite kann ebenfalls erreicht werden, dass die Vorzonen der Geb&aude eher
durch Vorgarten und die damit verbundenen Griunstrukturen gepragt werden.
Abweichend hiervon sind, wenn auf einem nicht weiter unterteilten Grund-
stiick ein Doppelhaus oder eine Reihenhausgruppe errichtet werden, je Dop-
pelhaushélfte/ je Reihenhaus maximal eine Ein- und Ausfahrt zuléssig.

In den Allgemeinen Wohngebieten, WA 1.1 und WA 2 ist eine Uberschrei-
tung der Baugrenzen zu o6ffentlichen Flachen durch Garagen, Garagen mit
integrierten Geraterdumen, offene Garagen (Carports) und Stellplatze aus-
nahmsweise zulassig, wenn die Langs- und Rickseiten dieser Anlagen einen
Abstand von mindestens 1,0 m zur offentlichen Flache hin einhalten. Soweit
sie weniger als 3,0 m Abstand zu den 6ffentlichen Flachen einhalten, missen
diese Abstandsflachen und die Wandseiten vollstandig begriint werden.

Aufgrund der groReren Mdglichkeiten der Anordnung auf den Grundstticken
mussen im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 Stellplatze, Garagen und Car-
ports (offene Garagen) an ihrer Zufahrtsseite einen Abstand von 5,00 m von
der offentlichen Verkehrsflache halten. Dadurch ist gewéhrleistet, dass ein
Teil der notwendigen Riicksto3flachen auf privaten Grundstiicksflachen liegt.
Hierdurch wird die Verkehrssicherheit erhdht, da eine Einsehbarkeit in den
offentlichen StraRenraum ermdglicht wird.

Damit soll eine zu starke negative Einwirkung dieser baulichen Anlagen auf
den offentlichen Raum vermieden werden.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 3 und WA 3.1 sind Stellplatze und
Tiefgaragen nur innerhalb der Gberbaubaren Grundsticksflachen oder auf
den jeweils dafir festgesetzten Flachen zulassig.
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In dem Sondergebiet SO sind Stellplatze aul3erhalb der Gberbaubaren
Grundstucksflachen nur in der mit ,St* festgesetzten Flache zulassig. In di-
rekter Zuordnung zum Kundeneingang kdnnen ca. 192 Kundenparkplatze
nachgewiesen werden.

Offentliche Verkehrsflachen

Die Erschliel3ung des geplanten Baugebietes erfolgt derzeit mit der Buslinie
412 uber die Haltestellen Braunschweig-Rautheimer Straf3e und Braun-
schweig-Noetherstral3e an der Braunschweiger Stral3e.

Die maximale Entfernung vom Plangebiet bis zu einer der beiden Haltestel-
len betragt ca. 420 m (Luftlinie).

Die aktuellen Planungen zum Stadtbahnausbaukonzept sehen optional eine
Weiterfuhrung der Stadtbahntrasse von der Helmstedter Stral3e in das sud-
Ostliche Stadtgebiet auf der Ostseite der Rautheimer Stral3e vor. Zur Siche-
rung dieser Flachen vor Uberbauung wird der Trassenbereich als 6ffentliche
Verkehrsflache mit der besonderen Zweckbestimmung ,Vorhalteflache fur
Stadtbahn® festgesetzt. Falls diese Trasse im weiteren Auswahlverfahren
nicht mehr bendtigt wird, kann die 6ffentliche Verkehrsflache besonderer
Zweckbestimmung als attraktive und grof3ztigige Griinverbindung entwickelt
werden, die vor allem fur Ful3ganger und Radfahrer bedeutend ist.

In diesem Zusammenhang wird auch eine Alternative betrachtet, die eine
gute Anbindung fur das gesamte Plangebiet im Busverkehr ohne Stadtbahn-
verlangerung beschreibt. Da im Bestand keine Haltestelle im Zuge der Raut-
heimer Stral3e westlich des Heinrich-der-Lowe-Areals vorhanden ist, sollte
zur lickenlosen Erschliel3ung hier eine neue Haltestelle angelegt werden.

Neben der optionalen Fuhrung der Stadtbahntrasse an der westlichen Sied-
lungsgrenze wurden grundsétzliche konzeptionelle Uberlegungen zur duRRe-
ren und inneren ErschlieBung des Plangebiets angestellt. Ziel ist eine gute
Wegevernetzung mit den westlich und stdlich angrenzenden Wohngebieten
Roselies und Roselies-Sud, die auch eine Herabstufung der Braunschweiger
Stral3e auf dem Abschnitt der geplanten Wohnbebauung mit einer entspre-
chenden Geschwindigkeitsreduzierung als Tempo 30-StraRe zum Ziel hat.

Das zuklnftige Wohngebiet wird Uber eine zentrale HaupterschlieBung in
Nord-Sud-Richtung (Planstral3e A) von der Braunschweiger Strafl3e aus von
Suden erschlossen. Die innere Erschliel3ung erfolgt Uber ein Kreuz von Sam-
melstral3en (Planstral3en A und B), die als Tempo 30-Stral3en ausgebildet
werden und das Wohngebiet in vier Nachbarschaften gliedern. An den 6stli-
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chen Bereich der Planstral3e B sind ausschlie3lich verkehrsberuhigte Berei-
che angebunden. In ihrem westlichen Abschnitt bildet die Planstral3e B mit
der Planstral3e F und der Planstralle H einen westlichen Erschliel3ungsring
zur Planstral3e A.

Die Anbindung des Nahversorgungszentrums erfolgt zusammen mit der Er-
schliefung des zukunftigen Gewerbegebiets ,Heinrich-der-Lowe" nérdlich
des Plangebiets tber einen vierarmig auszubauenden Knoten von der Raut-
heimer Stral3e im Bereich der Autobahnanschlussstelle BS-Rautheim.

Eine direkte Verbindung fir den motorisierten Individualverkehr zwischen
dem Sondergebiet mit Einzelhandelsnutzungen und dem Gewerbegebiet mit
Dienstleistungsnutzungen im Norden zu dem Wohngebiet im Stiden ist nicht
Ziel der Planung. Hier soll verhindert werden, dass ein Durchgangsverkehr
als Nebenstrecke zur Rautheimer und Braunschweiger Stral3e durch das
Wohngebiet entsteht.

Als Grundlage der Planung wurde ein Verkehrskonzept bzw. -gutachten er-
stellt (WVI Prof. Dr. Wermuth Verkehrsforschung und Infrastrukturplanung
GmbH). Hierzu wurden mehrere Alternativen, auch unter Bertcksichtigung
einer ErschlielBung des Gebietes des ehemaligen Eisenbahnausbesserungs-
werks (EAW), entwickelt und gepruft.

Bei der Verkehrsplanung war die Problematik der bestehenden und prognos-
tizierten Belastung an den verschiedenen Knotenpunkten der Rautheimer
Stral3e (zwei Autobahnanschliisse und Helmstedter Stral3e) zu berlcksichti-
gen.

Mit dem Umbau des Knotens Rautheimer Stral3e / Braunschweiger Stral3e zu
einem dreiarmigen Kreisverkehr und der Schaffung einer separaten Einfahrt
in das geplante Wohngebiet von Siden, ebenfalls Uber einen dreiarmigen
Kreisverkehr auf der Braunschweiger Stral3e (6stlich von der Zufahrt Rose-
lies-Nord) kann eine optimale Verkehrsabwicklung erreicht werden.

Durch eine Verkehrsberuhigung der Braunschweiger Stral3e in Verbindung
mit attraktiven fu3laufigen Wegeanbindungen in Nord-Sudrichtung kann eine
Vernetzung des geplanten Baugebiets mit dem vorhandenen stidlich angren-
zenden Wohngebiet Roselies erreicht werden.

Ful3- und Radverkehr

Das Plangebiet liegt mit rd. 4 km Luftlinie zur Braunschweiger Innenstadt in
einer Entfernung, die im Radverkehr bequem zu bewaltigen ist. Auch die um-
liegenden Nahversorgungseinrichtungen des geplanten Wohnquatrtiers, die
zum einen unmittelbar nérdlich, zum anderen bereits heute im Bereich des
Wohnquartiers Roselies liegen, bieten ideale Entfernungen fur die Nutzung
des Fahrrades. Insofern kann nach Ansicht des Verkehrsgutachters fiir das
Wohngebiet Heinrich-der-Lowe sowie flr das Wohngebiet Roselies mit ei-
nem Radverkehrsanteil von zukinftig ca. 15% und mehr, bezogen auf alle
Fahrten und Wege, gerechnet werden.

Bebauungsplan ,Heinrich-der-Léwe-Kaserne®, AW 100 Begrundung, Stand: 28.03.2017

Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB

147 von 223 in Zusammenstellung



5. TOP 15.

Ziel der Planung ist es, ein attraktives Netz fir den Ful3- und Radverkehr in-
nerhalb des Gebietes und einen guten Anschluss an das bestehende Netz zu
schaffen. Dabei wird insbesondere eine attraktive Wegevernetzung zwischen
dem geplanten und dem vorhandenen Wohngebiet angestrebt.

Entlang der Rautheimer Stral3e sowie der Braunschweiger Stral3e bis zur
Einmundung der Von-Wrangell-Stral3e sieht die Planung zukinftig getrennte
Geh- und Radwege vor. Im weiteren Verlauf der Braunschweiger Stral3e ist
ein Schutzstreifen fur Radfahrer auf der Fahrbahn maoglich, ggf. in Verbin-
dung mit einem fur den Radverkehr zukinftig freigegebenem Gehweg, da
durch geeignete Malinahmen zur Verkehrsberuhigung die zu erwartenden
Fahrgeschwindigkeiten des MIV eine solche Lésung erlauben.

Aufgrund der geringen Verkehrsstarken ist im eigentlichen Plangebiet
(Wohnquartier und Sondergebiet Einzelhandel) die Anlage von separaten
Radwegen nicht erforderlich. Hier kann eine verkehrssichere Fihrung ge-
meinsam mit dem Kfz-Verkehr im Stral3enraum erfolgen, zumal fur den ge-
nannten Bereich von einer Einrichtung mit Tempo-30-Zonen bzw. verkehrs-
beruhigten Bereichen auszugehen ist.

Innerhalb der 6ffentlichen Griinflachen ist ein Wegesystem fur den Ful3- und
Radverkehr vorgesehen, das der gebietsinternen Vernetzung, aber auch der
Verbindung des Gebietes mit den benachbarten Gebieten und der Feldmark
fur den nicht motorisierten Individualverkehr dient.

Zum Zwecke einer geeigneten Wegebeziehung zwischen dem zuktinftigen
Baugebiet und dem Wohngebiet Roselies werden die beiden geplanten
Kreisverkehre mit Fu3gangeriberwegen ausgestattet. AuRerhalb des Gel-
tungsbereiches wird zwischen den Kreisverkehren in Hohe der Von-Wran-
gell-Stral3e eine weitere Querungshilfe mit Anbindung an das Wegesystem
der offentlichen Grinflache Roselies geschaffen.

Gegeniber der Von-Wrangell-StralRe wird eine Ful3- und Radwegeverbin-
dung mit einer Breite von 5,00 m durch eine 6ffentliche Grunflache ausgebil-
det. Da das geplante Wohnquartier nur eine Zufahrt im Stiden aufweist, kann
diese Ful3 und Radwegeverbindung in Notféllen auch flr den motorisierten
Verkehr gedffnet werden.

Die hier angelegte Fu3- und Radwegevernetzung mit dem Wohngebiet Ro-
selies wird nach Norden bis zum Nahversorgungszentrum fortgeftihrt. Wei-
tere direkte Anbindungen werden in Verlangerung der zentralen Griinachse
zum Gewerbegebiet und dem Nahversorgungszentrum im Norden sowie
durch die Grunzasur zum Gewerbegebiet ,Rautheim-Nord“ geschaffen.

Ferner sieht die Planung Anbindungen an die Rautheimer Straf3e und die
Braunschweiger Stral3e vor, um einen besseren Zugang zu den Haltestellen
des OPNV zu gewahrleisten.

Wichtiges Element des Wegesystems ist auch die Moéglichkeit der wohnort-
nahen Naherholung, die durch die attraktive Gestaltung der 6ffentlichen
Grunflachen und der zugehorigen Wege geférdert wird.
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Griinordnung, MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft

Gemal Baugesetzbuch sind bei der Aufstellung von Bauleitplanen die all-ge-
meinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse, die Ge-
staltung des Orts- und Landschaftsbildes sowie die Belange des Umwelt-
schutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu bertcksichtigen.
Das grunordnerische und naturschutzfachliche Maf3nahmenkonzept fir das
Plangebiet leitet sich aus den fachlichen Zielstellungen und Planungsvorga-
ben, den in der Bestandsanalyse festgestellten Wertigkeiten des Naturhaus-
haltes und der ortlichen Situation ab (vgl. Umweltbericht). Die MalZnahmen
erfillen sowohl 6kologische wie auch stadtebauliche Funktionen. Sie werden
nachfolgend im Einzelnen erlautert.

Das Freiraumkonzept sieht eine Vernetzung der Grin- und Erholungsflachen
innerhalb des Plangebiets sowie auch in die umliegenden Bereiche vor. Da-
bei werden vorhandene Grinstrukturen integriert.

Das Regenrickhaltebecken wird als besonders geschutztes Biotop gem.

§ 30 BNatSchG eingestuft. Es wird Bestandteil des zusammenh&ngenden
Grlunsystems, das zumindest mit einem Weg entlang des Studrandes die
Wasser- und Gehdlzflache als naturnahe Elemente der Erholung erlebbar
macht. Mit der geplanten Umgestaltung und Bepflanzung der noérdlichen B6-
schung entwickeln sich Habitatstrukturen flr die dort erfassten Vogelarten.
Durch die vorgesehene Abpflanzung auf der Nordseite und dem sudwestli-
chen Ufer sowie die aufwertende Ufergestaltung insbesondere im nordwestli-
chen Bereich soll die derzeitige Biotopqualitat fur die vorkommenden beson-
ders geschiutzten Tierarten erhalten und gewahrleistet werden.

Im Osten des Plangebiets soll zwischen dem vorhandenen Gewerbegebiet
»,Rautheim-Nord“ und dem geplanten Wohngebiet eine Grinzasur mit land-
schaftlich-naturnah gestaltetem Larmschutzwall ein teilrdumlich ausgebilde-
ter Grinraum mit integrierten offentlichen Spielflachen fiur Kinder und Ju-
gendliche entstehen.

Der Larmschutzwall mit seiner zum bestehenden Gewerbegebiet ,Rautheim-
Nord“ geneigten Flanke wird dicht mit einheimischen, z. T. hdher wachsen-
den Gehdlzen bepflanzt. Diese tragen zur Eingrinung der hohen Baukorper
bei und fihren somit zur Minimierung der Beeintrachtigungen des Land-
schaftsbildes. Die Gehoélze bilden in Verbindung mit den angrenzenden
Grunstrukturen eine zusammenhéngende Biotopstruktur mit eingeschrankter
Lebensraumfunktion fir angepasste Tierarten. Dazu gehéren die geplante
Grungestaltung (differenzierte Geholz- und Rasenflachen mit Einzelbdumen)
der offentlichen Grunflachen des zum Wohngebiet geneigten Hanges und
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den Geholzen auf dem weiterfihrenden Larmschutzwall des nordlich angren-
zenden Gewerbegebietes, sowie den vorhandenen Autobahnbdschungen mit
ihrem Mosaik aus Strauch- und Sukzessionsflachen.

Die Wallkrone selbst soll als Wiesenflache gehdlzfrei gestaltet werden, um
eine Wegeverbindung, auch fur die wohnortnahe Erholung, zu ermoglichen.
Ein FuRweg schliel3t aus dem geplanten Wohngebiet Uber den Wall an das
Wegesystem des dstlich angrenzenden Gewerbegebietes an. Die flach nach
Westen geneigten Flachen werden als offen wirkende Parkanlage Gberwie-
gend mit Wiesenflachen, Einzelgeho6lzen und Gehdlzgruppen sowie einem
durchgehenden Weg gestaltet, um diesen Freiraum mit seiner markanten
neuen Gelandekante in ganzer Lange erlebbar zu machen und eine ausrei-
chende soziale Kontrolle zu gewéhrleisten. Wichtig ist die Funktion als Griin-
verbindung mit Ful3- und Radwegen, die intern an die anderen Parkanlagen
anbinden und auch weitere Wege in der Umgebung erschliel3en.

Neben dem allgemeinen Angebot fir die wohnungsnahe Erholung mit Spa-
zierwegen sollen die Grinflachen auch einen eigenen Aufenthaltscharakter
bekommen. Eine gegliederte Gestaltung und entsprechende Ausstattungs-
elemente sollen zum Verweilen, aber auch zu Aktivitaten einladen, die mit
dem Ruhebedurfnis der umgebenden Wohnnutzung vereinbar sind. Der Ju-
gendplatz wird rdumlich so festgelegt, dass er in ausreichender Entfernung
von der Wohnbebauung liegt und zudem so in die Gestaltung des Larm-
schutzwalls integriert ist, dass die stérungsfreie Nutzung im ordnungsgema-
Ben Spielbetrieb gewahrleistet ist.

Innerhalb des Gebietes bleibt ein Teil der Grunflachen entlang der Haupter-
schlieBung der ehemaligen Kaserne erhalten. Diese, das gesamte Areal glie-
dernde griine Achse, integriert die vorhandene Topographie mit ihren dicht
bepflanzten Hangen und wird als zentraler Quartierspark mit integrierten of-
fentlichen Spielflachen fur Kinder entwickelt. Auch hier ermdéglichen die Fest-
setzungen eine abwechslungsreiche Griingestaltung.

Durch die Fortfihrung der Alleebaume und den Erhalt von Baumen und
Grunflachen entlang der Braunschweiger Stral3e sowie durch die Gestaltung
der Verkehrsgrunflachen erhélt das geplante Wohngebiet einen griinen Sied-
lungsrand. Die Einfahrt in das Wohngebiet wird durch die zentrale Griinachse
sowie durch die Grunflache westlich der Einfahrt mit ihrem erhaltenswerten
Altbaumbestand gepragt.

Am Westrand des Plangebietes wird eine Grinverbindung aus dem sidlich
angrenzenden Quartier in der Verlangerung der Von-Wrangell-Stral3e aufge-
nommen und Uber eine dffentliche Griinflache mit Spielplatz und angrenzen-
der Freiflache der Kindertagesstatte nach Norden bis zum Sondergebiet Ein-
zelhandel Uber begriinte Strallenrdume weitergefihrt.

Zwischen den Wohngebieten binden zahlreiche Ful3-und Radwege an die
grof3en offentlichen Parkanlagen an. Die Anordnung der Kinderspielplatze
bzw. -bereiche im Stdwesten der Braunschweiger Stral3e, in der zentralen
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Griunachse und im 0Ostlichen Griinzug gewahrleistet eine gute Erreichbarkeit
auch fur Kinder und eine angemessene soziale Kontrolle.

Die o6ffentlichen Grinflachen bieten damit ein attraktives Angebot fir die
wohnungsnahe Erholung, das insbesondere den zukinftigen Anwohnern,
aber auch der Bevolkerung der sudlich angrenzenden Quartiere und Stadt-
teile zu Gute kommt. Hier ist auch die Funktion als verbindendes Element fir
den nicht motorisierten Verkehr in die Innenstadt bedeutsam.

Die sich entlang der Rautheimer Stral3e erstreckende Larmschutzwand ist
zum Schutz der Anwohner der geplanten angrenzenden Wohnbebauung vor
Verkehrslarm notwendig. Die vollflachige Bepflanzung zum offentlichen
Raum hin gewéhrleistet eine landschaftliche Einbindung. Fir diese flachige
Begrunung in einem sehr schmalen Profil sind Kletterpflanzen am besten ge-
eignet, die ggf. mit zusatzlichen Unterkonstruktionen auf der Wand die not-
wendige Bedeckung erreichen. Voraussetzung fir eine gute Entwicklung und
langfristige Sicherung der Pflanzen ist ein ausreichender durchwurzelbarer
Raum. Der Bereich von notwendigen Offnungsvorrichtungen wie z. B. Flucht-
tiren oder Durchgangen kann zur Sicherung der Funktionstuchtigkeit dieser
Anlagen von Bepflanzung frei gehalten werden.

Private Grunflachen

Ein Riegel von flachen Gehdlzen unter einer Baumbepflanzung trennt die
Stellplatzanlage des Einzelhandels von dem stdlich angrenzenden Ful3weg
und schirmt somit diese intensiv genutzte Passage von den visuellen Beein-

trachtigungen des Parkplatzverkehrs ab.

Zur Einbindung und gestalterischen Gliederung der nach Siden zum Wohn-
gebiet weisenden langen Riickseiten des Einzelhandels bzw. der méglichen
hohen Schallschutzwéande ist eine flachige Begriinung mit Kletterpflanzen mit
einer Vorpflanzung aus bodendeckenden Strauchern geplant, die auch in
den Verkehrsraum wirkt. Die sich am Sud- und Ostrand des Sondergebietes
erstreckenden Larmschutzwénde sind zum Schutz der Anwohner der geplan-
ten angrenzenden Wohnbebauung vor Larm aus dem Betrieb des Einzelhan-
dels notwendig, solange die Baukdrper selbst diese Schutzfunktion nicht leis-
ten konnen. Die vollflachige Bepflanzung zum 6ffentlichen Raum hin gewahr-
leistet eine landschaftliche Einbindung. Fur diese flachige Begrtinung in ei-
nem sehr schmalen Profil sind Kletterpflanzen am besten geeignet, die ggf.
mit zusatzlichen Unterkonstruktionen auf der Wand die notwendige Bede-
ckung erreichen. Voraussetzung fur eine gute Entwicklung und langfristige
Sicherung der Pflanzen ist ein ausreichender durchwurzelbarer Raum. Der
Bereich von notwendigen Offnungsvorrichtungen wie z. B. Fluchttiiren oder
Durchgangen kann zur Sicherung der Funktionstiichtigkeit dieser Anlagen
von Bepflanzung frei gehalten werden.

Zwischen den zukiinftigen gewerblichen Nutzungen im Norden des Plange-
biets und dem sudlich anschlielRenden Wohngebiet soll eine griine Zasur als
Pufferzone zwischen den unterschiedlichen Nutzungen entstehen. Die Pflan-
zung einer dichten Baum-/ Strauchhecke gewéhrleistet diese Trennung, auch
zu den zum Wohngebiet weisenden, langen Riickseiten des Einzelhandels
bzw. der mdglichen hohen Schallschutzwéande.
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Auf gleiche Weise wirken die Flachen mit Anpflanzungen auf dem Grund-
stuck der Kindertagesstatte als Abschirmung gegen das ndrdlich und dstlich
angrenzende Wohngebiet. Die Baum-/ Strauchhecke kann gut in die Ge-
samtfreiraumgestaltung der Kindertagesstatte integriert werden. Bei der
Pflanzenauswabhl sind dabei in besonderer Weise die Anforderungen in Be-
zug auf Eignung fur Kleinkinder (Stacheln, Giftigkeit usw.) zu beachten.

Die westlich des Regenrtickhaltebeckens gelegene, steile gehdlzbestandene
Bdschung bildet die Fortsetzung des sich in Nord-Sidrichtung entwickelnden
Grinzugs und bietet eine Abschirmung dieses Lebensraumes besonders ge-
schitzter Vogelarten gegen die angrenzende grofRformatige Wohnbebauung
mit Verkehrserschliel3ung. Zusatzlich dient sie der Gliederung des Ortsbhildes
und wird deswegen als zu erhaltender Gehdlzbestand festgesetzt.

Durch den Erhalt der Baume ndordlich der Braunschweiger Stral3e sowie der
Gestaltung der dortigen Verkehrsgrunflachen erhélt das geplante Wohnge-
biet einen anndhernd zusammenhé&ngenden grinen Siedlungsrand. Wichtig
hierflr ist auch die Gestaltung des Kreisels am Quartierseingang als mar-
kante Vegetationsflache.

Die festgesetzten Baume innerhalb der ErschlieBungsstraRen und auf den
Stellplatzanlagen des Wohngebietes gliedern den Verkehrsraum und fiihren
zu einer Beruhigung des flieRenden Verkehrs. Sie verdeutlichen auch die
Hierarchie der StraRen und pragen zusammen mit den Garten der Privat-
grundstiicke die Grungestaltung, unterstitzt durch die flachige Unterpflan-
zung der Baumscheiben mit niedrigen Strauchern, Stauden oder Rasen.

Von besonderer Bedeutung ist dabei die von StralRenbdumen deutlich und
durchgangig gepragte Verbindung, die aus dem sudlich angrenzenden
Wohngebiet Roselies-Sud tber die Braunschweiger Stral3e bis zum geplan-
ten Einzelhandelsstandort bzw. zur optionalen Stadtbahnhaltestelle fuhrt.
Diese Beziehung soll vor allem fur den nichtmotorisierten Verkehr attraktiv
gestaltet und gut nutzbar sein.

Innerhalb der zu erhaltenden Baume in den 6ffentlichen und privaten Grin-
flachen am Sidrand des Plangebietes sind Vogel-Nisthéhlen und Fleder-
maus-Quartierkasten angebracht, die gemaf des Artenschutzrechtlichen
Fachbeitrags als vorgezogene Ausgleichsmalinahmen (CEF-MalRnahmen)
fur die gefallten Hohlenbaume notwendig sind. Die Sicherung dieser Baume
mit den Quartieren erhalt die Population der hohlenbewohnenden Tierarten
wie u. a. Hausrotschwanz, Haussperling und Star. Bauarbeiten im Baumbe-
reich sind unter Berucksichtigung des fachlichen Standards zulassig (DIN
18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Baumen, Pflan-
zenbestdnden und Vegetationsflachen bei Baumalinahmen; RAS-LP 4 -
Richtlinien fur die Anlage von Stral3en, Teil: Landschaftsbau, Abschnitt 4:
Schutz von Baumen, Vegetationsbestdnden und Tieren bei Baumal3nah-
men). Wenn Quartiersbdume abgéangig sind und gefallt werden mussen, sind
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die Nisth6hlen und Quartierskasten von Fachpersonal in Abstimmung mit der
Unteren Naturschutzbehdrde an geeigneten Baumen in der Umgebung anzu-
bringen. Die Nachpflanzung mit Ba&umen moglichst der gleichen Art nahe des
Standorts sichert die langfristige Kontinuitat der Habitatstrukturen.

AulRerdem sind diese markanten, grof3en Baume wirksame Elemente des
Ortshildes und tragen zu einer sofort wirksamen, naturnahen Gestaltung der
Freirdume und des Stdrandes des Plangebietes bei.

Um die Voraussetzungen fir eine gute Entwicklung und eine langfristige Si-
cherung des Baumbestandes, insbesondere in Straf3en und auf Stellplatzan-
lagen zu schaffen, werden als Regelwert fir die MindestgroRe der Vegeta-
tionsflache je Baum 9 m? einschlie3lich der erforderlichen Befestigungen
festgesetzt. Die Vegetationsflache sollte dabei mind. 2 m breit sein, damit
sich ein guter Wurzelansatz ausbilden kann und eine hohe Standfestigkeit
der Baume gewahrleistet ist.

Durch eine differenzierte Ansaat, Habitatausstattung und Pflege zumindest
auf einem kleineren Flachenanteil der 6ffentlichen Grunflachen sollen Vo-
raussetzungen fir eine Vielfalt an Insekten wie Schmetterlingen, Nachtfaltern
sowie solitéar lebenden Wespen und Bienen geschaffen und erhalten werden.
So werden Randbereiche entlang von Gehdlzen weniger haufig gemaht als
Rasenflachen an Wegen, so dass zusammen mit Totholz- und Lesesteinhau-
fen Wohnstatten fir Insekten und Kleinsauger entstehen. Diese wiederum
sind die Nahrungsgrundlage fur die im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag
genannten schitzenswerten Vogelarten und Flederméause als auch fir typi-
scherweise Siedlungsgebiete nutzende Arten. Diese MalRnahmen sichern da-
mit eine hohe Biodiversitat.

Die festgesetzten Pflanzqualitaten fur anzupflanzende Baume und Straucher
stellen einen Kompromiss zwischen zeitnaher Erreichung der gewlnschten
gestalterischen und 6kologischen Wirkung und hinreichender Anwuchssi-
cherheit dar.

Die zeitliche Bindung der Herstellung der Parkanlagen bzw. der Stral3en-
raumbegrinung, in Abhangigkeit vom Stand der ErschlieBungsarbeiten, stellt
sicher, dass die angestrebten gestalterischen, funktionalen und 6kologischen
Effekte der Griinanlagen rechtzeitig fur die Bewohner der Quartiers wirksam
werden kdnnen. Der festgesetzte Pflegezeitraum von 3 Jahren fur die An-
pflanzungen garantiert eine fachgerechte Versorgung als Grundlage fir eine
nachhaltige Entwicklung.

Innerhalb des Geltungsbereichs wird eine fur viele Fledermausarten geeig-
nete, grof3rdumige, auch als Winterquartier zu nutzende Baukonstruktion in
den Larmschutzwall integriert. Ein Stollen von mindestens 15 m Lange und
einer lichten Weite von mindestens 1 m erschlief3t den streng geschitzten
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Arten einen neuen Teillebensraum. Damit werden die Fledermauspopulatio-
nen des Gebietes nachhaltig gesichert.

Die néachtliche Beleuchtung von Verkehrsflachen lockt zahlreiche Tiere, ins-
besondere Insekten und Fledermause, an. Zum Schutz planungsrelevanter
Arten, insbesondere Fledermause, sind bei der Wahl der Leuchtmittel geeig-
nete insektenfreundliche Leuchtmittel (z. B. Natriumdampf- Hochdrucklam-
pen, LED) zu verwenden. Die Beleuchtungsstarke und Dauer ist auf das not-
wendige Mal3 zu reduzieren.

Das ehemalige Kasernengelande und dessen Freiflachen mit ausgedehnten
Wiesen und diversen Gehdlzbestanden erfahren durch die vorgesehene
Wohnbebauung eine Umgestaltung. Die Lebensmdglichkeiten fir soge-
nannte Gebaudebriter (Hausrotschwanz, Haussperling, Star, Mehlschwal-
ben, Mauersegler, Turmfalke und Fledermé&use) verschwinden in der Stadt
zunehmend durch hochdichte und umfassende Sanierungen/Isolierungen
von Gebauden. Um die noch vorhandene Vielfalt von an Siedlungen ange-
passten Vogel- und Tierarten fir die Zukunft auch in diesem Neubaugebiet
zu ermoglichen bzw. zu sichern, reichen kleine konstruktive Details bei der
Bauausfiihrung der Gebaude. Beeintrachtigungen z. B. durch Kot von Mehl-
schwalbennestern kdnnen durch Platzierung tiber Rabatten abseits von
Fenstern, Balkonen oder Eingangen ausgeschlossen werden. Mauersegler
bendtigen lediglich waagerechte Mauersimse, die tber einen Spalt von 3 x 6
cm erreichbar sind. Sie entsorgen ihren Kot im Flug. Haussperlinge kénnen
am besten unter Lifterziegeln bruten. Fur Fledermause reichen als Sommer-
guartier schon Spalten von ca. 2 cm hinter einer Attika. Durch die Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehérde bei der Stellung des Bauantrages
konnen kostengunstige konstruktive Losungen gefunden werden. Festge-
setzt wird die Integration von Nisthilfen und Lebensstéatten nur in die groRRe-
ren Gebaude des Sondergebiets, der Gemeinbedarfsflachen und die Mehrfa-
milienh&auser.

Im Gegensatz zu hochbaulichen MaRnahmen benétigt die Entwicklung von
Biotopen eine langere Entwicklungsphase, die naturbedingt nicht bis ins De-
tail vorherbestimmt werden kann. Die Hecken in den Geltungsbereichen B
und C mussen periodisch etwa alle 10 Jahre zuriickgeschnitten werden. Die
Ruderalstreifen sollen ein Einwachsen der Heckengehdlze in die benachbar-
ten Wirtschaftsflachen verhindern und sind bei Bedarf durch Schlegeln ge-
hélzfrei zu halten. Mit der Mahd und dem Abtransport/Nutzung des Aufwuch-
ses des Griunlandes kdnnen die als Aufwertung angesetzten Zielbiotoptypen
entwickelt und dauerhaft erhalten werden. Die Lebensstétten fur Tierarten
sind im Zuge der (hoch-)baulichen MalZnahmen in Abstimmung mit der Unte-
ren Naturschutzbehdrde in die vorgesehenen Bauweisen zu integrieren. Die
Zielerreichung aller Mal3nahmen soll durch einen Fachgutachter Uber 5 Jahre
begleitet werden. Erforderliche Nachbesserungen sollen bei Bedarf vorge-
nommen und alle MaRnahmen dauerhaft erhalten werden.

Die externe Kompensation erfolgt auf intensiv genutzten Grunlandflurstiicken
(134/4, 134/6 und 134/7 sowie 189/2 der Flur 5 in der Gemarkung Beven-
rode). An der westlichsten und dstlichsten Flurstlicksgrenze werden Hecken
die Landschaft gliedern. Die durchleitende und verrohrte Drainage auf dem
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Flurstiick 189/2 wird freigelegt und tber das Grunland geleitet. Auf diese
Weise kann hier eine artenreiche Feucht-/Nasswiese entwickelt werden. Am
sudlichen Ende der Flurstticke 134/6, 134/7 und 189/2 wird das Oberflachen-
wasser in einer umlaufenden Verwallung aus dem anstehenden Tonboden
aufgefangen und dient der Entwicklung amphibischer Bereiche bzw. einer
zeitweise nassen Flutmulde. Alle MaRnahmen dienen der Steigerung der
Biodiversitat in dieser Agrarlandschatft.

Festsetzungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Zum Schutz und zur Vorbeugung vor schadlichen Umwelteinwirkungen im

Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes wurde im Rahmen der Aufstel-

lungsverfahren zu den beiden Bebauungsplanen ,Heinrich-der-Léwe-Ka-

serne“, AW 100, und ,Gewerbegebiet Heinrich-der-Lowe-Kaserne®, AW 113,

eine

- schalltechnische Untersuchung (AAS Akustik-Analyse-Service 2016) und
eine

- geruchstechnische Untersuchung (Barth & Bitter GmbH 2016)

durchgefuhrt.

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Geréauschein-
wirkungen der umliegenden Emissionsquellen auf das Plangebiet sowie die
Auswirkungen der Emissionsquellen im Plangebiet auf die Umgebung nach
den aktuellen und einschlagigen Regelwerken zum Immissionsschutz erfasst
und beurteilt sowie Empfehlungen zum Schallschutz erarbeitet.

Die Beurteilung der Gerauschsituation im Plangebiet erfolgt unter Beachtung
der DIN 18005 (,Schallschutz im Stadtebau’).

Im Rahmen der geruchstechnischen Untersuchung wurden die Geruchsein-
wirkungen durch zwei Tischlereien mit Lackieranlagen auf das Plangebiet
nach den aktuellen und einschlagigen Regelwerken zum Immissionsschutz
erfasst und beurteilt. GIRL (,Geruchsimmissions-Richtlinie®).

Daraus resultierend handelt es sich im Wesentlichen um die nachfolgend ge-
nannten relevanten Emissionen (s. a. Nr. 4.5.6):

- StraRenverkehrslarm

- Schienenverkehrslarm

- Gewerbelarm

- Freizeit-/ Sportlarm (Jugendplatz)

- Ldsemittelgertiche (Lackieranlagen; Tischlereien).

Strallenverkehrslarm

Die Berechnung der Gerauschemissionen erfolgt nach den Vorgaben der
,Richtlinie fir den Larmschutz an Stral3en’ (RLS 90) anhand der Angaben zu
den einzelnen Streckenbelastungen der umliegenden Stral3en fir das Progno-

sejahr 2025.

Zum Schutz der Erdgeschosse und Auflienwohnbereiche der westlichen
Wohnbebauung vor Stral3enverkehrslarm der Rautheimer Stral3e als auch
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dem Schienenverkehrslarm der optional vorgesehenen Stadtbahntrasse ist
entlang der ,Vorhalteflache fur Stadtbahn® an deren Ostseite die Errichtung
einer Larmschutzwand (LSW) festgesetzt und in der schalltechnischen Unter-
suchung als Schallschutzschirm bericksichtigt worden (vgl. Nr. 5.7.1).

Aus stadtebaulichen Grinden ist eine Larmschutzwand unmittelbar an der
Braunschweiger Stral3e nicht winschenswert. Eine Larmschutzwand in die-
sem Bereich wirde ein unerwiinschte Trennwirkung zwischen dem geplan-
ten Wohngebiet und dem sudlich angrenzenden Wohngebiet ,Roselies” be-
wirken und somit der Offnung der Quartiere entgegenstehen. Dariiber hin-
aus ist eine vollumfangliche Errichtung einer La&rmschutzwand um das ge-
plante Wohngebiet stadtebaulich nicht vertretbar. Auch die Planung des
Wohngebietes mit durchgehender verdichteter Larmriegelbebauung ist mit
der stadtebaulichen Wiederaufnahme der aufgelockerten und offenen
Struktur des sudlich angrenzenden Wohngebietes ,Roselies” nicht verein-
bar.

Zum Schutz der sudlichen Gberbaubaren Flachen wird stattdessen die Ge-
schwindigkeit im Bereich innerorts (Kreuzungsbereich Braunschweiger
StrafRe/ Rautheimer Stral3e und Zufahrt Planstral3e A) auf 30 km/h begrenzt
und im Rahmen der ErschlieBung des Plangebiets die Zufahrt Gber einen
Kreisverkehr realisiert.

Ebenfalls als Schallschutzschirm mit in die Berechnung eingegangen ist der
gegenuber dem Stral3enverkehrslarm der BAB 39 im Bebauungsplan AW 113
festgesetzte Larmschutzwall.

Dies vorausgesetzt, fuhrt der Stral3enverkehrslarm dennoch insbesondere
zur Nachtzeit groRflachig zu deutlichen Uberschreitungen. Zur Tagzeit sind
insbesondere die straRennahen tiberbaubaren Flachen von Uberschreitun-
gen betroffen und grundsatzlich die Obergeschosse des westlichen und
nordlichen Bereichs. Dabei zeigt sich, dass die Verkehre auf der BAB 39 und
der Rautheimer StralR3e pegelbestimmend sind.

Entsprechend wird die Larmsituation im Plangebiet hinsichtlich ,Strallenver-
kehrslarm® im Hinblick auf die gesunden Wohn- und Arbeitsverhaltnisse ge-
mafR § 1 Abs. 5 Nr. 1 BauGB abwagungsbeachtlich.

Gemal DIN 18005 ist ohne besonderem Nachweis davon auszugehen, dass
an der von der maf3geblichen Larmquelle abgewandten Gebaudeseite der
»,mafgebliche Aulienlarmpegel” bei offener Bebauung um mind. 5 dB(A) und
bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhdfen um mind. 10 dB(A) gemin-
dert ist.

Entsprechend kann als Alternative zu einem grundsatzlich sinnvollem Abri-
cken einer larmbetroffenen Bebauung von einer Schallquelle bis zur vollstan-
digen Einhaltung der Orientierungswerte, im vorliegenden Fall durch sinn-
hafte Gebaudestellung, z. B. in den Allgemeinen Wohngebieten sidlich des
SO und 6stlich der Rautheimer Stral3e, durch eine Winkel- oder U-Formbe-
bauung mit offener Hoflage nach Stdosten im ,Innenbereich® eine sichere
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Einhaltung der Orientierungswerte erreicht werden. Erganzend verbessert
eine hohe StralRenrandbebauung — insbesondere im Sinne einer Riegelbe-
bauung - die Immissionssituation im Innenbereich des Plangebiets.

Erganzend sind an den von Stral3enverkehrslarm betroffenen Geb&auden zur
Sicherstellung gesunder Wohnverhaltnisse weiterfihrende Schutzmaf3nah-
men vorzunehmen (s. Nr. 5.7.4 ,Ausweisung von Larmpegelbereichen®).

Bei den vom Plangebiet ausgehenden Stral3enverkehrslarmemissionen han-
delt es sich lediglich um den StraRenverkehrslarm der sudlichen Erschlie-
RungsstralRe und den Planstral3en innerhalb des Plangebiets.

Durch die allein vom ErschlieBungs- und Anliegerverkehr des Plangebiets
verursachten Stral3enverkehrslarmimmissionen werden die maf3geblichen
Orientierungswerte an der Bestandsbebauung aul3erhalb des Plangebiets,

z. B. ,Roselies-Kaserne®, RA 25, und ,Gewerbegebiet Heinrich-der-Lowe-Ka-
serne®, AW 113, sicher eingehalten. Somit kann grundsétzlich diesbeziglich
kein Handlungsbedarf abgeleitet werden.

Des Weiteren handelt es sich bei den ErschlieBungsstrallen dem Grunde
nach um einen Neubau von Stral3en. Entsprechend ist unabh&angig von einer
Beurteilung des Strafl3enverkehrslarms nach DIN 18005 eine Beurteilung nach
den Kriterien der 16. BImSchV vorzunehmen. Dazu werden ausschlief3lich die
neu zu bauenden Stral3en betrachtet.

Die jeweils maRRgeblichen Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden
durch den Neubau der ErschlieBungsstral3e und der Errichtung des Kreisver-
kehrs sowohl innerhalb als auch auRerhalb des Plangebiets unterschritten.
Somit kann grundsatzlich diesbeziglich kein Handlungsbedarf abgeleitet wer-
den.

Des Weiteren werden durch das Vorhaben im Sinne des Mehrverkehrs auf
den Bestandsstral3en durch den kiinftigen Gesamtverkehr die sog. ,Gesund-
heitswerte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) tags auch weiterhin nicht erreicht
bzw. weitergehend Uberschritten. Somit kann grundsatzlich diesbeziiglich
kein Handlungsbedarf abgeleitet werden.

Schienenverkehrslarm

Die Berechnung der Gerauschemissionen durch Schienenverkehr erfolgt
nach den Vorgaben der Schall 03 (1990) fur das Prognosejahr 2025 konser-
vativ ohne Berticksichtigung des flr die Gleise privilegierten Schienenbonus'

von 5 dB(A).

Fur den Schutz der Erdgeschosse und AulRenwohnbereiche der westlichen

Wohnbebauung ist die Errichtung einer Larmschutzwand (LSW) entlang der
ggf. vorgesehenen Stadtbahntrasse festgesetzt und in der schalltechnischen
Untersuchung als Schallschutzschirm bertcksichtigt worden (vgl. Nr. 5.7.1).

Durch die Schienenverkehrslarmimmissionen werden im Plangebiet bezogen
auf die Bauflachen die mal3geblichen Orientierungswerte (OW) der
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DIN 18005 groRflachig deutlich unterschritten. Uberschreitungen liegen nur
zur Nachtzeit und nur in den nérdlichen und westlichen Baufenstern vor. Da-
bei erweist sich der Schienenverkehr der DB-AG grundsatzlich als pegelbe-
stimmend, wahrend sich die Stadtbahn deutlich auf die westlichsten tberbau-
baren Flachen auswirkt.

Dadurch wird die Larmsituation im Plangebiet hinsichtlich ,Schienenverkehrs-
larm" im Hinblick auf die gesunden Wohn- und Arbeitsverhéaltnisse gemaf
§ 1 Abs. 5 Nr. 1 BauGB abwagungsbeachtlich.

Die Larmschutzwand entlang der Rautheimer Stral3e dient nur dem Schutz
der Erdgeschosse und der AuRenwohnbereiche, sie stellt keinen Schutz fir
die Obergeschosse dar. Ebenso sind aktive Schallschutzmal3nahmen (z. B.
LSW) aufgrund der grof3en Entfernung zu den Emissionsquellen (Schie-
nentrassen der DB-AG) an den von Uberschreitungen betroffenen nérdlichen
uberbaubaren Flachen nicht zielfiihrend. Fir diese Situationen stellen Ge-
baude- und/ oder Raumorientierungen eine effektive Schutzmafl3nahme dar
(vgl. Nr. 5.7.1).

Ergénzend sind an den von Schienenverkehrslarm betroffenen Gebauden zur
Sicherstellung gesunder Wohnverhaltnisse weiterfiihrende Schutzmal3nah-
men vorzunehmen (s. Nr. 5.7.4 ,Ausweisung von Larmpegelbereichen®).

Der Schienenverkehrslarm der optional vorgesehenen Stadtbahn wirkt sich
lediglich auf die westlich (immissionsschutzrechtliche Einstufung als Misch-
gebiet) und sudlich (Allgemeines Wohngebiet — ,Roselies-Kaserne®, RA 25)
zur Trasse gelegenen Bereiche aus. Wahrend westlich der Rautheimer
StralRe keine Uberschreitungen zu erwarten sind, kénnen aufgrund des Stadt-
bahnbetriebs gegentiber dem Allgemeinen Wohngebiet aktive Schallschutz-
malRnahmen erforderlich werden. Bei Umsetzung der Planung dieser Trasse
ist ein Planfeststellungsverfahren durchzufiihren, im Rahmen dessen die Im-
missionssituation nach 16. BImSchV schalltechnisch ermittelt und bewertet
wird und ggf. erforderliche Schallminderungsmaflinahmen umzusetzen sind,
um innerhalb und aulRerhalb des Plangebiets - gemal Schutzanspruch - die
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV einzuhalten. Somit kann grundsatz-
lich diesbezlglich kein Handlungsbedarf abgeleitet werden.

Gewerbelarm

Die Gerauschbelastung durch gewerblich genutzte Anlagen wird auf Grund-
lage der TA Larm rechnerisch nach DIN ISO 9613-2 ermittelt. Die Berech-
nung der Gewerbelarmimmissionen erfolgt nach DIN ISO 9613-2 (Akustik -
Dampfung des Schalls bei Ausbreitung im Freien, Teil 2) fur eine Mittenfre-
guenz f = 500 Hz, bei Mitwindlage unter Berlcksichtigung des alternativen
Verfahrens gemafR Nr. 7.3.2 und einer Gleichverteilung der Gerauschemissio-

nen in freier Schallausbreitung bei einer mittleren Quellhéhe von 4 m GOK.

Der dstliche Bereich des enemaligen Kasernenareals ist mafl3geblich durch
die Gewerbetriebe des benachbarten Bestandsbebauungsplans Gewerbege-
biet ,Rautheim-Nord®, RA 13/ RA 22 larmvorbelastet. Um eine Nutzung des
ehemaligen Kasernengelandes zu Wohnzwecken zu erméglichen, wurden
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die westlich der Stral3e Erzberg gelegenen Gewerbeflachen bzgl. Ihrer zulas-
sigen immissionswirksamen flachenbezogenen Schallleistungspegel (IFSP)
tberplant und in den Geltungsbereich des Bebauungsplans AW 100 als

GE 1.1, GE 2.1 bis GE 2.3 und GE 3 einbezogen.

Mit dem Ziel den kinftigen gewerblichen Nutzungen im Plangebiet eine grof3t-

maogliche Entwicklung zu ermdglichen und ebenso eine Planungssicherheit

gegeniber den westlich zu den Gewerbeflachen geplanten Allgemeinen

Wohngebieten zu gewahrleisten, wurden folgende Festsetzungen im Bebau-

ungsplan getroffen:

- Reduzierung von IFSP, die auf den Gewerbeflachen noch eine mindestens
100%ige emissionsrelevante Erweiterung erméglichen (vgl. Nr. 4.5.6),

- Errichtung eines 6,5 m hohen Larmschutzwalls,

- R&umliche Trennung von 80 m in Form einer Grinzasur,

- Unzulassigkeit von offenbaren Fenstern in den Obergeschossen an den
von Gewerbelarm betroffenen Fassaden von AufenthaltsrAumen in den re-
levanten dstlichen Allgemeinen Wohngebieten (WA 1.1 und WA 3.1).

Fur die im Plangebiet vorgesehene Nutzung ,Sondergebiet Einzelhandel®
wurden in der schalltechnischen Untersuchung tbliche fir Gewerbeflachen
zu bertcksichtigende immissionswirksame flachenbezogene Schallleistungs-
pegel (IFSP, Lwa“) angesetzt, die die Einhaltung der zulassigen schalltechni-
schen Orientierungswerte gemaf DIN 18005 an den umliegenden schutz-
wuirdigen bestehenden und geplanten Nutzungen weitestgehend gewébhrleis-
ten.

Zum Schutz der Wohnbebauung vor den Gerduschemissionen des Sonderge-
biets Einzelhandel (SO) werden an der Sud- und Ostseite des SO zwei Larm-
schutzwande (LSW) mit einer HOhe von 5 m festgesetzt. Dabei muss die sid-
lich verlaufende LSW llckendicht an die LSW parallel zur ,Vorhalteflache fur
Stadtbahn® anschliel3en.

Um sidlich des Sondergebiets einen FuRgangerdurchgang zu erméglichen,
ohne den Schallschutz zu verlieren, sind die beiden LArmschutzwande im Be-
reich des Durchgangs lUber mindestens 3 m parallel verlaufend zu errichten.
Bei der Realisierung der Einzelvorhaben im SO Einzelhandel bietet es sich
an, die Schirmwirkung dieser beiden Larmschutzwande vollstandig oder teil-
weise durch die Bebauung herzustellen. Dabei ist sicherzustellen, dass zum
einen der lickendichte Abschluss zur Larmschutzwand ,Stadtbahntrasse® und
zum anderen im Bereich des FuRgangerdurchgangs durch geeignete bauli-
che Malinahmen (z. B. parallel verlaufende Larmschutzwand-Gebaude-Kom-
bination, 0. &.) der erforderliche Schallschutz erreicht wird.

Die Larmschutzwande sind jedoch fur die oberen Geschosse der sudlich an
das Sondergebiet (SO) angrenzenden Allgemeinen Wohngebiete WA 3 nicht
zielfuhrend. Es verbleiben an der jeweiligen Nordfassade Uberschreitungen
zur Tag- und Nachtzeit von bis zu 2 dB(A), so dass hier erganzende bauliche
Schutzmal3nahmen festzusetzen sind. Entsprechend sind in den sudlich an-
grenzenden WA 3-Gebieten ab dem 3. Obergeschoss dffenbare Fenster an
den von Gewerbelarm betroffenen Nordfassaden von Aufenthaltsraumen
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nicht zulassig (s. a. u.).

Im nérdlich angrenzenden ,,Gewerbegebiet Heinrich-der-Léwe-Kaserne®,
AW 113, werden Gewerbeflachen fur wenig stérende Nutzungen entwickelt.
Mit dem Ziel, den kunftigen gewerblichen Nutzungen im AW 113 eine ausrei-
chende Entwicklung zu ermdglichen, ist der Geltungsbereich in drei Teilfl&-
chen mit abgestuften immissionswirksamen flachenbezogenen Schallleis-
tungspegeln unterteilt, die die Einhaltung der zulassigen schalltechnischen
Orientierungswerte gemalf3 DIN 18005 an den umliegenden schutzwirdigen
bestehenden und geplanten Nutzungen weitestgehend gewahrleisten.

Es verbleiben dennoch fur das unmittelbar stdlich geplante WA 3-Gebiet
(AW 100) an den jeweiligen Nordfassaden der Gebaude ab dem 3. Oberge-
schoss Uberschreitungen zur Tag- und Nachtzeit von bis zu 1 dB(A). Entspre-
chend sind auch hier erganzende bauliche Schutzmalinahmen festzusetzen,
indem ab dem 3. Obergeschoss offenbare Fenster an den von Gewerbelarm
betroffenen Nordfassaden von Aufenthaltsrdumen nicht zuléassig sind
(s.a.u).

Grundsatzlich kann von den im Bebauungsplan festgesetzten IFSP aus-
nahmsweise abgewichen werden, wenn durch ein schalltechnisches Gutach-
ten gemaf DIN ISO 9613-2 der Nachweis erbracht wird, dass durch alterna-
tiv vorgesehene aktive LarmminderungsmalRnahmen die jeweils festgesetz-
ten immissionswirksamen flachenbezogenen Schallleistungspegel in ihrer
Gesamtwirkung nicht Giberschritten werden. Dabei kénnen beziglich der
malRgebenden Immissionsorte Schallpegelminderungen, die im konkreten
Einzelfall durch Abschirmungen erreicht werden, erhéhte Luftabsorptions-
und Bodendampfungsmalle, frequenz- und entfernungsabhangige Pegelmin-
derungen sowie die meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613-2 und/ o-
der zeitliche Begrenzungen der Emissionen dem Wert des Flachenschallleis-
tungspegels zugerechnet werden.

Ein Vorhaben/ eine Abweichung ist auch zuléssig, wenn der Beurteilungspe-
gel der Betriebsgerdusche der Anlage bzw. des Betriebs (beurteilt nach

TA Larm) das dem Anlagen-/ Betriebsgrundstiick entsprechende Immissions-
kontingent (IK) oder einen Wert von 15 dB(A) unterhalb des mafl3geblichen
Immissionsrichtwertes gemaf Nr. 6.1 der TA Larm am malR3geblichen Immis-
sionsort im Einwirkungsbereich nicht Gberschreitet.

Zum Schutz von gesunden Wohnverhaltnissen in den Allgemeinen Wohnge-
bieten WA 1.1 und WA 3.1 sowie in den unmittelbar an den AW 113 und dem
Sondergebiet angrenzenden Teilbereichen der Allgemeinen Wohngebiete
WA 3 dirfen von Gewerbelarm betroffene Fassaden von Aufenthaltsraumen
in den Obergeschossen keine bauordnungsrechtlich notwendigen Fenster
aufweisen (s. 0.). Feststehende, nicht zu 6ffnende Fenster (sogenannte
Lichtoffnungen) mussen nach DIN 4109 analog zur Fassade mit einem aus-
reichenden Schallddmmmal’ ausgelegt werden. Sofern betroffene Aufent-
haltsraume nicht tiber Fenster an Fassaden ohne Uberschreitungen ausrei-
chend bellftet werden kdnnen, ist der Einbau kontrollierter Be- und Entluf-
tungsanlagen vorzunehmen.
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Fur Fenster an orthogonal zur Schallquelle stehenden Fassaden mit Uber-

schreitungen kann haufig eine naturliche Belliftung durch architektonische

Malinahmen, wie z. .B. durch abschirmende Fassadenelemente ermoglicht
werden (vgl. Nr. 5.7.5).

Der Nachweis der abschirmenden Wirkung ist im Einzelfall durch eine gebau-
debezogene schalltechnische Berechnung im nachgeordneten Baugenehmi-
gungsverfahren zu erbringen.

Weitere als die im Rahmen des Verkehrslarms getroffenen und an den Larm-
pegelbereich (LPB) Il fixierten Festsetzungen zur Anordnung der Aul3en-
wohnbereiche sind nicht erforderlich.

Von den Gewebeflachen im Bebauungsplan gehen keine Belastigungen aus,
die an den Bestandsbebauungen aufRerhalb des Plangebiets zu Uberschrei-
tungen der mal3geblichen Orientierungswerte fiihren.

Die Ausstattung des Jugendplatzes ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Be-
bauungsplans noch nicht bekannt. Entsprechend ist die Einhaltung von Im-
missionsrichtwerten in der Nachbarschaft - abhangig von der Ausstattung -
nach der Freizeitlarm-Richtlinie oder nach der Sportanlagenlarmschutzver-
ordnung (18. BImSchV) im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren
durch eine schalltechnische Untersuchung nachzuweisen (s.a. Nr. 4.5.6).

Neben der Entwicklung von Allgemeinen Wohngebieten (WA), einem Son-
dergebiet Einzelhandel (SO) sowie im 6stlichen Bereich die Aufnahme der
Uberplanten Gewerbeflachen des Bebauungsplans RA 13/ RA 22 sind in dem
ndrdlich direkt angrenzenden Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Heinrich-der-
Lowe-Kaserne“, AW 113, auch die Entwicklung von Gewerbeflachen (GE)
festgesetzt.

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurde auch der Bebauungs-
plan AW 113 untersucht. Dabei zeigte sich, dass insbesondere zur Sicherstel-
lung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhaltnissen in den geplanten Allge-
meinen Wohngebieten des Bebauungsplans (AW 100) Schallschutzschirme
(z. B. Wall, Wand, Kombinationen aus Wall/ Wand) entlang der BAB 39, ent-
lang des Sondergebiets Einzelhandel, entlang der Uberplanten 6stlich angren-
zenden Gewerbeflachen und entlang der optional geplanten Stadtbahntrasse
(Rautheimer Stral3e) erforderlich sind.

Entsprechend wurden in den zeichnerischen Festsetzungen zum AW 100 Fla-
chen gekennzeichnet innerhalb derer zum Schutz vor schadlichen Umweltein-
wirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzes Larmschutzschirme zu
errichten sind. Dabei handelt es sich im Einzelnen um die Bereiche westlich
der Uberplanten Gewerbeflachen mit lickenlosem Anschluss an den Larm-
schutzwall im AW 113, 6stlich und stidlich des Sondergebietes (AW 100) und
Ostlich der Freihalteflache fur eine mogliche Stadtbahntrasse entlang der
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Rautheimer Stral3e (AW100). Des Weiteren wurden die erforderlichen Eigen-
schaften der Larmschutzschirme festgesetzt.

Um die vorhandene Gerauschimmissionsbelastung im Plangebiet kenntlich
zu machen und den Schutzanforderungen der geplanten schutzwirdigen
Nutzungen Rechnung zu tragen, wurden bei freier Schallausbreitung unter
Berucksichtigung der festgesetzten Larmschutzschirme (Wall und Larm-
schutzwénde) Larmpegelbereiche gemal DIN 4109 (,Schallschutz im Hoch-
bau‘) ermittelt. Sie ergeben sich im vorliegenden Fall entsprechend der Norm
zu LPB Il bis IV.

Dabei ergibt sich der LPB Il nur im stdéstlichen Bereich und der LPB IV nur
auf einer Breite von ca. 30 m entlang der Rautheimer Stral3e sowie grol3fla-
chig im Sondergebiet, wahrend im weitaus gro3eren Bereich der LPB Il vor-
liegt (vgl. Nr. 4.5.6).

Entsprechend werden in den relevanten Bereichen des Plangebiets folgende
Larmpegelbereiche nach DIN 4109 (,Schallschutz im Hochbau®) in den Fest-
setzungen aufgefiuihrt und gekennzeichnet:

Maf3geblicher AuRenlarmpegel Larmpegelbereich (LPB)
in dB(A)
56 - 60 Il
61 - 65 11
66 - 70 v

Aus den Larmpegelbereichen resultieren die erforderlichen Bauschallddmm-
MalRe (R'wres) zur Sicherstellung gesunder Wohnverhéltnisse innerhalb von
Gebauden. Durch die Kenntlichmachung der Larmpegelbereiche im Bebau-
ungsplan kdénnen sich Ansiedlungswillige auf die vorhandene Larmsituation
einstellen und in Anwendung der DIN 4109 i. V. m. der VDI 2719 (,Schall-
dammung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen®) fur eine geeignete
Schalldammung der Umfassungsbauteile inklusive der Fenster und deren
Zusatzeinrichtungen (z. B. Luftungseinrichtungen) sorgen (passive Schall-
schutzmalRnahme).

Durch die heute Ubliche Bauweise und der im Allgemeinen einzuhaltenden
Bestimmungen (Energieeinsparverordnung — EnEV) ergeben sich - dadurch
dass diese Anforderungen mit den bestehenden baulichen Standards sicher
eingehalten werden - bis Larmpegelbereich Il keine weitergehenden Aufla-
gen an die AulRenbauteile.

Bei der Ermittlung des erforderlichen Schallddmmmales kdénnen planeri-
sche/ bauliche Schallschutzmal3Bnahmen berlcksichtigt werden. So wirken
Gebaude entlang der BAB 39 bzw. der Rautheimer Strafl3e als auch im
Schallausbreitungsweg der Gewerbeflachen in nicht nur geringen Umfang
schallreduzierend auf die rtickwartig liegende Bebauung. Ebenso kdnnen
z. B. durch eine sinnvolle Raumorientierung schutzwirdige Raume (Biros,
betriebsbedingte Wohnraume), an den von der mal3gebenden Schallquelle
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(BAB 39 bzw. Rautheimer Stral3e, Gewerbeflachen) abgewandten Gebaude-
seiten angeordnet werden, um durch die Eigenabschirmung eine deutliche
Pegelminderung zu erzielen. Ergdnzend kann eine ausreichende Beliuftung
von schutzbedurftigen RA&umen mit Fenstern an Fassaden mit Richtwertiber-
schreitungen auch durch einfache Mal3nahmen, wie z. B. tber Querliftung
von Fenstern an Fassaden ohne Richtwertliberschreitungen, vorgenommen
werden.

Grundsatzlich liegt der ,Schwachpunkt® der Fassaden hinsichtlich Schalldam-
mung bei den Fenstern, deren Dammung nur in geschlossenem Zustand ent-
sprechend ihrer Schallschutzklasse wirksam wird. Gekippte Fenster weisen —
unabhangig von ihrer Schallschutzklasse - ein Schallddmmmal von nur etwa
15 dB auf. Um einen ungestorten Nachtschlaf zu sichern, ist ab einem Beur-
teilungspegel von 45 dB(A) (Fenster) die Luftung von Schlafrdumen bzw. von
zum Schlafen geeigneter Raume unabh&ngig von geotffneten Fenstern zu si-
chern. Dies ist entsprechend mittels Einbau kontrollierter Be- und Entlif-
tungsanlagen moglich.

Die Festsetzungen zur Durchfiihrung von passiven Schallschutzmalinahmen
unter Anwendung der einschléagigen Vorschriften wurden entsprechend der
obigen Ausfuihrungen getroffen.

Insbesondere aufgrund des Verkehrslarms kann es im Bereich tblicher An-
ordnungen von AulRenwohnbereichen (z. B. Terrassen, Balkone, Loggien,
etc.) vor allem in den straBennahen Bereichen zu Uberschreitungen der Ori-
entierungswerte kommen. Unter Nutzung von anderen bzw. weiteren Ab-
schirmungen durch Nebengebaude oder Fassadenrandbebauungen (z. B.
Vorhangfassaden), Teil- oder Vollverschalungen (z. B. Schallschutzvergla-
sungen etc.) kdonnen geschitzte AuRenwohnbereiche entstehen. Ebenso
sinnvoll schitzen zurtickversetzte Fassaden den Aufenthaltsbereich von Bal-
konen, Loggien und Terrassen und nicht zuletzt dahinterliegende schutzbe-
durftige Raume. AulRenwohnbereiche kdnnen auch dann in einem verlarmten
Bereich vorgesehen werden, wenn dartber hinaus eine weitere AuRenwohn-
bereichsflache ohne von Uberschreitungen betroffen zu sein besteht.

Die Ermittlung bzw. Dimensionierung der o. g. notwendigen Schallschutz-
malnahmen ist unter Beriicksichtigung von Abstanden, Hindernissen im
Schallausbreitungsweg, baulichen Gebaudeanordnungen und der Gebau-
degeometrie vorzunehmen und mittels geeigneter nachvollziehbarer Bauvor-
lagen, zugehorig zur Bauanzeige / zum Bauantrag zu erbringen bzw. der
Bauaufsichtsbehérde vorzulegen. Entsprechend wurden die Berechnungsver-
fahren eindeutig bestimmt und fur den Nachweis im Einzelfall in den Hinwei-
sen zu den textlichen Festsetzungen aufgenommen.

Im Plangebiet kann es zeitweise zu l6semittelartigen Geruchsimmissionen
durch die Lackieranlagen zweier im Plangebiet ansassiger Betriebe (GE 1.1
und GE 2.2; ehemals Gewerbegebiet Rautheim-Nord) kommen. Diese Im-
missionen fuhren jedoch weder im geplanten Allgemeinen Wohngebiet noch
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Im Sondergebiet Einzelhandel oder im bestehenden Gewerbegebiet zu er-
heblichen Beeintrachtigungen gemaf Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL;
vgl. Nr. 4.5.6).

Soziale Infrastruktur

Fur das Baugebiet mit seinen angestrebten 400 Wohneinheiten ergibt sich
ein rechnerischer Bedarf von 60 Kindergarten- und 46 Krippenplatzen, so
dass eine 5-Gruppeneinrichtung mit 2 Kindergarten- und 3 Krippengruppen
notwendig wird.

Die Planung sieht einen zentralen Kita-Standort im stidwestlichen Bereich
des Plangebiets mit Zufahrt von der Braunschweiger Straf3e vor. Das Grund-
stuick der Kindertagesstatte grenzt an eine 6ffentliche Grunflache als Kinder-
spielplatz, die gleichzeitig die nordliche Fortsetzung des Griinzugs entlang
der Von-Wrangell-Strafl3e und somit auch eine Anbindung an das Roselies-
Quartier darstellt. Insgesamt stehen hier ca. 3.200 m2 Flache fur die Kita in-
klusive AulRengelande zur Verfigung. Diese wird als Flache fur den Gemein-
bedarf festgesetzt.

Ausgehend von 400 Wohneinheiten besteht in Anlehnung an das nieder-

sachsische Spielplatzgesetz (NSpPG) ein Mindestbedarf an 6ffentlicher

Spielflache fur Kinder von 900 m2. Der Bedarf an Spielflache fur Jugendliche

liegt ebenfalls bei 900 m2. GemalR der DIN 18034 (,Spielplatze und Frei-

raume zum Spielen - Anforderungen fiir Planung, Bau und Betrieb"), die als

Berechnungsgrundlage fir eine gute, bedarfsangemessene und wiinschens-

werte Versorgung mit Spielflachen dient, werden im Spielplatzbereich 1.800

m? Kinderspielflachen nachgewiesen. Diese werden den Wohngebieten zu-

geordnet und aufgeteilt in:

- oOffentliche Spielflachen fur Kinder in der zentralen 6ffentlichen Griunflache
Nr. 4,

- oOffentliche Spielflachen in der dstlichen 6ffentlichen Grinflache Nr. 2

- und einem Spielplatz in der 6ffentlichen Grunflache Nr.6 am Westrand
des Plangebietes.

In einer GroRRe von ebenfalls 1.800 m2 ist eine Spielflache fur Jugendliche in

Form eines Jugendplatzes am Sudostrand des Geltungsbereichs 6stlich der

Larmschutzwallanlage (6ffentliche Grunflache Nr. 7) geplant.

Weitere technische Infrastruktur

Die Ver- und Entsorgung des Plangebietes (Trinkwasser, Abwasser, Losch-
wasser, Warmeenergie, Elektrizitat, Abfallentsorgung, Kommunikationstech-
nik) erfolgt durch die jeweiligen Trager auf der Grundlage der geltenden
Rechtsvorschriften und Regelwerke.

Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt tber eine Hebeanlage in Richtung
Westen zur Rautheimer Stral3e.
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Das bestehende Rickhaltebecken (RRB) soll erhalten bleiben. Nach ersten
Berechnungen ist eine ausreichende Vorflut fur die Ableitung der bei einer
Entwicklung des Baugebiets anfallenden Regenwassermengen gegeben. Die
Einleitung der 6stlichen Baugebiete erfolgt gedrosselt Gber ein unterirdisches
Retentionsvolumen. Fir das RRB ist nicht nur die Hydraulik, sondern auch
die Gewasserschutzfunktion zu betrachten.

Das Gebiet liegt in der Wasserschutzzone 1l b, weshalb je nach gewahlter
Entwasserungsart noch eine Genehmigung fir die Wohnsiedlung nach der
Wasserschutzgebietsverordnung zu erteilen ist.

Die Versorgungsleitungen fir Wasser werden sowohl tiber die Rautheimer
Stral3e als auch Uber die Braunschweiger Stral3e herangefuhrt.

Die Versorgung mit Strom erfolgt durch Anschluss an das vorhandene Netz
in der Rautheimer /Braunschweiger Stral3e. Fir eine zukunftige Versor-
gung werden zwei Standorte mit Umspannstationen im Bereich des
zentralen Grinzuges festgesetzt.

Zur Sicherstellung der Energieversorgung des Sondergebietes SO bzw.
angrenzende Stellflachen erfolgt die Festsetzung einer Freihalteflache
innerhalb des Baugebietes fur gegebenenfalls erforderliche Betriebsmit-
tel.

In Ost-West-Richtung verlauft eine Stromversorgungstrasse von der Rauthei-
mer Stral3e bis in das Gewerbegebiet Rautheim-Nord. Eine Sicherung dieser
Trasse kann Uber die Festsetzung 6ffentlicher Flachen erfolgen.

Ortliche Bauvorschriften

Der Geltungsbereich der 6rtlichen Bauvorschriften umfasst die Allgemeinen
Wohngebiete WA und das Sondergebiet SO des Bebauungsplanes AW 100.
Da erforderliche Regelungen, insbesondere zu Dachformen, Werbeanlagen,
Einfriedungen und zu Einstellplatzen nicht Uber Festsetzungen gemaf3 § 9
Abs. 1 bis 3 BauGB getroffen werden kénnen, werden gemaf 8§ 9 Abs. 4
BauGB einzelne auf Landesrecht basierende Regelungen in den Bebauungs-
plan als Festsetzungen aufgenommen.

Dacher
Dacher pragen ein Wohngebiet und dessen Auswirkungen auf das Ortsbild in
erheblichem Umfang.

a) Dachformen

Um bei individueller Vielfalt ein einheitliches Gesamtbild zu erzielen, sind ge-
wisse gestalterische Festsetzungen fur die Ausbildung von Déchern zu tref-
fen. So sind bestimmte Abh&ngigkeiten in Bezug auf die Abmessungen ein-
zuhalten, wie die Festsetzung von Trauf- und Firsthohen und symmetrischer
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Neigung der Dacher. Der First ist parallel zur Traufe in einheitlicher Hohe an-
zuordnen.

Neben Satteldachern werden Pultdacher als Alternative zugelassen, da ein
Nebeneinander dieser beiden Dachformen aufgrund der Bestimmungen zur
Dachneigung nicht zu einem unvertraglichen Gesamtbild fiihrt.

Dem Wunsch vieler Bauherren nach einem Gebaude mit Flachdach soll in
den Allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 1.1 und WA 2 Rechnung getra-
gen werden. Dies erscheint insoweit vertretbar, als dass die gestalterischen
Anspruche an einheitliche Dachformen angesichts der eher introvertierten
Lage dieser Baugebiete im Plangebiet und der Eingriinung zum Teil durch
den alten Baumbestand entlang der Braunschweiger Straf3e moderat ausfal-
len kénnen.

Bei der in den Allgemeinen Wohngebieten WA 3 und WA 3.1 zuléassigen drei-
bis finfgeschossigen Bebauung mit den zusatzlich zuldssigen Staffelge-
schossen ist nicht nur die Pragung des nérdlichen und westlichen Randes
des neuen Wohngebietes von Bedeutung. Die Baukérper und deren Dacher
werden auch in der Umgebung wahrnehmbar sein. In diesen Baugebieten
sind deshalb nur Flachdacher zulassig. Damit wird sichergestellt, dass in die-
sem stadtraumlich wirksamen Bereich einheitliche Dachformen vorgesehen
werden.

Flachdacher sind als obere Abschliisse der Baukdrper mit fassadenbindiger
Attika auszufiihren. Flachgeneigte Dacher mit Dachuberstand sind nicht zu-
lassig. Die Festsetzung der Gebaudehdhe gilt bei Ausfihrung mit einem
Flachdach fiur die Oberkante der Dachhaut.

Da die Bebauung im Plangebiet unterschiedlich hoch ist, sind die niedrigeren
Déacher, zumindest von den Dachgeschossen héherer Bebauung und vor al-
lem von den héheren Geschossen und Staffelgeschossen der drei- bis funf-
geschossigen Bebauung aus, einsehbar. Daher sind die Flachdéacher mit ex-
tensiver Dachbegrinung auszufuhren, um die Aufsicht auf Dachfolien oder
schwarze Teerpappe zu verhindern. Ferner werden damit die Ziele der
Schaffung von Lebensrdumen fur Tiere und Pflanzen und der Verbesserung
des Mikroklimas erreicht.

Der nicht tGberbaute Anteil der Tiefgaragendacher ist mit einer Vegetations-
tragschicht zu versehen und differenziert zu begriinen. Der Aufbau der Vege-
tationstragschicht muss mindestens 30 cm aufweisen.

In dem Sondergebiet SO, das einen hohen Anteil an versiegelten Flachen
aufweist, ist die Begriinung von Dachflachen eine wirkungsvolle Mdglichkeit,
den Wasserabfluss nach Regenfallen zu vermindern und zu drosseln.

Die Begrinung von Dachflachen hat ferner eine herausragende Funktion fir
die Verbesserung des Naturhaushaltes hinsichtlich des Kleinklimas und des
Vorkommens von Tier- und Pflanzenarten. Deshalb sind in dem Sonderge-
biet Flachdacher zu mindestens 50 % extensiv zu begrtinen.
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b) Dachneigung

Fur die Zulassigkeit von Dachneigungen wird ein moglichst grol3er Rahmen
gesetzt. So durfen die Satteldacher und versetzten Pultdacher Neigungen
von 25° bis 45° aufweisen. Individuellen Wiinschen im Rahmen der Festset-
zung der maximalen Gebaudehdhen nach einem grof3en und ausbauféahigen
oder einem kleinen Dachraum wird somit entsprochen.

c¢) Belichtung, Solar- und Photovoltaikanlagen innerhalb der Dachflachen
Aus der stadtebaulichen Grundidee, die durch die Nutzung als Kaserne be-
grundete formale Struktur im Gebiet zu erhalten, werden Festsetzungen zur
Gestaltung von Belichtungselementen sowie von Solar- und Photovoltaikan-
lagen innerhalb der Dachflachen getroffen.

Durch die Beschréankung der Dachgauben und Zwerchgiebel mit einer Dach-
neigung bis maximal 60° auf maximal die Halfte der Lange der betroffenen
Dachflache / Gebaudeseite soll im Wesentlichen sichergestellt werden, dass
die Dachflache / das Hauptgebaude gegenulber diesen Ausbauten dominant
bleibt.

Um das Erscheinungsbild der Dachflachen im Baugebiet aufeinander abzu-
stimmen, sind Solar-/ Photovoltaikanlagen in gleicher Neigung der geneigten
Dachflachen zu installieren. Dadurch wird einer Zerstiickelung der Dachfla-
chen vorgebeugt, d. h. die Hauptdachform ist ortsbildpragend.

Zur Forderung regenerativer Energien werden bei Flachdachern oberhalb der
Begriinung Photovoltaikanlagen und solarthermische Anlagen zugelassen.

d) Material und Farbe

Auch bei einer guten Durchgriinung eines Wohngebietes bleiben die geneig-
ten Dacher sichtbar und tragen somit wesentlich zu dem Erscheinungsbild
eines Baugebietes bei. In Anlehnung an die 6rtliche Farbgebung ist im ge-
samten Plangebiet eine Dacheindeckung mit Dachsteinen oder -ziegeln in ro-
ten bis braunen Farbtonen oder in anthrazit zulassig. Der festgesetzte Farb-
facher und die ebenfalls zulassigen Dacheindeckungen aus Zinkblech lassen
einen ausreichend groRen Gestaltungsspielraum zu. In der Region untypi-
sche hochglanzende Dachpfannen werden ausgeschlossen.

Ausgenommen von diesen Vorschriften sind Flachen fur Solar- und Photovol-
taikanlagen sowie Dachflachen von Nebenanlagen.

Aus stadtgestalterischen Griinden und um die Sicherheit und Leichtigkeit des
Verkehrs nicht zu gefahrden wird Werbung in den Allgemeinen Wohngebie-
ten WA und im Sondergebiet SO nur an der Statte der Leistung im Eingangs-
bereich von Gebauden zur Eigenwerbung zugelassen.

Fremdwerbung wird innerhalb des Plangebietes ausgeschlossen. Das Ziel
des Bebauungsplanes, mit der Festsetzung von Allgemeinen Wohngebieten
vorwiegend Flachen der Wohnnutzung zur Verfiigung zu stellen, wird durch
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Werbeanlagen, die keinen unmittelbaren rdumlichen Bezug zum Standort ha-
ben, unterlaufen. Es besteht die Gefahr, dass Anlagen der Fremdwerbung
keine oder wenig Sensibilitat gegentber der vorzufindenden baulichen Struk-
tur entwickeln und damit das ertragliche Erscheinungsbild sprengen. Solche
Anlagen werden daher ausgeschlossen.

Innerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete herrscht die Wohnnut-
zung vor. Allerdings lasst der Bebauungsplan auch andere, auf Werbung an-
gewiesene Nutzungen zu. Auch die zukunftig zulassigen freiberuflichen Nut-
zungen haben das Recht auf angemessene Werbemdglichkeiten. Entspre-
chend den allgemeinen Zielen des Bebauungsplans haben sich die Werbe-
anlagen aber an den gestalterischen Ansprichen an das Wohngebiet in dem
besonderen Umfeld anzupassen.

Um den zukinftigen gewerblichen Nutzungen innerhalb des Gebietes eine
ausreichende Werbemdoglichkeit zu schaffen, ist je gewerblicher Nutzungs-
einheit eine Werbeanlage zul&ssig. Die in der Regel biro- oder praxisahnlich
ausgeubten Nutzungen sind nicht auf Werbung angewiesen, die sich an
Laufkundschatft richtet; Werbeanlagen dienen eher der Orientierung im Ge-
biet. Daher sind Werbeanlagen auch nur in einer geringen Grof3e zulassig.
Da der Orientierungscharakter bei Werbeanlagen im Gebiet im Vordergrund
steht, sind diese auch nur als Werbetafeln mit einer maximalen Ansichtsfla-
che von 1 m2 im Eingangsbereich der Geb&ude zulassig.

Um das zukinftige Wohngebiet und die bestehenden Nutzungen aul3erhalb
des Plangebiets vor einer unangemessenen Fernwirkung zu schitzen, erhal-
ten Werbeanlagen im Sondergebiet Einzelhandel durch die getroffenen Fest-
setzungen eine erkennbar dem Gebaude untergeordnete Funktion und eine
Begrenzung in ihrer Fernwirkung. Daher sind auch Anlagen mit sich turnus-
maliig verandernder Werbedarstellung, wie z. B. LED-Bildschirme, Rollban-
der, Filmwéande oder CityLightBoards, blinkende Werbeanlagen, Wechsel-
licht, Lauflichtbander und Skybeamer generell ausgeschlossen. Von ihnen ist
zu erwarten, dass nachteilige Auswirkungen auf das Wohnumfeld ausgehen.

Durch die Méglichkeit, Werbeanlagen bis zu bis zu einer Gré3e von maximal
15,0 m2 je Gebaudeseite und einer Gesamthdhe von 8,0 m Giber dem Be-
zugspunkt zu errichten, wird einerseits erreicht, dass den gebietsbezogenen
Belangen des Einzelhandels Rechnung getragen wird. Durch die Beschran-
kung auf 8,0 m werden andererseits die beschriebenen negativen Auswirkun-
gen vermieden.

Um den Stral3enraum nicht zu beeintrachtigen, wird Werbung an Gebauden
nur innerhalb der Uberbaubaren Flachen zugelassen.

Da die Rautheimer Stral3e sowie die neue Planstral3e im Bereich der Haupt-
zufahrt zum Sondergebiet Einzelhandel im Verhéltnis zu den begrenzenden
Nutzungen eine offene Raumwirkung besitzt, kann hier eine Ausnahme von
den oben beschriebenen Festsetzungen getroffen werden. Hier sind im Be-
reich des Kundenparkplatzes bis zu drei Fahnenmasten mit innenliegender
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Seilfihrung und einer H6he von maximal 6,0 m sowie ein Werbepylon mit ei-
ner Hohe von maximal 9,6 m zulassig.

Sicht- und Windschutzanlagen sind nur innerhalb der Baugrenzen zulassig.

Hierdurch soll erreicht werden, dass die genannten Anlagen gegentber dem
offentlichen Raum nicht zu massiv in Erscheinung treten, ihn optisch einen-

gen und storen. Insbesondere sollen sie nicht als ,zweite Einfriedung®in Er-
scheinung treten.

Im Sinne eines homogenen Erscheinungsbildes und offenen Charakters des
Wohngebietes werden Art und Hohe der Einfriedungen im Bebauungsplan
geregelt. Einfriedungen von Privatgrundstiicken entlang der Grenzen zum 6f-
fentlichen Raum haben auf die Qualitat von Strafl3en, Wegen und Platzen, 6f-
fentlichen Grinanlagen und auf den Charakter des Wohngebietes insgesamt
grol3en Einfluss. Die festgesetzte Art und Hohe der Einfriedungen beschrankt
sich daher auf die Grenze zu o6ffentlichen Raumen, zwischen privaten Grund-
stiicken werden bewusst keine Festsetzungen getroffen.

Einfriedungen sind im Geltungsbereich in den Wohngebieten nur als Schnitt-
hecken aus heimischen Laubgehdlzen (z.B. Hainbuche, Rotbuche, Weil3-
dorn), als Holzzaun oder als Mauer bis zu einer Héhe von 1,2 m zulassig.
Kombinationen von Schnitthecken mit einem gleich hohen Maschendraht-
zaun oder Stabgitterzaun sind zulassig.

Diese Festsetzung bewirkt ein einheitliches Stral3enbild, erméglicht Blickbe-
ziehungen zwischen privaten und 6ffentlichen Raumen und vermeidet das
Entstehen einer Tunnelwirkung in den o6ffentlichen StralRen.

Die konkreten Standorte notwendiger Wertstoffsammelbehalter auf 6ffentli-
chen Flachen werden im weiteren Verfahren abgestimmt; sie sind gestalte-
risch mit einer umfassenden Eingriinung einzubinden. Zum Schutz vor umher
fliegendem Miill ist eine bis maximal 1,2 m hohe geschlossene Einfriedung
zulassig, dartber hinaus gehende Einfriedungen bis maximal 2 m Héhe sind
nur als Rankgitterkonstruktion zulassig, um die entstehenden Baukérper op-
tisch transparent und aufgelockert erscheinen zu lassen.

Technische Kleingebaude in 6ffentlichen Grinanlagen kénnen das ange-
strebte wohnortnahe Naturerleben beeintrachtigen. Aus diesem Grund wer-
den gestalterische Vorgaben zur Einbindung getroffen. Die beiden in der
zentralen Griinachse angeordneten Trafostationen werden gestalterisch in
die offentlichen Grunflachen integriert, indem sie zur Parkanlage hin dreisei-
tig eingegrunt werden.
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Die Festsetzung wird auf Basis von § 84 (1) Nr. 2 NBauO getroffen. Dem-
nach kdnnen Gemeinden o6rtliche Bauvorschriften tber die Anzahl der not-
wendigen Einstellplatze erlassen. Der Stellplatznachweis soll auf einen ange-
messenen Bedarf festgesetzt werden, der auf die lokalen Gegebenheiten
und die Ortlichkeit entsprechend ausgerichtet ist. Bei der Bemessung der An-
zahl notwendiger Stellplatze ist grundsatzlich von dem Bedarf auszugehen,
der typischerweise durch die zu genehmigende bauliche Anlage und deren
Nutzung ausgelost wird.

Es hat sich in der Vergangenheit herausgestellt, dass bei klassischer Einfa-
milienhausbebauung die Herstellung von einem Einstellplatz je Wohneinheit
heutzutage nicht reicht, um den Bedarf zu decken. Viele Haushalte verfigen
uber zwei Pkw. Deshalb sind bei solchen Bebauungsstrukturen (freistehende
Einfamilienh&user, Doppelh&auser, Reihenendhauser) je Wohneinheit 2,0 Ein-
stellplatze je Wohnung auf den Baugrundstiicken herzustellen. Bei diesen
Wohnformen stehen die entsprechenden Flachen auf den Grundstiicken zur
Verfigung. Um den Platzbedarf dennoch so gering wie mdglich zu halten,
sind auch hintereinanderliegende Stellplatze zulassig (,gefangene Stell-
platze®). Die Nachweispflicht kann so z.B. dadurch erfillt werden, dass die
5,0 m tiefe Vorflache einer Garage als Einstellplatz genutzt wird. Es ist bei
den fur Einfamilienh&auser typischen Nutzergruppen davon auszugehen, dass
die erforderliche Abstimmung tber die Nutzung bzw. das gelegentlich erfor-
derliche Umparken innerhalb der Bewohnerschatft (in der Regel der Familie)
gelingt.

Fur verdichtete Wohnformen wie Mehrfamilienhauser wird von einem gerin-
geren durchschnittlichen Stellplatzbedarf ausgegangen. Auch sollen verdich-
tete Bauformen wie Reihenhauser nicht erschwert werden. So kénnen bei
den heute Ublichen Reihenhaustypen und den dazugehoérigen Grundstiicks-
groRRen zwei Einstellplatze kaum auf dem jeweiligen Grundsttick realisiert
werden. Deshalb ist fir Reihenmittelhduser und Mehrfamilienh&user 1,0 Ein-
stellplatz je Wohnung nachzuweisen.

Fur Kleinwohnungen unter 40 m2 Wohnflache und fir Wohnungen, die mit
Mitteln der sozialen Wohnraumférderung geférdert werden, missen 0,5 Ein-
stellplatze je Wohnung hergestellt werden. Fir diese Wohnformen wird von
einem unterdurchschnittlichen Stellplatzbedarf ausgegangen. lhre Errichtung
soll nicht durch unangemessen hohe Anforderungen an den Stellplatznach-
weis erschwert werden. Die Festsetzungen bertcksichtigen auch die gute
OPNV- und Radwegeanbindung Richtung Innenstadt.
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6 Gesamtabwagung

Mit den Planungen zu einem grof¥flachigen Wohnbaugebiet ,Heinrich-der-
Lowe-Kaserne® soll aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Bau-
grundstiicken sowohl fur Einfamilienh&user und als auch fiir den Geschoss-
wohnungsbau ein angemessenes Angebot geschaffen werden. Insbesondere
durch die Innenstadtndhe und die gute Verkehrsanbindung bietet das Plan-
gebiet daflr glnstige Voraussetzungen.

Mit der Realisierung eines Nahversorgungszentrums im Norden des Gebiets
sowie einer Kindertagesstatte an der Braunschweiger Straf3e wird insbeson-
dere durch die Nahe zum ,Roselies-Quartier” und zur Lindenbergsiedlung
eine nachhaltige Erganzung und Sicherung der vorhandenen privaten und 6f-
fentlichen Infrastruktur- und Versorgungsangebote erreicht.

Durch die vorherige militdrische Nutzung ist der Eingriff in den Naturhaushalt
wesentlich geringer als z.B. bei einer Planung auf landwirtschaftlich genutz-
tem Gebiet. Die Planung verhindert des Weiteren die Entstehung von ,Bau-
und Flachenruinen® im Stadtgebiet und tragt damit insgesamt auch zu einer
flachensparenden Nachverdichtung bei.

Aus den genannten Grinden ist in der Gesamtabwéagung die im Rahmen der
Revitalisierung der ehemaligen Heinrich-der-Léwe-Kaserne vorgesehene
Entwicklung des Wohngebiets mit einer nachhaltigen stadtebaulichen Ent-
wicklung, den sozialen, wirtschaftlichen und umweltschitzenden Anforderun-
gen auch in Verantwortung gegeniber kinftigen Generationen vereinbar und
gewahrleistet eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende Bodennutzung. Ins-
besondere sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhéltnisse, die Wohnbediirfnisse der Bevolkerung, die Eigentumsbil-
dung, die sozialen Bedurfnisse der Bevolkerung, die Fortentwicklung vorhan-
dener Ortsteile sowie die Belange des Umweltschutzes im Rahmen der Pla-
nung miteinander gerecht abgewogen worden.
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7 Zusammenstellung wesentlicher Daten

7.1  Geltungsbereich A
Nettobauland 14,66 ha 40,94 %
davon:
WA1, WA1ll1l 7,08 ha 19,77 %
WA 2 2,55 ha 7,12 %
WA 3, WA 3.1 3,49 ha 9,45 %
Sondergebiet Einzelhandel 1,22 ha 3,41 %
Flache fur den Gemeinbedarf (Kindertagesstatte) 0,32 ha 0,89 %
Gewerbegebiete GE 1.1, GE 2.1 bis 2.3 und GE 11,22 ha 31,33 %
3
(Teilanderungsbereich RA 13 und RA 22)
Offentliche StraRenverkehrsflachen 3,53 ha 9,86 %
davon:
Offentliche Verkehrsflachen (PlanstraRen A bis I) 2,38 ha 6,65 %
Offentliche Verkehrsflachen (Teilbereich Rauthei-
mer/ Braunschweiger Strafie) 1,15 ha 3,21 %
Stral3enverkehrsflachen bes. Zweckbestimmung 0,35 ha 0,98 %
davon:
Geh- und Radweg 0,07 ha 0,20 %
Vorhalteflache Stadtbahn 0,28 ha 0,78 %
Offentliche Grunflachen 6,05 ha 16,89 %
Plangebiet insgesamt 35,81 ha| 100,00 %

7.2 Geltungsbereich B

Flachen fur MalRnahmen zum Schutz, zur 1,40 ha
Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft

7.3 Geltungsbereich C

Flachen fur MalRnahmen zum Schutz, zur 0,72 ha
Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft
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Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes

8.1

8.2

8.2.1

8.2.2

Malnahmen

Fur die Verwirklichung des Baugebietes sind Erschlieungsmalinahmen, wie
die Erweiterung der vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen, der Bau
der ErschlieBungsstral3en und die Anlage der Griinflachen, sowie die Her-
stellung von MalRnahmen fir Ausgleich und Ersatz erforderlich.

Die ErschlieBungstragerin verpflichtet sich im stadtebaulichen Vertrag, vor
Aufnahme der Nutzung als Wohngebiet die erforderlichen Bodensanierungs-
mafRnahmen durchzufiihren.

Kosten und Finanzierung

Die Kosten fur Entwasserungsmal3nahmen sind sogenannte ,Besondere
Malinahmen® gemald Abwasserentsorgungsvertrag fur ErschlieBungsgebiete.
Diese werden von der Stadtentwasserung Braunschweig GmbH Gbernom-
men und Uber Abwassergebuhren refinanziert.

Die Ubernahme der Folgekosten fuir den Neubau der Kindertagesstatte ist im
Rahmen eines stadtebaulichen Vertrages zwischen der Stadt und einer Er-
schlieBungstragerin nach 8§ 11 BauGB uber die Realisierung und Finanzie-
rung derjenigen Malinahmen geschlossen, die Folge oder Voraussetzung
dieses Baugebietes sind.

Daruber hinaus sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans AW 100 keine
Kosten zu erwarten, da sich der Vorhabentrager gegenuber der Stadt im
Rahmen eines separat abgeschlossenen ErschlieRungs- und Folgekosten-
vertrages zur Kostenibernahme verpflichtet.

Der ErschlieBungs- und Folgekostenvertrag umfasst hinsichtlich der kapitali-
sierten Pflegekosten einen Zeitraum von 20 Jahren, samtliche Unterhaltungs-
kosten sind im Anschluss von der Stadt zu Gibernehmen.

Grunderwerb

Im Rahmen der Realisierung der Wohngebiete und des Sondergebietes Ein-
zelhandel ist kein Grunderwerb durch die Stadt Braunschweig vorgesehen.
Fur die o6ffentliche Verkehrsflache mit der besonderen Zweckbestimmung
,Vorbehaltsflache fur Stadtbahn® ist die grundbuchliche Sicherung einer An-
kaufsoption zugunsten der Stadt vorgesehen.

Stral3enbau

Die Kosten fur die Herstellung der Planstral3en innerhalb des Geltungsberei-
ches werden mit stadtebaulichem Vertrag auf die Erschlie3ungstragerin
ubertragen. Kosten fir den Ausbau der umliegenden Stral3en werden von
der Erschliel3ungstragerin in dem Mal3e tbernommen, wie diese in einem
kausalen Zusammenhang mit der ErschlieRung des Baugebietes stehen.
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Die Kosten fur die Herstellung der Malznahmen fiir Ausgleich und Ersatz
(einschl. des Artenschutzes), fur die 6ffentlichen Verkehrs- und Grinflachen,
fur die Gemeinbedarfseinrichtungen und die Beseitigung der Bodenverunrei-
nigungen und Altlasten durch Aushub bzw. Austausch werden mit stadtebau-
lichem Vertrag auf eine Erschlie3ungstragerin tibertragen.

9 Bodenordnende und sonstige Mal3nahmen, fur die der Bebauungsplan
die Grundlage bilden soll

Bodenordnende MalRnahmen nach 88 45 ff BauGB sind fir den Bebauungs-
plan nicht erforderlich.

Der Investor hat die Neubauflachen erworben und wird die zukinftigen Fla-
chen fir 6ffentliche Zwecke der Stadt Braunschweig kosten- und lastenfrei
ubertragen.

10 Aul3er Kraft tretende Bebauungspléane, Beseitigung des Rechtsscheines
unwirksamer Pléane

Innerhalb des Plangeltungsbereiches tritt der seit 2. Oktober 1969 rechtsver-
bindliche Bebauungsplan AW 66 aul3er Kraft.
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Anlage 6
Stand: 28. Marz 2017

Stadt % Braunschweig

Bebauungsplan mit ortlicher Bauvorschrift

Heinrich-der-L 6w e-Kaserne AW 100
Behandlung der Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange, der
Gemeinden sowie sonstiger Stellen

Beteiligung gemali § 4 (2) BauGB, der Gemeinden gemaf § 2 (2) BauGB in der Zeit vom 29.
Juli 2016 bis 01. September 2016.

Stellungnahmen, die ausschlieRlich beinhalten, dass der Planung zugestimmt wird oder keine
Bedenken bestehen, werden nicht wiedergegeben.

Stellungnahme Nr. 1

Schreiben von

BS/ENERGY Braunschweiger
Versorgungs-AG & Co. KG, Abt. VW,
TaubenstralRe 7

38106 Braunschweig

vom 31. August 2016

Sfur das Wohnbaugebiet ,AW 100, Heinrich-
der-Lowe-Kaserne" bietet sich im Sinne ei-
ner nachhaltigen und den Klimaschutzzielen
der Bundesregierung verpflichteten Lésung
die Realisierung einer Fernwarmeversor-
gung an. Im MaRnahmenpaket zur Energie-
und Klima-politik der Bundesregierung
nimmt die Kraft-W&rme-Kopplung eine her-
ausragende Rolle ein.

Unsere Braunschweiger Fernwarme wird in
Kraft-Warme-Kopplung erzeugt und ist als
Ersatzmal3nahme fir die nach dem EEWar-
meG vorgeschriebenen Verwendung von re-
generativen Energien bei Neubauten aner-
kannt.

Mit der Fernwarmeversorgung in diesem
neuen Wohnbaugebiet wirde ein zusatzli-
ches emissionsfreies stadtnahes Wohnge-
biet entstehen, was maR3geblich zu der Errei-
chung der umweltpolitischen Ziele der Stadt
Braunschweig beitragen wiirde. Im Allgemei-
nen ist zur Realisierung eines emissions-
freien Wohngebietes immer zielfiihrend, eine
Festsetzung im Bebauungsplan mit drtlicher
Bauvorschrift einzufigen oder in einem stad-
tebaulichen Vertrag mit den ErschlieRungs-
tragern festzulegen. In diesem Fall sind er-
freulicherweise bereits Ge-sprache mit dem
ErschlieBungstrager bzw. dem Projektent-
wickler geflihrt worden, die diesbeziglich
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eine positive Entwicklungsmaoglichkeit in Hin-
blick auf ein emissionsfreies Wohnbaugebiet
nach sich ziehen kdnnte.

Eine weitere alternative und innovative Mé6g-
lichkeit dieses Wohnbaugebiet mit Warme
zu versorgen ergibt sich mit der Planung und
Realisierung eines umweltfreundlichen Ener-
gie Effizienz Quartiers (EEQ), z. B. durch
Nutzung von Fernwarme zusatzlich in Kom-
bination mit alternativen Energietragern oder
Abwéarme. Dieses Vorhaben wirde
BS|ENERGY in Kooperation mit dem Er-
schlieBungstrager zuvor vertraglich abstim-
men und bei entsprechendem Bedarf reali-
sieren kdnnen.

Im Sinne einer einheitlichen und wirtschaft-
lich realisierbaren Erschliessung wird jedoch
keine ParallelerschlieRung mit Fernwéarme
bzw. EEQ und Gas erfolgen.

AbschlieRend an dieser Stelle noch unser
Hinweis auf die derzeitigen Fernwarmebe-
standsleitungen weiter stdlich innerhalb des
Bebauungsplanes AW 100 geméal dem an-
liegenden Lageplan

TOP 15.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men und an den Vorhabentrager weiterge-
geben.

Vorschlag der Verwaltung:

Die Festsetzungen des Bebauungsplans
werden beibehalten.

Stellungnahme Nr. 2

Schreiben von

BS/NETZ Braunschweiger Netz GmbH
Abt. BTPp

Taubenstralle 7

38106 Braunschweig

vom 21. September 2016

Stellungnahme der Verwaltung

zu der oben genannten Anfrage nehmen
wir flr die Sparten Strom- Gas- und Was-
serversorgung sowie Steuerungs- und
Kommunikationstechnik/ Breitbandversor-
gung wie folgt Stellung:

Die aufgefuhrten Gas-, Wasser- und
Stromversorgungsleitungen sowie die
Kommunikationsleitungen stehen im Ei-
gentum der Braunschweiger Versorgungs
AG 8. Co. KG.
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Die Braunschweiger Netz GmbH ist der
Betreiber der oben genannten Versor-
gungsleitungen.

Stromversorgunag:

Im Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes befindet sich eine 20 kV Netzstation
nebst zugehdrigen elektrischen Versor-
gungskabel im Bereich der Vorhalteflache
der Stadtbahn. Die vorhan-dene Anlage
dient auch der Versorgung aufR3erhalb des
Geltungsberei-ches. Weiterhin befindet
sich im stdlichen Teil des Geltungsberei-
ches eine 20 kV-Netzstation zur internen
Versorgung der ehemaligen Kaserne.
Samtliche Betriebsmittel sind bei der Ge-
staltung des Bebauungsplanes zu beriick-
sichtigen und in ihrem Bestand zunachst
zu erhalten. Unabhéngig der vorgesehe-
nen spateren Nutzung der Freihaltefla-
chen werden die vorge-nannten Betriebs-
mittel bis zur endglltigen Ausgestaltung
der ehemaligen Heinrich-der-Lowe-Ka-
serne benotigt. Mit Fortschreiten der bau-
technischen Entwicklung werden die ge-
planten

Betriebsmittel errichtet bzw. bestehende
Anlagen zuriickgebaut. Zur Sicherstellung
der Energieversorgung des Sondergebie-
tes SO bzw. angrenzende Stellflachen
soll ein Symbol fir Versor-gung mit Elekt-
rizitdt versehen werden (Freihalteflache f.
gof. erforderliche Betriebsmittel). Weiter-
hin werden fir die ausgewiesenen Ful3-
gangerbereiche zwischen Planstralle E
zur offentlichen Grunflache (2) und Plan-
stralRe B zur &ffentlichen Grinflache (2)
jeweils Leitungsrechte bendtigt.

Sofern es sich hier um 6ffentliche Berei-
che handelt, kann auf die Festlegung von
Leitungsrechten verzichtet werden.

Der textlichen Festsetzung Kapitel V Tra-
fostationen (Seite 8) Absatz 2 widerspre-
chen wir. Bei den genannten Trafostatio-
nen handelt es sich um elektrotechnische
Zweckbauten die fur den Verwendungs-
zweck einer Begriinung nicht konzipiert
sind. Die geringen Abmal3e der Flachen
fir die Trafostationen eignen sich nicht fir
Grunpflanzungen. Die in der Griinordnung
Kapitel V (Seite 3) festgelegte Griunord-
nung hinsichtlich regelmafiger Ab-stands-
malfe sind im Zusammenhang den ge-

TOP 15.

Die zeichnerischen Festsetzungen wurden
bereits zur 6ffentlichen Auslegung um das
Symbol ,Flache fur Versorgungsanlagen
Elektrizitat" erganzt.

Der Anregung wurde teilweise bereits zur
offentlichen Auslegung gefolgt.

Die Eingriinung von technischen Anlagen
dient ihrer gestalterischen Integration in
naturnahe Bereiche mit Erholungsfunktion
wie offentliche Grinanlagen.

Die textliche Festsetzung wurde prazisiert
um den Passus, dass die Eingriinung
dreiseitig auf dem Gebiet der angrenzen-
den offentlichen Griinflache erfolgt. So
kann sichergestellt werden, dass die fur
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planten Trafostationen und den einzuhal-
tenden Abstanden zu betrachten und an-
zupassen.

Den textlichen Festlegungen in Abschnitt
Il Bauweise, Uberbaubare Grund-
stucksflachen Absatz 1 und 2 stimmen wir
nur zu, wenn hierbei ausgeschlossen ist,
dass aus der jeweiligen Festlegung keine
Einschrankung der offentlichen Leitungs-
raume hinsichtlich der 6ffentlichen Versor-
gung zu beflurchtenist. Es wird vorsorg-
lich auf die knappen Leitungsraume in
den PlanstraRen hingewiesen. Besondere
Bedeutung erfolgt hierbei der PlanstralRe
A, da diese auch fir die ErschlieRung des
nordlich liegenden Plangebietes AW 113
bendtigt wird. Zur Sicherstellung der
Energieversorgung ist eine Heranfiihrung
von Versorgungs-kabeln vom Umspann-
werk Méncheweg Uber die StraRen Mon-
cheweg, Rautheimer Straf3e und Plan-
stral3e A zwingend erforderlich. Die Aus-
gestaltung der jetzigen 6ffentlichen Ne-
benanlage (Bestandsgehweg) an der
Rautheimer Stral3e ist unter dem Ge-
sichtspunkt der Versorgungssicherheit zu
bertcksichtigen. Eine Bepflanzung der
Versorgungstrassen mit tiefwurzelndem
Gehblz muss in den zukinftigen Planun-
gen ausgeschlossen sein. Im Hinblick ei-
ner zukinftigen ErschlieBung kénnen sich
Veranderungen aus der Sicht der Strom-
versorgung ergeben.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen,
dass etwaige Umlegungskosten von Be-
triebsmitteln vom Veranlasser getragen
werden.

Gas- und Wasserversorgung:

Im Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes sind die Belange der Gas- und Was-
serversorgung unter Punkt 5.9 ausrei-
chend bericksichtigt. Die Erschliefung
mit Wasser erfolgt Uber die 6ffentlichen
Verkehrsflachen.

In den Planstral3en ist der entsprechende
Trassenraum fur die Wasserversorgung
vorzusehen. Die ErschlieBung der Was-
serversorgung erfolgt entsprechend der
glltigen Konzessionsflache.

Eine endgultige Aussage uber die Versor-
gung der Grundstuicke ist abhéngig von

der geplanten Bebauung (Anzahl der WE,
Lage der Hausanschlussraume) und kann

TOP 15.
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Trafostationen technisch erforderlichen Ab-
standsmalf3e eingehalten werden.

In dem genannten Abschnitt entlang der
Rautheimer Stral3e sind keine Bepflanzun-
gen geplant.
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erst im Zuge der Ausfuhrungsplanung
konkretisiert werden.

Nach derzeitigem Stand ist eine Gasver-
sorgung nicht vorgesehen.

Steuerungs- und Kommunikations-
technik:

Im Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes befinden sich Anlagen der Steue-
rungs- und Kommunikationstechnik. Die
Bestandsleitungen des Netzes durfen
nicht iberbaut oder mit tiefwurzelnden
Geholzen bepflanzt werden. Ist ggf. durch
die Umgestaltung oder Neubau eine Um-
legung der Bestandsleitungen erforder-
lich, sind diese in eine gesicherte Versor-
gungstrasse umzulegen.

Breitbandversorgung:

Fur das Baugebiet ist eine Breitbandver-
sorgung mit Glasfaserkabeln mittels
FTTH (Fibre to the home) vorgesehen.
Die Erschliel3ung erfolgt tber die Plan-
strafRen, in denen die erforderlichen
Schutzrohre verlegt werden. Eine endgul-
tige Aussage Uber die Versorgung der
Grundstucke ist abhangig von der geplan-
ten Bebauung (Anzahl der WE, Lage der
Hausanschlussrdume) und kann erstim
Zuge der Ausfuhrungsplanung konkreti-
siert werden.

TOP 15.

Vorschlag der Verwaltung:

Der Anregung wurde bereits zur offentli-
chen Auslegung teilweise gefolgt.

Stellungnahme Nr. 3

Schreiben von

Deutsche Telekom Netzproduktion
GmbH, Friedrich- Seele- Str. 7
38122 Braunschweig

vom 03. August 2016

Stellungnahme der Verwaltung

,Die Telekom Deutschland GmbH (nachfol-
gend Telekom genannt) - als Netzeigenti-
merin und Nutzungsberechtigte i. S. v. 868
Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom
Technik GmbH beauftragt und
bevoliméchtigt, alle Rechte und Pflichten der
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle
Planverfahren Dritter entgegenzunehmen
und dementsprechend die erforderlichen
Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g.
Planung nehmen wir wie folgt Stellung:
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Im Planbereich befinden sich Telekommuni-
kationslinien der Telekom, die aus beigeflig-
tem Plan ersichtlich sind.

Der Bestand und der Betrieb der vorhande-
nen TK-Linien missen weiterhin gewéhrleis-
tet bleiben.

Wir bitten, die Verkehrswege so an die vor-
handenen umfangreichen Telekommunikati-
onslinien der Telekom anzupassen, dass
diese Telekommunikationslinien nicht veran-
dert oder verlegt werden mussen.

Wir machen darauf aufmerksam, dass aus
wirtschaftlichen Griinden eine Versorgung
des Neubaugebietes mit Telekommunikati-
onsinfrastruktur in unterirdischer Bauweise
nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koor-
dinierten ErschlieBung sowie einer ausrei-
chenden Planungssicherheit mdglich ist.
Wir bitten daher sicherzustellen, dass

fur den Ausbau des Telekommunikati-
onsnetzes im ErschlieRungsgebiet die
ungehinderte, unentgeltliche und kosten-
freie Nutzung der kinftig gewidmeten
Verkehrswege maoglich ist,

- entsprechend 89 Abs. 1 Nr. 21 BauGB
folgende Flachen als mit einem Leitungs-
recht zu belasten festgesetzt werden und
im zweiten Schritt eine beschréankte per-
sonliche Dienstbarkeit im Grundbuch zu-
gunsten der Telekom Deutschland
GmbH, Sitz Bonn, mit folgendem Wort-
laut eingetragen wird: "Beschrankte per-
sonliche Dienstbarkeit fur die Telekom
Deutschland GmbH, Bonn, bestehend in
dem Recht auf Errichtung, Betrieb, Ande-
rung und Unterhaltung von Telekommu-
nikationslinien, verbunden mit einer Nut-
zungsbeschrankung."

- der ErschlieBungstrager verpflichtet wird,
in Abstimmung mit uns im erforderlichen
Umfang Flachen fir die Aufstellung von
oberirdischen Schaltgehdusen auf priva-
ten Grundstticken zur Verfigung zu stel-
len und diese durch Eintrag einer be-
schréankten personlichen Dienstbarkeit zu
Gunsten der Telekom Deutschland
GmbH, Sitz Bonn, im Grundbuch kosten-
los zu sichern.

Den Belangen der Leitungsinfrastruktur
und der Bestandsleitungen wird dahinge-
hend gefolgt, dass die Leitungs-(um-)verle-
gung im Rahmen der erforderlichen Lei-
tungsplanung und -koordination durchge-
fuhrt wird und in Abstimmung mit dem Lei-
tungstrager so erfolgt, dass keine Wider-
spriiche zu der geplanten Gebietsentwick-
lung verbleiben.
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- eine rechtzeitige und einvernehmliche
Abstimmung der Lage und der Dimensio-
nierung der Leitungszonen vorgenom-
men wird und eine Koordinierung der
TiefbaumalRnahmen fir StralRenbau und
Leitungsbau durch den Erschliel3ungstra-
ger erfolgt,

- die geplanten Verkehrswege nach der Er-
richtung der TK-Infrastruktur in Lage und
Verlauf nicht mehr verdndert werden.

Fur den rechtzeitigen Ausbau des Telekom-
munikationsnetzes sowie die Koordinierung
mit dem StraRenbau und den Baumal3nah-
men der anderen Leitungstréger ist es not-
wendig, dass Beginn und Ablauf der Er-
schlieBungsmalRnahmen im Bebauungspl-
angebiet der Deutschen Telekom Technik
GmbH unter der im Briefkopf genannten Ad-
resse so friih wie moglich, mindestens 3
Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt
werden.”

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men.

Ergénzende Stellungnahme vom
10.08.2016:

+LAnbei wie besprochen unser Trassenverlauf
im Plangebiet.

Interessant ist unser Trassenverlauf 6stlich
der Rautheimer Stral3e in Bezug zur evtl. ge-
planten Stadtbahn, welche hier einen be-
achtsamen Einschnitt darstellen wiirde.

Wir bitten um Information, ob unserer Tras-
senverlauf in der Rautheimer Straf3e durch
den moéglichen Bau der Stadtbahntrasse be-
troffen ware.

Die vorhandene Trasse versorgt den Stadt-
teil und soll auch die kommenden Gebiete
AW 100+ AEW 113 versorgen.

Wir bitten sie, aus den genannten Griinden
die Planung der genannten Gebiete/ Verlauf
der Stadtbahntrasse so zu gestalten, dass
unsere Trasse im bisherigen Verlauf erhal-
ten bleiben kann.*

Erganzende Stellungnahme vom
11.08.2016:

,von Herrn Weil3 habe ich einen Detailplan
erhalten.
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Daneben habe ich einen entsprechenden
Ausschnitt aus unserem System beigelegt.
Danach wirde unsere Trasse im zukiinftigen
Griinstreifen verlaufen.

Damit wirden die im B- Plan vorgesehen
Baume fir uns ein grofl3es Problem darstel-
len, ihre Pflanzung missten wir aus

diesen Griinden ablehnen.

Wenn sich unser Trassenverlauf auch aus
ihrer Sicht so darstellt, sollte dies nachtrag-
lich in unsere Stellungnahme Gbernommen
werden.”

Leitungen verlaufen z.T. innerhalb von
Griinstreifen an der Rautheimer Stral3e.
Baumpflanzungen, wie im Verkehrsplan
dargestellt, sind nicht vorgesehen.

Vorschlag der Verwaltung:

Die Festsetzungen des Bebauungsplans
werden beibehalten.

Stellungnahme Nr. 4
Schreiben von

Industrie und Handelskammer
Braunschweig
BrabandtstralRe 11,

38100 Braunschweig

vom 17. August 2016

»,mit dem o0.g. Bebauungsplan soll die Nut-
zung des Gelandes der ehemaligen Hein-
rich-der-Léwe-Kaserne geregelt werden.
Hierzu sind von unserer Seite die folgenden
Anmerkungen vorzutragen:

1.) Zu_den geplanten Einzelhandelsnutzun-
gen:
Uber die Art und den Umfang des Einzel-
handels auf dem Gelande der Heinrich-
der-Lowe-Kaserne hat es in den vergan-
genen Jahren intensive Diskussionen ge-
geben, an denen auch die IHK Braun-
schweig beteiligt war. Aus unserer Sicht
ist es sehr zu begriiRen, dass die aktuell
auf dem Gelande geplanten Einzelhan-
delsnutzungen keine erkennbaren nega-
tiven Auswirkungen auf den Handel in
der Braunschweiger Innenstadt mehr er-
warten lassen.

Stattdessen soll der im Plangebiet zulds-
sige Einzelhandel nun der Versorgung
der Bevdlkerung im siddstlichen Stadt-
gebiet dienen. Dabei ist konkret die An-
siedlung eines Lebensmittelmarktes mit
einer Verkaufsflache von 1.500 mz2, eines
Getrankemarktes mit einer Verkaufsfla-
che von 800 m2, eines Drogerie-marktes
mit einer Verkaufsflache von 540 m2 und
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die Errichtung von Kleinteiligen Einzel-
handelsbetrieben mit einer Verkaufsfla-
che von 315 m2 beabsichtigt. In Summe
umfasst das geplante Einzelhandelspro-
jekt also eine Verkaufsflache von 3.155
m2. Auch wenn die Vertraglichkeit des
solchermal3en dimensionierten Einzel-
handelsprojektes gutachterlich bestatigt
wurde, so ist doch festzuhalten, dass die
verkehrsgunstig gelegene und mit dem
Pkw gut erreichbare Versorgungseinrich-
tung unter Nahversorgungsgesichtspunk-
ten eine erhebliche Grol3e aufweist.
Umso wichtiger erscheint es uns, dass
die Einzelhandelsnutzungen auf dem
Areal der Heinrich-der-Lowe-Kaserne
durch die geplante Textfestsetzung A 1
3.3 auf das oben genannte Mal} be-
grenzt werden. In diesem Sinne ist wei-
terhin zu befurworten, dass im Rahmen
des Bebauungsplanverfahrens AW 113
.Gewerbegebiet Heinrich-der-Léwe-Ka-
serne” fur das nordlich benachbarte Ge-
werbegebiet ein Einzelhandelsaus-
schluss vorgesehen ist.

Daruber hinaus appellieren wir an die
Stadt Braunschweig, das Zentrenkonzept
Einzelhandel, in dessen ,2. Aktualisie-
rung 2013" das Areal der Heinrich-der-
Lowe-Kaserne noch als Entwicklungs-
schwerpunkt fur den grof3flachigen Ein-
zelhandel ausgewiesen wurde, an die
mittlerweile eingetretene Entwicklung an-
zupassen und den Standort dort nun-
mehr als Nahversorgungsstitzpunkt zu
klassifizieren. Die uns zwischenzeitlich
Ubermittelte Ankiindigung, diesen Punkt
nach Abschluss der Bauleitplanverfahren
aufzugreifen, nehmen wir zustimmend
zur Kenntnis.

TOP 15.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men.

2.) Zur Nachbarschaft Wohngebiete - Ge-
werbegebiet Rautheim-Nord:
Der grof3te Teil des Plangebietes soll
kiinftig dem Wohnen dienen. Insgesamt
ist die Realisierung von ca. 400
Wohneinheiten geplant. Ostlich an das
ehemalige Kasernengelande schlief3t
sich das Gewerbegebiet Rautheim-Nord
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an, das inzwischen zu grof3en Teilen be-
baut ist. Die geplante Wohnnutzung riickt
also an die vorhandene Gewerbenutzung
heran.

Bereits im Rahmen der friihzeitigen Be-
teiligung der Trager offentlicher Belange
hatten wir mit Schreiben vom 16.09.15
deutlich auf das entstehende Konfliktpo-
tenzial zwischen Wohn- und Gewerbe-
nutzung hingewiesen. So werden die auf
dem Kasernengelande geplanten Wohn-
gebiete neben vorhandenen Ge-
ruchsimmissionen (z.B. durch die vor-
handene Md&belproduktion) vor allem
durch gewerbliche Larmimmissionen be-
lastet. Den Planunterlagen zufolge kon-
nen gesunde Wohnverhaltnisse in den
Wohngebieten allein durch die Einrich-
tung eines abstandswahrenden Griinzu-
ges und eines Larmschutzwalls nicht ge-
wabhrleistet werden. Um die Wohnge-
bietsausweisung dennoch zu ermdgli-
chen, sollen im Zuge des vorliegenden
Bebauungsplanverfahrens auch die fir
den westlichen Teil des Gewerbegebie-
tes Rautheim geltenden Bebauungs-
plane RA 13 und RA 22 mit der Zielset-
zung geandert werden, die fur die dorti-
gen Gewerbenutzungen geltenden Emis-
sionskontingente abzusenken. Den Plan-
unterlagen zufolge ist vorgesehen, die
geltenden immissionswirksamen flachen-
bezogenen Schalleistungspegel IFSP fol-
gendermal3en zu reduzieren: [s. Tabelle
im Anhang]

Wir méchten deutlich darauf hinweisen,
dass eine solche Minderung der gewerbli-
chen Emissionskontingente aus wirtschaftli-
cher Sicht entschieden abzulehnen ist. Da-
bei ist der Sachverhalt zu bertcksichtigen,
dass im Gewerbegebiet Rautheim-Nord kei-
nesfalls ausschlie3lich gerduscharme Be-
triebe angesiedelt sind. So wird etwa auf der
dem Kasernengelande zugewandten Seite
Schwerlastlogistik betrieben. Zudem ist zu
beachten, dass sich die Unternehmen im
Vertrauen auf die bauleitplanerisch festge-
setzten Emissionskontingente im Gewerbe-
gebiet Rautheim-Nord und somit im Ver-
trauen auf ihre Entwicklungsfahigkeit am
Standort niedergelassen und erhebliche In-
vestitionen getatigt haben. Eine nachtragli-

Eine vor Ort vorgenommene Untersuchung
der tatsachlichen Nutzungen einschlie3lich
messtechnischer Erfassung hat ergeben,
dass selbst die reduzierten Kontingente
auch bei einer Erweiterung der Geschafts-
tatigkeiten — bis hin zu einer Verdoppelung
der derzeitigen schalltechnischen Emissio-
nen — keine Einschrankungen fir die Be-
triebe erwarten lassen, so dass sowohl
derzeitiger Betrieb als auch Entwicklungs-
und Erweiterungsmoglichkeit erhalten blei-
ben.
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che Minderung der zuldssigen Larmemissio-
nen wirde nicht nur die betrieblichen Nut-
zungs- und Entwicklungsmdglichkeiten des
Gewerbes erheblich einschranken, sondern
auch einen Vertrauensschaden verursa-
chen. Dies kann von Seiten der IHK nicht
mitgetragen werden. Daher regen wir drin-
gend an, auf die Herabsetzung der immissi-
onswirksamen flachenbezogenen Schalleis-
tungspegel im Gewerbegebiet Rautheim-
Nord zu verzichten und stattdessen alterna-
tive Moglichkeiten zur Gewahrleistung ge-
sunder Wohnverhaltnisse im neuen Wohn-
gebiet ins Auge zu fassen.

Der Stadt ist gleichwohl bewusst, dass die
bisherigen zulassigen Emissionskontin-
gente reduziert werden und das Vertrauen
auf bestehende Baurechte ein abwagungs-
erheblicher Belang von erheblichem Ge-
wicht ist. Da auch die reduzierten Emissi-
onskontingente sowohl den derzeitigen Be-
trieb als auch Entwicklungs- und Erweite-
rungsmaoglichkeiten zulassen, sieht die
Stadt in den Belangen der betroffenen Be-
triebe und Grundstiickseigentiimer gegen-
Uber der Ausweisung neuer Wohnbaufla-
chen keine sich gegenseitig ausschlieB3en-
den Interessen. Sie hat sich daher im Rah-
men der Abwagung entschieden, dem Be-
lang der Schaffung neuer Wohnbauflachen
den Vorrang einzurdumen, da mit den ver-
bleibenden Larmkontingenten ein ausrei-
chend groRer larmtechnischer Spielraum
verbleibt.

Die Kontingente wurden nur soweit redu-
ziert, wie sie im Hinblick auf unmittelbare
nachbarschaftliche Schutzanspriiche (der
umliegenden Gewerbeansiedlungen) ohne-
hin nicht ausgeschdpft werden kdnnten.
Daher bedingen die neuen bauleitplane-
risch festgesetzten Emissionskontingente
im Gewerbegebiet des Bebauungsplans
AW 100 in ihrer realistischen ,Ausschopf-
barkeit* keine weitergehenden Einschran-
kungen gegenuber der aktuellen Situation.

Vorschlag der Verwaltung:

Die Festsetzungen des Bebauungsplans
werden beibehalten.

Stellungnahme Nr. 5
Landwirtschaftskammer Hannover
Bezirksstelle Braunschweig,
Helene-Klinne-Allee 5,

38122 Braunschweig

vom 31. August 2016

Stellungnahme der Verwaltung

~Wir werden erneut am Aufstellungsverfah-
ren des Bebauungsplans ,Heinrich-der-
Lowe-Kaserne” der Stadt Braunschweig,
Stadtteil Rautheim beteiligt. Mit Schreiben
vom 18.09.2015 hatten wir zur urspringli-
chen Planung Stellung bezogen. Die Aussa-
gen haben auch fir die vorliegende Planung
umfassend Gultigkeit.
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Stellungnahme aus dem Beteiligungsverfah-
ren geman 8 4 (1) BauGB:

In der geltenden Fassung des bestehenden
Flachennutzungsplans wird der Geltungs-
bereich als ,Sonderbauflachen* und ,ge-
werbliche Bauflachen® dargestellt. Aufgrund
geanderter Anspriche an die Flachennut-
zung soll das ca. 31 ha grol3e Gebiet als
Mohnbauflachen®, ,Sonderbauflachen Nah-
versorgung®, ,Gewerbliche Bauflachen* und
LGrunflachen” festgesetzt werden.

Beim Geltungsbereich des Bebauungs-
plans handelt es sich um eine in ihrem
groften Teil bisher als Kaserne (,Heinrich-
der-Loéwe-Kaserne") genutzte Flache zwi-
schen der Rautheimer Straf3e und dem Ge-
werbegebiet ,Rautheim-Nord“. Im Stden
wird die Flache durch die Braunschweiger
StralRe begrenzt. Im Norden begrenzt die A
39 das Plangebiet. Mit der Aufgabe der mili-
tarischen Kasernennutzung ist das vorran-
gige Planungsziel die Entwicklung von
Wohnbauflachen und die Herausbildung ei-
nes Gewerbestandortes umzusetzen. Dem-
zufolge werden ,allgemeine Wohngebiete®,
~>ondergebiete mit der Zweckbestimmung
Einzelhandel* und ,Gewerbegebiete” festge-
setzt. Die ErschlieBung des Wohngebietes
erfolgt von der Braunschweiger Straf3e. Die
Anbindung des Gewerbegebietes sowie des
Nahversorgungszentrums ist Giber die Raut-
heimer Stral3e geplant. Da die Ortschaft
Rautheim ohnehin schon durch den Berufs-
verkehr wahrend der Sto3zeiten stark belas-
tet ist und demzufolge der landwirtschaftli-
che Verkehr behindert wird, regen wir an
eine weitere ErschlieBung des Kasernenge-
landes vorzusehen, um die Ortschaft zu ent-
lasten. Wir halten es fur sinnvoll den in
Nord-Sid-Richtung verlaufenden Grasweg,
der zwischen den Betrieben ,Abex"“ und
Neuerkeroder Werkstatten GmbH" verlauft,
auszubauen und so eine direkte Verbindung
Uber die ErzbergstralRe zur Autobahnauf-
fahrt Sickte zu schaffen.

Hinsichtlich der Flacheninanspruchnahme
fir den Kreiselausbau setzen wir Einverneh-
men mit den Grundeigentiimern und Bewirt-
schaftern voraus. Betroffen hiervon ist das
Flurstiick 163/7. Laut Kartenmaterial entfallt
die derzeit vorhandene Feldzufahrt zwi-
schen Braunschweiger Strafl3e und o.g.
Ackerflache. Nach Auskunft der 6rtlichen
Landwirtschatft ist die Erschlielung des Flur-

Eine verkehrliche Anbindung des Gewer-
begebietes in dem genannten Bereich zwi-
schen Erzberg 23 und 25 wurde im Rah-
men der Untersuchungen im Verkehrsgut-
achten gepruft. Da zwischen dem Gewer-
begebiet und dem genannten Wohngebiet
ein Larmschutzwall errichtet werden soll,
um die Larmwerte einzuhalten, misste die-
ser bei einer entsprechenden Anbindung
durchschnitten werden. Da ein Durchstich
des Larmschutzwalls jedoch erhebliche
Larmschutzprobleme erwarten lasst, wurde
diese Anbindung nicht in die Planung mit
aufgenommen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Bei der Flache stdlich der Braun-
schweiger Strafl3e handelt es sich zukinftig
wie bereits heute um eine landwirtschaftli-
che Flache. Die beschriebene Parkplatz-
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stiicks Uber den stdlich angrenzenden Wirt-
schaftsweg zwar im Prinzip mdglich, aber in
der Regel wird die Erreichbarkeit der land-
wirtschaftlichen Flachen beeintrachtigt durch
parkende PKW im Kreuzungsbereich der
Weststral3e und des Wirtschaftswegs. Des-
halb sind Verkehrsregelungen fir den ru-
henden Verkehr zwingend erforderlich, um
die Erreichbarkeit der Nutzflachen zu si-
chern.

Laut Begriindungstext ist der Kompensati-
onsbedarf nicht vollstdndig im Plangebiet
auszugleichen. Art, Umfang und Lage der
Kompensationsmaflinahme stehen noch
nicht fest. In diesem Zusammenhang wei-
sen wir darauf hin, dass insbesondere im
Einzugsbereich der Stadt Braunschweig Fla-
che knapp bemessen ist. Jeder Flachenver-
lust stellt eine Belastung fur die Landwirt-
schaft dar und sollte so gering wie méglich
gehalten werden. Dies gilt auch fir Kompen-
sationsmalnahmen. Wir empfehlen den
Eingriff in den Naturhaushalt durch finanzi-
elle Ausgleichszahlungen zu kompensieren
und das Geld in bereits vorhandene Natur-
schutzprojekte flieRen zu lassen. Eine wei-
tere geeignete MalRnahme ist die Entsiege-
lung von z.B. Industriebrachen oder die 6ko-
logische Aufwertung von Forstflachen.

Durch die Bewirtschaftung der im Siden
und Sidosten angrenzenden landwirtschaft-
lichen Nutzflachen kénnen Staube, Gerau-
sche und Gerlche entstehen, die in das
Plangebiet ggf. hineinwirken und von den
Bewohnern des Plangebietes als ortsiiblich
zu tolerieren sind. Wir bitten diesen Hinweis
in den Begrindungstext mit aufzunehmen.
Wir regen die Festsetzung einer Schutzhe-
cke zwischen landwirtschaftlicher Nutzflache
und Wohnbebauung an. Sie kann Immissio-
nen abpuffern und Immissionskonflikten vor-
beugen.

Wir bitten darum unsere Anregungen und
Hinweise mit aufzunehmen und unsere kriti-
schen Ausfuhrungen zur Erschlielungs-
problematik zu berticksichtigen.

problematik kann an dieser bisher unbe-
bauten Stelle nicht nachvollzogen werden.
Weder heute noch zukilnftig sind dort
Parkmoglichkeiten vorgesehen.

Der im Geltungsbereich B und C Ausgleich
erfolgt auf bisher intensiv genutzten Grin-
landflachen. Die festgesetzten MalRnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft
werden durch die Umwandlung von Inten-
sivgrinland in artenreiche extensiv-Feucht-
grunlandflachen mit gliedernden Hecken
und Ruderalstreifen naturnah zu einer ar-
tenreiche Feucht-/Nasswiese entwickelt.
Somit werden kleinrdumig bedeutsame zu-
satzliche Lebensraume fur Tier- und Pflan-
zenarten geschaffen. Ausgleichszahlungen
sind auf der Ebene der Bauleitplanung
nicht zulassig.

Bereits zu beiden Seiten der Braunschwei-
ger Stral3e sind zu groRen Teilen Geholz-
strukturen vorhanden. Durch die Fortfiih-
rung der Alleebdume sowie durch Erhalt
und Ergdnzung von Baumen und Grinfla-
chen und die Gestaltung der Verkehrsgrin-
flachen erhélt das Gebiet einen griinen
Siedlungsrand, der auch als Puffer vor Im-
missionen dient. Im Ubrigen kann davon
ausgegangen werden, dass es sich bei

den durch Bewirtschaftung ergebenden Im-
missionen um temporare Ereignisse han-
delt.
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men.

Vorschlag der Verwaltung:

Die Festsetzungen des Bebauungsplans
werden beibehalten.

Stellungnahme Nr. 6

Schreiben von

Nds. Landesbehdrde fiir Stralenbau und
Verkehr, Dezernat 31,Techn.
Aufsichtsbehorde

Gottinger Chaussee 76 A,

30453 Hannover

vom 18.08.2016

Stellungnahme der Verwaltung

.Der Bebauungsplan weist ein Baugebiet
sudlich der Bundesautobahn 39 im Abschnitt
140 und 150 in den Gemarkungen Altewiek
und Rautheim aus. Die sudliche Anschluss-
rampe befindet sich in einer Entfernung von
ca.15m.

Die verkehrliche ErschlieRung erfolgt Gber
die KreisstralRen 79 (Rautheimer StralRe)
und 42 (Braunschweiger Stral3e).

Gegen den Bebauungsplan bestehen keine
grundséatzlichen Bedenken.

Aus Griunden der Sicherheit und Leichtigkeit
des Verkehrs gelten gemaf 8 9 Bundesfern-
strallengesetz (FStrG) innerhalb 40m vom
auReren Fahrbahnrand zu Bundesautobah-
nen Anbauverbote und innerhalb 100m vom
auReren Fahrbahnrand Anbaubeschrankun-
gen. Diese Abstande gelten auch fir An-
schlussstellenrampen.

Ich weise darauf hin, dass seitens des Stra-
Renbaulasttragers der Bundesautobahn
keine LarmschutzmalRnahmen fir das Bau-
gebiet errichtet und auch keine Kosten hier-
far tbernommen werden. Anspriche hin-
sichtlich der Emissionen wie Larm, Staub,
Gasen oder Erschiitterungen kbnnen gegen-
Uber dem Bund nicht geltend gemacht wer-
den.

Zum Umfang und Detaillierungsgrad der
Umweltprifung habe ich keine Anmerkun-
gen vorzubringen. Ich bitte Sie jedoch die
Flachen, die fir KompensationsmalRnahmen
ggf. erforderlich sind, mit genauen Angaben
zur Lage (Gemarkung, Flur, Flurstiick) zu

Angaben zur Lage (Gemarkung, Flur, Flur-
stiick) und Art der MaRnahmen werden in
den textlichen Festsetzungen erganzt, ein
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kennzeichnen und in der Ubersicht zum Gel-
tungsbereich mit darzustellen. Eine Betrof-
fenheit mit eigenen Kompensationsmafinah-
men muss gepruft werden kénnen.

Unter der Voraussetzung, dass sowohl die
vorstehenden Anregungen und Bedenken,
sowie auch die Anregungen und Bedenken
aus der Stellungnahme gem. § 4(1) BauGB
vom 25.08.2015 des regionalen Geschéfts-
bereiches Hannover im weiteren Bauleit-
planverfahren berlcksichtigt werden, stimme
ich dem Bebauungsplan in stral3enbau- und
verkehrlicher Hinsicht zu.

Ubersichtsplan mit Lage der externen Gel-
tungsbereiche wird erstellt.

Vorschlag der Verwaltung:

Den Anregungen wird teilweise gefolgt.

Stellungnahme Nr. 7

Schreiben von

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt
Braunschweig
Ludwig-Winter-Stral3e 2

38120 Braunschweig

vom 29.08.2016

»In dem Punkt Gewerbelarm, Gewerbegebiet
.-Rautheim-Nord" auf Seite 21 der ,Begrin-
dung und Umweltbericht* wird die Reduzie-
rung der im Bebauungsplan RA 22 festge-
setzten Emissionskontingente vorgesehen.
Die neu berechneten immissionswirksame
flachenbezogene Schallleistungspegel
(IFSP) LWA- fur die Teilflachen GE 1.1, GE
2.1, GE 2.2, GE 2.3 und GE 3 (Werte in der
Tabelle auf Seite 22) sind einzuhalten. Uber
die vorgesehene Reduzierung der Emissi-
onskontingente sind die bereits ansassigen
Firmen in Kenntnis zu setzen.”

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men.

Vorschlag der Verwaltung:

Die Festsetzungen des Bebauungsplans
werden beibehalten.

Stellungnahme Nr. 8
Schreiben von
Stadtentwasserung
Braunschweig GmbH,
Taubenstrale 7,
38106 Braunschweig
vom 31. August 2016

Stellungnahme der Verwaltung

.Die Nachnutzung des ehem. Kasernenge-
landes fur Gberwiegende Wohnnutzung er-
fordert die Entwicklung eines tragfahigen
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Entwasserungskonzeptes. In den vorgese-
henen Grunflachen sind dafur Rickhaltean-
lagen fir die gedrosselte Ableitung von Nie-
derschlags-wasser erforderlich.

Das bisher vorhandene grof3e Regenrick-
haltebecken ist aus Sicht der SE|BS funkti-
onsféahig, lediglich ein Riickbau des Ablauf-
bauwerks einschlieRlich Olabscheider ist er-
forderlich.

Fur die geplanten Wohnflachen im sudostli-
chen Bereich ist eine weitere Regenriickhal-
tung in Form eines offenen Regenriickhalte-
beckens/ Grabens erforderlich.

Dem vorliegenden Bebauungskonzept wird
unter den 0.g. Bedingungen soweit zuge-
stimmt.”

In den 6ffentlichen Grinflachen werden
Retentionsanlagen in Form von geschlos-
senen Systemen angeordnet, die die ge-
drosselte Ableitung gewahrleisten und die
Funktionsfahigkeit der offentlichen Grinan-
lagen nicht einschranken.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men und an den Vorhabentrager weiterge-
geben.

Vorschlag der Verwaltung:

Die Festsetzungen des Bebauungsplans
werden beibehalten.

Stellungnahme Nr. 9
Avacon AG
Watenstedter Weg 75
38229 Salzgitter

vom 21. Oktober 2016

Stellungnahme der Verwaltung

-Im Anfragebereich befinden sich keine Ver-
sorgungsanlagen von Avacon AG / Purena
GmbH/ WEVG GmbH & Co KG/ HSN GmbH
Magdeburg.

Bitte beachten Sie, dass die Markierung
dem Auskunftsbereich entspricht und dieser
einzuhalten ist.

38126 Braunschweig OT Braunschweig
Rautheimer StralRe

Gesamtanzahl Plane: 0

Achtung:

Im 0. g. Auskunftsbereich kénnen Versor-
gungsanlagen liegen, die nicht in der
Rechtstragerschaft der oben aufgefiihrten
Unternehmen liegen.”

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men.

Vorschlag der Verwaltung:

Es ist kein Beschluss erforderlich.

Stellungnahme Nr. 10
Schreiben von Stadtteilheimatpfleger
Herrn Reinhard Wetterau,

Stellungnahme der Verwaltung
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Hubertusweg 10,
38104 Braunschweig
vom 29. August 2016

,Sie erbaten eine Stellungnahme des zu-
standigen Stadtteilheimatpflegers zum ge-
planten Baugebiet Heinrich der Léwe Ka-
serne. Der Einfachheit halber sende ich
Ihnen diese auf diesem Wege und bitte,
meine Email zu bestétigen und dann auszu-
drucken fir Ihre Unterlagen.

Im Grof3en und Ganzen habe ich keine Ver-
anlassungen, Einspriiche gegen die Planun-
gen zu erheben. Es gibt nur eine Ausnahme.

Diese Ausnahme betrifft den Verkehrsfluss.
Seit Fertigstellung der Neubaugebiete Rose-
lies Nord und Sud hat sich —vor allem mor-
gens- eine so dichte Verkehrslage gebildet,
Staus sollte man sagen, die schon so nicht
mehr hinnehmbar ist! Wie das Verkehrsgut-
achten zu seinen Schlussfolgerungen
kommt, ist mir nicht nur schleierhaft, son-
dern lasst mich an der Kompetenz des be-
auftragten Buros zweifeln. Wenn 400 neue
Wohneinheiten zwischen 7 Uhr bis 9 Uhr
aufbrechen, mit ihren Autos, wird hier ein
Chaos herrschen, das zu einem Kollaps des
Nahverkehrs fuhrt. Vielleicht lie3e sich die
Ausfahrt auf die Braunschweigerstrafl3e nur
nach links ausweisen. Damit wirde die
Rautheimerstr. Entlastet und die zur A 39
strebenden Wagen mussten in Sickte auf-
fahren. Das ware eine kleine Entlastung.

Die laut Presseberichten dokumentierten
Zeichnungen von Soldaten in den Kasernen-
gebauden erbitte ich mir fir das hiesige
Ortsarchiv.

Das HdL-Gebiet liegt bei Rautheim aber
nicht in Rautheim, weil diese Flachen 1934
aus der Rautheimer Feldmark zwangsent-
eignet in die Stadtflur Braunschweigs tber-
fahrt wurden.

Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung
wurden MalRnahmen im umgebenden Stra-
Rennetz entwickelt, um den Stral3enver-
kehr zuklnftig leistungsfahig abzuwickeln.
Dazu gehdren u.a. die Anlage von zwei
Kreisverkehren (Braunschweiger Stral3e
und Ecke Braunschweiger Strale — Raut-
heimer StralRe) sowie von zwei zuséatzli-
chen Lichtsignalanlagen im Zuge der Raut-
heimer Stral3e. Diese Mal3nahmen fihren
zu Veranderungen in den Verkehrsbelas-
tungen sowie im Verkehrsablauf. Insbeson-
dere durch die Einrichtung einer strecken-
bezogenen Geschwindigkeitsbeschran-
kung auf 30 km/h zwischen den beiden
Kreisverkehren im Zuge der Braunschwei-
ger StraRe kommt es zu Verkehrsverlage-
rungen fur Fahrten aus Rautheim bzw. aus
dem Gewerbegebiet Erzberg.

Der Nachweis der Leistungsfahigkeit der
Verkehrsanlagen wurde nach den gelten-
den Richtlinien gefuihrt (HBS - Handbuch
far die Bemessung von Stral3enverkehrs-
anlagen, herausgegeben von der FGSV).
Um der komplexen Verkehrssituation ins-
besondere im Zuge der Rautheimer Stral3e
Rechnung zu tragen, wurde zusétzlich eine
Mikrosimulation des Verkehrsablaufs fur
die Spitzenstunden durchgefihrt. Die Er-
gebnisse zeigen, dass der Kfz-Verkehr mit
den getroffenen MalRnahmen, insbeson-
dere auch mit der geplanten Anpassung
der Lichtsignalsteuerungen, auch zu den
Spitzenzeiten morgens und am Nachmittag
zukuinftig leistungsfahig abgewickelt wer-
den kann.
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Das Verkehrsgutachten empfiehlt die Ein-
richtung einer streckenbezogenen Ge-
schwindigkeit auf 30 km/h fiir den Bereich
zwischen den geplanten Kreisverkehren im
Zuge der Braunschweiger StrafRe. Zudem
ist bereichsweise die Einrichtung eines Mit-
telstreifens geplant, der die aktuell vorhan-
dene Trennwirkung der Braunschweiger
Stral3e gegenuber der heutigen Situation
deutlich vermindern wird. Die MalRnahme
tragt zur Steigerung der Verkehrssicherheit
und der Senkung der verkehrsbedingten
Larmemissionen bei.

Vorschlag der Verwaltung:

Die Festsetzungen des Bebauungsplans
werden beibehalten.

Anhang:

Reduzierung der immissionswirksamen flachenbezogenen Schalleistungspegel (IFSP)

Gewerbe- | Anséassige Firmen Bisher geltende Geplante IFSP
gebiet IFSP Schallleis- Schallleistungspe-
tungspegel Lwa in | gel Lwa in dB(A)/m?
dB(A)/m?
GE 1.1 Kurth Manufaktur; im Bau befindli- 67 tags 63 tags
che Halle der IAB Reinraum-Pro- 47 nachts 47 nachts
dukte GmbH, SUM Schawaller +
Ullrich Mobelwerkstatten; Neuer-
keroder Werkstatten GmbH
GE 2.1 HS-C Hempelmann KG, Maximum 67 tags 63 tags
GmbH Kran- und Schwerlastlogis- 55 nachts 48 nachts
tik, Wulf Gartenlandschaften GmbH
Co. KG; Konrad Kampe GmbH Flo-
risten und Dekorationsbedarf
GE 2.2 CB Terrassenuberdachungen & 67 tags 63 tags
Wintergarten Center GmbH; ATEC- 55 nachts 48 nachts
Bau GmbH; Tischlerei Stovesandt-
Strul3 GmbH Hallenneubau
GE 2.3 Harry-Brot GmbH 67 tags 65 tags
55 nachts 55 nachts
GE 3 Lebenshilfe Braunschweig 67 tags 63 tags
Werkstatt Rautheim 52 nachts 48 nachts
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Stadt % Braunschweig Anlage 7

Stand: 28.03.2017

Bebauungsplan

Heinrich-der-Lowe-Kaserne AW 100
Behandlung der Stellungnahmen der Offentlichkeit gemaR § 3 (2) BauGB in der Zeit
vom 02. Januar bis 01. Februar 2017

Stellungnahme Nr. 1 Stellungnahme der Verwaltung
Schreiben von

vom 30.01.2017

bezgl. des 0.g. Bebauungsplans AW 100 und
der damit verbundenen Uberplanung des Be-
standsbebauungsplans Gewerbegebiet Raut-
heim-Nord RA 13/ RA 22 mdéchte ich als An-
lieger und Geschéftsfihrer der Schawaller +
Ulrich Modbelwerkstatten GmbH & CO. KG
(SUM), Erzberg 21, 38126 Braunschweig fol-
gende Stellungnahme vortragen:

im Jahr 2012 haben SUM das Grundstiick
Flurstiick 909/6, Flur 2 der Gemarkung Raut-
heim, im Gewerbegebiet Rautheim Nord er-
worben, um dort ein neues Betriebsgebaude
Zu errichten.

SUM sind ein mittelstandisches Handwerks-
unternehmen mit z. Zt. 25 Mitarbeitern.
Geschaftsbereiche sind die Fertigung von
Objekt-/ Laden-/ Messeeinrichtungen, sowie
der hochwertige Innenausbau fir den priva-
ten Endkunden.

Auf Grund der sehr erfolgreichen Geschéfts-
entwicklung seit der Griindung im Jahr 1997
haben SUM eine hohe Investitionssumme in
die Errichtung des Betriebsgebaudes sowie
in den Maschinenpark bzw. in die Anlagen-
technik investiert, um auch in Zukunft erfolg-
reich am Markt agieren zu kénnen.

Hinsichtlich der Ausrichtung auf die Fertigung
von hochwertigen Einrichtungen und der da-
mit einhergehenden qualitativ anspruchsvol-
len Oberflachenbeschichtung betreiben SUM
eine Lackiererei. Rahmenvertrdge mit dem
Schwerpunkt Lackierarbeiten wurden u.a. mit
der Volkswagen AG abgeschlossen.
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Daher ist die Lackiererei ein essentieller
Schlisselfaktor in der Fertigung, der viele
Arbeitsplatze sichert.

Im Zuge des Neubaus wurde auch ein Arron-
dierungsgrundstiick (Flursttick 909/8) fiir eine
maogliche Erweiterung der Betriebsstétte von

der Stadt Braunschweig erworben.

Die Entwicklung des Unternehmens ist seit
dem Bezug im Dezember 2013 durchweg po-
sitiv.

Mehrere Arbeitsplatze wurden neu geschaf-
fen, die Umsatze sind stark gestiegen.

Mit dem Bebauungsplan AW 100 soll nun die
Nutzung des Gelandes der ehemaligen Hein-
rich-der-Léwe-Kaserne, welches am westli-
chen Rand des Gewerbegebietes Rautheim-
Nord angrenzt, geregelt werden.

Um die Wohngebietsausweisung auf dem
Gelande ,Heinrich-der-Lowe-Kaserne" zu er-
moglichen, sollen die z. Zt. gultigen immissi-
onswirksamen flachenbezogenen Schallleis-
tungspegel IFSP von tagsiiber 67 dB(A)m?
auf 63 dB(A)m?2 reduziert werden. Dieses
kénnen wir nicht akzeptieren, da hierdurch
unsere Nutzungs- und Entwicklungsmaglich-
keiten stark eingeschréankt werden. Im Ver-
trauen auf eine mdgliche Expansion haben
wir uns fir die Betriebsverlegung in das Ge-
werbegebiet Rautheim-Nord entschieden.

Durch die nun im Bebauungsplan AW 100
beschriebene Uberplanung und Einbezie-
hung in diesen, sind wir nach dessen Inkraft-
treten faktisch Anlieger in einem Mischgebiet
(siehe ,Entwurf der textlichen Festsetzun-
gen", Seite 67, Punkt 5.7.6: ....GE 1.1 und
GE 2.2; ehemals Gewerbegebiet Rautheim-
Nord....).

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men.

Eine vor Ort vorgenommene Untersu-
chung der tatsachlichen Nutzungen ein-
schlieRlich messtechnischer Erfassung hat
ergeben, dass selbst die reduzierten Kon-
tingente auch bei einer Erweiterung der
Geschaftstatigkeiten — bis hin zur Verdop-
pelung der derzeitigen schalltechnischen
Emissionen — keine Einschrankungen fiir
die Betriebe erwarten lassen, so dass so-
wohl derzeitiger Betrieb als auch Entwick-
lungs- und Erweiterungsmaoglichkeit erhal-
ten bleiben.

Dabei wurde eine Erweiterung der Tischle-
rei hinsichtlich der Gerauschimmissionen
um 100% berticksichtigt.

Dass mit der vorgenommenen Reduzie-
rung ein Mischgebiet entstehen soll, ist
nicht nachvollziehbar. Die Anderung be-
zieht sich auf die zulassigen Larmkontin-
gente, nicht aber auf die Art der baulichen
Nutzungen. Ein Mischgebiet hatte zur
Folge, dass dort zukunftig auch gewohnt
werden dirfte, womit zusatzliche Ein-
schréankungen einhergehen wirden. Die
Festsetzung eines Gewerbegebietes bleibt
daher erhalten.

Der Stadt ist gleichwohl bewusst, dass die
bisherigen zulassigen Emissionskontin-
gente reduziert werden und das Vertrauen
auf bestehende Baurechte ein abwa-
gungserheblicher Belang von erheblichem
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Gewicht ist. Da auch die reduzierten Emis-
sionskontingente sowohl den derzeitigen
Betrieb als auch Entwicklungs- und Erwei-
terungsmaoglichkeiten zulassen, sieht die
Stadt in den Belangen der betroffenen Be-
triebe und Grundstiickseigentimer gegen-
Uber der Ausweisung neuer Wohnbaufla-
chen keine sich gegenseitig ausschlie3en-
den Interessen. Sie hat sich daher im Rah-
men der Abwagung entschieden, dem Be-
lang der Schaffung neuer Wohnbaufla-
chen den Vorrang einzuraumen, da mit
den verbleibenden Larmkontingenten ein
ausreichend groRRer larmtechnischer Spiel-
raum verbleibt.

Bereits im Rahmen der friihzeitigen Beteili-
gung der betroffenen Anlieger im Gewerbe-
gebiet Rautheim-Nord haben wir auf die be-
sondere Situation bezgl. der betriebsbeding-
ten Geruchsimmissionen durch unsere La-
ckiererei hingewiesen.

Leider mussten wir nach einigen Gesprachs-
runden, an denen Vertreter der Stadt und des
Investors teilnahmen, feststellen, dass un-
sere Bedenken einen eher untergeordneten
Wert bei den Planungen spielen werden. Im
Besonderen erkennt man dieses nun u.a. an
den ausgewiesenen Spielbereichen in unmit-
telbarer Nachbarschaft unseres Grundsti-
ckes (Anlage 2c, Nutzungsbeispiel (Teilbe-
reich Ost)).

Fur unser Unternehmen sind die im Raum
stehenden Anderungen, insbesondere aber
auch das wenig Vertrauen schaffende Ver-
halten der Stadt, als &ufRerst beunruhigend
zu bewerten. In Konsequenz werden wir un-
sere Unternehmensentwicklung an diesem
Standort Uberdenken ggf. neu ausrichten
missen.

Im Treu und Glauben auf eine zukinftig mog-
liche Expansion sowie der Sicherung und
Schaffung von Arbeitsplatzen haben SUM ih-
ren Geschéftssitz 2013 in das Gewerbege-
biet Rautheim-Nord verlegt. Dieses bitten wir
im weiteren Planungsverfahren auch im Na-
men unserer Mitarbeiter und deren Familien
zu berticksichtigen.

Zum Schutz und zur Vorbeugung vor
schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
wurde im Rahmen der Aufstellungsverfah-
ren zu den beiden Bebauungsplanen ,Ge-
werbegebiet Heinrich-der-Lowe-Kaserne*,
AW 113, und ,Wohngebiet Heinrich-der-
Léwe-Kaserne®, AW 100, eine geruchs-
technische Untersuchung (Barth & Bitter
GmbH, Gutachter im Arbeits- und Umwelt-
schutz 2016) durchgefihrt. Dazu wurden
die zu erwartenden Geruchsemissionen
und -immissionen der innerhalb und au-
Berhalb des Plangebiets ansassigen Ge-
werbebetriebe ermittelt und geman Ge-
ruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) bewer-
tet.

Zur Beschreibung der meteorologischen
Situation wurde auf durch den Deutschen
Wetterdienst (DWD) erhobene Daten zu-
rickgegriffen.

Die Prognose der Geruchsimmissionen er-
folgte unter Berlcksichtigung der TA Luft
und der VDI 3783 Blatt 13. Die Ausbrei-
tungsrechnungen wurden unter Verwen-
dung des Rechenmodells AUSTAL2000
durchgefinhrt.

Die zu erwartenden Geruchsemissionen
wurden normgerecht/ erfahrungsgemar
auf Basis der vorliegenden Daten aus ver-
gleichbaren Anlagen und Literaturangaben
unter Bericksichtigung der aktuellen
Richtlinien abgeschatzt.

Die beiden Tischlereien aus GE 1.1 und
GE 2.2. wurden fur die geplante Wohnbe-
bauung als maRRgebliche Geruchsemitten-
ten erkannt.
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Das Geruchsgutachten kommt zu dem
Schluss, dass aus den Arbeitsbereichen
der Holzverarbeitung keine relevanten Ge-
ruchsemissionen zu erwarten sind. Mogli-
che Arbeiten durch Oberflachenbehand-
lung mit Lacken wurden vom Gutachter
bzgl. der emittierenden Arbeitsvorgange
(Grundieren, Lackieren, Trocknen) fir den
Betrieb im GE 1.1 mit 16 Stunden pro Tag
und beim Betrieb im GE 2.2 mit 8 h pro
Tag bei jeweils 5 Tagen die Woche und rd.
52 Arbeitswochen im Jahr konservativ an-
gesetzt. Des Weiteren wurde jeweils ent-
sprechend der TA Luft 5.2.5 die hochstzu-
lassige Massenkonzentration von

50 mg/m3 Gesamtkohlenstoff in der Abluft
veranschlagt und die Volumenstréme kon-
servativ mit 28.000 m3/h flir den Betrieb im
GE 1.1 und 14.000 m3/h fur den im GE 2.2
abgeschatzt.

In der Regel sind It. Literatur bei konventi-
onellen Lacken auf Losemittelbasis in der
Abluft (reinluftseitig) etwa 2 bis 5 Geruchs-
einheiten (GE) je mg Kohlenstoff zugrunde
zu legen — im vorliegenden Fall werden fir
beide Betriebe konservativ 10 GE/mg Koh-
lenstoff angesetzt.

Somit ergibt sich flr den Betrieb im GE 1.1
ein Geruchsstoffmassenstrom von ca.

14 MGE/h, entsprechend 3.900 GE/s, der
Uber einen Schornsteinin 11 m Uber
Grund abgeleitet wird.

Fir den Betrieb in GE 2.2 ergibt ein Ge-
ruchsstoffmassenstrom von ca. 7 MGE/h,
entsprechend 1.950 GE/s, der Uber eine
sich seitlich am Gebéaude befindlichen
Quelle bodennah (1 bis 5 m) abgeleitet
wird — dies fuhrt im Sinne einer konservati-
ven Betrachtung zu einer Uberschatzung
des Ergebnisses im Nahbereich.

Die Abschatzungen stellen somit einen un-
glnstigen Zustand bezogen auf die Emis-
sionen dar.

Entsprechend ergeben sich im Ergebnis
fur den Bereich der bestehenden Gewer-
bebebauung im AW 100 maximale Ge-
ruchswahrnehmungshaufigkeiten von 14%
der Jahresstunden, d. h. 0,14 gemal} Ge-
ruchsimmissions-Richtlinie (GIRL).
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Fur die geplante Wohnbebauung im

AW 100 ergeben sich maximale Geruchs-
wahrnehmungshéufigkeiten von 5% der
Jahresstunden, entsprechend 0,05 gemaf
GIRL. Dieser Wert wird im Bereich der
Griinflachen im Osten des Plangebiets er-
reicht. Fur die geplanten Wohngebiete im
AW 100 berechnen sich die Haufigkeiten
far das Auftreten von Geruchswahrneh-
mungen gemaf GIRL mit Werten von 0,00
bis 0,03 und liegen damit unterhalb des
nach GIRL zulassigen Hochstwertes von
0,10.

Weitere relevante Geruchsemittenten sind
nicht vorhanden. Die Art der zu betrach-
tenden Gertiche durch die beiden Betriebe
im Bereich des geplanten Wohngebietes
ist bei den zu erwartenden Konzentratio-
nen nicht Ekel oder Ubelkeit auslésend, so
dass kein Anlass besteht, niedrigere Im-
missionswerte als die in der GIRL genann-
ten, anzusetzen. Der Immissionswert fir
Wohngebiete wird von den zu untersu-
chenden Betrieben deutlich unterschritten.

Da die Immissionsrichtwerte in allen Berei-
chen, in denen sich Menschen nicht nur
vorubergehend aufhalten, eingehalten
werden, sind im Sinne der GIRL erhebli-
che Belastigungen durch die beiden Be-
triebe fir die betrachteten Bereiche nicht
Zu erwarten.

Vorschlag der Verwaltung

Die Festsetzungen des Bebauungsplans
werden beibehalten.

Stellungnahme Nr. 2
Schreiben von

vom 30.01.2017

Stellungnahme der Verwaltung

Der Rat der Stadt Braunschweig wird gebe-
ten den Bebauungsplan so zu &ndern, dass
dort ein Blrgerzentrum gebaut werden kann.

Der Verwaltungsausschuss der Stadt
Braunschweig hat fur das gesamte Areal
der ehemaligen Heinrich-der-Lowe-Ka-
serne am 17. Februar 2015 einen neuen
Aufstellungsbeschluss fir den gleichnami-
gen Bebauungsplan mit dem gednderten
Ziel gefasst, Planungsrecht fur Wohnbau-
flachen mit einem Nahversorgungsstand-
ort im Suden und Gewerbeflachen im Nor-
den zu schaffen.

197 von 223 in Zusammenstellung




TOP 15.

Das zukuinftig stadtische Grundstiicke von
der Stadt Braunschweig und nicht von priva-
ten Investoren entwickelt werden. Wenn das
nicht immer maoglich ist, so werden stadtische
Grundstiicke nur an solche Personen oder
Gesellschaften verauRRert, die bei dem Bau-
vorhaben ausreichend preiswerten Wohn-
raum zur Verfugung stellen.

Im Laufe des Verfahrens wurden durch
den Bezirksrat unter Hinweis auf die im
statistischen Bezirk Rautheim, Lindenberg
und Mastbruch von 6.700 auf 7.700 stei-
gende Einwohnerzahl Schritte zur Reali-
sierung von Gemeinschaftseinrichtungen
gefordert. Da Larmimmissionen aus dieser
Einrichtung gegenuber den schitzenswer-
ten Wohnnutzungen zu erwarten sind,
wurde der Antrag gestellt, eine Gemein-
schaftseinrichtung im nérdlichen Gewerbe-
gebiet mit einzuplanen.

Im Rahmen eines mit der Stadt Braun-
schweig geschlossenen stadtebaulichen
Vertrages verpflichtet sich die Erschlie-
Bungstragerin zu einer finanziellen Beteili-
gung an den durch die neuen Wohneinhei-
tenim Plangebiet ausgelosten Bedarf an
Gemeinschaftseinrichtungen. FlUr den
Ausbau eines vorhandenen bzw. die Er-
richtung eines neuen Gemeinschaftshau-
ses wird die ErschlieRungstragerin einen
Anteil in H6he von 400.000,- € beitragen.

Aufgrund eines Ratsbeschlusses verpflich-
tet sich die ErschlieBungstragerin, mindes-
tens 20 % der im Baugebiet entstehenden
ca. 200 Wohneinheiten im Geschosswoh-
nungsbau als sozialen Wohnungsbau zu
errichten (mindestens 40 Wohneinheiten).
Die Bindungsdauer fur die sozialen
Wohneinheiten betragt 20 Jahre, unab-
hangig von einer offentlichen Forderung.

Diese Selbstverpflichtung wird im stadte-

baulichen Vertrag geregelt und entspricht
der Formulierung, die die Stadt flr eigene
Entwicklungsvorhaben zugrunde legt.

Vorschlag der Verwaltung

Die Festsetzungen des Bebauungsplans
werden beibehalten.

Stellungnahme Nr. 3
Schreiben von

vom 31.01.2017

Stellungnahme der Verwaltung

Gegen den ausgelegten Bebauungsplan
Heinrich-der-Lowe-Kaserne erhebe ich Ein-
wendungen.

Fir die schalltechnischen Untersuchungen
mussen die Verkehrsbelastungen gemaf
Richtlinie fir den Larmschutz an Stral3en
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Die Verkehrsplanung ist unzureichend. Das
Verkehrskonzept basiert auf zweifelhaften
Annahmen und bericksichtigt die tatsachli-
che Verkehrssituation nicht.

Die StraRenverkehrsdaten fur die schalltech-
nische Berechnung sind in sich unlogisch.
(Anlage 3)

RLS-90 vom Werktagsverkehr (WTV wie
im Verkehrsgutachten in Abb. 6-1 fur die
Vorzugsvariante ausgewiesen) auf den
durchschnittlichen taglichen Verkehr
(DTV) umgerechnet werden. Anschlieend
erfolgt eine Aufteilung in Tag (6 bis 22
Uhr) und Nacht- (22 bis 6 Uhr) Verkehr.
Die im Verkehrsgutachten ermittelten Ver-
kehrsbelastungen fur den Werktagsver-
kehr und den DTV entsprechen den Daten
im Schallgutachten.

Eine Verkehrszéahlung hat offenbar nicht
stattgefunden. Dies ergibt sich jedenfalls
nicht aus den ausgelegten Unterlagen. Die
gutachterlichen Einschéatzungen zum Verkehr
und den Emissionen beruhen offenbar auf
Schatzungen bzw. theoretischen Berechnun-
gen.

Den Anwohnern der bereits vorhandenen
Baugebiete ist bekannt, dass zu morgendli-
chen Spitzenzeiten der Verkehr schon auf
der Braunschweiger Stral3e nicht mehr flief3t.
Hier herrscht Stop and Go.

Es ist bekannt, dass im Bereich an der
Helmstedter StralRe bereits heute deultli-
che Verkehrsbelastungen bestehen. Die
Grundlage fur die Verkehrsuntersuchung
zum Bebauungsplan Heinrich-der-Lowe-
Kaserne, AW 100/AW 113, bilden Ver-
kehrszahlungen im Kfz-Verkehr, die im
Bereich Braunschweiger Stral3e, Rauthei-
mer Stral3e und Méncheweg am 10. Juli
2012 sowie am 22. August 2013 zu den
Spitzenzeiten von 6:00 bis 10:00 Uhr so-
wie von 15:00 bis 19:00 Uhr durchgeftihrt
wurden. Die Zahlungen wurden vorab mit
der Stadt Braunschweig abgestimmt. Die
Zahlzeiten liegen auRerhalb der Ferienzei-
ten und entsprechen damit der Richtlinie
(EVE - Empfehlungen fur Verkehrserhe-
bungen, herausgegeben von der For-
schungsgesellschaft fur StrafRen und Ver-
kehrswesen FGSV, 2012).

Die Prognose der Verkehrsentwicklung im
Untersuchungsgebiet erfolgte mit dem
sverkehrsmodell Braunschweig®. Das
sverkehrsmodell Braunschweig” wurde im
Auftrag der Stadt Braunschweig erarbeitet
und bildet die Verkehrsnachfrage und Ver-
kehrsbelastungen im werktaglichen Ver-
kehr in Braunschweig sowie in der Region
ab. Der Analysefall (Ist-Zustand) basiert
auf dem Jahr 2012/2013 und korrespon-
diert damit mit den Verkehrszahlungen im
Bereich der Heinrich-der-Lowe-Kaserne.
Die Verkehrsprognose erfolgt vor dem
Hintergrund der Entwicklungen bis zum
Prognosejahr 2025 (einschlieRlich der Ent-
wicklung im Bereich Heinrich-der-Léwe-
Kaserne) sowie weiterer Entwicklungen in
Braunschweig. Das Verkehrsmodell
Braunschweig ist ein von der Stadtverwal-
tung anerkanntes Planungsinstrument und
bildet die Grundlage fur zahlreiche stadti-
sche Verkehrsuntersuchungen.
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Inwieweit daran die geplanten Kreisel etwas
andern sollen, erschlief3t sich nicht.

Wenn auf S. 39 des Verkehrsgutachtens aus-
gefuhrt wird, dass durch den Kreisverkehr
eine “Verlangsamung des Kfz-Verkehrs er-
reicht* wird, klingt das abstrus in Kenntnis der
tatsadchlichen Gegebenheiten.

Der Verkehr staut sich von der Braunschwei-
ger auf die Rautheimer Stral3e, wo zunachst
die abfahrenden Fahrzeuge (von links) der A
39 die Kreuzung regelméRig blockieren. Mit
griner Ampel flr die Rautheimer Stral3e
kann der Verkehr zunéchst nicht weiterrollen,
bis die Kreuzung von den von der A 39 ab-
fahrenden Fahrzeugen geraumt ist.

Dieser Effekt wird sich durch das neue Ge-
werbegebiet noch verstarken.

Im Anschluss dréangen von rechts die aus
Richtung Helmstedt abfahrenden Fahrzeuge
auf die Rautheimer StralRe, die mittlerweile -
ein nicht vorhandenes - Reildverschlusssys-
tem einfordern.

Diese katastrophale Verkehrssituation wird
durch das neue Wohngebiet und die Gewer-
beflache verschlimmert, ohne dass realisti-
sche Losungsansatze erkennbar waren.

Das Gutachten zum Verkehr geht auf S. 38
sogar - wenig nachvollziehbar - davon aus,
dass die Verkehrsbelastungen gegeniber
heute ,fast unveréndert” bleiben.

Ein solcher Schluss lasst sich auch unter der
Pramisse des Ausbaus des offentl. Nahver-
kehrs nicht ziehen. Ich rege ein unabhéangi-
ges Gutachten an, das nicht von der Kanada
Bau GmbH beauftragt und bezahlt wird.

Anlasslich der Vorstellung des Baugebiets im
Jahr 2016 in der Lebenshilfe in Rautheim war
bereits ein Verkehrsgutachter anwesend.
Durch den Mitarbeiter der Stadt wurde da-
mals erlautert, dass eine Offenlegung des
Gutachtens - jetzt - nicht erfolge, da dies
durch die Fa. Kanada Bau beauftragt sei.

Ich gehe davon aus, dass es sich um das
nunmehr offentlich gemachte Gutachten vom
28.4.16 handelt.

Wie bereits anlasslich der Versammlung in
den Raumen der Lebenshilfe propagiert, geht

8
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Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung
wurden MalRnahmen im umgebenden
Stral3ennetz entwickelt, um den StralRen-
verkehr zukunftig leistungsfahig abzuwi-
ckeln. Dazu gehdren u.a. die Anlage von
zwei Kreisverkehren (Braunschweiger
Stral3e und Ecke Braunschweiger Stral3e
— Rautheimer Stral3e) sowie von zwei zu-
satzlichen Lichtsignalanlagen im Zuge der
Rautheimer Stral3e. Diese Mal3nahmen
fuhren zu Verdnderungen in den Verkehrs-
belastungen sowie im Verkehrsablauf. Ins-
besondere durch die Einrichtung einer
streckenbezogenen Geschwindigkeitsbe-
schrankung auf 30 km/h zwischen den bei-
den Kreisverkehren im Zuge der Braun-
schweiger Stralde kommt es zu Verkehrs-
verlagerungen fur Fahrten aus Rautheim
bzw. aus dem Gewerbegebiet Erzberg.

Der Nachweis der Leistungsfahigkeit der
Verkehrsanlagen wurde nach den gelten-
den Richtlinien gefuhrt (HBS - Handbuch
fur die Bemessung von StraRenverkehrs-
anlagen, herausgegeben von der FGSV).
Um der komplexen Verkehrssituation ins-
besondere im Zuge der Rautheimer
Stral3e Rechnung zu tragen, wurde zu-
satzlich eine Mikrosimulation des Ver-
kehrsablaufs flr die Spitzenstunden
durchgefihrt. Die Ergebnisse zeigen, dass
der Kfz-Verkehr mit den getroffenen Mal3-
nahmen, inshesondere auch mit der ge-
planten Anpassung der Lichtsignalsteue-
rungen, auch zu den Spitzenzeiten mor-
gens und am Nachmittag zukunftig leis-
tungsfahig abgewickelt werden kann.

Das Verkehrsgutachten empfiehlt die Ein-
richtung einer streckenbezogenen Ge-
schwindigkeit auf 30 km/h flir den Bereich
zwischen den geplanten Kreisverkehren
im Zuge der Braunschweiger Stral3e. Zu-
dem ist bereichsweise die Einrichtung ei-
nes Mittelstreifens geplant, der die aktuell
vorhandene Trennwirkung der Braun-
schweiger Stral3e gegeniber der heutigen
Situation deutlich vermindern wird. Die
Malnahme tragt zur Steigerung der Ver-
kehrssicherheit und der Senkung der ver-
kehrsbedingten Larmemissionen bei.
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der Gutachter auch im schriftichen Gutach-
ten davon aus, das der Verkehr sich ,verla-
gert* und viele Rautheimer notgedrungen
Uber das Gewerbegebiet Erzberg fahren
massen.

Ich fordere die Verwaltung auf, eine fir alle
Burger zumutbare und angemessene Ver-
kehrsplanung durchzufuhren.

Ich rege an, Teile des Baugebietes fur die
Verbreiterung der Rautheimer Stral3e vorzu-
sehen. Dies macht insbes. Sinnim Hinblick
auf die StralRenbahnplanung. Insoweit favori-
siert die Fa. Kanada Bau die Variante 3, bei
der keine Flachen des Baugebiets erforder-
lich sind.

Da insbes. die Strallenbahnplanung sich
noch langer hinziehen wird, fordere ich die
Verwaltung auf, nicht schon jetzt nicht mehr
zu andernde Fakten zu schaffen.

Es werden im Baugebiet Vorhalteflachen fir
die Stral3enbahn bendétigt.

Seit Jahren fordern die Rautheimer den Bau
eines zumutbaren Ful3- und Radweges auf
der Braunschweiger Stral3e.

Soweit das Verkehrsgutachten auf S. 37 fest-
stellt, im Bereich der Braunschweiger Straf3e
reiche ein gemeinsamer Geh- und Radweg —
.wie im Bestand®, lasst dies insgesamt an der
Qualitat und Zuverlassigkeit der gutachterli-
chen Ausfihrungen zweifeln.

Ich fordere die Verwaltung auf, sich den ,im
Bestand” befindlichen Geh- und Radweg an-
zuschauen.

Darlber hinaus werden im Neubaugebiet Ge-
meinschaftseinrichtungen benétigt. Ein Kin-
dergarten ist nicht ausreichend. Eine Ge-
meinschaftseinrichtung ist zwingend erforder-
lich.

TOP 15.

Die Aussage im Gutachten ,wie im Be-
stand“ bezieht sich nicht auf die Qualitat
der Verkehrsanlagen (z.B. hinsichtlich der
Oberflache), sondern lediglich auf eine ge-
meinsame Fihrung des Geh- und Radwe-
ges, wie sie bereits heute vorhanden ist.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Kindergarten deckt den durch das
neue Baugebiet ausgeldsten Bedarf. Die
Forderung nach einer Gemeinschaftsein-
richtung dartber hinaus ist der Verwaltung
bekannt. Da eine Sanierung/Erweiterung
am vorhandenen Gemeinschaftshaus in
Rautheim aufgrund larmtechnischer Prob-
leme schwierig ist, soll alternativ eine an-
dere Lésung gefunden werden. Im Rah-
men eines mit der Stadt Braunschweig ge-
schlossenen stadtebaulichen Vertrages
verpflichtet sich die ErschlieBungstragerin
daher zu einer finanziellen Beteiligung an
den durch die neuen Wohneinheiten im
Plangebiet ausgeltsten Bedarf an Ge-
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Letztlich darf durch das neue Gewerbegebiet
keine Gefahrdung der schon existierenden
Nahversorger in den Stadtteilen verursacht
werden.

Diese sollten erst 6ffnen, wenn ausreichend
mehr Bedarf vorhanden ist.

TOP 15.

meinschaftseinrichtungen. Fur den Aus-
bau eines vorhandenen bzw. die Errich-
tung eines neuen Gemeinschaftshauses
wird die ErschlieBungstragerin einen Anteil
in H6he von 400.000,- € beitragen.

Auf Grundlage der Ergebnisse des fir das
Gebiet erarbeiteten Einzelhandelsgutach-
tens werden die zulassigen Verkaufsfla-
chen (der jeweiligen Sortimente) entspre-
chend begrenzt, um eine Beeintréchtigung
des bestehenden Einzelhandels zu ver-
meiden.

Vorschlag der Verwaltung

Die Festsetzungen des Bebauungsplans
werden beibehalten.

Stellungnahme Nr. 4
Schreiben von

vom 30.01.2017

wir als ein, der im Gewerbegebiet Rautheim-
Nord anséassigen Unternehmen, méchten uns
im Rahmen der 6ffentlichen Auslegung zu
dem Bebauungsplan ,Heinrich-der-Lowe-Ka-
serne" aufern.

Zwar sind wir kein produzierendes Gewerbe
und erzeugen nicht dauerhaft einen Ge-
rauschpegel, was tagsiber zu Belastigung
der zukinftigen Bewohner flihren wirde, je-
doch beliefern wir unsere Aul3enstellen
nachts.

Dies bedeutet, dass im Laufe der Nacht
LKWs auf unser Gelande fahren und tber ei-
nen nicht festgelegten Zeitraum die Ware
entladen. Dabei entsteht mit dem Offnen und
SchlieBen der Tore, der Ladeklappe am LKW
und dem Hantieren mit Entladehilfsmittel wie
z. B. einem Hubwagen, ein Gerauschpegel
der den geplanten Schallleistungspegel von
48 (nachts) deutlich Gbersteig.

Mit der geplanten Absenkung der Emissions-
werte im Gewerbegebiet Rautheim-Nord
wirde fir uns als Unternehmen eindeutig ein
Nachteil entstehen, den wir so als kritisch be-
werten.

Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu
Nr. 1 wird verwiesen.

Die festgesetzten immissionswirksamen
flachenbezogenen Schalleistungspegel
stellen eine HilfsgroRe dar, mit der ein
~Schallbudget fur das Gewerbegrund-
stiick bezogen auf dessen Grundflache
beschrieben und als Rechengréf3e bei der
Erstellung von Bebauungsplanen verwen-
det wird.

Dabei handelt es sich nicht um Schall-
druckpegel.

Entladetatigkeiten verursachen in ihrer un-
mittelbaren Umgebung Schalldruckpegel
oberhalb der benannten 48 dB(A), diese
sind jedoch nicht mit Schallleistungspe-
geln bzw. mit flachenbezogenen Schall-
leistungspegeln gleichzusetzen.

Im Zuge der Projektbearbeitung wurde be-
reits die Summe der auf den jeweiligen
Gewerbegrundstiicken generierten Schall-
pegel sowohl flr die Tag- als auch fir die
Nachtzeit erfasst und bertcksichtigt.
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Die beschriebenen Ladetatigkeiten sind in
diesen durchgefiihrten Berechnungen be-
reits enthalten und haben sich als unkri-
tisch erwiesen.

Vorschlag der Verwaltung

Die Festsetzungen des Bebauungsplans
werden beibehalten.

Stellungnahme Nr. 5

Landesamt fur Bergbau, Energie und
Geologie, Postfach 510153,

30631 Hannover

vom 07.02.2017

Stellungnahme der Verwaltung

Aus Sicht des Fachbereiches Bauwirtschaft
wird zu 0.g. Vorhaben wie folgt Stellung ge-
nommen:

Im Untergrund des Planungsgebietes sind
keine 16slichen Gesteine bekannt. Es besteht
damit keine Erdfallgefahrdung (Gefahrdungs-
kategorie O gemal Erlass des Niedersachsi-
schen Sozialministers "Baumalnahmen in
erdfallgefahrdeten Gebieten" vom
23.02.1987, AZ. 305.4- 24 110/2 - ). Bei Bau-
vorhaben im Planungsbereich kann daher auf
konstruktive Sicherungsmafl3nahmen bezilg-
lich der Erdfallgefahr verzichtet werden.

Fur Bauvorhaben im Planungsgebiet sind zur
geotechnischen Erkundung des Baugrundes
die allgemeinen Vorgaben der DIN EN 1997-
1:2014-03 mit den erganzenden Regelungen
der DIN 1054:2010-12 und nationalem An-
hang DIN EN 1997-1/ NA:2010-12 zu beach-
ten. Der Umfang der geotechnischen Erkun-
dung ist nach DIN EN 1997-2:2010-10 mit er-
ganzenden Regelungen DIN 4020:2010-12
und nationalem Anhang DIN EN 1997-2/ NA:
2010-12 vorgegeben. Vorabinformationen
zum Baugrund kénnen dem Internet-Karten-
server des LBEG (www.Ibeg.niedersachsen.
de) entnommen werden.

Diese Stellungnahme ersetzt keine geotech-
nische Erkundung des Baugrundes. Weitere
Anregungen oder Bedenken aus Sicht unse-
res Hauses bestehen unter Bezugnahme auf
unsere Belange nicht.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men.

Vorschlag der Verwaltung

Die Festsetzungen des Bebauungsplans
werden beibehalten.
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Stellungnahme Nr. 6

Schreiben von

Handwerkskammer Braunschweig-LU-
neburg-Stade, Friedenstralie 6,

31335 Lineburg

vom 26.01.2017

Stellungnahme der Verwaltung

nach Auskunft der IHK Braunschweig findet
derzeit eine Offentliche Auslegung des ge-
nannten Bebauungsplanes statt. Seitens des
Plangebers wurden wir weder beteiligt noch
Uber die Auslegung in Kenntnis gesetzt.

Vorsorglich erinnern wir an unsere E-Malil
vom 7. Oktober und E-Mail vom 1. Dezember
2016 an annette.puelz@braunschweig.de
und simone.schumacher@braunschweig.de,
die wir als Anregungen zum letzten Pla-
nungsstand verfasst hatten. Diese Hinweise
stellten wir dem Plangeber vorab des ange-
kiindigten Beteiligungsverfahrens zur Verfi-
gung. Da wir nunmehr vom Plangeber zur 6f-
fentlichen Auslegung nicht benachrichtigt
wurden, bitten wir, unsere Ausfuihrungen sei-
tens der genannten E-Mails zum aktuellen
Planentwurf mit aufzunehmen. Auf eine Wie-
derholung der Inhalte verzichten wir. Dartiber
hinaus verweisen wir auf unsere Stellungnah-
men vom 24. August und 1. September 2016
und die beim Erdrterungstermin am 23. Sep-
tember 2016 angesprochenen Fragen zu
moglichen Geruchsbelastungen und den ge-
planten betrieblichen Bauvorhaben der Scha-
waller + Ulrich GmbH & Co. KG Md&belwerk-
statten. Diese Fragen blieben fur uns bislang
unbeantwortet.

Eine nachtragliche Herabsetzung der Emissi-
onskontingente in den 6stlichen Gewerbege-
bieten GE 1.1 bis GE 3 ist aus handwerkli-
cher Sicht flr die ansassigen Betriebe in der
vorgesehenen Form nicht hinnehmbar. Die
Betriebe haben sich im Vertrauen auf die be-
stehenden Kontingente angesiedelt. Die Tag-
werte sollen im GE 1.1 von 67 auf 63
dB(A)/m? reduziert werden. Das wére eine
Absenkung um 4 dB(A)/m2. Im GE 2.3 soll die
Reduzierung 2 dB(A)m?2 betragen.

Wie sich diese unterschiedlichen Werte erge-
ben und begrunden, lasst sich fir uns nicht
plausibel nachvollziehen. Die vorhandenen
Betriebe im GE 1.1 wirden demnach durch
die Plananderung starker belastet und be-
nachteiligt als im GE 2.3. Das Gerechtigkeits-
prinzip sehen wir im vorliegenden Fall ggf.

12

Die IHK wurde mit Schreiben vom 16. Ja-
nuar 2017 Uber die Auslegung informiert.

Beim ErOrterungstermin am 23. Septem-
ber 2016 wurden den Beteiligten die vor-
handenen Gutachten vorgestellt und erlau-
tert. Diese Gutachten wurden am
26.09.2016 den Anwesenden Parteien
auch schriftlich zur Verfiigung gestellt. In
diesem Zusammenhang wurde dem in
Rede stehenden Betrieb genehmigt, diese
Gutachten im Zuge lhrer Bauvoranfrage
Zu nutzen.

Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu
Nr. 1 wird verwiesen. Eine vor Ort vorge-
nommene Untersuchung der tatséachlichen
Nutzungen einschlief3lich messtechnischer
Erfassung hat ergeben, dass selbst die re-
duzierten Kontingente auch bei einer Er-
weiterung der Geschéaftstatigkeiten — bis
hin zu einer Verdoppelung der derzeitigen
schalltechnischen Emissionen — keine Ein-
schrankungen fir die Betriebe erwarten
lassen, so dass sowohl derzeitiger Betrieb
als auch Entwicklungs- und Erweiterungs-
moglichkeit erhalten bleiben.

Der Stadt ist gleichwohl bewusst, dass die
bisherigen zulassigen Emissionskontin-
gente reduziert werden und das Vertrauen
auf bestehende Baurechte ein abwéa-
gungserheblicher Belang von erheblichem
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verletzt, je nachdem, wie der Plangeber die

Herabsetzung der Emissionskontingente mit
den betroffenen Betrieben abstimmt und ab-
wagt.

13
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Gewicht ist. Da auch die reduzierten Emis-
sionskontingente sowohl den derzeitigen
Betrieb als auch Entwicklungs- und Erwei-
terungsmaoglichkeiten zulassen sieht die
Stadt in den Belangen der betroffenen Be-
triebe und Grundstiickseigentimer gegen-
Uber der Ausweisung neuer Wohnbaufla-
chen keine sich gegenseitig ausschlie3en-
den Interessen. Sie hat sich daher im Rah-
men der Abwagung entschieden, dem Be-
lang der Schaffung neuer Wohnbaufl&a-
chen den Vorrang einzuraumen, da mit
den verbleibenden Larmkontingenten ein
ausreichend groRRer larmtechnischer Spiel-
raum verbleibt.

Die Kontingentierungen sind zunéchst nur
Planungshilfsmittel, welche als ,Platzhal-
ter” zum Zeitpunkt der Aufstellung von Be-
bauungspléanen ohne Kenntnis der spate-
ren realen Besiedlung der Gebiete dienen.
Damit bilden sie die Grundlage der Beur-
teilung der héchstmdglichen Gesamtschal-
lerzeugung des Gebietes gegeniber um-
liegenden (insbesondere auch weiter ent-
fernt gelegenen) schutzbediirftigen Gebie-
ten.

Unabhéngig davon sind von allen Erwer-
bern/ Nutzern einzelner Grundstiicke die
schalltechnischen Schutzanspriiche auf
den unmittelbaren Nachbargrundstiicken
einzuhalten. Diese limitieren die Nutzungs-
moglichkeiten bzw. erfordern schalltechni-
sche Ricksichtnahme oder Schutzmal3-
nahmen, noch bevor die im Bebauungs-
plan ausgewiesenen Kontingente ausge-
schopft sind.

Dies korreliert mit der vorgeschlagenen
Reduktion der Kontingente. Vereinfacht
ausgedrickt wurde sinngemar’ nur um
den Betrag reduziert, der im Hinblick auf
unmittelbare nachbarschaftliche Schutzan-
spriche (der umliegenden Gewerbean-
siedlungen) ohnehin nicht ausgeschopft
werden kann - daher resultieren auch die
Abstufungen.

Die Differenzierung der Werte hat zwei
weitere wesentliche Grinde:

1. eine Abstufung ist emissionsrechtlich
vorgeschrieben - u.a. deshalb waren die
Kontingente auch bereits urspringlich ge-
staffelt.

2. die Hohe der Staffelung der Kontingente
ergibt sich aus der ,Riuckwartsrechnung*
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Nach dem Eroérterungstermin am 23. Septem-
ber 2016 in Braunschweig gingen wir davon
aus, dass ein weiteres Beteiligungsverfahren
oder eine Mitteilung zur offentlichen Ausle-
gung folgt.

Zum genannten Bebauungsplan schlieRen
wir uns der Stellungnahme der IHK Braun-
schweig an.

Bitte informieren Sie uns lUber den Planungs-
stand und teilen Sie uns das Abwagungser-
gebnis mit. Zur Erérterung unserer Bedenken
stehen wir gerne zur Verflgung.

TOP 15.
im Hinblick auf den Schutzbedarf der um-
liegenden (auch weiter entfernt liegenden)
Gebiete.

Auf das oben Gesagte wird verwiesen.

Vorschlag der Verwaltung

Die Festsetzungen des Bebauungsplans
werden beibehalten.

Stellungnahme Nr. 7

IHK Braunschweig, Postfach 3269,
38022 Braunschweig

vom 31.01.2017

Stellungnahme der Verwaltung

Auf unsere Nachfrage wurde uns am
18.01.17 eine Benachrichtigung tUber die vom
02.01.17 bis 01.02.17 stattfindende offentli-
che Auslegung der o0.g. Planunterlagen Uber-
mittelt. Wir bedauern sehr, dass somit nur
sehr wenig Zeit zur Verfugung stand, die
komplexen Planunterlagen zu bearbeiten
bzw. betroffene Unternehmen tber den aktu-
ellen Planungsstand zu informieren und auf
die laufende offentliche Auslegung hinzuwei-
sen.

Inhaltlich hatten wir zur 0.g. Bebauungspla-
nung bereits im Rahmen der friihzeitigen Be-
teiligung der Trager offentlicher Belange
gem. § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom
16.09 15 sowie im Rahmen der Beteiligung
der Trager offentlicher Belange gem. § 4
Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 17.08 16
Stellung genommen. Darin hatten wir uns
zum einen zu den auf dem Gelande der ehe-
maligen Heinrich-der-Léwe-Kaserne geplan-
ten Einzelhandelsnutzungen und zum ande-
ren zur entstehenden Nachbarschaft der
neuen Wohngebiete zum Gewerbegebiet
Rautheim-Nord geaufdert. Zu den geplanten

Einzelhandelsnutzungen sind von unserer
14

Die genannte Stellungnahme ist unter Nr.
4 der Anlage 6 behandelt.
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Seite im Rahmen der derzeitigen 6ffentlichen
Auslegung keine weiteren Anmerkungen
mehr vorzutragen. Hingegen betrachten wir
die entstehende Nachbarschaft der neuen
Wohngebiete zum Gewerbegebiet Rautheim
Nord weiterhin mit Sorge.

Auch wenn wir die Entwicklung eines Grol3-
teils des ehemaligen Kasernengelandes zu
Wohnzwecken nicht grundséatzlich in Frage
stellen, so mussen doch die Konfliktpotenzi-
ale zwischen der geplanten heranriickenden
Wohnnutzung und der vorhandenen Gewer-
benutzung gesehen und die wirtschaftlichen
Belange der betroffenen Unternehmen im
Gewerbegebiet Rautheim-Nord in angemes-
sener Weise planerisch bertcksichtigt wer-
den. Auf die zu erwartenden Konflikte hatten
wir im Rahmen unserer 0.g. Stellungnahmen
sowie im Zuge einer Besprechung am
23.09.16 in der Grindervilla bereits deutlich
hingewiesen. So werden die auf dem Kaser-
nengelande geplanten Wohngebiete durch
Geruchsimmissionen (in erster Linie aus den
vorhandenen Lackieranlagen der ansassigen
Tischlereien bzw. Mébelproduzenten) und
vor allem auch durch gewerbliche Larmim-
missionen belastet. Zur Beurteilung dieser
Immissionsbelastungen wurde inzwischen
ein Geruchs- und ein Schallgutachten ange-
fertigt (,Gutachterliche Stellungnahme zur
Geruchssituation im Bereich der Bebauungs-
plangebiete AW 100 und AW 113 in Braun-
schweig" der Barth & Bitter Gutachter im Ar-
beits- und Umweltschutz GmbH vom
14.06.16 sowie ,,Gerduschimmissionsprog-
nose Heinrich-der-LOwe-Kaserne" des AAS
Akustik-Analyse-Service vom 28.04.16). Wie
schonin der Besprechung vom 23.09.16 er-
wahnt, ist dabei entscheidend und ergebnis-
bestimmend, welche Eingangsparameter den
jeweiligen Gutachten zugrunde gelegt wor-
den sind. In diesem Zusammenhang schlie-
Ben wir uns der Bewertung an, die der Stadt
Braunschweig seitens der Handwerkskam-
mer Braunschweig-Luneburg-Stade mit Mall
vom 07.10.16 Ubermittelt worden ist.

15

Zum Schutz und zur Vorbeugung vor
schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
wurde im Rahmen der Aufstellungsverfah-
ren zu den beiden Bebauungsplanen ,Ge-
werbegebiet Heinrich-der-Lowe-Kaserne*,
AW 113 und Wohngebiet ,Heinrich-der-
Lowe-Kaserne“, AW 100, eine geruchs-
technische Untersuchung (Barth & Bitter
GmbH, Gutachter im Arbeits- und Umwelt-
schutz 2016) durchgefihrt. Dazu wurden
die zu erwartenden Geruchsemissionen
und -immissionen der innerhalb und au-
Berhalb des Plangebiets ansassigen Ge-
werbebetriebe ermittelt und geman Ge-
ruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) bewer-
tet.

Zur Beschreibung der meteorologischen
Situation wurde auf - durch den Deutschen
Wetterdienst (DWD) erhobene - Daten zu-
rickgegriffen.

Die Prognose der Geruchsimmissionen er-
folgte unter Berlicksichtigung der TA Luft
und der VDI 3783 Blatt 13. Die Ausbrei-
tungsrechnungen wurden unter Verwen-
dung des Rechenmodells AUSTAL2000
durchgefinhrt.

Die zu erwartenden Geruchsemissionen
wurden normgerecht/ erfahrungsgemar
auf Basis der vorliegenden Daten aus ver-
gleichbaren Anlagen und Literaturangaben
unter Beriicksichtigung der aktuellen
Richtlinien abgeschatzt.

Die beiden Tischlereien aus GE 1.1 und
GE 2.2. wurden fur die geplante Wohnbe-
bauung als maRRgebliche Geruchsemitten-
ten erkannt.

Das Geruchsgutachten kommt zu dem
Schluss, dass aus den Arbeitsbereichen
der Holzverarbeitung keine relevanten Ge-
ruchsemissionen zu erwarten sind. Mogli-
che Arbeiten durch Oberflachenbehand-
lung mit Lacken wurden vom Gutachter
bzgl. der emittierenden Arbeitsvorgange
(Grundieren, Lackieren, Trocknen) fur den
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Dem Schallgutachten und den weiteren Plan-
unterlagen ist zu entnehmen, dass gesunde
Wohnverhéltnisse in den geplanten Wohnge-
bieten allein durch die Einrichtung eines ab-
standswahrenden Griinzuges und eines
Larmschutzwalls nicht gewéhrleistet werden
kdnnen. Um die Wohngebietsausweisung
dennoch zu erméglichen, sollen im Zuge des
vorliegenden Bebauungsplanverfahrens auch
die fur den westlichen Teil des Gewerbege-
bietes Rautheim geltenden Bebauungsplane
RA 13 und RA 22 mit der Zielsetzung gean-
dert werden, die fur die dortigen Gewerbenut-
zungen geltenden Emissionskontingente ab-
zusenken. Vorgesehen ist, die geltenden im-
missionswirksamen flachenbezogenen
Schalleistungspegel IFSP folgendermal3en
zu reduzieren: [s. Tabelle im Anhang]

TOP 15.

Betrieb im GE 1.1 mit 16 Stunden pro Tag
und beim Betrieb im GE 2.2 mit 8 h pro
Tag bei jeweils 5 Tagen die Woche und rd.
52 Arbeitswochen im Jahr konservativ an-
gesetzt. Des Weiteren wurde jeweils ent-
sprechend der TA Luft 5.2.5 die hochstzu-
lassige Massenkonzentration von

50 mg/m3 Gesamtkohlenstoff in der Abluft
veranschlagt und die Volumenstrome kon-
servativ mit 28.000 m3/h flir den Betrieb im
GE 1.1 und 14.000 m3/h fur den im GE 2.2
abgeschatzt.

In der Regel sind It. Literatur bei konventi-
onellen Lacken auf Losemittelbasis in der
Abluft (reinluftseitig) etwa 2 bis 5 Geruchs-
einheiten (GE) je mg Kohlenstoff zugrunde
zu legen — im vorliegenden Fall werden fir
beide Betriebe konservativ 10 GE/mg Koh-
lenstoff angesetzt.

Somit ergibt sich fur den Betrieb im GE 1.1
ein Geruchsstoffmassenstrom von ca.

14 MGE/h, entsprechend 3.900 GE/s, der
Uber einen Schornsteinin 11 m Uber
Grund abgeleitet wird.

Fir den Betrieb in GE 2.2 ergibt sich ein
Geruchsstoffmassenstrom von ca.

7 MGE/h, entsprechend 1.950 GE/s, der
Uber eine sich seitlich am Gebaude befind-
lichen Quelle bodennah (1 bis 5 m) abge-
leitet wird — dies fuhrt im Sinne einer kon-
servativen Betrachtung zu einer Uber-
schatzung des Ergebnisses im Nahbe-
reich.

16
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Demnach sollen die Tagwerte um bis zu

4 dB(A)/m? und die Nachtwerte gar um bis zu
7 dB(A)/m? herabgesetzt werden. Nach unse-
rer Einschatzung dirfte diese Herabsetzung
den Betrieb und die Entwicklungsmdglichkei-
ten verschiedener ansassiger Gewerbebe-
triebe erkennbar beeintrachtigen. Dabei ist zu
bertcksichtigen, dass im Gewerbegebiet
Rautheim-Nord keinesfalls nur gerauscharme
Betriebe angesiedelt sind. So wird etwa auf
der dem Kasernengelande zugewandten
Seite Schwerlastlogistik betrieben. Zudem
fihren mehrere Betriebe larmintensive Tatig-
keiten auch zur Nachtzeit aus (etwa Be- und
Entladetatigkeiten mit LKWs unter Verwen-
dung von Entladehilfsmitteln wie Hubwagen,
Offnen und SchlieRen groRer Tore etc.). Die
im Rahmen der Besprechung vom 23.09.16
getroffene Aussage, die ansassigen Unter-
nehmen wirden die bisher zuldssigen Emis-
sionskontingente bei weitem nicht ausschop-
fen, missen wir daher in Zweifel ziehen. Das
Gleiche gilt fur die in der aktuellen Planbe-
grindung enthaltene Darstellung, wonach die
zulassigen Emissionskontingente kiinftig so
abgestuft sein wirden, dass den Betrieben
~eine schallemissionsrelevante Erweiterungs-
moglichkeit von mindestens 100 Prozent er-
moglicht wird" (wofur wir im Ubrigen im
Schallgutachten keine Entsprechung finden
konnten). All dies fuhrt uns zu dem Schluss,
dass die geplante Minderung der gewerbli-
chen Emissionskontingente im westlichen
Teil des Gewerbegebietes Rautheim-Nord
aus wirtschaftlicher Sicht nach wie vor ent-
schieden abzulehnen ist.

In diesem Zusammenhang ist auch zu be-
achten, dass sich die Unternehmen im Ver-
trauen auf die bauleitplanerisch festgesetzten
Emissionskontingente im Gewerbegebiet
Rautheim-Nord und somit im Vertrauen auf
ihre Entwicklungsfahigkeit am Standort nie-
dergelassen und erhebliche Investitionen ge-
tatigt haben. Eine nachtragliche Minderung
der zulassigen Larmemissionen wirde nicht
nur die betrieblichen Nutzungs- und Entwick-
lungsmdglichkeiten des Gewerbes erheblich
einschranken, sondern auch einen Vertrau-
ensschaden verursachen. Nach unserer
Kenntnis haben etwa die zuvor in Wenden
ansassigen SUM Schawaller + Ulrich M&bel-
werkstatten ihr Betriebsgrundsttick im Gewer-
begebiet Rautheim-Nord ausdriicklich des-
halb von der Stadt Braunschweig erworben,
um an einem konfliktfreien Standort arbeiten

TOP 15.

Eine vor Ort vorgenommene Untersu-
chung der tatsachlichen Nutzungen ein-
schlieBlich messtechnischer Erfassung hat
ergeben, dass selbst die reduzierten Kon-
tingente auch bei einer Erweiterung der
Geschaftstatigkeiten — bis hin zu einer
Verdoppelung der derzeitigen schalltechni-
schen Emissionen — keine Einschrankun-
gen fur die Betriebe erwarten lassen, so
dass sowohl derzeitiger Betrieb als auch
Entwicklungs- und Erweiterungsmaglich-
keit erhalten bleiben.

Der Stadt ist gleichwohl bewusst, dass die
bisherigen zulassigen Emissionskontin-
gente reduziert werden und das Vertrauen
auf bestehende Baurechte ein abwéa-
gungserheblicher Belang von erheblichem
Gewicht ist. Da auch die reduzierten Emis-
sionskontingente sowohl den derzeitigen
Betrieb als auch Entwicklungs- und Erwei-
terungsmaoglichkeiten zulassen, sieht die
Stadt in den Belangen der betroffenen Be-
triebe und Grundstickseigentimer gegen-
Uber der Ausweisung neuer Wohnbaufla-
chen keine sich gegenseitig ausschlie3en-
den Interessen. Sie hat sich daher im Rah-
men der Abwagung entschieden, dem Be-
lang der Schaffung neuer Wohnbaufla-
chen den Vorrang einzuraumen, da mit
den verbleibenden Larmkontingenten ein
ausreichend groRRer larmtechnischer Spiel-
raum verbleibt.

Die Kontingente wurden nur soweit redu-
ziert, wie sie im Hinblick auf unmittelbare
nachbarschaftliche Schutzanspriiche (der
umliegenden Gewerbeansiedlungen) oh-
nehin nicht ausgeschdpft werden kénnten.
Daher bedingen die neuen bauleitplane-
risch festgesetzten Emissionskontingente
im Gewerbegebiet des Bebauungsplans
AW 100 in ihrer realistischen ,,Ausschopf-
barkeit* keine weitergehenden Einschran-
kungen gegentiber der aktuellen Situation.

Eine verkehrliche Anbindung des Gewer-
begebietes in dem genannten Bereich zwi
schen Erzberg 23 und 25 wurde im Rah-
men der Verkehrsuntersuchungen im Ver-
kehrsgutachten gepriift. Da zwischen dem
Gewerbegebiet und dem Wohngebiet ein
Larmschutzwall errichtet werden soll, um
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zu kdnnen. Diese Erwartung des grundsatz-
lich erweiterungswilligen Unternehmens
wirde mit einer nachtraglichen Einschran-
kung von Emissionskontingenten nun bitter
enttauscht. Seitens der IHK kann dies grund-
satzlich nicht mitgetragen werden. Daher re-
gen wir unverandert an, auf die Herabset-
zung der immissionswirksamen flachenbezo-
genen Schalleistungspegel im Gewerbege-
biet Rautheim-Nord zu verzichten und statt-
dessen alternative Moéglichkeiten zur Ge-
wahrleistung gesunder Wohnverhaltnisse im
neuen Wohngebiet ins Auge zu fassen.

Abschlielend mochten wir darauf hinweisen,
dass sich die 0.g. Bebauungsplanung in ei-
nen Kontext einordnet, der durch ein Zurick-
drangen gewerblicher Flachenanspriiche zu-
gunsten der stadtischen Wohnbauentwick-
lung gekennzeichnet ist. Diese Thematik ha-
ben wir in einem Artikel unserer IHK-Zeit-
schrift ,wirtschaft" (Ausgabe November 2016,
Seite 26f.) aufgegriffen. Eine Kopie des Arti-
kels Ubersenden wir lhnen in der Anlage. Wir
verbinden damit die Hoffnung und Erwartung,
dass die Stadt Braunschweig die Flachenan-
spriche der Wirtschaft mit der gleichen Tat-
kraft gestaltet, wie dies im Bereich der Wohn-
bauentwicklung anerkanntermafRen bereits
der Fall ist.

Wir bedanken uns fir die Beriicksichtigung
unserer Anmerkungen im weiteren Planungs-
verfahren und bitten um Mitteilung des Abwéa-
gungsergebnisses. Zudem stehen wir Ihnen
zur Erérterung unserer Hinweise weiterhin
gern zur Verfigung.

TOP 15.

die Larmgrenzwerte einzuhalten, misste
dieser bei einer entsprechenden Anbin-
dung durchschnitten werden. Ein Durch-
stich des Larmschutzwalls lieRe allerdings
erhebliche Larmschutzprobleme erwarten,
weshalb eine Anbindung an dieser Stelle
nicht weiter in der Planung beriicksichtigt
wurde.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men.

Vorschlag der Verwaltung

Die Festsetzungen des Bebauungsplans
werden beibehalten.

Stellungnahme Nr. 8
Schreiben von

vom 31.01.2017

Stellungnahme der Verwaltung

1.) Eine zukunftige, flussige Verkehrsfiihrung
in den Stol3zeiten scheint auf Basis der
jetzigen Plandarstellung nicht gewahrleis-
tet zu sein. Die StralRenausbauplanung ist
ja nicht Bestandteil des B-Plans AW 100
und die gewahlte Darstellung der Ausbau-
situation lasst daher nur erahnen, dass
eine Verbesserung der Situation nicht zu

Mit der Realisierung des Wohngebietes
Heinrich-der-Lowe-Kaserne erfolgt eine
deutliche Zunahme der Einwohner in die-
sem Bereich. Damit wird auch eine Zu-
nahme der Verkehrsbeziehungen (insbe-
sondere auch im Ful3- und Radverkehr)
zwischen den Baugebieten Roselies und
Heinrich-der-Léwe einhergehen.

18
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erwarten ist. Die zusatzlichen Verkehrs-
strome der 400 Wohneinheiten in der HdL
werden durch die Kreisel und eine ,opti-
mierte" Ampelschaltung sicher nicht auf-
gefangen. Zu bedenken ware eine durch-
gehende Spur fir die Linksabbieger zwi-
schen dem Kreisel Ecke Braunschweiger
und Rautheimer Str. mit der Mdglichkeit,
sowohl Richtung WOB als auch Richtung
SZ auf die BAB 39 aufzufahren.

2.) Die Ausfahrt aus dem Wohngebiet ,Rose-
lies" ist im Hinblick auf die StraRenbahn-
trasse zu Uberprifen. Eine sichere Que-
rung fur Radfahrer und FuRganger mit der
nachfolgenden Querung der Braunschwei-
ger Str. muss gewalhrleistet werden.

3.) Die Fuhrung des Radverkehrs ist so zu
gestalten, dass eine sichere Passage aus
den unterschiedlichen Wohngebieten des
Sudostens in die Innenstadt und wieder
zurlickgewabhrleistet ist. Insbesondere fiir
Kinder auf den weiterfiihrenden Schulen
(also ab einem Alter von 10 Jahren) er-
weckt die vorgelegte Planung massive
Bedenken: die Verschrankung des Rad-
verkehrs mit dem PKW- und LKW-Verkehr
an der BAB-Auffahrt Richtung WOB birgt
ein groRes Gefahrenpotenzial (Rechtsab-
bieger in den Gewerbepark)! Die Radfah-
rer werden hinter der Bushaltestelle ent-
lang gefiihrt und dann unvermittelt in den

Stral3enverkehr' (Geradeausspur) eingefa-

delt. Die Rechtsabbieger kreuzen diese
Spur, um auf Ihre Spur zu gelangen. Eine
freie Sicht auf den Radverkehr ist nicht
gegeben. In der dunklen Jahreszeit sind
die Radfahrer schlecht zu erkennen, Kin-
der aus der Perspektive der LKW-Fahrer
umso mehr! Unfalle, wie der auf der Kreu-
zung Bliltenweg-Siegfriedstr. vor einigen
Jahren, bleiben hier hoffentlich aus!
(Selbst wenn der B-Plan diese Situation
nicht im Detail adressiert, stelle ich hiermit
die Forderung auf, dass die Planung der
Verkehrsfiihrungen die obigen Gefahren
beriicksichtigt und im Zuge der Stral3en-
ausbauplanung optimiert.)

Fur die wohlwollende Betrachtung der An-
merkungen bedanke ich mich auch im Na-
menmeiner Frau und meiner Tochter, die die-
ser Verkehrssituation schon jetzt regelmafig
ausgesetzt sind. Die Aufmerksambkeit der Au-
tofahrer an den StraBenquerungen lasst lei-
der sehr zu wiinschen Ubrig.

Die Planungen fur das umgebende Stra-
Rennetz enthalten deshalb MaRnahmen
zur Verbesserung der Verkehrssicherheit,
zur Verbesserung der Uberquerung der
Braunschweiger Stral3e sowie zur Ver-
knlipfung der Baugebiete Roselies und
Heinrich-der-Lowe. Auf Grundlage der Er-
gebnisse des Verkehrsgutachtens tragen
die geplanten Kreisverkehre zu einer Ver-
besserung des Verkehrsflusses insbeson-
dere an der Ecke Rautheimer Stral3e so-
wie zu einer Verlangsamung des Kfz-Ver-
kehrs auf der Braunschweiger StralRe bei.
In diesem Zusammenhang ist zwischen
den Kreisverkehren auf der Braunschwei-
ger StralRe eine Begrenzung der zulassi-
gen Geschwindigkeit auf 30 km/h vorgese-
hen. Die Kreisverkehre werden in den Fur-
ten Querungshilfen aufweisen, die zu einer
Verbesserung der Uberquerbarkeit der
Braunschweiger Straf3e fur den Ful3- und
Radverkehr fiihren. Zusatzliche Uberque-
rungshilfen werden in den Ubergangsbe-
reichen zum Wohngebiet Roselies entste-
hen. Zudem ist im Zuge der Braunschwei-
ger StralRe in Teilbereichen ein Mittelstrei-
fen geplant. Alle genannten MalRnahmen
fuhren zu einer Erhéhung der Verkehrssi-
cherheit und einer Verbesserung der
Uberquerbarkeit.
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Vorschlag der Verwaltung

Die Festsetzungen des Bebauungsplans
werden beibehalten.

Stellungnahme Nr. 9
Schreiben von

vom 31.01.2017

Stellungnahme der Verwaltung

zum Bebauungsplan mit ortlicher Bauvor-
schrift ,Heinrich-der-Léwe-Kaserne“ AW 100
mache ich fristgerecht folgende Stellung-
nahme:

Der jetzige Bereich der Haltestelle Noether-
strasse stellt v.a. fir Schulkinder eine erhebli-
che Gefahrdung dar. Unsere Tochter wurde
hier im November 2012 auf dem Schulweg
beim Uberqueren der Braunschweiger
Strasse von einem Auto angefahren. Eine
Eingabe zur Verbesserung der Verkehrssitu-
ation an der Haltestelle Noetherstrasse ist
beim Fachbereich Tiefbau und Verkehr in Be-
arbeitung. In diesem Zusammenhang bitte
ich die Umgestaltung der Braunschweiger
Strasse im Bereich dieser Haltestelle insbe-
sondere auf die Verkehrssicherheit von
Schulkindern aus dem Baugebiet Roselies
(die mehrheitlich den FuBgangerzugang bei
der Haltestelle nutzen) hin zu prifen. Dabei
solite vor allem auf sichere Uberquerungs-
moglichkeiten der Fahrbahn sowie auf eine
gute Sichtbarkeit und Kennzeichnung der
Haltestelle mit Hinweis auf Schulkinder ge-
achtet werden. Die Umsetzung der Neuge-
staltung der Haltestelle und der Bau des Krei-
sels zur Zufahrt des Baugebietes sollte so
frih wie mdglich erfolgen.

Die Planungen fur das umgebende Stra-
Rennetz des geplanten Wohngebietes
~Heinrich-der-Léwe-Kaserne* enthalten
MafRnahmen zur Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit, zur Verbesserung der
Uberquerung der Braunschweiger Strafle
sowie zur Verkniipfung der Baugebiete
Roselies und Heinrich-der-Lowe. Auf
Grundlage der Ergebnisse des Verkehrs-
gutachtens tragen die geplanten Kreisver-
kehre zu einer Verbesserung des Ver-
kehrsflusses insbesondere an der Ecke
Rautheimer Stral3e sowie zu einer Ver-
langsamung des Kfz-Verkehrs auf der
Braunschweiger Stral3e bei. In diesem Zu-
sammenhang ist zwischen den Kreisver-
kehren eine Begrenzung der zulassigen
Geschwindigkeit auf 30 km/h vorgesehen.
Die Kreisverkehre werden in den Furten
Querungshilfen aufweisen, die zu einer
Verbesserung der Uberquerbarkeit der
Braunschweiger Straf3e fur den Fuf3- und
Radverkehr flihren. Zudem ist im Zuge der
Braunschweiger Stral3e in Teilbereichen
ein Mittelstreifen geplant. Alle genannten
MalRnahmen fuhren zu einer Erhéhung der
Verkehrssicherheit und einer Verbesse-
rung der Uberquerbarkeit.

Vorschlag der Verwaltung

Die Festsetzungen des Bebauungsplans
werden beibehalten.

Stellungnahme Nr. 10

Schreiben von

Vodafone Kabel Deutschland GmbH,
Hans-Bdckler-Allee 5,

30173 Hannover

Stellungnahme der Verwaltung
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vom 26.01.2017

Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone
nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien.
Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend
Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei In-
teresse setzen Sie sich bitte mit dem Team
Neubaugebiete in Verbindung:

Vodafone Kabel Deutschland GmbH
Neubaugebiete KMU

Sudwestpark 15

90449 Nurnberg

Neubaugebiete @Kabeldeutschland.de

Bitte legen Sie einen ErschlieBungsplan des
Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men.

Vorschlag der Verwaltung

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men.

Stellungnahme Nr. 11
Schreiben von

BUND Braunschweig
Schunterstralie 17,
38106 Braunschweig
vom 31.01.2017

Stellungnahme der Verwaltung

in Ergdnzung zur Stellungnahme vom
03.07.2016 nimmt der BUND Braunschweig
zum oben genannten Bebauungsplan wie
folgt Stellung:

Zu B - Stadtebau

V Grinordnung:

1.3: Die Art der Pflege der extensiv zu pfle-
genden Wiesenbereiche sollte genauer
festgesetzt werden. Sie sollte aus Mahd mit
anschlieBendem Abtragen des Mahguts
bestehen. Nur dadurch kdnnen das hier zur-
zeit in Ansatzen vorhandene mesophile
Grinland und die mesophilen Ruderalfluren
mit ihren Pflanzen- und Tierarten erhalten
und entwickelt werden.
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Durch eine differenzierte Ansaat, Habitat-
ausstattung und Pflege auf einem Fla-
chenanteil der 6ffentlichen Grinflachen
sollen Voraussetzungen fir eine Vielfalt an
Insekten wie Schmetterlingen, Nachtfal-
tern sowie solitéar lebenden Bienen und
Wespen geschaffen und erhalten werden.
So werden Randbereiche entlang von Ge-
holzen weniger haufig gemaht als Rasen-
flachen an Wegen, so dass zusammen mit
Totholz- und Lesesteinhaufen Wohnstat-
ten fur Insekten und Kleinsauger entste-
hen. Diese bilden wiederum die Nahrungs-
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1.5: Der Erhalt der Baume auf den kleinen
Grunflachen Nr. 5, 6 und 8 greift viel zu kurz.
Im gesamten Plangebiet stehen eine hohe
Anzahl alter und grof3er Ba&ume mit einem
Stammumfang in Schulterhdhe tber 1,50 bis
zu 3,00 Metern, die in die Planungen inte-
griert werden sollten. Neben der hohen 6ko-
logischen Bedeutung wird dies wegen des
Einflusses der alten Baume auf das Lokal-
klima auch dem Wohlbefinden der Anwohner
dienen.

2: Es sollte festgelegt werden, dass die priva-
ten Freiflachen der Baugrundstlicke als
Griinflachen und nicht als "Kiesgarten" ge-
staltet werden. Dies ist sowohl aus klimati-
schen Grunden als auch fir die biologische
Vielfalt sinnvoll.

3.5: Die anzulegenden Habitate missen
langfristig gesichert werden. Eine entspre-
chende Kontrolle, Pflege und - wenn erfor-
derlich - Neuanlage sollte vorgesehen wer-
den.

VII MaBRhahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft:

Der BUND begrtf3t die Festlegungen in die-
sem Abschnitt, schlagt aber folgende
Erganzungen vor:

1.2: Eine Festlegung der Zahl der Nisthilfen
und Lebensstatten, auch als Sommerquartier
fur Fledermé&use, sollte hier getroffen werden,
um eine erforderliche Mindestzahl zu
gewahrleisten;
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grundlage fur die im Artenschutzrechtli-
chen Fachbeitrag genannten schitzens-
werten Vogelarten und Fledermause als
auch fur typischerweise Siedlungsgebiete
nutzende Arten. Diese MalRnahmen sind
mit der unteren Naturschutzbehérde abge-
stimmt und sichern damit eine hohe Bio-
diversitat.

Es wird nicht verkannt, dass mit Umset-
zung der Malinahme auch grof3ere Baume
entfallen werden. Der Erhalt vorhandener
Baume innerhalb der 6ffentlichen Grunfla-
chen ist mit der ErschlieBungstragerin ab-
gestimmt und bedarf keiner expliziten Re-
gelung im Bebauungsplan bzw. inden
Festsetzungen.

Die Festsetzung von Pflanzgeboten auf
privaten Flachen ist nur mit einer Zweck-
bindung zu begriinden. Auf eine zwin-
gende Festsetzung der Begriinung ist auf-
grund des Aufwandes der Kontrolle ver-
zichtet worden. Im Ubrigen bestehen auch
keine planerischen Bedenken, wenn zur
Auflockerung des Orts-/Stral3enbildes
auch Kiesgarten angelegt werden.

Die Pflege der offentlichen Grinflachen
wird von der Stadt Gbernommen, so dass
auch diese Habitate im hergestellten Zu-
stand erhalten werden.

Aus den Angaben des Artenschutzrechtli-
chen Fachbeitrags heraus sind bereits 36
derartige Nisthilfen an verbliebenen Bau-
men aufgehdngt worden. Weitere Nisthil-
fen fur potentielle Gebaudebriiter werden
in enger Abstimmung mit der unteren Na-
turschutzbehtrde an allen Mehrparteien-
hausern bzw. Geb&uden des Gemeinbe-
darfs mdglichst in die Konstruktion mit auf-
genommen. Jeweils nach Exposition und
Eignung werden diese bei den einzelnen
Gebauden festgelegt.
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1.4: Hinsichtlich der Pflege der externen Aus-
gleichsflachen sollte fur die Gras- und
Staudenflur sowie das Feuchtgrtinland fest-
gesetzt werden, dass sie nicht durch Schle-
geln erfolgen darf, sondern durch Mahd mit
anschlieBendem Abtragen des Mahguts. Ein
Monitoring sowohl der Flachen der Geltungs-
bereiche A und B sollte festgelegt werden.

zu C - Ortliche Bauvorschrift

In der ortlichen Bauvorschrift werden keine
Festsetzungen hinsichtlich der Fassadenge-
staltung vorgenommen. Zumindest bei den
geplanten Geschosswohnungen sollte eine
Fassadenbegriinung festgelegt werden, wie
sie auf S. 38 des Dokuments "Begriindung
und Umweltbericht" enthalten ist.

Im Umweltbericht (4.5.2) ist das Regenwas-
serriickhaltebecken als Lebensraum fir den
Zwergtaucher (It. Bericht Rote Liste 3) festge-
stellt. Die Fluchtdistanz des Zwergtauchers
liegt bei ca. 80 - 90 m. Die sudlich des Re-
genwasserrickhaltebeckens festgesetzte Be-
bauung liegt daher fir den Erhalt als Brutbio-
top deutlich zu nah. Bei Durchfihrung der
Planung wie vorgesehen wird der Zwergtau-
cher aus diesem Gebiet verschwinden. Der
BUND schlagt vor, die sudlich des Regen-
wasserriickhaltebeckens ausgewiesene Fla-
che nicht zu bebauen. Das Regenwasser-
rickhaltebecken inklusive seiner Uferberei-
che und Bdschungen sowie das stdlich an-
grenzende Grunland (s. vorherigen Absatz)
sollten in geeigneter Weise abgegrenzt und
abgeschirmt werden. Mit dieser Abschirmung
sollte der Zugang in geeigneter Weise regu-
liert werden. Das Mitfihren von Hunden so-
wie Aktivitdten wie z.B. Grillen und Lagern
sollten untersagt werden. Die bisher vorgese-
henen MaRnahmen wie der Zaun mit Gehdlz-
pflanzung im Norden und abschnittsweise
Abschirmung im Siden sind unseres Erach-
tens nicht geeignet, die mit der Umgestaltung
des Teiches angestrebten Ziele zu gewahr-
leisten.

TOP 15.

Nach Herstellung der Flachenin den ex-
ternen Geltungsbereichen B und C ist die
Mahd mit Nutzung des Méahgutes (als Fut-
termittel) bzw. eine extensive Schafbewei-
dung vorgesehen. Uber 5 Jahre ist ein Mo-
nitoring und eine ggf. erforderliche Nach-
sorge fur alle AusgleichsmalRnahmen ver-
einbart.

Eine Fassadenbegriinung ist nicht ausge-
schlossen und daher jederzeit zulassig.
Sie ist als MalBnahme zur Vermeidung/
Minderung von Umweltauswirkungen in
der Begrundung explizit mit aufgefuhrt. Auf
eine zwingende Festsetzung der Begri-
nung ist aufgrund des Aufwandes der Kon-
trolle verzichtet worden.

Das Regenrlickhaltebecken wird als be-
sonders geschitztes Biotop gemaf

§ 30 BNatSchG eingestuft. Es wird Be-
standteil des zusammenhangenden Griun-
systems, das zumindest mit einem Weg
entlang des Sudrandes die Wasser- und
Geholzflache als naturnahe Elemente der
wohnungsnahen Erholung erlebbar macht.
Mit der geplanten Umgestaltung und Be-
pflanzung der nérdlichen Béschung entwi-
ckeln sich Habitatstrukturen fur die dort er-
fassten Vogelarten. Durch die vorgese-
hene Abpflanzung auf der Nordseite und
dem sudwestlichen Ufer sowie die aufwer-
tende Ufergestaltung insbesondere im
nordwestlichen Bereich soll die derzeitige
Biotopqualitat fir die vorkommenden be-
sonders geschiitzten Tierarten erhalten
und gewahrleistet werden.

Die geplante naturnahe Ufergestaltung
und Bepflanzung mit Ufergeholzen dient
einer Verbesserung sowie zeit- und ein-
griffsnahen Wiederherstellung der 6kologi-
schen Funktion der Fortpflanzungs- und
Ruhestatten von Blasshuhn, Teichhuhn
und Zwergtaucher sowie der Amphibien.
Daruber hinaus bleiben am Nordrand der
Braunschweiger Stral3e Teile des nérdlich
angrenzenden markanten Altbaumbestan-
des mit den daran befestigten Ersatzquar-
tieren fur hohlenbewohnende Tierarten er-
halten.
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Il Dachformen und Dachneigung

1.5 bis 1.7: Der BUND begruf3t die Festset-
zung, dass Flachdécher zu begriinen sind.
Neben der klimatischen Bedeutung kann
durch die Dachbegriinung bei entsprechen-
der Pflanzenauswahl auch ein positiver Effekt
fur die Insektenvielfalt erzielt werden.

TOP 15.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-

men.

Vorschlag der Verwaltung

Die Festsetzungen des Bebauungsplans

werden beibehalten.

Anhang:

Reduzierung der immissionswirksamen flachenbezogenen Schalleistungspegel (IFSP)

Gewerbe- | Anséassige Firmen Bisher geltende Geplante IFSP
gebiet IFSP Schallleis- Schallleistungspe-
tungspegel Lwa in | gel Lwa in dB(A)/m2
dB(A)/m?
GE 1.1 Kurth Manufaktur; im Bau befindli- 67 tags 63 tags
che Halle der IAB Reinraum-Pro- 47 nachts 47 nachts
dukte GmbH, SUM Schawaller +
Ullrich Mébelwerkstatten; Neuer-
keroder Werkstatten GmbH
GE 2.1 HS-C Hempelmann KG, Maximum 67 tags 63 tags
GmbH Kran- und Schwerlastlogis- 55 nachts 48 nachts
tik, Wulf Gartenlandschaften GmbH
Co. KG; Konrad Kampe GmbH Flo-
risten und Dekorationsbedarf
GE 2.2 CB Terrassenuberdachungen & 67 tags 63 tags
Wintergarten Center GmbH; ATEC- 55 nachts 48 nachts
Bau GmbH; Tischlerei Stovesandt-
Strul3 GmbH Hallenneubau
GE 2.3 Harry-Brot GmbH 67 tags 65 tags
55 nachts 55 nachts
GE 3 Lebenshilfe Braunschweig 67 tags 63 tags
Werkstatt Rautheim 52 nachts 48 nachts
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Absender:
) . 17-04490
SPD-Fraktion im Rat der Stadt Anfrage (6ffentlich)

Betreff:
Sinnvolle Verkniipfungspunkte zwischen Radverkehr und OPNV
schaffen

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 03.05.2017

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Rat der Stadt Braunschweig (zur Beantwortung) 16.05.2017 o]

Sachverhalt:

Der OPNV ist eine der tragenden Saulen des Klimaschutzes und sorgt taglich fir ein gutes
Mobilitadtsangebot, das durch den geplanten Stadtbahnausbau noch einmal deutlich an Attraktivitat
gewinnen wird. Auch im bestehenden System gibt es noch Mdéglichkeiten, das Angebot attraktiver zu
gestalten. In diesem Sinne sind Park-and-Ride-Verknupfungspunkte, Fahrradabstellanlagen an
Haltestellen oder die Fahrradmitnahme in den Fahrzeugen des OPNV weitere Elemente eines
verbesserten OPNV-Angebots.

Dazu fragen wir die Verwaltung:

1. Erachtet es die Verwaltung als sinnvoll, an den Verkniipfungshaltestellen insbesondere an den
Stadtrandern weitere kleine Park-and-Ride-Parkplatze auszuweisen, um die Kfz-Benutzer aus dem
Umland zu ermutigen, auf den OPNV umzusteigen?

2. Auf Antrag der SPD-Fraktion ist in den vergangenen Haushaltsjahren mehrmals Geld in den
Haushalt eingestellt worden fur den Bau zusatzlicher Fahrradabstellanlagen an Stadtbahn- oder
Bushaltestellen mit hoher Frequentierung. Welche Projekte wurden mit diesen Mitteln umgesetzt und
wo sieht die Verwaltung noch Potenzial fiir den Bau weiterer Fahrradabstellanlagen?

3. Welche Malinahmen mussen aus Sicht der Verwaltung ergriffen werden, um die Mitnahme des
Fahrrads im OPNV noch attraktiver fir die Radfahrer zu gestalten?

Anlagen: keine
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Absender:
Fraktion Biindnis 90 - DIE GRUNEN im A 17..'044.91
nfrage (6ffentlich)

Rat der Stadt
Mihlnickel, Rainer

Betreff:
Entwicklung des Fahrradtourismus in Braunschweig

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 03.05.2017

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Rat der Stadt Braunschweig (zur Beantwortung) 16.05.2017 o]

Durch das Braunschweiger Stadtgebiet verlaufen die Radfernwege Weser-Harz-Heide-
Radweg (WHH), West-Ost-Radweg (WOR) und der im letzten Jahr neu erdffnete
Stadtepartnerschaftsradweg Magdeburg-Braunschweig (SPRW).

Wahrend der SPRW neu beschildert wurde und z. B. Uber eine eigene Homepage
(http://staedtepartnerschaftsradweg.de) beworben wird, fliihren die anderen beiden
Radfernwege eher ein Schattendasein.

Der WHH liegt im Moment in der Verantwortung der ZeitOrte. Erkennbare Aktivitaten gibt es

im Moment z. B. im Hinblick auf eine Steigerung der Attraktivitat oder auf eine Verbesserung
des Marketing allerdings nicht. So gibt es zurzeit nicht einmal eine kartografische Darstellung
des Verlaufs des WHH auf dem Gebiet der Stadt Braunschweig.

Der WOR, der zwischen Braunschweig und der ehemaligen innerdeutschen Grenze in
grof3en Teil identisch mit dem SPRW ist, wird aktuell gar nicht aktiv weiterverfolgt und wurde
vom Tourismusmarketing Niedersachsen (TMN) aus der Liste der niedersachsischen
Radfernwege (N-Netz) gestrichen, obwohl er nicht zuletzt eine attraktive
Radverkehrsverbindung zwischen Braunschweig und Hannover bereitstellt.

Da der Radtourismus seit Jahren mit zum Teil zweistelligen Zuwachsraten in Deutschland
boomt, kénnten Investitionen in die vor Ort vorhandenen Radfernwege sich auch fir
Braunschweig durchaus lohnen.

Vor diesem Hintergrund stellen wir die folgenden Fragen:

1. In welcher Form hat sich die Verwaltung der Stadt Braunschweig bisher in die
Entwicklung und Vermarktung des Weser-Harz-Heide-Radwegs eingebracht?

2. Welche Entwicklungsmdglichkeiten sieht die Verwaltung fur diesen Radfernweg
hinsichtlich der Wegequalitat, der Wegweisung und des Marketings?

3. Welche Malinahmen wird die Verwaltung ergreifen, um dieses Entwicklungspotential
Zu nutzen?

Anlagen: keine
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Absender:
i . 17-04492
Fraktion BIBS im Rat der Stadt Anfrage (6ffentlich)

Betreff:
Kein Atommiill ins Gewerbegebiet Timmerlah-Geitelde-Stiddien?

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 03.05.2017

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Rat der Stadt Braunschweig (zur Beantwortung) 16.05.2017 o}

Auf eine Anfrage der SPD-Fraktion (17-04118-01), ob und wie die Verwaltung die Ansiedlung
atommodllverarbeitender, -erzeugender oder —behandelnder Betriebe aus dem geplanten
Gewerbegebiet Timmerlah-Geitelde-Stiddien ausschlieen kann, antwortete die Verwaltung,
dass mit einer im Grundbuch eingetragenen, beschrankten persdnlichen Dienstbarkeit die
Ausibung bestimmter Gewerbe ausgeschlossen werden kann.

1. Wie genau kann man sich das vorstellen: Wird die Stadt erst Ihr Vorkaufsrecht
wahrnehmen, um dann die Eigentumsbeschrankungen im Grundbuch eintragen zu
lassen? Kann die Stadt einmal beispielhaft rechtlich einwandfreie Eintragungen
formulieren, mit denen solche Gewerbe sicher und auf Dauer ausgeschlossen
werden kénnen?

2. Falls es nicht mdglich sein sollte, solches atomaffine Gewerbe und Logistik rechtlich
sicher und auf Dauer auszuschliefen, ware die Stadt dann bereit, von den Planen fir
das Gewerbegebiet Abstand zu nehmen?

Anlagen: keine
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Absender:
Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt A 17..'044.89
nfrage (6ffentlich)

Betreff:
Erhalt der Kleingartenanlagen

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 03.05.2017

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Rat der Stadt Braunschweig (zur Beantwortung) 16.05.2017 o}

Sachverhalt:

Im Mé&rz 2017 haben die Griinen eine Anfrage mit der Uberschrift ,Erhalt ungeschiitzter
Kleingarten“ gestellt. In der Beantwortung durch den Stadtbaurat heillt es abschliel3end: ,Die
konkrete Beurteilung, ob die Einbeziehung von Kleingartenanlagen in neue Baugebiete
sinnvoll ist, kann jedoch immer nur standortbezogen und im Einzelfall erfolgen. Gegenwaértig
gibt es keine aktuellen Planungen.“ (DS 17-04113-01)

Zum Thema ,mdgliche Bebauung von Kleingartenanlagen® gibt es ein ganzlich anders
lautendes Schreiben des Vorsitzenden des Landesverbandes der Gartenfreunde
Braunschweig vom 3. Mai 2017. Hier heil3t es wortwortlich: ,,Seitens der Stadtplanung
bestehen offenbar Pléne, die Kleingartenanlagen dem Wohnungsbau zu opfern.“ Dabei
wird Bezug genommen auf ein Schreiben der Firma Munte an die Kleingéartnervereine
Westend e.V. und Westecke e.V. In dem Schreiben teilt die Firma Munte mit, dass sie die
Flachen der Kleingartenvereine kaufen und in Bauland umwandeln méchte. Unklar ist, ob die
Verwaltung von diesem Vorgang Kenntnis hat.

Ein weiteres Thema sind Teile der Kleingartenanlage Weinbergstralte. Hier hatte die
Verwaltung mit Vorlage 16-02625 bereits am 17.01.2017 selber mitgeteilt: ,Die Kleingérten
am Weinberg sind aufgrund der Ndhe zur A 391 und der damit verbundenen
Larmimmissionen keiner neuen oder anderweitigen Nutzung zuzufiihren. Eine Ausnahme
bilden hier die ersten beiden Grundstiicksflichen an der Weinbergstralle. Hier laufen
derzeit Verhandlungen mit dem Grundstiickeigentiimer und einem Investor iiber die
Entwicklung von stadtnahem Wohnbauland, einschlieBlich der dafiir erforderlichen
Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes.“ Da die Stadt auch teilweise Eigentimer der
genannten Flache ist, kann keine Rede davon sein, dass es keine Planungen zur
Umwandlung von Kleingarten in Bauland gibt.

Dies vorweg geschickt wird die Verwaltung gefragt:

1. Hat die Verwaltung Kenntnis von den Planen der Firma Munte in Bezug auf die
geplante Umwandlung der genannten Kleingartenanlagen und wie beurteilt sie diese?

2. Wie ist der Sachstand zur geplanten Umwandlung von Teilen der Kleingartenanlage
Weinbergstralle in Bauland?

3. Von welchen weiteren Umwandlungen von Kleingartenanlagen in Bauland hat die
Verwaltung Kenntnis bzw. betreibt sie selber?

Anlagen: keine
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TOP 16.5

Absender:
: ) . 17-04493
Die Fraktion P2 im Rat der Stadt Anfrage (6ffentlich)

Betreff:
Fehlbedarf an Griunflachen in Braunschweig?

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 04.05.2017

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Rat der Stadt Braunschweig (zur Beantwortung) 16.05.2017 o}

Sachverhalt:

Innerhalb der Verdichtungsrdume bernehmen die 6ffentlichen Grinflachen eine wichtige Funktion fur
die Erholung, Kommunikation und Sport. Sie tragen wesentlich zur Lebensqualitat fir die Einwohner
und Besucher bei.

Daher ist - vor allem vor dem Hintergrund der wachsenden Bautatigkeit in den kommenden Jahren -
darauf zu achten, dass Fehlbedarfe gar nicht erst entstehen bzw. riickgangig gemacht werden.

Dies vorausgeschickt fragen wir an:

o Existiert bereits ein Fehlbedarf an offentlichen Griinflachen und wenn ja: welche Stadtbezirke
weisen Fehlbedarfe an 6ffentlichen Grinflachen (genaue Bezeichnung der Art der Griinflache)
auf?

¢ Sieht die Verwaltung Flachenpotenzial zur Schaffung zusatzlicher Grinflachen und wenn ja,
wo?

e Welche Anstrengungen unternimmt die Verwaltung, weite Teile des
Grunflacheninformationssystems unter OpenGeoData zu verdéffentlichen?

Anlagen:
keine
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TOP 16.6

Absender:
i . 17-04487
Fraktion BIBS im Rat der Stadt Anfrage (6ffentlich)

Betreff:
Baum- und Umweltschutz bei Bauprojekten

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 03.05.2017

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Rat der Stadt Braunschweig (zur Beantwortung) 16.05.2017 o}

Der Planungs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 25.04.2012 die Einrichtung
eines Beirates fur Stadtgestaltung (Gestaltungsbeirat) beschlossen, der die planerische
Arbeit von Verwaltung und Politik mit entsprechendem fundierten Fachwissen unterstiitzend
begleiten soll. Gestaltungsbeirate sollten zunachst bei quartiersbezogenen
Planungsvorhaben, startend mit einzelnen Projekten, die von der Verwaltung vorgeschlagen
werden, zu Rate gezogen werden. Dies war seitdem u.a. der Fall in den Baugebieten
.Langer Kamp*, ,Noérdliches Ringgebiet®, ,Taubenstralie“. Die seitdem eingerichteten
Gestaltungsbeirate bestehen nach Mitteilung der Verwaltung Ds. 8903/13 aus drei externen
Sachverstandigen und zwei Mitgliedern aus der Bauverwaltung. In der Begriindung des
seinerzeit von der SPD eingebrachten Antrags hiel3 es erlauternd zur Funktion der Beirate:
,In der Regel gehdren den Beiraten von den Verbanden benannte oder durch die Kommune
berufene Architekten an; hinzu kommen Landschaftsarchitekten, Stadtplaner,
Verkehrsplaner, Kiinstler, Denkmalpfleger, Heimatpfleger, Blrgerschaft oder
Umweltverbande. In vielen Kommunen nehmen an den Sitzungen Vertreter von Politik und
Verwaltung teil, vereinzelt mit Sitz und Stimme.” (Ds. 2101/12) In letzter Zeit wurden in
Braunschweig bei Bauprojekten viele Baume gefallt. Vor diesem Hintergrund wollen wir
wissen:

1. Bei welchen Projekten, an denen Gestaltungsbeirate beteiligt waren, wurden auch
Vertreter von Umweltverbanden in den Gestaltungsbeirat berufen?

2. Auf Grund welcher Grundlage entscheidet die Verwaltung, wer in die Gestaltungsbeirate
berufen werden soll?

3. Welche weiteren Mal3nahmen - Uber die direkte Berufung von Umweltvertretern in den
Gestaltungsbeirat hinaus - kdnnen nach Ansicht der Verwaltung ergriffen werden, damit bei
Bauprojekten in Braunschweig kinftig mehr als nur Mittel fur die Gestaltung, sondern vor
allem auch fur die Umwelt, insbesondere flr den Schutz der bestehenden Vegetationen auf
den zu entwickelnden Gebieten aufgewendet werden?

Anlagen: keine
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TOP 16.7

Absender:
i . 17-04494
Fraktion BIBS im Rat der Stadt Anfrage (6ffentlich)

Betreff:

Nutzung des Flughafens in Waggum

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 04.05.2017

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Rat der Stadt Braunschweig (zur Beantwortung) 16.05.2017 o}

Sachverhalt:
Trifft es zu, dass AulRenminister Sigmar Gabriel den Flughafen Braunschweig-Waggum mit
der Flugbereitschaft der Bundesrepublik Deutschland flir Auslandsreisen benutzt?

Anlagen: keine
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	Tagesordnung öffentlicher Teil
	Öffentlicher Teil:
	Eröffnung der Sitzung
	Einführung und Verpflichtung des für den ausgeschiedenen Ratsherrn Henning Jenzen berufenen Nachfolgers Peter Rosenbaum
	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 28.03.2017
	Mitteilungen
	Anträge
	Änderungsantrag zu 17-03809: E-Busse in Braunschweig Antrag der BIBS-Fraktion
	Änderungsantrag zu Vorlage 17-03809: E-Busse in Braunschweig Änderungsantrag der SPD-Fraktion
	Busse mit alternativen Antriebstechnologien Änderungsantrag zum Antrag 17-03809 Änderungsantrag der CDU-Fraktion
	Keine Diskriminierung bei Einlasskontrollen Antrag der Fraktion Die Linke.
	Keine Diskriminierung bei Einlasskontrollen (Stellungnahme der Verwaltung)
	Handlungskonzept Kinderarmut ernst nehmen - angemessenen Schulmittelfonds einrichten Antrag der Fraktion Die Linke.
	Handlungskonzept Kinderarmut ernstnehmen - angemessenen Schulmittelfonds einrichten. Änderungsantrag zu 17-04207-01 Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
	Wiedereinsetzung des Baustellenfonds für besondere Bauprojekte der Stadt Braunschweig Antrag der CDU-Fraktion
	Änderungsantrag zum CDU-Antrag "Wiedereinrichtung eines Baustellenfonds..." DS 17-04258 Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
	Änderungsantrag zum Tagesordnungspunkt "Wiedereinsetzung des Baustellenfonds für besondere Bauprojekte der Stadt Braunschweig" Änderungsantrag der SPD-Fraktion
	Konzept für herbizidfreie Grünflächenpflege Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
	Herbizidfreies Braunschweig Antrag der BIBS-Fraktion
	Resolution: Interkommunales Gewerbe-/Industriegebiet Stiddien-Beddingen der Städte Braunschweig und Salzgitter weiterentwickeln Antrag der SPD-Fraktion
	Ausschüsse des Rates - Umbesetzung und Ergänzung der Besetzung
	Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis
	Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen über 2.000 €
	Haushaltsvollzug 2017 hier: Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 NKomVG
	Kindergarten Lehndorf - kurze Wege für kurze Beine Antrag der Fraktion Die Linke.
	Anpassung der Angebote im Kindertagesstätten- und Schulkindbetreuungsbereich zum Kindergarten- bzw. Schuljahr 2017/2018
	Anpassung der Angebote im Kindertagesstätten- und Schulkindbetreuungsbereich zum Kindergarten- bzw. Schuljahr 2017/2018
	"Soziale Stadt - Donauviertel" - Vergabeverfahren Quartiersmanagement und Sanierungsträger
	Siebente Satzung zur Änderung der Satzung über die Sondernutzung an Ortsstraßen und Ortsdurchfahrten in der Stadt Braunschweig (Sondernutzungssatzung)
	Veränderungssperre "Celler Straße/Neustadtring", NP 46 Stadtgebiet zwischen Celler Straße, Eichtalstraße, Kreuzkampstraße, Lenaustraße und Neustadtring Satzungsbeschluss
	Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift "Heinrich-der-Löwe-Kaserne", AW 100 Stadtgebiet zwischen der BAB A39, der Straße Erzberg, Braunschweiger Straße und Rautheimer Straße (Geltungsbereich A) Stadtgebiet Gemarkung Bevenrode Flur 5 Flurstücke 134/6, 134/7 und 189/2 (Geltungsbereich B) und Flurstück 134/4 (Geltungsbereich C) Behandlung der Stellungnahmen, Satzungsbeschluss
	Anfragen
	Sinnvolle Verknüpfungspunkte zwischen Radverkehr und ÖPNV schaffen Anfrage der SPD-Fraktion
	Entwicklung des Fahrradtourismus in Braunschweig Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
	Kein Atommüll ins Gewerbegebiet Timmerlah-Geitelde-Stiddien? Anfrage der BIBS-Fraktion
	Erhalt der Kleingartenanlagen Anfrage der Fraktion Die Linke.
	Fehlbedarf an Grünflächen in Braunschweig? Anfrage der Gruppe Die Fraktion P²
	Baum- und Umweltschutz bei Bauprojekten Anfrage der BIBS-Fraktion
	Nutzung des Flughafens in Waggum Anfrage der BIBS-Fraktion

	Öffentlicher Teil:
	Eröffnung der Sitzung
	Einführung und Verpflichtung des für den ausgeschiedenen Ratsherrn Henning Jenzen berufenen Nachfolgers Peter Rosenbaum
	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 28.03.2017
	Mitteilungen
	Anträge
	Änderungsantrag zu 17-03809: E-Busse in Braunschweig Antrag der BIBS-Fraktion
	Änderungsantrag zu Vorlage 17-03809: E-Busse in Braunschweig Änderungsantrag der SPD-Fraktion
	Busse mit alternativen Antriebstechnologien Änderungsantrag zum Antrag 17-03809 Änderungsantrag der CDU-Fraktion
	Keine Diskriminierung bei Einlasskontrollen Antrag der Fraktion Die Linke.
	Keine Diskriminierung bei Einlasskontrollen (Stellungnahme der Verwaltung)
	Handlungskonzept Kinderarmut ernst nehmen - angemessenen Schulmittelfonds einrichten Antrag der Fraktion Die Linke.
	Handlungskonzept Kinderarmut ernstnehmen - angemessenen Schulmittelfonds einrichten. Änderungsantrag zu 17-04207-01 Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
	Wiedereinsetzung des Baustellenfonds für besondere Bauprojekte der Stadt Braunschweig Antrag der CDU-Fraktion
	Änderungsantrag zum CDU-Antrag "Wiedereinrichtung eines Baustellenfonds..." DS 17-04258 Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
	Änderungsantrag zum Tagesordnungspunkt "Wiedereinsetzung des Baustellenfonds für besondere Bauprojekte der Stadt Braunschweig" Änderungsantrag der SPD-Fraktion
	Konzept für herbizidfreie Grünflächenpflege Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
	Herbizidfreies Braunschweig Antrag der BIBS-Fraktion
	Resolution: Interkommunales Gewerbe-/Industriegebiet Stiddien-Beddingen der Städte Braunschweig und Salzgitter weiterentwickeln Antrag der SPD-Fraktion
	Ausschüsse des Rates - Umbesetzung und Ergänzung der Besetzung
	Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis
	Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen über 2.000 €
	Haushaltsvollzug 2017 hier: Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 NKomVG
	Kindergarten Lehndorf - kurze Wege für kurze Beine Antrag der Fraktion Die Linke.
	Anpassung der Angebote im Kindertagesstätten- und Schulkindbetreuungsbereich zum Kindergarten- bzw. Schuljahr 2017/2018
	Anpassung der Angebote im Kindertagesstätten- und Schulkindbetreuungsbereich zum Kindergarten- bzw. Schuljahr 2017/2018
	"Soziale Stadt - Donauviertel" - Vergabeverfahren Quartiersmanagement und Sanierungsträger
	Siebente Satzung zur Änderung der Satzung über die Sondernutzung an Ortsstraßen und Ortsdurchfahrten in der Stadt Braunschweig (Sondernutzungssatzung)
	Veränderungssperre "Celler Straße/Neustadtring", NP 46 Stadtgebiet zwischen Celler Straße, Eichtalstraße, Kreuzkampstraße, Lenaustraße und Neustadtring Satzungsbeschluss
	Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift "Heinrich-der-Löwe-Kaserne", AW 100 Stadtgebiet zwischen der BAB A39, der Straße Erzberg, Braunschweiger Straße und Rautheimer Straße (Geltungsbereich A) Stadtgebiet Gemarkung Bevenrode Flur 5 Flurstücke 134/6, 134/7 und 189/2 (Geltungsbereich B) und Flurstück 134/4 (Geltungsbereich C) Behandlung der Stellungnahmen, Satzungsbeschluss
	Anfragen
	Sinnvolle Verknüpfungspunkte zwischen Radverkehr und ÖPNV schaffen Anfrage der SPD-Fraktion
	Entwicklung des Fahrradtourismus in Braunschweig Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
	Kein Atommüll ins Gewerbegebiet Timmerlah-Geitelde-Stiddien? Anfrage der BIBS-Fraktion
	Erhalt der Kleingartenanlagen Anfrage der Fraktion Die Linke.
	Fehlbedarf an Grünflächen in Braunschweig? Anfrage der Gruppe Die Fraktion P²
	Baum- und Umweltschutz bei Bauprojekten Anfrage der BIBS-Fraktion
	Nutzung des Flughafens in Waggum Anfrage der BIBS-Fraktion


	Ö Top 5.1 17-03887
	Ö Top 5.1.1 17-03888
	Ö Top 5.1.2 17-03924
	Ö Top 5.2 17-04017
	Ö Top 5.2.1 17-04017-02
	Ö Top 5.3 17-04207
	Ö Top 5.3.1 17-04302
	Ö Top 5.4 17-04258
	Ö Top 5.4 17-04258 Anlage 01 'Einrichtung_Baustellenfonds_2011'
	Ö Top 5.4 17-04258 Anlage 02 'Einrichtung_Baustellenfonds_2011__1._Ergaenzung'
	Ö Top 5.4 17-04258 Anlage 03 'Baustellenfonds_2011'
	Ö Top 5.4.1 17-04301
	Ö Top 5.4.2 17-04458
	Ö Top 5.4.3 17-04594
	Ö Top 5.5 17-04299
	Ö Top 5.6 17-04455
	Ö Top 5.7 17-04457
	Ö Top 5.7.1 17-04533
	Ö Top 5.7.2 17-04588
	Ö Top 5.7.3 17-04592
	Ö Top 5.7.3 17-04592 Anlage 01 'Bahnhof_Beddingen1-2.pdf'
	Bahnhof-Beddingen1
	Bahnhof-Beddingen2
	Bahnhof-Beddingen1
	Bahnhof-Beddingen2

	Ö Top 5.7.4 17-04593
	Ö Top 6. 17-04488
	Ö Top 7. 17-04228
	Ö Top 8. 17-04298
	Ö Top 8. 17-04298 Anlage 01 'Zuwendungen Rat Mai 2017'
	Ö Top 9. 17-04392
	Ö Top 10. 17-03848
	Ö Top 11. 17-04154
	Ö Top 11. 17-04154 Anlage 01 'Anlage A_Angebotsveränderungen in Kindertagesstätten'
	Ö Top 11. 17-04154 Anlage 02 'Anlage B_Angebotsveränderungen in der Schulkindbetreuung'
	Ö Top 11.1 17-04154-01
	Ö Top 11.1 17-04154-01 Anlage 01 'Ergänzung Anlage B'
	Ö Top 12. 17-04255
	Ö Top 13. 16-03434
	Ö Top 13. 16-03434 Anlage 01 '§ 6b Sondernutzungssatzung Mai 2017'
	Siebente Satzung
	Siebente Satzung

	Ö Top 13.1 17-04529
	Ö Top 13.2 17-04595
	Ö Top 14. 17-04030
	Ö Top 14. 17-04030 Anlage 01 'NP46_Anlage_1_Uebersichtskarte'
	Ö Top 14. 17-04030 Anlage 02 'NP46_Anlage_2_Satzung'
	Ö Top 14. 17-04030 Anlage 03 'NP46_Anlage_2_Geltungsbereich'
	Ö Top 15. 17-04277
	Ö Top 15. 17-04277 Anlage 01 'Anlage 1a Übersicht A'
	Ö Top 15. 17-04277 Anlage 02 'Anlage 1b Übersicht B+C'
	Ö Top 15. 17-04277 Anlage 03 'Anlage 2a Nutzungsbeispiel-Teil West R'
	Ö Top 15. 17-04277 Anlage 04 'Anlage 2b Nutzungsbeispiel-Teil Mitte R'
	Ö Top 15. 17-04277 Anlage 05 'Anlage 2c Nutzungsbeispiel-Teil Ost R'
	Ö Top 15. 17-04277 Anlage 06 'Anlage 3a Zeichnerische Festsetzungen-Teil West R'
	Ö Top 15. 17-04277 Anlage 07 'Anlage 3b Zeichnerische Festsetzungen-Teil Mitte R'
	Ö Top 15. 17-04277 Anlage 08 'Anlage 3c Zeichnerische Festsetzungen-Teil Ost R'
	Ö Top 15. 17-04277 Anlage 09 'Anlage 3d Planzeicheneklärung'
	Ö Top 15. 17-04277 Anlage 10 'Anlage 3e Planzeichenerklärung'
	Ö Top 15. 17-04277 Anlage 11 'Anlage 3f Geltungsbereich B + C R'
	Ö Top 15. 17-04277 Anlage 12 'Anlage 3g Planzeichenerklärung B + C'
	Ö Top 15. 17-04277 Anlage 13 'Anlage 4 Textliche Festsetzungen'
	Ö Top 15. 17-04277 Anlage 14 'Anlage 5 Begründung'
	Ö Top 15. 17-04277 Anlage 15 'Anlage 6 Behandlung Stellungnahmen 4-2'
	Ö Top 15. 17-04277 Anlage 16 'Anlage 7 Behandlung Stellungnahmen 3-2'
	Ö Top 16.1 17-04490
	Ö Top 16.2 17-04491
	Ö Top 16.3 17-04492
	Ö Top 16.4 17-04489
	Ö Top 16.5 17-04493
	Ö Top 16.6 17-04487
	Ö Top 16.7 17-04494


Richtlinie der Stadt Braunschweig
far freiwillige Unterstitzungsleistungen
bei bedeutenden Tiefbauarbeiten — Baustellenfonds -

Praambel

Fur groRere TiefbaumalRnahmen mit einer Bauzeit von mehr als 12 Monaten und bei denen
sich die geplante Bauzeit um mehr als 3 Monate verzogert, kdnnen betroffenen Gewerbe-
betrieben, deren Erreichbarkeit auf Grund ihrer raumlichen Lage zur Baumalinahme durch
diese eingeschrankt ist, Unterstlitzungsleistungen gewahrt werden.

Diese freiwilligen Unterstitzungsleistungen werden von der Stadt Braunschweig ohne recht-
liche Verpflichtung an Gewerbebetriebe gezahlt, deren wirtschaftliche Lage durch die Bau-
maflnahme in einschneidender oder existenzbedrohender Weise beeintrachtigt wird. Sofern
den Betrieben ein Rechtsanspruch auf Entschadigung zusteht, werden keine freiwilligen
Unterstitzungsleistungen gezahlt, bzw. mussen diese zuriick gezahlt werden.

Voraussetzungen fur die Zahlung von Unterstitzungsleistungen

Leistungen kdnnen nur anlasslich solcher TiefbaumaRnahmen gewahrt werden, die
die Stadt Braunschweig veranlasst hat.

Die Bauarbeiten missen sich nach Art und Dauer, Intensitat und Auswirkung beson-
ders einschneidend oder existenzbedrohend auswirken.

Die Gewerbebetriebe missen aufgrund der raumlichen Lage im Bereich der Baustelle
unmittelbar von der Tiefbaumalnahme betroffen sein (eingeschrankte Erreichbar-
keit).

Der Gewerbetreibende muss nachweisen, dass die wirtschaftliche Situation des Ge-
werbebetriebes durch die Tiefbaumaflinahme in auf3ergewdhnlicher Weise negativ
beeintrachtigt ist.

Der Gewerbebetrieb muss wéahrend der gesamten Bauzeit gefiihrt worden sein. Ge-
werbetreibende, die in Kenntnis der belastenden Situation ihren Betrieb erdffnet ha-
ben (z. B. Geschéftseroffnung wahrend der BaumalRnahme), sind ausgeschlossen.
Ein anderweitiger (gesetzlicher oder vertraglicher) Entschadigungsanspruch darf nicht
bestehen. Leistungen aus dem Baustellenfonds werden nach dem Subsidiaritatsprin-
zip gewabhrt.

Informationen zur Unterstitzungsleistung

Sie wird im Einzelfall als verlorener Zuschuss (beispielsweise Zinszuschuss bei kurz-
fristig erforderlich werdenden Kreditaufnahmen) oder als andere geeignete Leistung
an Gewerbetreibende mit raumlicher Lage im Bereich der Baustelle gewahrt, die o. g.
Voraussetzungen erfillen.

Uber die Vergabe entscheidet ein unabhangiger, ehrenamtlich arbeitender Beirat
nach Vorprifung durch die Stadt Braunschweig (Baudezernat) und die Braunschweig
Zukunft GmbH.

Auf die Gewadhrung von Leistungen aus dem Fonds besteht kein Rechtsanspruch.

Antragsverfahren

Es ist ein formloser schriftlicher Antrag an die Geschéftsstelle des Beirates ,Unter-
stutzungsfonds® zu richten.

Antragsberechtigt sind Inhaber/innen von kleinen und mittleren Gewerbebetrieben
(KMU nach EU-Definition), die durch die Baustelle unmittelbar belastet sind.

Der Antrag muss gestellt werden, bevor der Gewerbebetrieb wieder uneingeschréankt
erreichbar ist (Wiederherstellung der Fahrbahnen, Gehwege, etc.).

Folgende Unterlagen sollen dem Antrag beigefiigt werden:

ein Inhabernachweis (Auszug Handelsregister, Gewerbeanmeldung)





testierte Nachweise Uber die Geschaftsentwicklung (Umsatz, Gewinn, Verlust) in den
letzten zwei Jahren vor Baubeginn und wahrend der Baumaflinahme (Bescheinigung
des Steuerberaters, Wirtschaftsprifers)

plausible Erlauterung des Umsatzriickgangs, z. B. durch Betriebswirtschaftliche Aus-
wertung (BWA) und Bilanzen der letzten beiden Jahre

ein geeigneter Nachweis dariiber, dass der Einnahmeausfall nicht durch eigene
MalRnahmen (z. B. Einnahmen aus anderen Filialen, eigenes Vermdgen) gedeckt
werden kann.

Beleg einer eventuellen Mietminderung oder sonstigen Ersparnis, die durch die Bau-
maflhahme begrindet wurde.

Verfahren flr die Vergabe von Unterstitzungsleistungen

Zur Bewertung der Antrage auf Unterstitzungsleistung wird ein Beirat gebildet.

Der Beirat setzt sich zusammen aus Vertretern des Baudezernats der Stadt Braun-
schweig, der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer, der Braun-
schweig Zukunft GmbH und des Einzelhandelsverbandes.

Der Beirat bewertet die Antrdge und gibt einen Entscheidungsvorschlag Uber die
Hohe der zu gewahrenden Unterstitzungsleistung ab.

Die Hohe der Unterstitzungsleistung bemisst sich nach der individuell beeintrachtig-
ten Geschéftslage und der Hohe der zur Verfiigung stehenden Mittel.

Die maximale Hohe der Unterstiitzungsleistung wird pro Einzelfall auf 10.000.- € be-
grenzt. In begriindeten Ausnahmeféllen kann ein héherer Betrag gewéhrt werden.

Die Stadt Braunschweig setzt die Unterstitzungsleistung auf Empfehlung des Beira-
tes fest und erteilt einen entsprechenden Bescheid nach Mafigabe dieser Richtlinie
und im Rahmen der fir diesen Zweck verfigbaren Haushaltsmittel (von 2011 bis
2013 voraussichtlich jeweils 100.000.- €/Jahr).

Soweit erforderlich, werden die politischen Gremien der Stadt Braunschweig in den
Entscheidungsprozess eingebunden.

Der Zuwendungsempfanger ist verpflichtet, an MaRnahmen zur Erfolgskontrolle mit-
zuwirken. Hierzu kann der Nachweis der Verwendung der Unterstitzungsleistung
oder eine halbjéhrliche Information Uber die Geschaftsentwicklung gehdren.

Die Unterstlitzungsleistung kann zuriick gefordert werden, wenn ihr falsche Angaben
des Gewerbetreibenden zugrunde liegen.

Weitere Unterstutzungsleistungen kénnen in der Finanzierung von baubegleitenden MaR-
nahmen, wie z. B. MaRnahmen der Offentlichkeitsarbeit, bestehen.

Geschéftsstelle des Beirates ,,Unterstitzungsfonds®:
Braunschweig Zukunft GmbH, Rebenring 33, 38106 Braunschweig.

Anwendung:

Diese Richtlinie findet erstmalig Anwendung fir TiefbaumaRnahmen, die ab 1. Januar 2011
beginnen oder fiir bereits begonnene MalRnahmen, die noch nicht abgeschlossen sind, und
die in der PrAambel genannten Voraussetzungen erfillen.

Inkrafttreten:
Diese Richtlinie tritt mit dem 31. Mai 2011 in Kraft.






Richtlinie der Stadt Braunschweig
far freiwillige Unterstitzungsleistungen
bei bedeutenden Tiefbauarbeiten — Baustellenfonds -

Praambel

Fur groRere TiefbaumalRnahmen mit einer Bauzeit von mehr als 12 Monaten und bei denen
sich die geplante Bauzeit um mehr als 3 Monate verzogert, kdnnen betroffenen Gewerbe-
betrieben, deren Erreichbarkeit auf Grund ihrer raumlichen Lage zur Baumalinahme durch
diese eingeschrankt ist, Unterstlitzungsleistungen gewahrt werden.

Diese freiwilligen Unterstitzungsleistungen werden von der Stadt Braunschweig ohne recht-
liche Verpflichtung an Gewerbebetriebe gezahlt, deren wirtschaftliche Lage durch die Bau-
maflnahme in einschneidender oder existenzbedrohender Weise beeintrachtigt wird. Sofern
den Betrieben ein Rechtsanspruch auf Entschadigung zusteht, werden keine freiwilligen
Unterstitzungsleistungen gezahlt, bzw. mussen diese zuriick gezahlt werden.

Voraussetzungen fur die Zahlung von Unterstitzungsleistungen

Leistungen kdnnen nur anlasslich solcher TiefbaumaRnahmen gewahrt werden, die
die Stadt Braunschweig veranlasst hat.

Die Bauarbeiten missen sich nach Art und Dauer, Intensitat und Auswirkung beson-
ders einschneidend oder existenzbedrohend auswirken.

Die Gewerbebetriebe missen aufgrund der raumlichen Lage im Bereich der Baustelle
unmittelbar von der Tiefbaumalnahme betroffen sein (eingeschrankte Erreichbar-
keit).

Der Gewerbetreibende muss nachweisen, dass die wirtschaftliche Situation des Ge-
werbebetriebes durch die Tiefbaumaflinahme in auf3ergewdhnlicher Weise negativ
beeintrachtigt ist.

Der Gewerbebetrieb muss wéahrend der gesamten Bauzeit gefiihrt worden sein. Ge-
werbetreibende, die in Kenntnis der belastenden Situation ihren Betrieb erdffnet ha-
ben (z. B. Geschéftseroffnung wahrend der BaumalRnahme), sind ausgeschlossen.
Ein anderweitiger (gesetzlicher oder vertraglicher) Entschadigungsanspruch darf nicht
bestehen. Leistungen aus dem Baustellenfonds werden nach dem Subsidiaritatsprin-
zip gewabhrt.

Informationen zur Unterstitzungsleistung

Sie wird im Einzelfall als verlorener Zuschuss (beispielsweise Zinszuschuss bei kurz-
fristig erforderlich werdenden Kreditaufnahmen) oder als andere geeignete Leistung
an Gewerbetreibende mit raumlicher Lage im Bereich der Baustelle gewahrt, die o. g.
Voraussetzungen erfillen.

Uber die Vergabe entscheidet ein unabhangiger, ehrenamtlich arbeitender Beirat
nach Vorprifung durch die Stadt Braunschweig (Baudezernat) und die Braunschweig
Zukunft GmbH.

Auf die Gewadhrung von Leistungen aus dem Fonds besteht kein Rechtsanspruch.

Antragsverfahren

Es ist ein formloser schriftlicher Antrag an die Geschéftsstelle des Beirates ,Unter-
stutzungsfonds® zu richten.

Antragsberechtigt sind Inhaber/innen von kleinen und mittleren Gewerbebetrieben
(KMU nach EU-Definition), die durch die Baustelle unmittelbar belastet sind.

Der Antrag muss gestellt werden, bevor der Gewerbebetrieb wieder uneingeschréankt
erreichbar ist (Wiederherstellung der Fahrbahnen, Gehwege, etc.).

Folgende Unterlagen sollen dem Antrag beigefiigt werden:

ein Inhabernachweis (Auszug Handelsregister, Gewerbeanmeldung)





testierte Nachweise Uber die Geschaftsentwicklung (Umsatz, Gewinn, Verlust) in den
letzten zwei Jahren vor Baubeginn und wahrend der Baumaflinahme (Bescheinigung
des Steuerberaters, Wirtschaftsprifers)

plausible Erlauterung des Umsatzriickgangs, z. B. durch Betriebswirtschaftliche Aus-
wertung (BWA) und Bilanzen der letzten beiden Jahre

ein geeigneter Nachweis dariiber, dass der Einnahmeausfall nicht durch eigene
MalRnahmen (z. B. Einnahmen aus anderen Filialen, eigenes Vermdgen) gedeckt
werden kann.

Beleg einer eventuellen Mietminderung oder sonstigen Ersparnis, die durch die Bau-
maflhahme begrindet wurde.

Verfahren flr die Vergabe von Unterstitzungsleistungen

Zur Bewertung der Antrége auf Unterstitzungsleistung wird ein Beirat gebildet.

Der Beirat setzt sich zusammen aus Vertretern des Baudezernats der Stadt Braun-
schweig, der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer, der Braun-
schweig Zukunft GmbH und des Einzelhandelsverbandes. Bei personalrelevanten
Punkten hinsichtlich der Bewertung der Antrage wird die jeweilige Einzelgewerkschaft
speziell zu diesem Thema hinzugezogen.

Der Beirat bewertet die Antrdge und gibt einen Entscheidungsvorschlag Uber die
Hohe der zu gewahrenden Unterstitzungsleistung ab.

Die Hohe der Unterstitzungsleistung bemisst sich nach der individuell beeintrachtig-
ten Geschéftslage und der Hohe der zur Verfiigung stehenden Mittel.

Die maximale Hohe der Unterstitzungsleistung wird pro Einzelfall auf 10.000.- € be-
grenzt. In begriindeten Ausnahmeféllen kann ein hdherer Betrag gewéhrt werden.

Die Stadt Braunschweig setzt die Unterstitzungsleistung auf Empfehlung des Beira-
tes fest und erteilt einen entsprechenden Bescheid nach Mafigabe dieser Richtlinie
und im Rahmen der fir diesen Zweck verfigbaren Haushaltsmittel (von 2011 bis
2013 voraussichtlich jeweils 100.000.- €/Jahr).

Soweit erforderlich, werden die politischen Gremien der Stadt Braunschweig in den
Entscheidungsprozess eingebunden.

Der Zuwendungsempfanger ist verpflichtet, an MalRnahmen zur Erfolgskontrolle mit-
zuwirken. Hierzu kann der Nachweis der Verwendung der Unterstitzungsleistung
oder eine halbjahrliche Information Uber die Geschaftsentwicklung gehoéren.

Die Unterstutzungsleistung kann zurtick gefordert werden, wenn ihr falsche Angaben
des Gewerbetreibenden zugrunde liegen.

Weitere Unterstitzungsleistungen konnen in der Finanzierung von baubegleitenden Mal3-
nahmen, wie z. B. MaBnahmen der Offentlichkeitsarbeit, bestehen.

Geschaftsstelle des Beirates ,,Unterstutzungsfonds®:
Braunschweig Zukunft GmbH, Rebenring 33, 38106 Braunschweig.

Anwendung:

Diese Richtlinie findet erstmalig Anwendung fir Tiefbaumal3nahmen, die ab 1. Januar 2011
beginnen oder fir bereits begonnene MalRnahmen, die noch nicht abgeschlossen sind, und
die in der Praambel genannten Voraussetzungen erfillen.

Inkrafttreten:
Diese Richtlinie tritt mit dem 31. Mai 2011 in Kraft.





